






Einleitung

Eine pluralistische Gesellschaft zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie durch

die Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit ihrer Mitglieder geprägt wird. Wir be-

gegnen uns mit verschiedenen Lebensentwürfen, werden unterschiedlich soziali-

siert,  sind  durch  verschiedene  Kulturen  beeinflusst.  Wir  sprechen  verschiedene

Sprachen, haben individuelle Vorstellungen von Glück und Zufriedenheit und sam-

meln verschiedene Erfahrungen,  die uns beeinflussen und unsere Sicht  auf  die

Welt mitbestimmen. Dies und noch vieles mehr formt uns in unserer Individualität

und unserem Sein und macht uns zu unersetzlichen, einzigartigen Unikaten.

Eine Gesellschaft, die Pluralität zulässt und ihren Mitgliedern erlaubt, ihre Einzigar-

tigkeit  auszuleben,  birgt  aber auch immer das Potenzial  der  Konfliktentstehung.

Konflikte begleiten uns ständig im gemeinsamen Miteinander und können Heraus-

forderung und Chance zugleich sein. Sie können uns mental und physisch fordern

und an die eigene Substanz gehen. Sie können spalten, uns voneinander und zu

uns selbst entfernen und zur Ausgrenzung führen. Jedoch bieten sie ebenso die

Chance, die andere Position besser zu verstehen, sich in der eigenen Persönlich-

keit weiterzuentwickeln und soziale Beziehungen zu stärken.

Wie ein Konflikt bearbeitet wird, obliegt den Konfliktparteien. Der vorliegende Rea-

der greift sich die Mediation als eine bestimmte Form der Konfliktbearbeitung her-

aus. Die einzelnen Beiträge wurden von Studierenden der Fachhochschule Pots-

dam im Rahmen des Lehrendenprojektes „Konfliktbearbeitung in der Sozialen Ar-

beit: Mediation“ verfasst. Die Entstehung des Readers wurde von den Dozentinnen

Leah Carola Czollek, Naemi Eifler und Gudrun Perko begleitet.



Einleitung

Der Reader setzt sich zusammen aus schriftlichen Ausarbeitungen, die die Studie-

renden in diesem und dem vorigen Lehrendenprojekt zum Thema Mediation erar-

beitet haben. Die Studierenden konnten hierbei selbst entscheiden, welche Facette

der Mediation sie erkunden möchten. Dementsprechend ist die Palette an Themen

rund um die Mediation im vorliegenden Reader sehr vielfältig. Es werden Methoden

vorgestellt, die in einer Mediation angewendet werden können und  Einblicke gege-

ben in die mannigfaltigen Anwendungsbereiche der Mediation. Hierbei möchten wir

darauf verweisen, dass obwohl die Studierenden in ihren thematischen Exkursen in

die verschiedensten Richtungen exploriert sind, nicht alle Themen der Mediation

damit bearbeitet wurden. Die Mediation ist sehr komplex und vielseitig, weshalb der

Reader nur Ausschnitte dieser Vielseitigkeit aufzeigen kann. Des Weiteren soll der

Reader nicht als Lektüre verstanden werden, die eine Ausbildung ersetzt. Der Rea-

der ermöglicht vielmehr erste Einblicke und soll neugierig machen auf die vielen

verschiedenen Aspekte, die den komplexen Themenbereich rund um die Mediation

ausmachen. Grundsätzlich bietet  der vorliegende Reader für alle Menschen, die

sich für die Mediation interessieren, eine Möglichkeit mit dem Thema in Berührung

zu kommen und eigene Eindrücke zu diesem Thema zu gewinnen. Auch Sozialar-

beiter*innen und Personen, die bereits im Bereich der Mediation tätig sind, können

den Reader als Einstiegslektüre nutzen um Teilaspekte der Mediation (neu) ken-

nenzulernen.

Der Reader teilt sich in die vier Abschnitte "Methodische Ansätze", "Anwendungs-

bereiche", "Arbeitsfeld Schule" und "Rahmenbedingungen", die im Folgenden kurz

dargestellt werden:
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Methodische Ansätze

Im ersten Teil des Readers werden unterschiedliche methodische Ansätze der Me-

diation vorgestellt. Der Beitrag „Klassische Mediation: eine Einführung für die Sozi-

ale Arbeit“ von Anne Willert stellt den historischen Kontext von Mediation dar und

befasst  sich  mit  ihrer  Charakteristik.  Es werden die  verschiedenen Formen der

klassischen Mediation beleuchtet und Einblicke gegeben, wie eine Mediation ablau-

fen kann. Die Rolle der mediierenden Person wird erläutert und Techniken sowie

Ziele des Mediierens beschrieben. Außerdem erfolgt die Skizzierung der Grenzen,

mit denen die klassische Mediation konfrontiert sein kann sowie eine Einschätzung

über die Sinnhaftigkeit des Mediierens in der Sozialen Arbeit.

Lena Sobotha befasst sich in ihrem Beitrag mit der Frage, inwiefern die sogenannte

Konflikttransformation als Aspekt der Transcend Methode nach Johan Galtung die

klassische Mediation nach Besemer ergänzen und in die Mediationspraxis mit ein-

fließen kann. Dazu stellt sie zunächst die klassische Mediation dar. In einem zwei-

ten Teil erläutert sie anhand des Konfliktdreiecks und dem Grunddiagramm eines

Konfliktes  nach Galtung sowie  der  Konflikttransformation  zentrale  Elemente  der

Transcend Methode und vergleicht beide Ansätze miteinander. Als einen wesentli-

chen Unterschied nennt sie z.B. die Tiefe der Konfliktbearbeitung und daraus resul-

tierende Differenzen zwischen einer Sowohl-als-auch-Lösung der Transcend Me-

thode und einer Win-Win-Lösung der klassischen Mediation. Im Fazit schlussfolgert

sie u.a. dass die Transcend Methode, abhängig von dem Mediationssetting, eine

sinnvolle Ergänzung in der Mediationspraxis darstellen kann.

Max Friedrich knüpft daran an und setzt sich in seinem Beitrag mit der Methode

"Machloketsche Mediation - ein diskriminierungskritischer Ansatz" von Gudrun Per-

ko und Leah Carola Czollek und ihrem Nutzen in der interkulturellen Mediation aus-

6 / 356



Einleitung

einander. Hierfür wird zunächst der Kulturbegriff definiert und anschließend auf die

Besonderheiten der interkulturellen Mediation im Vergleich zur klassischen Mediati-

on eingegangen. Die Methode der Mahloquet wird vor dem Hintergrund ihrer Ent-

stehung im Judentum und ihrer Weiterentwicklung zum Instrument für Social Justi-

ce und Diversity auf ihre Eignung für und ihren möglichen Nutzen in der interkultu-

rellen Streitschlichtung sowie ihren Wert für die Soziale Arbeit hin untersucht.

Als einen weiteren Aspekt der Konfliktbearbeitung über die Mediation hinaus be-

schäftigt sich der Beitrag von Anke Binder mit dem Thema Storytelling nach Ed

Watzke als professionelle Methode in der Konfliktbewältigung. Es wird das Erzäh-

len von Geschichten (Storytelling) und deren Einsatz in der Konfliktbewältigung nä-

her erläutert. Hierfür erfolgt zunächst die Heranziehung von sprach- und kommuni-

kationstheoretischen Inhalten, anhand derer die Kommunikationsform des Erzäh-

lens  als  Konfliktbearbeitungswerkzeug  eingeordnet  wird.  Des  Weiteren  werden

Möglichkeiten der praktischen Umsetzung der vorgestellten theoretischen Inhalte

präsentiert und in ihrer Wirkung erläutert.

Anwendungsbereiche

Im nun folgenden Teil werden mehrere Bereiche aufgezeigt, in denen Mediations-

prozesse als Methode der Konfliktbewältigung Anwendung finden können.

Der Beitrag zu Konflikten in hierarchiearmen Kontexten, verfasst von Paul Frey-

Schaaber, beleuchtet Konfliktbewältigungsansätze in der Arbeit mit Kollektiven. Es

erfolgt zunächst eine Einordung der Begriffe Hierarchie und Kollektiv sowie ein the-

oretischer  Exkurs,  in  dem die  Konfliktformen nach Stefan  Werner  und Gerhard

Schwarz sowie die Konfliktstufen nach Friedrich Glasl vorgestellt werden. Anschlie-

ßend werden Beispiele aus der Praxis angeführt, auf die das vermittelte Wissen be-

7 / 356



Einleitung

zogen wird. Zum Schluss stellt der Verfasser verschiedene Lösungsansätze vor, die

in der Konfliktbewältigung in Kollektiven angewendet werden können.

Im Beitrag „Mediationsverfahren im öffentlichen Bereich“ von Laura van Altena wird

die Mediationstätigkeit in Großgruppen beleuchtet. Zu Beginn der Arbeit werden die

Grundprinzipien der Mediation im öffentlichen Bereich herausgearbeitet,  der  Be-

griffscharakter  skizziert,  die  Besonderheiten  dieses  Mediationsfeldes  vorgestellt.

Die Verfasserin greift weiterhin in ihrem thematischen Exkurs die Mediationsarbeit

in Großgruppen auf und erörtert, welche Vorzüge das Mediieren in Großgruppen

bietet und welche Herausforderungen bestehen können. Es werden des Weiteren

praktische Methoden und Verfahren präsentiert, die eine Umsetzung der Mediation

in Großgruppen ermöglichen.

Meike Wehner setzt in ihrem Beitrag einen gänzlich anderen Schwerpunkt. Sie be-

handelt  das Thema Mediation  von Menschen  mit  kognitiver  Beeinträchtigung  in

Werkstätten. Es wird zunächst in Form eines Exkurses thematisiert, warum diese

Personengruppe gesellschaftlich  marginalisiert  und diskriminiert  wurde und wird.

Davon ausgehend untersucht die Verfasserin, inwieweit Mediation bei Menschen

mit  kognitiver  Beeinträchtigung verbreitet  ist  und welche Techniken sich bei  der

konkreten Anwendung bei diesem Personenkreis empfehlen. Schließlich geht die

Autorin beispielhaft auf das Streitschlichtungskonzept der Gemeinnützigen Werk-

statt  Köln-Rodenkirchen GmbH ein,  das 2004 dort  implementiert  wurde,  um an-

schließend die Anwendung und den bisherigen Einsatz von Mediation von und mit

Menschen mit  kognitiver  Beeinträchtigung im Arbeitsfeld der Behindertenhilfe  zu

diskutieren.

Einen weiteren thematischen Exkurs bringt Katrin Dietze mit ihrem Beitrag über den

Täter-Opfer-Ausgleich ein. Sie untersucht, inwieweit sich ein Täter-Opfer-Ausgleich

mit  den  wichtigen Prinzipien  der  Mediation  Eigenverantwortlichkeit,  Freiwilligkeit
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und Allparteilichkeit vereinbaren lässt. Dabei wird vor allem beleuchtet, inwieweit

eine Freiwilligkeit der Konfliktbewältigung im Strafrechtskontext realisierbar ist und

welche gesetzlichen Voraussetzungen es für eine Mediation im Täter-Opfer-Aus-

gleich gibt. Zudem wird dargelegt, welche besonderen Herausforderungen dabei für

die mediierenden Personen auftreten können.

Arbeitsfeld Schule

Dem Kontext Schule als Arbeitsfeld der Mediation widmen sich gleich mehrere Bei-

träge in diesem Reader.

Die Ausführung von Katharina Mros beschäftigt sich dabei speziell mit der Mediati-

on unter Schüler*innen – die sogenannte Konfliktlotsen- oder auch Peer-Mediation.

Zunächst definiert und verortet die Autor*in die Begriffe Konflikt, Konfliktmanage-

ment und Mediation. Davon ausgehend werden dann die Chancen und Grenzen

mediativer Verfahren im Konfliktfeld Schule betrachtet. Es wird erörtert, inwiefern

sich Peer-Mediationsprogramme an Schulen implementieren lassen und mit wel-

chen Schwierigkeiten dies mitunter verbunden ist. Abschließend werden die Vortei-

le, aber auch die Grenzen von Peer-Mediation beleuchtet.

Die Ausführung von Susann Möller thematisiert ebenfalls die Peer-Mediation. Es

wird untersucht, welchen Beitrag Mediation durch Schüler*innen an der Entwick-

lung einer konstruktiven Konfliktkultur an Schulen leistet. Zunächst wird die Konflikt-

austragung im Schulalltag näher beschrieben und anschließend die Prinzipien der

Peer-Mediation  genauer  erläutert.  Dabei  wird  diese  in  Hinblick  auf  Grundlagen,

Nutzen und Aufgaben untersucht. Zudem erfolgt die Thematisierung von Peer-Me-

diation  als  Form der  Gewaltprävention  sowie  die  Darstellung  von  Grenzen  der

Schulmediation.
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Auch Jalam Staedtefeld behandelt das Thema Schulmediation. Sein Fokus liegt da-

bei auf den Aufgaben der Schulsozialarbeit. Der Autor geht auf die Mediation als

Konfliktlösungsmethode nach Besemer ein und thematisiert vor diesem Hintergrund

die Zusammenarbeit  von Jugendhilfe  und Schule.  Es wird  eingehend erörtertet,

welchen Beitrag verschiedene Personengruppen im System Schule (Schulsozialar-

beitende, Schüler*innen wie Lehrpersonen) durch die Anwendung der Konfliktlö-

sungsmethode  Mediation  für  eine  konstruktive  Konfliktkultur  an  Schulen  leisten

können. Dabei wird insbesondere darauf eingegangen, warum Schulsozialarbeit-

er*innen eine Schlüsselfunktion bei der Implementierung von Mediation an Schulen

zukommt.

Rahmenbedingungen

Im letzten Teil des Readers werden spezifische Rahmenbedingungen für Mediati-

onsprozesse aufgezeigt, die sich dem Thema zum einen aus einer rechtlichen und

zum anderen aus einer diskriminierungskritischen Perspektive nähern.

Der Beitrag von Tobias Adler untersucht die Auswirkungen des Mediationsgesetzes

von 2012 auf die Mediation als angehende Profession. Zunächst erfolgt eine Ein-

ordnung  der  Grundbegriffe  Mediation,  Professionalisierung  und  Profession.  Des

Weiteren werden die Inhalte des Mediationsgesetzes kurz vorgestellt. Anschließend

skizziert der Verfasser den bisherigen Professionalisierungsprozess der Mediation

im Sinne des Erlangens eines Professionsstatus und erläutert, inwiefern die Media-

tion Professionsmerkmale aufweist. Auf welche Weise das Mediationsgesetz jenen

Weg der Professionalisierung beeinflusst hat, wird am Ende der Arbeit ausgeführt.

In der Arbeit von Gimly Schülle findet hingegen ein Einstieg in die queer sensible

Mediation statt. Dabei werden Mediationsgrundlagen und Konfliktpotenziale unter
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Einbeziehung von queeren Perspektiven vorgestellt,  Reflektionsanstöße gegeben

sowie eine Kritik bezüglich bestehender Systeme formuliert. Es erfolgt außerdem

eine Vorstellung einzelner Methoden, mit deren Hilfe Mediationen queer sensibler

gestaltet werden kann. Die Methode  "Machloketsche Mediation - ein diskriminie-

rungskritischer Ansatz" von Gudrun Perko und Leah Carola Czollek wird hierbei mit

eingebunden. Der Beitrag soll eine Auseinandersetzung mit bestehenden Diskrimi-

nierungssystemen anregen.

Wir wünschen allen Leser*innen eine spannende und inspirierende Auseinander-

setzung mit dem Thema Mediation.
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Beitrag I: Klassische Mediation

Eine Einführung für die Soziale Arbeit

Von Anne-Kathrin Willert

Gliederung:

1. Einleitung

2. Klassische Mediation

3. Ist die Mediation in der Sozialen Arbeit sinnvoll?

4. Fazit



Klassische Mediation

1. Einleitung

„Früher  habe  ich  mich  mit
Euch  auseinandergesetzt  -
heute setze ich mich mit Euch
zusammen!“  (vgl.  Promediati-
on o.D.).

Jeder Mensch ist ein Individuum, wir

alle sind auf unsere ganz eigene Art

und Weise einzigartig. Dazu gehören

unter  anderem unsere  Interessenge-

biete,  unsere Bedürfnisse und Wün-

sche.  Und  was  passiert,  wenn  ich

meinen  Interessen,  nicht  nach  mei-

nen  Vorstellungen  nachgehen  kann

oder ich immer wieder daran gehin-

dert werde, von mir oder meinen Mit-

menschen, meine Wünsche zu erfül-

len oder meine Bedürfnisse nicht be-

friedigt  werden?  Ist  das  bereits  der

Beginn einen Konflikt zum Leben zu

erwecken?  Was  ist  überhaupt  ein

Konflikt? Und wie kann eine Mediati-

on dabei helfen Konflikte zu lösen? 

Ein* Mediator*in müsste sich wirklich

gut  mit  den  Menschen  auskennen.

Er*sie müssten in der Lage sein, voll-

kommen ohne Wertung auf Gefühle,

Empfindungen,  Wünsche,  Bedürfnis-

se  usw.  einzugehen.  Sie  bräuchten

viele Fähig- und Fertigkeiten, um sich

in einen Menschen hinein zu fühlen.

Wenn man aber selbst  sein eigenes

Problem  nicht  richtig  fassen  kann,

wie sollte  es  da möglich sein,  dass

ein*eine  Meditor*in  das  schafft?

Kennt  sich nicht jede Person selbst

am besten? Und warum ist man nicht

selbst  in  der  Lage,  seine  zwischen-

menschlichen Konflikte zu lösen?

Wir treten tagtäglich mit Menschen in

Beziehungen,  die  ganz  unterschied-

lich aussehen können.  Genauso un-

terschiedlich sind die Interessen, die

aufeinandertreffen,  und Bedürfnisse,

die erfüllt  sein wollen. Wie kann die

Mediation es schaffen, dass sich zwei

Konfliktparteien  einig  werden?  Und

ist Mediation bei jedem vorherschen-

den Konflikt sinnvoll? 

Die Geschichte zeigt uns, dass es, so

lange  wir  denken  können,  immer

schon Streit zwischen den Menschen

gab und ein Streit schlichtendes Ver-

fahren bei dem ein oder anderen Er-
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eignis  sehr  hilfreich  war.  Seit  wann

gibt es Mediation? Und welche Ziele

vertritt  sie?  Ist  sie  ein  Allheilmittel

und  kann  die  Mediation  immer  und

überall eingesetzt werden?
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2. Klassische Mediation

Die Mediation ist eine Vorgehensweise,

die  es  bereits  mehr  als  2500  Jahren

gibt.  Ihre  Wurzeln  liegen in  der  Antike

und  ihre  unterschiedlichen  Ausprägun-

gen finden sich in den vielfältigsten Kul-

turen  unserer  Zeit  wieder.  Die  Entste-

hung sowie die Verbreitung der Mediati-

on  ist  somit  nicht  allein  dem  europäi-

schen Kulturraum zuzuschreiben. Diese

kam über  die  USA nach  Deutschland.

Besonders spürbar in der 1968er-Bewe-

gung. Gesellschaftliche Mächte und Au-

toritäten wurden infrage gestellt, darun-

ter  auch  die  Justiz.  Die  sogenannte

„Friedensbewegung“ forderte die Suche

nach neuen,  selbstbestimmten,  gewalt-

freien Wegen (vgl. Köstler 2010; Prome-

diation o.D.)

„Immer wenn der traditionelle ju-
ristische Weg unbefriedigend bis
kontraproduktiv  für  einen  Aus-
gleich der Interessen erlebt wur-
de,  entwickelten  gesellschaftli-
che, i.d.R. nichtstaatliche Kräfte,
Mediation weiter.“ (Köstler 2010,
S. 17)

In Deutschland nimmt die Mediation ei-

nen immer größeren Stellenwert ein und

wird  unter  anderem  in  den  folgenden

Bereichen angeboten: 

• Familien- und Partnerschaftsmedia-

tion 

• Gemeinwesenmediation

• Täter-Opfer-Ausgleich 

• Mediation in Erziehung und Bildung

Zentral in der Mediation ist die Definition

dessen, was ein Konflikt ist und wie er

sich auswirken kann. 

„Ein  Konflikt  ist  eine Interaktion
zwischen  Aktoren  (Individuen,
Gruppen,  Organisationen  usw.),
wobei wenigstens ein Aktor eine
Differenz  bzw.  Unvereinbarkeit
im  Wahrnehmen  und  Denken
und  Fühlen  und  im  Wollen  mit
dem anderen  Aktor  (den  ande-
ren  Aktoren)  in  der  Art  erlebt,
dass beim Verwirklichen dessen,
was  der  Aktor  denkt,  fühlt  und
will, eine Beeinträchtigung durch
einen anderen Aktor  (die  ande-
ren  Aktoren)  erfolgt.“  (Ballreich/
Glasl 2007,S. 20)
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Das Wort „Konflikt“ kommt aus dem La-

teinischen  und  bedeutet  „Streit“,  „Aus-

einandersetzung“.  Ein Konflikt  bezeich-

net  den  Moment  des  Zusammenpralls

von Gegensätzlichem und Unvereinba-

rem. Konflikte werden meist  als Krisen

betrachtet, sie stören das Harmoniebes-

treben der Menschen und werden dar-

über hinaus zumeist als persönliche An-

griffe  gesehen.  Konflikte  verletzen  das

Ego,  sind  eine  Bedrohung des  Selbst-

wertgefühls und veranlassen den Men-

schen,  sich  in  Frage  zu  stellen  (vgl.

Schäffer 2014; vgl. Köstler 2010).

Es gibt Menschen, die auf einen Konflikt

mit  Schweigen  reagieren,  aufbrausend

werden  oder  ihn  womöglich  ganz

schnell verdrängen. Andere packen ihn

lieber an und schaffen ihn schnell  aus

dem Weg. Konflikte zeigen uns, dass et-

was in einer Beziehung, in einem Bezie-

hungsgeflecht, nicht stimmt. Umso wich-

tiger ist es, diesen Konflikt als etwas Po-

sitives  zu  betrachten,  an  dem  jeder

Mensch wachsen kann. Am Anfang wirkt

er  bedrohlich,  er  hat  eine  machtvolle

Wirkung und vermittelt den Eindruck, al-

les noch schlimmer zu machen. Beson-

ders atmosphärisch ist ein Konflikt stark

zu spüren. Gelingt es, den Konflikt in ei-

ner guten Weise zu lösen, gehen dieje-

nigen, die an dem Konflikt beteiligt wa-

ren,  gestärkt  daraus  hervor.  An  dieser

Stelle ist es wichtig, das Problem anzu-

gehen und nicht den Menschen. Es pas-

siert doch recht schnell, dass die andere

Person, mit der man sich im Konflikt be-

findet, als „Feind“ abgestempelt wird, da

eine Bedrohung spürbar ist. Das macht

es unmöglich, den Blick darauf zu rich-

ten, was das eigentliche Anliegen ist. Es

kommt zu einer Vermischung der Bezie-

hungs- und Problemebene. 

Einen Konflikt kann sich jede*r als einen

Eisberg vorstellen. Dabei bildet die Kon-

fliktposition  die  Spitze  des  Eisberges.

Der größere Teil, der einen Konflikt aus-

macht, liegt im nicht sichtbaren Bereich.

Alle Emotionen, Gedanken, Empfindun-

gen und auch Bedürfnisse sowie Inter-

essen  kommen  nur  gelegentlich  zum

Vorschein und lassen nur Vermutungen

zu (vgl. Schäffer 2014).

Roger  Fisher  betont,  dass,  um  einen
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Konflikt  aus dem Weg zu räumen,  die

Konfliktgegner*innen zu Konfliktpartner-

*innen  gemacht  werden  sollen.  Diese

Haltung hilft dabei, Konflikte zu versach-

lichen und sein Gegenüber in dem Kon-

fliktlösungsverfahren mit einzubeziehen.

Wenn man seinen Konfliktpartner*innen

zeigt,  dass man seine*ihre Fähigkeiten

anerkennt,  dann  entsteht  daraus  eine

Kooperation  und  somit  eine  faire  Eini-

gung (vgl. Schäffer 2014).

2.1. Definition Mediation

Eine Mediation ist ein außergerichtliches

Konfliktlösungsverfahren,  bei  dem  alle

Konfliktbeteiligten  mit  einbezogen  wer-

den.  Diese stehen im direkten Kontakt

zueinander. Der Mediator*die Mediatorin

unterstützt  hier  als  neutrale  Dritte  In-

stanz. Die mediierende Person ist neu-

tral,  allparteilich  und  selbstverständlich

nicht persönlich am Konflikt beteiligt. Die

Konfliktparteien sollen in eigener Verant-

wortung  rechtsverbindliche  Lösungen

mithilfe  der  Mediatorin*des  Mediators

erarbeiten. 

Wichtig hierbei ist es eine Lösung zu fin-

den, die für beide Konfliktparteien zufrie-

denstellend ist. Es muss eine WIN-WIN-

Situation  entstehen.  Eine  Mediation  ist

in jedem Fall  freiwillig und zu jederzeit

selbstbestimmt. Die Mediation ist ein in-

formelles Verfahren, d. h. es gibt keine

entscheidungsbefugten Autoritäten (vgl.

Ewig  2002;  Schäffer  2014;  Köstler

2010). Die Mediation wurde in Deutsch-

land im Jahre 2012 durch das Mediati-

onsforderungsgesetz  geregelt  und  be-

sagt nach §1:

„Mediation  ist  ein  vertrauliches
und strukturiertes Verfahren, bei
dem Parteien mithilfe eines oder
mehrerer  Mediatoren  freiwillig
und  eigenverantwortlich  eine
einvernehmliche Beilegung ihres
Konflikts anstreben.“ Und weiter
heißt es: „Ein Mediator-Beruf ist
eine  unabhängige  und  neutrale
Person  ohne  Entscheidungsbe-
fugnis, die die Parteien durch die
Mediation führt.“ 

(NomosGesetze 2016, S. 1160)
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2.2. Aufgabengebiete der Me-
diation in der Sozialen Arbeit

Familien- und Partnerschafts-
mediation

Unter anderem wird Mediation im Fami-

lienkontext eingesetzt. Besonders inner-

halb von Liebesbeziehungen, zwischen

Eltern  und  Kindern,  bei  Patchwork-Fa-

milien  sowie  bei  Trennung  und  Schei-

dung.  Gerade  hier  werden  Konflikte

meist  sehr  emotional  ausgelebt.  Das

stellt  im hohen Maß eine Belastung für

die Kinder dar, die jetzt in erster Linie ei-

nen  geschützten  Rahmen  benötigen.

Aber  auch  Erbauseinandersetzungen

führen immer wieder zu Streitigkeiten in

der Familie, die nicht selten auch in ei-

nem gerichtlichen Verfahren enden (vgl.

Köstler 2010).

Gemeinwesenmediation

Die  Gemeinwesenmediation  umfasst

Konflikte in Kommunen, eines Stadtteils,

einer Bürgerschaft. Konflikte können un-

ter  anderem  zwischen  Nachbar*innen

bestehen  oder  auch  zwischen  Anwoh-

ner*innen und Geschäften. Diese Art der

Mediation ist auch immer wieder eine in-

terkulturelle  Mediation.  Interkulturell

meint nicht nur die vielen unterschiedli-

chen Ethnien, die an einem Ort zu fin-

den sind, sondern auch die unterschied-

lichen Kulturen, wie zum Beispiel Jung

und Alt. Die Gemeinwesenmediation ist

überall dort zu gebrauchen, wo sich ein

Teil  des  Konflikts  aus  den  verschiede-

nen  Kulturen  heraus  entwickelt  (vgl.

Köstler 2010).

Mediation in Erziehung
und Bildung

Die Mediation kommt hier  vor  allem in

Schulen,  in  Kindertagesstätten,  in  der

Jugendarbeit  sowie  in  der  Jugendhilfe

zum  Einsatz.  Besonderheit  bei  dieser

Mediation ist,  dass die Kinder  und Ju-

gendlichen  ihre  Autonomie  erst  noch

vollenden  werden.  Sie  sind  einge-

schränkt geschäftsfähig und unterliegen

der  Aufsichtspflicht  der  Erwachsenen.

Auf beiden Seiten sind Konflikte unum-

gänglich, da es eine Hierarchie gibt. Für

den*die Mediator*in kann es eine Her-

ausforderung  werden,  da  er*sie  in  der
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Zusammenarbeit  mit  den  Kindern  und

Jugendlichen selbst mit ihren*seinen ei-

genen Werten, ihrem*seinem erzieheri-

schen Auftrag und Rollenverständnis zu-

sammenstoßen kann.

Hier  ist  ein hohes Maß an Reflexions-

vermögen  gefragt.  Eine  andere  gute

Möglichkeit  ist die Peer-Mediation. Kin-

der und Jugendliche nehmen ihre Kon-

flikte selbst in die Hand. Die Erwachse-

nen symbolisieren somit ein hohes Ver-

trauen in  die  Kinder  und Jugendlichen

und fördern das Wachstum der Autono-

mie  und  der  Selbstverantwortung (vgl.

Köstler 2010).

Sonderform der Mediation:
Täter-Opfer-Ausgleich

Der  Täter-Opfer-Ausgleich  stellt  eine

spezielle  Form  der  Mediation  dar.  Er

wird als außergerichtlicher Tatausgleich

von Staatsanwält*innen oder Richter*in-

nen  angeboten.  Ob  ein  Täter-Op-

fer-Ausgleich stattfindet,  hängt  von der

Schwere der  Straftat  ab  und ob beide

Seiten  einer  Durchführung  zustimmen.

Ziel ist es, die Befähigung eigenverant-

wortlich eine nachhaltige und faire Re-

gelung  unter  den  Konfliktparteien  zu

konzipieren (vgl. Köstler 2010). 

2.3. Ablauf einer Mediation in
fünf Phasen

Phase 1 – Gesprächsrahmen
aufbauen

Die erste Begegnung zwischen dem*der

Mediator*in und den Konfliktparteien ist

sehr wichtig. Es ist von Bedeutung, wie

das  erste  Zusammentreffen  läuft  und

bahnt den Weg zur erfolgreichen Media-

tion.

Die  Wahl  der  Räumlichkeiten,  seine

Größe,  die  Lichtverhältnisse  sowie  die

Einrichtung  und  Sitzordnung  spielen

hierbei eine große Rolle. Die mediieren-

de Person hat die Aufgabe, eine sichere

und angenehme Atmosphäre zu schaf-

fen.  Aber  nicht  nur  die  Räumlichkeiten

tragen zu einem guten Start bei. Die Art

und Weise, wie der*die Mediator*in die

Konfliktparteien begrüßt, sie in die Vor-

gehensweisen einführt und mit den Kon-

fliktparteien  umgeht,  trägt  viel  zu  dem
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Verlauf  der  Mediation  bei  und  beein-

flusst die Verhaltensweisen der Konflikt-

parteien.  Die  Konfliktparteien  werden

sich  mit  Sicherheit  fragen,  ob  der*die

Mediator*in  wirklich  unvoreingenom-

men, fair und wohlwollend ist.

Vorgehensweisen,  die  in  dieser  Phase

häufig eingesetzt werden, um herauszu-

bekommen welches  Ziel  sich  die  Kon-

fliktparteien wünschen, sind unter ande-

rem aktives Zuhören, Spiegeln, Framen

und Fragen stellen, die Entscheidungen

herbeiführen.  Der*die  Mediator*in  ist

der*die Leiter*in des Gesprächs. Hierbei

übernimmt  er*sie  die  Moderation,  führt

in die Mediation ein und gibt immer wie-

der  Zusammenfassungen  von  bereits

erreichten Schritten.

In Phase eins werden Verhaltensregeln

festgelegt.  Alle  Beteiligten  haben  die

Aufgabe, ihre Wünsche und Bedürfnisse

zum  gemeinsamen  Umgang  und  Ar-

beitsweise  zu  äußern.  Diese  Wünsche

und Bedürfnisse sind für alle verbindlich

und sollten  beispielsweise  gut  sichtbar

auf einem Flipchart veranschaulicht wer-

den. Diese Variante bietet die Möglich-

keit,  sich im Verlauf  der  Mediation im-

mer wieder  darauf  berufen zu können.

Der*die Mediator*in muss sich an dieser

Stelle  das  Einverständnis  beider  Kon-

fliktparteien  einholen,  sie  stoppen  zu

dürfen,  wenn sie sich nicht  an die ge-

meinsam  vereinbarten  Regeln  halten.

Das ist sehr wichtig, da somit Interventi-

onen von Mediator*innen nicht als per-

sönlicher Angriff gesehen werden. Diese

Vereinbarungen  sind  das  Fundament

der Mediation und geben den Konflikt-

parteien Sicherheit.

Der*die  Mediator*in  muss  sich  auch

über die Ziele der jeweiligen Konfliktpar-

teien ein Bild machen.  Die Konfliktpar-

teien sollen zum einen ihre Erwartungen

an die Mediation sowie ihre Ziele selbst

erläutern. Der*die Mediator*in fasst die-

se  Ziele  zusammen.  Spätestens  jetzt

unterschreiben beide Parteien den Ver-

einbarungsvertrag  zur  Mediation  (vgl.

Ewig 2002; vgl. Köstler 2010; vgl. Deut-

sche Stiftung Mediation 2019).
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Phase 2 – Sichtweisen hören,
sammeln und verstehen

Als  Erstes  wird  geklärt,  wer  mit

seinen*ihren  Ausführungen  beginnen

darf. Nacheinander eröffnen die jeweili-

gen Parteien ihre Sichtweisen zum be-

stehenden Konflikt.  Der*die Mediator*in

muss genau verstehen, wie die jeweilige

Partei  den Konflikt  wahrnimmt  und wo

es Parallelen gibt. Hierbei ist das aktive

Zuhören eine Methode, die der*die Me-

diator*in anwendet. Die Konfliktparteien

bekommen das Gefühl, das die mediie-

rende Person genau verstehen möchte,

wie  die  unterschiedlichen  Sichtweisen

aussehen. Durch Zuhören, Zusammen-

fassen vom Gesagten und der Körper-

sprache zeigt der*die Mediator*in, dass

er*sie  mit  seiner*ihrer  Aufmerksamkeit

stets bei der sprechenden Konfliktpartei

ist.  Immer  wieder  vergewissert  er*sie

sich, ob er*sie das auch im vollen Um-

fang richtig verstanden hat. Es ist sehr

wichtig, dass sich die Erzählenden ver-

standen fühlen.

Für die andere Konfliktpartei ist das oft-

mals  eine  große  Herausforderung,  auf

geäußerte  Sichtweisen  nicht  sofort  zu

argumentieren  und  dem  Gegenüber

nicht ins Wort zu fallen. Auch wenn sich

beide Parteien auf Regeln geeinigt  ha-

ben, spielt in einem Konflikt immer noch

die Emotion eine große Rolle. 

Die  Gesprächsführungsqualitäten  des

Mediators*der Mediatorin sind an dieser

Stelle  ausschlaggebend:  Auf  der  einen

Seite ist es wichtig, die Befindlichkeiten

des Zuhörenden anzuerkennen und zu

verstehen  und  auf  der  anderen  Seite

den  Einwurf  der  zuhörenden  Seite  zu

unterbrechen,  damit  der  Raum der  er-

zählenden Seite  geschützt  und frei  für

persönliche  Äußerungen  bleibt.  Er*sie

muss zu 100 Prozent  zuhören können

und gleichzeitig  darf  er*sie  die  andere

Partei nicht aus den Augen verlieren. In

dieser  Phase  ist  die  Kommunikation

noch  sehr  stark  auf  den  Mediator*die

Mediatorin  ausgerichtet  und  weniger

zwischen den Konfliktparteien.

Im Laufe  der  Konfliktsichtung  kommen

immer deutlicher die Themen zum Vor-

schein, die der jeweiligen Konfliktpartei

wichtig sind. Diese Themen werden bei-
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spielsweise auf einem Flipchart  festge-

halten,  sie bilden den weiteren Verlauf

der Mediation.

Methoden,  die  der*die  Mediator*in  in

dieser  Phase  anwendet,  sind  überwie-

gend  Aktives  Zuhören,  Paraphrasieren

und Reframing. Die mediierende Person

verwendet  unterschiedliche  Fragetech-

niken wie zum Beispiel  offene Fragen,

die  zum  ausführlichen  Erzählen  einla-

den  sollen  oder  geschlossene  Fragen,

die  dabei  helfen  einen  Sachverhalt  zu

klären. Es gibt zudem auch Skalierungs-

fragen, die den Grad des bestehenden

Konflikts  verdeutlichen.  Ein*e  Media-

tor*in  arbeitet  auch  mit  Bildern,  Meta-

phern  und  Symbolen,  um den  Konflikt

sichtbar werden zu lassen.

Damit  die  Konfliktparteien  das  Gefühl

bekommen in der Mediation gut aufge-

hoben  zu  sein,  ist  eine  wertfreie  Hal-

tung, die ausschließlich auf das Verste-

hen  und  Annehmen  der  unterschiedli-

chen  Sichtweisen  der  Konfliktparteien

gerichtet ist, von entscheidender Bedeu-

tung. Hier beginnt die erste innere Ent-

lastung der Parteien. Sie sind in der Me-

diation  angekommen  und  haben  das

Gefühl,  dass  sie  verstanden  werden

(vgl.  Ewig 2002; vgl. Köstler 2010; vgl.

Deutsche Stiftung Mediation 2019).

Phase 3 – Konflikterhellung 

Zunächst wird geklärt, mit welchem The-

ma begonnen wird. Wenn sich die Kon-

fliktparteien auf ein Thema einigen kön-

nen,  ist  das  bereits  der  erste  große

Schritt  in  der  Zusammenarbeit.  Dieser

Schritt eröffnet den Weg, zu klären, wie

es zu den einzelnen Konfliktthemen ge-

kommen ist.

Konfliktursachen  sind  meist  unerfüllte

Bedürfnisse  oder  Interessen,  wie  zum

Beispiel  das  Bedürfnis  nach  Achtung,

Anerkennung, Zugehörigkeit, Erfolg, Ge-

staltungsmöglichkeiten,  Entscheidungs-

freiheit  usw.  Können  Bedürfnisse  oder

Interessen  nicht  ausgelebt  werden,  ist

zu klären, aus welchem Grund dies pas-

siert.  Was  ist  der  Konflikt  hinter  dem

Konflikt?  Der*die  Mediator*in  schaut

ganz genau, was die Ursachen für den

bestehenden Konflikt  sind.  Motive,  Be-

dürfnisse  und Gefühle  werden heraus-
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gefunden, Interessen und Wünsche her-

ausgearbeitet.

Hierbei geht es nicht darum, jemanden

die  Schuld  an  dem Konflikt  zu  geben,

vielmehr gilt es zu verstehen, wie es zu

dem  Konflikt  kam  und  wie  jede*jeder

Einzelne  der  Konfliktparteien  darüber

denkt, fühlt und handelt. Nun ist es aller-

dings der Fall,  dass Leid-  und Schuld-

empfindungen nicht einfach wieder ver-

schwinden. Wer Leid oder Schuld erlebt

hat, muss sich damit angenommen füh-

len. Erst dann ist es möglich, sich auch

der Konfliktpartei zu öffnen.

In dieser Phase wird sichtbar, dass sich

durch  den  bestehenden  Konflikt  ein

„Teufelskreislauf“  gebildet  hat.  Die

Wahrnehmung  wurde  so  einschränkt,

dass kein klarer Blick mehr möglich ist.

Erschwerend kann hinzukommen, dass

die Konfliktparteien in ihren Ausdrücken

zu  heftig  und  darum  verletzend  sein

können.  Es  können  auch  eine  ganze

Reihe Missverständnisse und Fehlinter-

pretationen  entstehen,  die  nach  und

nach aufgelöst werden müssen. Die Me-

diation soll  dabei helfen, Missverständ-

nisse aufzuklären und Fragen zu beant-

worten.

Ganz wichtig ist es auch, sich selbst zu

verstehen. Was möchte ich mit meinem

Verhalten bezwecken? Was passiert bei

mir selbst? Der*die Mediator*in geht hier

besonders  auf  die  Problematiken  ein,

die  als  selbstverständlich  oder  unan-

zweifelbar gesehen werden. Durch stän-

diges Nachfragen wird  das  Bild  immer

genauer. Es kristallisieren sich die wirkli-

chen Interessen heraus, die auf beiden

Seiten  häufig  gleich  sind.  Der  Konflikt

entsteht,  weil  die  Strategien  zur  Errei-

chung  nicht  harmonisch  verlaufen.

Wenn  die  Konfliktparteien  erkennen,

welches die eigentlichen Interessen, Be-

dürfnisse oder Wünsche sind, hören sie

auf, den anderen als den Schuldigen zu

betrachten  und  der  Weg  für  die  Lö-

sungssuche ist geebnet (vgl. Ewig 2002;

vgl. Köstler 2010; vgl. Deutsche Stiftung

Mediation 2019).
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Phase 4 – Lösungsfindung

Der  Übergang  von  Phase  drei  in  die

vierte  Phase  gestaltet  der*die  Media-

tor*in durch Fragestellungen. Durch die-

se  Fragestellungen  wird  klar,  wie  die

Konfliktparteien in Zukunft mit Konflikten

umgehen  möchten,  was  sie  sich  von

den anderen wünschen und was sie be-

reit sind selbst beizutragen.

Das  gegenseitige  Verständnis,  das  in

der  vorangegangenen  Phase  erreicht

wurde,  kann eine Entspannung für  die

Konfliktparteien bedeuten. Diese macht

es möglich, sich konstruktiv der Bearbei-

tung von Lösungen zu widmen. Jede*r

darf seine Einfälle vortragen, die zur Lö-

sung  des  Konfliktes  beitragen  können.

Der*die  Mediator*in  lädt  dazu  ein,  die

Gedanken frei in jede Richtung zu ent-

falten.  Angewandte  Methoden  können

unter  anderem  ein  Brainstorming  sein

oder  aber  Einzelarbeiten,  in  denen

jede*r für sich alles notiert, was ihm*ihr

zur Lösungsfindung einfällt.  Ziel  ist  es,

den  eigenen  Geist  zu  erweitern.  Alle

Ideen werden gehört ohne sie zu bewer-

ten (vgl.  Ewig 2002;  vgl.  Köstler  2010;

vgl. Deutsche Stiftung 2019).

Phase 5 – Lösungsvorschläge
prüfen und Vereinbarungen

treffen

In  der  letzten  Phase  werden  alle  Lö-

sungsvorschläge  besprochen.  Wichtig

ist, dass alle Vorschläge, die zur Lösung

beitragen sollen, machbar, fair und aus-

gewogen sind. Sie sollten in jedem Fall

hilfreich sein, den Konflikt zu beenden. 

Der*die Mediator*in fungiert hier als Ge-

sprächsleiter*in  und  unterstützt  dabei,

die  Lösungsvorschläge  der  jeweils  an-

deren  Partei  in  Beziehung  zu  stellen.

Bei  unpassenden  Vorschlägen  fragt

er*sie nach, was an der Lösung verän-

dert werden könnte, damit es für beide

Konfliktparteien ein Gewinn ist.

Diese  Phase  möchte  dazu  anregen,

eine  gute  Verhandlung  zwischen  den

beiden  Parteien  zu  ermöglichen.  Ge-

schlossene  Fragen  (Wer,  Wann,  Wo,

Wie  usw.)  helfen  dabei  Lösungen  zu

konkretisieren.  Die  Frage  des  Media-
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tors*der Mediatorin, ob jede*r mit dieser

Lösung  einverstanden  ist,  beendet  die

Gesprächsrunde.

Anschließend  werden  alle  Lösungen,

auf die sich die Konfliktparteien geeinigt

haben,  schriftlich  zusammengetragen.

Der*die Mediator*in achtet darauf, dass

alle  Formulierungen nach der  SMART-

Regel  (Erläuterung  siehe  Kapitel  3.6)

zusammengefasst  wurden.  Beide  Par-

teien bekommen diese schriftliche Ver-

einbarung in die Hand und werden dazu

aufgerufen, sie mit ihrer Unterschrift zu

versehen.

Im letzten Schritt hat der*die Mediator*in

die Aufgabe die Mediation zum Ende zu

bringen. Hier ist  es angebracht, sich für

das  Vertrauen  zu  bedanken  und  den

Konfliktparteien  Anerkennung  für  ihre

Bereitschaft  und ihren Einsatz teil  wer-

den zu lassen. Der*die Mediator*in soll-

te  die  Gelegenheit  dazu  bieten,  dass

sich  die  Konfliktparteien  voneinander

verabschieden  können  und  sollte  sich

selbst  auch  von  ihnen  verabschieden

(vgl.  Ewig 2002; vgl. Köstler 2010; vgl.

Deutsche Stiftung Mediation 2019).

Das Phasenmodell ist kein vorgeschrie-

bener  Verlaufsplan,  vielmehr  ein  Fahr-

plan und eine Methode.  Es unterstützt

den*die  Mediator*in,  bietet  eine  Orien-

tierungshilfe  und  fördert  die  Zielerrei-

chung.  Es  kann  jederzeit  vorkommen,

dass einzelne Phasen erneut bearbeitet

werden  müssen  oder  der*die  Medi-

ator*in einen Umweg einschlagen muss.

Am vorrangigsten sind die  Bedürfnisse

der Konfliktparteien. Das Phasenmodell

hat  weder  einen  Selbstzweck,  noch

kann es als Mediation selbst aufgefasst

werden.  Es  ist  lediglich  ein  Hilfsmittel

zur Steuerung des Gesprächs (vgl. Ewig

2002;  vgl.  Köstler  2010;  vgl.  Deutsche

Stiftung Mediation 2019).
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2.4. Aufgaben und Rollenver-
ständnis eine*r Mediator*in

Nach  §2  des  Mediationsgesetzes  sind

nachfolgende Ausführungen die  Aufga-

ben eine*r Mediator*in.

(1) Die Parteien wählen den Me-
diator aus.

(2)  Der  Mediator  vergewissert
sich,  dass  die  Parteien  die
Grundsätze und den Ablauf des
Mediationsverfahrens  verstan-
den haben und freiwillig  an der
Mediation teilnehmen.

(3) Der Mediator ist allen Partei-
en  gleichermaßen  verpflichtet.
Er  fördert  die  Kommunikation
der  Parteien  und  gewährleistet,
dass die Parteien in angemesse-
ner und fairer Weise in die Medi-
ation eingebunden sind. Er kann
im allseitigen Einverständnis ge-
trennte Gespräche mit den Par-
teien führen.

(4) Dritte können nur mit Zustim-
mung aller Parteien in die Medi-
ation einbezogen werden.

(5) Die Parteien können die Me-
diation  jederzeit  beenden.  Der
Mediator kann die Mediation be-
enden,  insbesondere,  wenn  er

der Auffassung ist, dass eine ei-
genverantwortliche  Kommunika-
tion oder eine Einigung der Par-
teien nicht zu erwarten ist.

(6)  Der  Mediator  wirkt  im Falle
einer Einigung darauf  hin,  dass
die Parteien die Vereinbarung in
Kenntnis  der  Sachlage  treffen
und  ihren  Inhalt  verstehen.  Er
hat die Parteien, die ohne fachli-
che  Beratung an  der  Mediation
teilnehmen,  auf  die  Möglichkeit
hinzuweisen,  die  Vereinbarung
bei Bedarf durch externe Berater
überprüfen  zu  lassen.  Mit  Zu-
stimmung der Parteien kann die
erzielte  Einigung  in  einer  Ab-
schlussvereinbarung  dokumen-
tiert  werden. (NomosGesetze
2016, S. 1160)

Rudi  Ballreich  und  Friedrich  Glasl

(2007)  formulieren  die  Aufgaben  der

Mediator*innen in ihrem Buch „Mediati-

on in Bewegung“ folgendermaßen:  Die

Mediator*innen haben die Aufgabe, zwi-

schen zwei Streitparteien zu vermitteln,

dass diese wieder befähigt sind, ein ge-

meinsames Verständnis für den Konflikt

zu  bekommen.  Ein*e Mediator*in  sorgt

dafür, dass störende Deformationen er-

kannt und im laufenden Prozess abge-

baut  werden  können.  Dadurch  können

die  Konfliktparteien  wieder  aufeinander
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zugehen und eine offene Kommunikati-

on ist möglich. Diese offene Kommuni-

kation sorgt  für  eine konstruktive Erar-

beitung von Lösungen. Die mediierende

Person hat mehrere Rollen in sich und

versteht sich unter anderem als:

allparteilich  Die Mediator*innen stre-

ben danach,  sich  in  gleichen Teilen  in

alle  Anwesenden hinein  zu  fühlen  und

zu denken.

über- bzw. metaparteilich  Die Media-

tor*innen sehen auch die Interessen und

Bedürfnisse  von  „Stakeholders“  (An-

spruchsgruppen), die nicht an der Medi-

ation teilnehmen, z. B. wenn ein Konflikt

zwischen  Schulleitung  und  Lehrkräften

besteht.

transparteilich  Die  Mediator*innen

machen sich durch ihre Methoden trans-

parent und bekommen so gleichen Zu-

gang zu den verschiedenen Konfliktpar-

teien.

unparteilich  Die Mediator*innen ver-

folgen  keine  eigenen  Interessen  und

sind lediglich bestrebt, die Mediation er-

folgreich zu beenden.

neutral  Die Mediator*innen sind durch

ihre korrekten Verhaltensregeln und der

ausnahmslosen Gleichbehandlung neu-

tral.

Ein*e  Mediator*in  ist  vor  allem  aber

auch wertschätzend und  anerkennend,

emphatisch,  authentisch  sowie  ver-

ständnisvoll  gegenüber  dem  Wahrneh-

men,  Denken,  Fühlen  und  Wollen  der

Konfliktparteien. Der*die Mediator*in för-

dert  die  Eigenverantwortung  der  Kon-

fliktparteien und sichert die Vertraulich-

keit  sowie  die  Bereitschaft,  Erlerntes

konstruktiv in künftigen Konflikten umzu-

setzen (vgl. Ballreich & Glasl  2007).
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2.5. Klassische Techniken der
Mediation 

Aktives Zuhören

Auf den ersten Blick scheint aktives Zu-

hören ein passiver Prozess zu sein, bei

dem nicht viel passiert. Dem ist nicht so.

Diese  Kommunikationsform erfüllt  viele

wichtige Funktionen. Zum einen fördert

das aktive Zuhören die verständnisvolle

Kommunikation und die andere Person

bekommt das Gefühl, dass man sich für

ihn*sie interessiert und ihm*ihr Aufmerk-

samkeit schenkt. Das sorgt dafür, dass

sich  die  Menschen  wieder  näherkom-

men.  Zum anderen  kann  das  Gehörte

kritisch bewertet werden. Der*die Medi-

ator*in fokussiert sich auf das, was wirk-

lich  mitgeteilt  werden  möchte.  Außer-

dem wird ergründet, was auf emotiona-

ler Ebene in dem Gesagten steckt, dazu

bekommt der*die Erzählende eine Rück-

meldung.  Ihm*ihr  wird  gespiegelt,  was

der*die Mediator*in wahrgenommen hat.

Auf nonverbaler Ebene sieht aktives Zu-

hören so aus:

„Du  lässt  dein  Gegenüber  aus-
sprechen.
Du  bist  geduldig.  
Du  hältst  Blickkontakt.
Du lässt dich nicht durch andere
Gedanken  und  Tätigkeiten  ab-
lenken.
Du untermalst dein Zuhören mit
Nicken“ (Hoffmann 2018).

Paraphrasieren

Beim Paraphrasieren sollte der*die Me-

diator*in mit eigenen Worten wiederge-

ben,  was  sein  Gegenüber  gesagt  hat.

Dem*der  Gesprächspartner*in  wird  so-

mit  signalisiert,  dass  ihm gut  zugehört

wurde.  Er*Sie  wird  zudem  ermutigt,

dass Gesagte zu präzisieren. Gleichzei-

tig bietet es die Chance, Gedanken zu

revidieren oder Sachverhalte klarzustel-

len. Das Paraphrasieren unterstützt da-

bei, dass eigene Verständnis zu prüfen

um  Missverständnisse  zu  vermeiden.2

Die  folgenden  Einstiegsformulierungen

können  beim  Paraphrasieren  hilfreich

sein:

„Mit anderen Worten…“
„Dir ist es wichtig, dass…“
„Du legst Wert auf…“
„Ich habe jetzt verstanden, dass
du…“
„Das klingt für mich, als wenn…“
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„Du denkst/meinst, dass…“

(Greve 2013, S. 101 ff.).

Reframing

Der Begriff  Reframing kommt aus dem

Englischen und bedeutet  „Umdeutung“,

auch „Neurahmung“.  Die  Methode des

Reframings  stammt  ursprünglich  aus

der  Systemischen Therapie.  Durch  die

sogenannte Umdeutung wird einer Situ-

ation oder einem Geschehen eine ande-

re  Bedeutung,  ein  anderer  Sinn  zuge-

wiesen.  Das  geschieht  dadurch,  dass

versucht wird, die bestehende Situation

in einem anderen Kontext zu erblicken,

sie  sozusagen neu zu Rahmen.  Wenn

man die bis dato vorhandenen Vorstel-

lungen und Perspektiven verlässt,  kön-

nen neue Vorstellungen und Deutungs-

möglichkeiten entstehen.

Mediator*innen,  die  in  der  Umdeutung

gut  geschult  sind,  haben  die  Möglich-

keit, Szenen in einem anderen Blickwin-

kel (Rahmen) erscheinen zu lassen. Für

die Beteiligten ist es eine Erleichterung

und sie können nach und nach besser

mit der Situation, um die es im jeweili-

gen Konflikt geht, umgehen (vgl. Micha-

lek 2014).

2.6. Ziele einer Mediation

Das übergeordnete Ziel einer Mediation

ist die Unterstützung zur Selbsthilfe. Um

dieses  Ziel  zu  erreichen,  müssen  die

darauf  aufbauenden Unterziele  erreicht

werden.

Zum einen ist der Abbau von Feindselig-

keiten wichtig. Nur so kann eine erneute

Kommunikation  belebt  werden.  Zudem

wird analysiert,  wie es soweit  kommen

konnte,  dass  seelische  Funktionen

(Wahrnehmen, Fühlen, Wollen und Han-

deln) soweit deformiert sind, dass eine

gemeinsame Lösungsfindung verhindert

wurde. Die Mediation arbeitet daraufhin,

dass  sich  die  Konfliktparteien  authen-

tisch,  ehrlich  und partnerschaftlich  mit-

einander  auseinandersetzen.  Das  ge-

schieht ohne Manipulation und Gewalt.

Ziel ist weiterhin, das Verstehen eigener

Wahrnehmungen, Verhalten, Gedanken,

Gefühle und Intentionen zu verbessern.
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Hier  ist  es  auch  wichtig,  sich  seinem

Gegenüber mitzuteilen.

Ein  weiterer  wichtiger  Punkt,  um  das

übergeordnete  Ziel  zu  erreichen,  ist,

Verständnis  für  die  Sichtweisen,  das

Denken und Fühlen sowie  Wollen und

Handeln  seines  Gegenübers  zu  entwi-

ckeln  und  diese  auch  zu  zeigen.  Die

Konfliktparteien erhalten die Möglichkeit

eigene  Interessen  zum  Vorschein  zu

bringen.  Es  entsteht  ein  gegenseitiges

Verständnis,  eine  Akzeptanz  und  Re-

spekt. Es ist außerdem von großer Be-

deutung,  dass  die  Konfliktparteien

selbstständig Lösungen entwickeln,  die

alle Beteiligten zu Gewinnende macht.

Die Konfliktparteien sollen am Ende der

Mediation mit dem Gefühl  nach Hause

gehen,  etwas  „dazugewonnen“  zu  ha-

ben. Für jede*n soll eine Win-Win-Situa-

tion  entstehen.  Die  Lösungen,  die  ge-

meinsam von den Konfliktparteien erar-

beitet  wurden,  werden  an  Hand  der

SMART-Regel  verschriftlicht.  Die  Kon-

fliktparteien werden im Verlauf der Medi-

ation dazu befähigt, in Zukunft umsichti-

ger  und kompetenter  mit  ihren Konflik-

ten  umzugehen (vgl.  Ballreich  &  Glasl

2007; vgl. Mediation.at o.D.).

SMART-Regel 

Die  Smart-Regel  unterstützt  dabei,  die

Zielvereinbarungen so effizient wie mög-

lich zu gestalten. 

S – Spezifisch (Ziele eindeutig defi-

nieren.) 

M – Messbar (Messbarkeitskriterien, 

mindestens eine Messgröße sollte 

vorhanden sein.) 

A – Akzeptiert (Ziele müssen von al-

len Beteiligten akzeptiert sein.) 

R – Realistisch (Jedes Ziel sollte rea-

listisch zu erreichen sein.) 

T – Terminiert (Die Zielerreichung 

sollte terminlich festgehalten werden.)

(vgl. Schnurr o.D.).
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2.7. Grenzen und Vorausset-
zungen einer Mediation

Gute Mediator*innen wissen, dass Medi-

ation kein Allheilmittel  ist.  Es gibt klare

Grenzen  und  auch  Voraussetzungen,

damit  eine  Mediation  gewinnbringend

stattfinden  kann.  Eine  Grenze  besteht

darin,  dass  eine  Mediation  kontraindi-

ziert  ist,  d.  h.  sie ist  unter  bestimmten

Umständen  nicht  immer  anwendbar.

Fehlt es den Betroffenen an Autonomie

oder Eigenverantwortung, zum Beispiel

durch eine Suchterkrankung, kann eine

Mediation nicht angewandt werden. Me-

diation hört da auf, wo Therapie beginnt.

Mediation will Lösungen finden und be-

handelt  nicht  die Ursachen eines Kon-

flikts.

Mediationen gestalten sich auch schwie-

rig,  wenn  zum  Beispiel  im  familiären

Kreis  ein  starkes  Ausmaß  an  Gewalt

herrscht.  Aber  auch  Drohungen  oder

Einschüchterungen im Team oder in ei-

ner  Gruppe  führen  zu  Grenzen  in  der

Mediation. Hier ist die Rede von einem

unausgeglichenen Machtgefälle.  Beste-

hen  Hierarchien,  die  es  nicht  ermögli-

chen auf  einer  Ebene mit  seinem Ge-

genüber zu agieren, kann keine Mediati-

on angewandt werden. Mediation ist ab-

hängig von der Bereitschaft der Konflikt-

parteien. Wenn einer der beiden Partei-

en den Rahmen der Mediation ablehnt,

findet  sie  nicht  statt.  Wenig  aussichts-

reich  ist  eine  Mediation,  wenn  es  den

Konfliktparteien  an  Motivation  mangelt

oder sie nur schwer in der Lage sind, für

ihr eigenes Handeln und Tun Eigenver-

antwortung zu übernehmen.

Mediation  ist  keine  einfache  Methode.

Die  Betroffenen  müssen  sich  bewusst

darauf einlassen und die Anstrengungen

auch  auf  sich  nehmen  wollen.

Mediator*innen  dürfen  einen  Mediati-

onsauftrag  nicht  annehmen,  wenn  sie

mit  einer  Konfliktpartei  persönlich  ver-

traut  sind,  wenn  sie  in  dem  Konflikt

selbst  eine  starke  Werthaltung  und

Überzeugung verspüren oder gar selbst

ein Teil  des Konflikts  sind.  Besteht  ein

Machtgefälle zwischen einem*einer Me-

diator*in  und den Konfliktparteien,  darf

es  auch  zu  keiner  Mediation  kommen

(vgl.  Anja  Köstler  2010,  S.  25  f.;  vgl.

Mielich 2019).
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Voraussetzung für eine Mediation ist ein

geschützter  Rahmen,  in  dem  sich  die

Konfliktparteien sicher fühlen um Lösun-

gen ausarbeiten zu können. Es ist sehr

wichtig,  dass  es  ein  ruhiger  Raum ist.

Störungen, die den Prozess in ihrer Ent-

wicklung beeinträchtigen,  sollten  unbe-

dingt  vermieden  werden.  Von  großer

Bedeutung ist auch die Zeit. Der Media-

tionsvorgang  beinhaltet  mehrere  Pha-

sen, wie ich im nächsten Kapitel näher

erläutern werde.

Um  diese  Phasen  adäquat  bearbeiten

zu können, benötigt es viel Zeit. Zudem

sind  der  Zuspruch  sowie  die  Bereit-

schaft von allen Beteiligten wichtig. Kei-

ne*r  sollte negative Konsequenzen be-

fürchten müssen, wenn er*sie sich sei-

nem  Gegenüber  öffnet.  Zudem  sollte

jede*r bestrebt sein, sich selbst reflektie-

rend der  Lösung zu widmen.  Selbstre-

dend  sollten  die  Konfliktparteien  auch

den*die  Mediator*in  als  mediierende

Person  akzeptieren (vgl.  Köstler  2010;

vgl. Mielich 2019).

3. Ist die Mediation in der
Sozialen Arbeit sinnvoll?

Aus  den  vorangegangenen  Ausführun-

gen lässt  sich deutlich erkennen,  dass

es sinnvoll sein kann, eine Mediation in

Anspruch zu nehmen. Eine Mediation ist

in  vielen  unterschiedlichen  Kontexten

eine  Bereicherung.  Da  Konflikte  sehr

vielseitig sind und es in jedem Fall eine

große Belastung für die Beteiligten dar-

stellt,  lohnt  es sich,  eine*n Mediator*in

zur Streitbeilegung an die Seite zu ho-

len.

Die  Mediation  stellt  eine  „entspannte“

Methode zur Verfügung, um Streitigkei-

ten beizulegen. Sie unterstützt, baut auf

und trägt im besten Fall dazu bei, dass

sich die Beteiligten wieder wohl in ihrer

Haut  fühlen.  Die  Mediation  birgt  nicht

nur  das Potenzial,  dass sich die  Men-

schen  wieder  näherkommen,  sondern

kann dafür sorgen, dass ein Streit nicht

in einem gerichtlichen Verfahren enden

muss.  Eine  Mediation  ist  nicht  nur  für

den*die Klient*in der Sozialen Arbeit ge-

dacht, sondern unterstützt auch Sozial-
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arbeiter*innen in den eigenen Reihen.

Der Bereich der Sozialen Arbeit ist weit-

reichend. Es gibt ganz unterschiedliche

Hierarchien,  die  genauso unterschiedli-

che Interessen vertreten. Wir haben es

mit  vielen einzelnen Individuen zu tun,

die jeweils andere Bedürfnisse, andere

Interessen, andere Wünsche haben und

vertreten. Es ist nicht immer einfach all

dies unter einen Hut zu bekommen und

es gibt viele Reibungspunkte, die einen

Konflikt auch mal ausarten lassen. Me-

thoden wie die Mediation helfen dabei,

Konflikte schnell und nachhaltig ad acta

zu  legen (vgl.  u.a.  Schäffer  2014;  vgl.

Ewig 2002; vgl. Köstler 2010).

Die Fachkompetenz der Mediator*innen

ist äußerst hilfreich, um Probleme zu lo-

kalisieren, sie klar und deutlich aufzuzei-

gen und sie in kleine Teile zu zerteilen.

Durch  die  Mediation  wird  ein  Problem

erst  richtig  deutlich  und,  wenn  man

weiß, was das Problem ist,  dann kann

man  es  auch  angehen  und  Lösungen

dafür finden. Da die Mediation an Vor-

aussetzungen  geknüpft  ist,  ist  es  ihr

nicht möglich immer und überall ihre Un-

terstützung  anbieten  zu  können.  Sie

kann in vielen Fällen sehr sinnvoll sein

und in anderen Fällen eben nicht  (vgl.

Köstler 2010; Deutsche Stiftung Mediati-

on 2019; vgl. Mielich o.D.).

4. Fazit

Wenn Konfliktparteien nicht den eigenen

Wunsch haben, sich an einem Lösungs-

verfahren adäquat zu beteiligen, nützen

die  besten Mediator*innnen nichts.  Zu-

dem gibt es Grenzen, die eine Mediation

unmöglich  machen.  Eine  Mediation  ist

kein Allheilmittel und kann nicht zu jeder

Zeit  eingesetzt werden. Eine Mediation

hat immer auch etwas mit Vertrauen zu

tun,  die  Menschen  geben  ihr  Inneres

preis. Sie müssen über Gefühle und Be-

dürfnisse  sprechen,  und  dass  vor  den

Menschen,  mit  denen  sie  ein  Konflikt

haben  und  im  schlimmsten  Fall  auch

eine tiefe Verletzung erfahren haben. Es

ist besonders wichtig, dass der*die Me-

diator*in  feinfühlig  auf  die  jeweiligen

Parteien eingeht und ihnen allparteilich

zur Seite steht.

Ziel  der  Mediation ist  es,  den Konflikt-
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parteien in der Selbsthilfe zu unterstüt-

zen. Das Phasenmodell einer Mediation

hat deutlich gezeigt, dass ein*eine Medi-

ator*in das Handwerkszeug besitzt, tief-

sitzende Konflikte  sichtbar  zu machen.

Man muss sich eingestehen, dass man

noch viel über sich selbst lernen kann.

Wenn sich Konflikte zuspitzen, hat man

nicht mehr die Möglichkeit klar zu den-

ken und die eigenen Gefühle und Wahr-

nehmungen richtig  zu orten.  An dieser

Stelle  ist  es  eine  große  Unterstützung

eine neutrale dritte Person ins Boot zu

holen. Der*die Mediator*in sorgt mit sei-

nen*ihren  Gesprächsmethoden  dafür,

dass sich der Blick der Konfliktparteien

wieder erhellt.

Im Großen und Ganzen lässt  sich  sa-

gen, dass, wenn bestimmte Vorausset-

zungen erfüllt  sind,  die  Mediation  eine

sehr gewinnbringende Methode ist,  um

Konfliktparteien von einem gerichtlichen

Verfahren abzubringen. In den meisten

Fällen  gehen  die  Konfliktparteien  ge-

stärkt  und  motiviert  aus  der  Mediation

hervor.
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Die TRANSCEND Methode

1. Einleitung

Konflikte finden im menschlichen Zu-

sammenleben  ständig  statt,  gerade

zur heutigen Zeit, in der Gesellschaf-

ten häufig immer komplexer und viel-

fältiger werden, vor allem in kulturel-

ler,  religiöser  oder  politischer  Hin-

sicht.  Konflikte  sind  dabei  in  erster

Linie  nichts  Negatives  und  sollten

nicht  als  solches  gesehen  werden.

Bietet ein Konflikt doch, trotz beste-

hender  Widersprüche  und  unter-

schiedlicher  Bedürfnisse,  die  Mög-

lichkeit einer Auseinandersetzung mit

den anderen Konfliktparteien und der

Möglichkeit  einen  Umgang oder  Lö-

sung  mit  den  bestehenden  Wider-

sprüchen  zu  finden  und  somit  ein

besseres Zusammenleben zu ermög-

lichen.

Es gibt viele verschiedene Konfliktlö-

sungsmethoden  und  Ansätze  nach

denen  Konfliktarbeiter-*innen  arbei-

ten und versuchen Menschen in der

Konfliktbewältigung  und  dem  Pro-

zess  der  Lösungsfindung  mit  allen

beteiligten Konfliktparteien zu unter-

stützen. Jeder Mensch bringt ein an-

deres Konfliktverhalten und ein ande-

res Konfliktlösungsrepertoire mit.

Eine mittlerweile  sehr  bekannte  und

viel  praktizierte  Konfliktlösungsme-

thode  ist  die  Vermittlung  zwischen

Konfliktparteien, durch eine dritte, in

der  Regel  unabhängige  Person:  die

Mediation.  Der  Mediation  ähnliche

Konfliktlösungsstrategien  werden

schon  seit  Jahrhunderten  in  ver-

schiedenen  Kulturen  in  verschiede-

nen  Teilen  der  Welt  praktiziert  und

sind traditionell verankert.

In Deutschland wurde das Grundkon-

zept der Mediation erstmals 1992 ge-

setzlich  anerkannt.  1997  entwickelte

Christoph  Besemer  ein  mittlerweile

sehr  bekanntes  Mediationsmodell,

das als klassische Mediation bezeich-

net wird. Die klassische Mediation ist

seitdem quasi der Grundbaustein der

Ausbildung als Mediator*in,  also als

professionelle*r Konfliktarbeiter*in.
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Das Feld der Mediation bietet mittler-

weile  viele  verschiedene  Ansätze,

Möglichkeiten  der  Anwendung  und

Methoden  für  die  Mediationspraxis.

Es  gibt  unterschiedliche  Herange-

hensweisen  und  Auffassungen,  was

das Ziel  der  Mediation darstellt,  wie

ein Konflikt  am besten zu lösen ist,

inwiefern die Rollen der Konfliktpar-

teien  und  ihre  Erfahrungen,  Hinter-

gründe  und  Gefühle  miteinbezogen

werden, welche Rolle der mediieren-

den  Person  zukommt  und  welche

Techniken der*die Mediator*in anwen-

det.

Mediationstechniken werden ständig

neu-  und  weiterentwickelt  und  er-

gänzt. Es werden neue Konzepte mit-

einbezogen,  auch  um  der  wachsen-

den Komplexität  und Mehrdimensio-

nalität bestehender Konflikte gerecht

zu werden. Mediation kann auf vielen

Ebenen angewendet werden. Von der

Mikroebene, bei der Vermittlung zwi-

schen Individuen, über die Makroebe-

ne, bei der Vermittlung zwischen In-

stitutionen,  zum  Beispiel  auf  politi-

scher Ebene bis hin zur Metaebene,

bei der Vermittlung zwischen Staaten

oder  Nationen.  Ein  verhältnismäßig

neues  Konzept  zum  Umgang  mit

Konflikten ist die Konflikttransforma-

tion.

Die  Konflikttransformation  wird  be-

reits in verschiedenen Bereichen der

Konfliktvermittlung angewendet.  Das

Konzept und der Begriff der Konflikt-

transformation  wurden  besonders

geprägt  von  dem  Friedensforscher

Johan  Galtung  mit  der  Entwicklung

und Einführung der TRANSCEND Me-

thode  und  John  Paul  Lederach  mit

dem  bisher  am  umfassendsten  be-

schriebenen  Konzept  der  Konflikt-

transformation.

Mittlerweile  werden  ihre  Konzepte

und Methoden in der Praxis von un-

terschiedlichen  Akteuren  angewen-

det,  weiterentwickelt,  verbreitet  und

diskutiert.  Sie  werden  vor  allem  im

Bereich  der  Friedens-  und  Konflikt-

forschung  und  von  Akteuren,  die

Konflikte  auf  der  Makroebene  bear-

beiten,  angewendet,  aber  auch  bei

Mediator*innen  findet  die  Konflikt-
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transformation  immer  mehr  Anwen-

dung.

Ich habe mich in dieser Arbeit mit der

Konflikttransformation und der Tran-

scend Methode und ihrer Anwendung

nach Johan Galtung auseinanderge-

setzt.  Ich  werde  sie  hier  vorstellen,

versuchen aufzuzeigen, inwiefern sie

die  klassische  Mediation  ergänzen

und für die Praxis der Mediation und

der  Sozialen  Arbeit  relevant  sein

kann.
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2. Mediation

Mediation ist ein Verfahren zur gewalt-

freien Konfliktlösung. Eine Mediation soll

dabei  helfen  Meinungsverschiedenhei-

ten und Streitigkeiten auf einem gemein-

schaftlichen,  konstruktiven  Weg,  ohne

eine  Fremdentscheidung  Dritter,  wie

zum  Beispiel  bei  einem  Gerichtspro-

zess, zu lösen. Es geht nicht darum das

einer  Seite  Recht  gegeben  wird,  oder

dass eine Person den Konflikt „gewinnt“

oder „verliert“, sondern, dass im besten

Fall eine „Win-Win“ Situation für alle Be-

teiligten entsteht. 

Demnach  sollte  eine  Bereitschaft  zur

Findung einvernehmlicher Lösungen bei

allen Parteien vorhanden sein. Eine Me-

diation soll den Parteien helfen, ein di-

rektes Gespräch, ein gegenseitiges Ver-

ständnis  und  eine  gemeinsame  Arbeit

an einer Lösung, die alle Interessen mit-

berücksichtigt und mit der alle Parteien

leben  können,  durchzuführen  und  zu

entwickeln,  sodass  auch  eine  Bezie-

hung nach den Verhandlungen weiterhin

denkbar ist.

2.1. Anwendungsbereiche
von Mediation

Mediation kann sowohl zwischen Einzel-

personen  als  auch  zwischen  Gruppen

oder bei Konflikten auf politischer Ebene

angewendet  werden  (vgl.  Besemer

1993, S. 21). Häufig wird eine Mediation

auch als Alternative zu einem Gerichts-

verfahren  gewählt,  z.  B.  bei  Ehe-  und

Scheidungsangelegenheiten, oder auch,

wenn  es  um  den  Umgang  mit  einem

Kind  geht,  Streit  zwischen  Nachbarn,

Mietkonflikten  (vgl.  Besemer  1993,  S.

21) oder auch bei Konflikten im Kontext

Schule.

Konflikte in denen eine Mediation eben-

falls  sinnvoll  sein  kann,  sind  Konflikte

am  Arbeitsplatz,  beispielsweise  im

Team,  mit  Kolleg*innen  oder  auch  mit

Vorgesetzten.  Auf  politischer  Ebene

kann  eine  Mediation  zwischen  politi-

schen  oder  wirtschaftlichen  Institutio-

nen,  Ämtern,  Bürger*innen,  Parteien,

politischen  Gruppen  oder  Ähnlichem

stattfinden (Beispiel: Sanierung des Ber-

liner  Landwehrkanals:  vgl.  Fortwengel

2014, S. 172), Dialog mit den Bürger*in-
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nen  bei  Erweiterung  eines  Flüchtlings-

heims (vgl.  Schüler  2014, S. 164).  Ein

weiterer Bereich, in dem ein der Mediati-

on  ähnliches  Verfahren  angewendet

wird,  ist  der  Täter-Opfer-Ausgleich,  ei-

nem Dialog zwischen einer Person die

Opfer  einer  Straftat  geworden  ist  und

der Person, die sie begangen hat.  

3. Das klassische Mediati-
onsmodell nach Christoph

Besemer

Wenn Streitparteien sich für eine Media-

tion  entscheiden,  ist  es  wichtig,  dass

alle Beteiligten dies freiwillig tun und die

Bereitschaft  mitbringen,  gemeinsam zu

versuchen, eine Lösung zu finden. Häu-

fig  sind  mehr  als  zwei  Personen  oder

Parteien an einem Konflikt beteiligt, des-

halb sollten alle  am Konflikt  beteiligten

oder für den Konflikt relevanten Perso-

nen in die Konfliktbearbeitung miteinbe-

zogen werden und sich dazu auch bereit

erklären.

Die  mediierende  Person  nimmt  eine

neutrale, unparteiliche, oder besser ge-

sagt allparteiliche Rolle ein und versucht

mit verschiedenen Methoden alle Betei-

ligten in ein Gespräch zu bringen und ei-

nen Dialog zu schaffen, der den Betei-

ligten eine gemeinsame Lösungsfindung

ermöglicht. Wichtig ist, dass der*die Me-

diator*in nicht versucht, den Konflikt zu

lösen,  sondern die  Konfliktparteien da-

bei  unterstützt,  selbstständig  miteinan-

der eine eigene Lösung für ihren Konflikt

zu entwickeln. Die Entscheidungsgewalt

liegt ganz bei den Konfliktparteien.

Wichtig ist auch bestehende Strukturen

und  Machtunterschiede  zu  erkennen.

Gibt  es  erhebliche  Machtunterschiede

zwischen den beteiligten Konfliktpartei-

en,  muss ein Umgang damit  gefunden

werden.  Das heißt,  Personen die  über

eine  höhere  Machtposition  verfügen,

müssen  bereit  sein  diese  aufzugeben

und schwächere Parteien sollten versu-

chen  „ihre  eigene  Machtposition  [zu]

verbessern  (z.B.  durch  das  Entwickeln

von guten Alternativen zum Verhandeln,

das  Suchen  von  Verbündeten  oder

durch gewaltfreien Widerstand)“ (Bese-

mer 1993, S. 20).
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3.1. Die 5 Stationen der klas-
sischen Mediation

Die wichtigsten Schritte des Mediations-

verfahrens  nach  Christoph  Besemer

sind:

„Die Vorphase
Die  Konfliktparteien  an  einem
Tisch zusammenbringen.

Das Mediationsgespräch
1. Einleitung
2.  Sichtweisen  der  einzelnen
Konfliktparteien
3. Konflikterhellung: Verborgene
Gefühle,  Interessen,  Hintergrün-
de
4. Problemlösung: Sammeln und
Entwickeln von Lösungsmöglich-
keiten
5. Übereinkunft

Die Umsetzungsphase
Überprüfung und gegebenenfalls
Korrektur der Übereinkunft“

(Besemer 1993, S. 15)

Das Mediationsgespräch beginnt mit der

Einleitung,  in  der  sich die  mediierende

Person vorstellt  und die Rahmenbedin-

gungen  der  Mediation  erläutert.  Die

Konfliktparteien  legen  Gesprächs-  und

Verhaltensregeln für die Mediation (z. B.

Ausreden lassen,  keine Beleidigungen,

eine gewalt- und diskriminierungsfreie(-

arme) Gesprächskultur) und Regeln, wie

vertraulich  sie  mit  dem  Gehörten  und

den Informationen der anderen Parteien

umgehen,  damit  alle  offen  sprechen

können, fest. Der*die Mediator*in unter-

liegt einer Schweigepflicht. Eventuell be-

stehende  Hierarchien  sollten  möglichst

abgebaut  werden,  damit  ein  Gespräch

auf Augenhöhe möglich ist.

Anschließend  kann  jede  Konfliktpartei

ihre Perspektive auf den Konflikt darstel-

len  ohne  unterbrochen  zu  werden.

Der*die  Mediator*in  stellt  gegebenen-

falls Nachfragen und hört aktiv zu. An-

schließend paraphrasiert die mediieren-

de Person das, was sie aus den Schil-

derungen verstanden hat, also fasst sie

das Gehörte in eigenen Worten zusam-

men.

In der dritten Phase versucht die mediie-

rende  Person  die  Gefühlsebene  des

Konflikts und der Konfliktparteien zu the-

matisieren. Das heißt, sie stellt Fragen,

die  auf  die  Interessen,  Wünsche  und

Gefühle der jeweiligen Personen abzie-
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len,  die  bisher  noch  nicht  direkt  zur

Sprache  gekommen  sind,  aber  dem

Konflikt zugrunde liegen. Dafür verwen-

det  der*die  Mediator*in  verschiedene

Gesprächstechniken.  Wichtig  ist,  dass

versucht wird, dass die Konfliktparteien

sich direkt ansprechen und miteinander

reden und sich nicht auf eine reine Kom-

munikation mit dem*der Mediator*in be-

schränken.

Die Konfliktparteien sollen ein gegensei-

tiges Verständnis für ihre unterschiedli-

chen  Positionen  entwickeln  und  die

Sichtweisen  der  anderen  Partei/en,  so

wie sie sie verstanden haben, wiederge-

ben können.

In der Phase der Problemlösung geht es

nun  darum,  dass  alle  Beteiligten  ge-

meinsam  möglichst  kreative  Lösungs-

vorschläge entwickeln und alle  Positio-

nen, für die sie in der vorangegangenen

Phase  nun  ein  besseres  Verständnis

entwickelt haben, mit berücksichtigen.

Schlussendlich kommen sie (im besten

Fall)  zu  einer  Übereinkunft,  in  der  sie

sich auf Lösungsvorschläge einigen und

eine gemeinsame schriftliche Vereinba-

rung unterzeichnen. Da es bei einer Me-

diation darum geht alle Konfliktparteien

an der Lösung des Konflikts zu beteili-

gen, müssen sich, damit der Konflikt ge-

löst ist, auch alle Beteiligten mit der Lö-

sung  einverstanden  erklären.  Hier  gilt

das  Konsensprinzip,  um  schwächere

Konfliktparteien vor einer Mehrheitsent-

scheidung,  dem  Übergangen-Werden

und dem Nicht-Gehört-Werden zu schüt-

zen.

Nun ist es an den Konfliktparteien, die

Vereinbarung einzuhalten und umzuset-

zen  oder  gegebenenfalls  noch  einmal

gemeinsam zu überarbeiten. Eine Medi-

ation  kann auch nicht  erfolgreich  sein.

Wenn  keine  Lösung  gefunden  wird,

dann ist  die  Mediation gescheitert  und

es müssen andere Möglichkeiten gefun-

den werden, wie mit der Situation umge-

gangen werden kann.
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3.2. Grundkonzept und
Grundannahmen nach 

Besemer

Auf  einige  Grundlagen  und  Grundan-

nahmen  der  Mediation  bin  ich  bereits

eingegangen.  Die  Mediation  dient  der

konstruktiven  Konfliktlösung.  Die  medi-

ierende  Person  soll  eine  allparteiliche,

neutrale  Haltung  annehmen.  Der*die

Mediator*in unterstützt die Parteien da-

bei,  ein  gegenseitiges  Verständnis  für

die  Sichtweisen der  anderen zu entwi-

ckeln, bringt verborgene Gefühle und In-

teresse  zum  Vorschein  und  leitet  die

Konfliktparteien durch ein Gespräch und

hin zur gemeinsamen Entwicklung einer

Lösung.

Die  Personen müssen freiwillig  an  der

Mediation teilnehmen und offen für ein

Gespräch sein und die Bereitschaft zur

Lösungsfindung  mitbringen.  Verborge-

ne, aber vielleicht dem Konflikt zugrun-

deliegende  Interessen  und  Probleme

müssen angesprochen und sichtbar ge-

macht werden, um eine Lösung für den

nach  außen  sichtbaren  offenkundigen

Konflikt zu finden. (Vgl. Besemer 1993,

S. 26).

Hier bezieht sich Besemer auf ein Kon-

fliktmodell von Christopher Mitchell, das

dem weiter unten aufgeführten Konflikt-

dreieck von Johan Galtung ähnlich ist.

Es geht darum, drei voneinander abhän-

gige und sich gegenseitig beeinflussen-

de  Faktoren  eines  Konflikts  zu  unter-

scheiden:  das  sichtbare Verhalten  (der

offensichtliche  Konflikt),  unsichtbare

Haltungen/Wahrnehmungen  der  Perso-

nen und die Situation.  Besemer nimmt

an,  dass aus einem „Teufelskreis“,  der

sich gegenseitig beeinflussenden Fakto-

ren,  ein  „Engelskreis“  werden  kann,

wenn ein oder zwei Faktoren verändert

werden (vgl. Besemer 1993, S. 30).

Eine  wesentliche  Grundannahme  des

Mediationskonzeptes ist auch, dass die

Konfliktparteien selbst in der Lage sind

eine Lösung für ihren Konflikt zu finden

und  über  eigene  Konfliktbearbeitungs-

kompetenzen verfügen.
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4. Die TRANSCEND
Methode nach
Johan Galtung

4.1. Galtungs Konfliktdreieck

„In Konflikten geht es um mitein-
ander  unvereinbare  Ziele  –  die
vielleicht gar nicht so unver-
einbar sind - innerhalb einer Ak-
teurin  (Dilemma),  zwischen  Ak-
teuren  (Disput)  oder  (für  ge-
wöhnlich)  beides.  Andere  Aus-
drücke  für  Konflikt  sind  Wider-
spruch Zusammenstoß, Pro-
blem, Zankapfel.“ (Galtung 2003,
S. 192)

Galtung  erklärt,  dass  ein  Konflikt  den

beteiligten Personen häufig als Blocka-

de  erscheint,  was  oft  zu  Frustration

führt,  auf die auf verschiedene Art und

Weise  reagiert  werden  kann.  Mit  dem

Gewaltdreieck  (ähnlich  dem  oben  er-

wähnten Konfliktmodell nach Cristopher

Mitchell) versucht er die Wechselwirkun-

gen  zwischen  den  Annahmen/Einstel-

lungen (A - attitudes), dem Verhalten (B

– behaviour) und dem Widerspruch (C –

contradiction (in der unteren Grafik als

(sich  gegenüberstehende,  unvereinba-

re) Interessen und Ziele bezeichnet) zu

verdeutlichen  (vgl.  Galtung  2003,  S.

192).

Galtung  unterscheidet  drei  Komponen-

ten in einem Konflikt. Das Verhalten von

Personen,  wie  zum Beispiel  Kommuni-

kationsverweigerung  oder  physische

Gewalt,  das  den  Konflikt  häufig  erst

sichtbar  macht,  die  häufig  unsicht-

bar-en/unausgesprochenen/unklaren In-

teressen  und  Ziele  der  Personen  und

die Annahmen und Haltungen über die

andere  Konfliktpartei,  die  eigene  Rolle

im  Konflikt  und  über  den  Konflikt  und

seine  Ursachen  allgemein.  Er  verortet

den Ursprung eines Konflikts im Grund-

Methodische Ansätze 49 / 356

Abbildung 1: Bundeszentrale für politische 
Bildung – bpb 2018



Beitrag II:

konflikt,  beziehungsweise  in  einer  zu-

grundeliegenden  Unvereinbarkeit  oder

einem Widerspruch. „Vom Grundkonflikt

breitet  sich  der  Konflikt  nach A und B

aus; es ist eine Reaktion von Menschen,

deren Bedürfnisse durch Hass und Ge-

walt  beleidigt  werden.“  (Galtung  2003,

S. 193).

Zur Auflösung oder Transformation des

Konflikts sollte sich also der*die Konflikt-

arbeiter*in nicht auf das Verhalten oder

die Haltungen der Konfliktparteien, son-

dern auf  den Widerspruch der Interes-

sen, den Grundkonflikt C, konzentrieren.

Hier sieht Galtung einen häufigen Fehler

in  der  Praxis  der  Konfliktarbeit,  da  oft

nicht das gesamte Konfliktdreieck gese-

hen, sondern nur auf die Punkte Verhal-

ten und Haltungen der  Konfliktparteien

eingegangen wird, anstatt beim Grund-

konflikt  anzusetzen  (Galtung  2003,  S.

193).

Wenn  über  Konflikte  geredet/berichtet

wird, dann wird häufig eher die Gewalt,

die  einem  Konflikt  entspringt,  themati-

siert  und  verurteilt  (Galtung  begründet

dies u. a. mit einer höheren Medienwirk-

samkeit) und es werden nicht mögliche

Lösungswege thematisiert. Eine weitere

Grundannahme  Galtungs  ist,  dass  es

Personen  leichter  fällt  über  Grundpro-

bleme zu sprechen, wenn sie Hoffnung

auf  die  Lösung  des  Konflikts  haben

(Galtung 2003, S. 193).

„Gewalt, mit ihrer einfachen Ge-
winner–Verlierer–Logik,  wird
durch die Konzentration auf die
Gewalt  befördert.“  (Galtung
2003, S. 193).

4.2. Galtungs Grunddia-
gramm in der Konflikttheorie

In diesem Diagramm zeigt  Galtung die

verschiedenen  Möglichkeiten  zur  Lö-

sung eines Konfliktes auf.
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Die x- und y-Achse stellen die jeweiligen

sich entgegenstehenden Positionen dar.

Hier  werden  zwei  unvereinbare  Ziele

und die fünf verschiedenen Möglichkei-

ten zur Lösung des Konflikts dargestellt.

Entweder keines der Ziele wird erreicht,

das eine Ziel setzt sich komplett gegen

das andere durch (oder andersherum),

es wird ein Kompromiss gefunden, der

beide Ziele  ein bisschen berücksichtigt

oder es findet Transzendenz, also eine

Überschreitung  des  Konflikts,  also  der

Ziele statt und es entsteht eine Sowohl-

Als-Auch-Lösung  für  beide  Konfliktpar-

teien.

Die  positive  Transzendenz  bezeichnet

Galtung als den „Schlüssel zur Transfor-

mation  in  der  TRANSCEND  Methode“

(Galtung 2007, S. 28).

Die  Aufgabe  der  Konfliktarbeit  ist  es

neue  Realitäten  und  Wirklichkeiten  zu

schaffen.  Um ein  hohes  Ziel,  wie  eine

Sowohl-Als-Auch-Lösung  zu  erreichen,

ist sehr viel Kreativität notwendig.

4.3. Die „TRANSCEND Metho-
de“ und ihre Anwendung

Transcend  bedeutet  so  viel  wie  „über-

schreiten“  oder  „übersteigen“.  Der  Be-

griff der Transzendenz meint etwas, das

außerhalb des Gegenständlichen, auße-

rhalb einer bestimmten Grenze liegt.

Für die Anwendung der Transcend Me-

thode  benennt  Galtung  folgende  Kom-

petenzen als  ausschlaggebend:  Empa-

thie, Kreativität und Gewaltfreiheit.

Ziel ist es, jegliche Form von Gewalt zu

vermeiden  und  durch  Empathie  und

Kreativität   gewaltfreie  Alternativen  für

die Konfliktlösung zu finden. Es soll eine

Transzendenz, eine Transformation des

Konfliktes erreicht werden, also eine Lö-

sung die  den bisherigen Konflikt  über-

schreitet  und  ein  Sowohl-als-auch  für

die  Konfliktparteien  ermöglicht.  Der*die

Konfliktarbeiter*in sollte selbst in keinem

Konflikt zu einer der Konfliktparteien ste-

hen, damit er*sie möglichst objektiv ver-

mitteln kann, was je nach Konflikt mehr

oder weniger möglich ist. 
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Der*die  Konfliktarbeiter*in  stellt  nur  ihr

Wissen, ihre Fertigkeiten und den Dia-

log  zur  Verfügung  und  ist  weder  dazu

da, den Konflikt oder eine Konfliktpartei

zu bewerten,  zu belohnen oder zu be-

strafen oder Schiedsrichter*in zwischen

den  Konfliktparteien  zu  spielen,  noch

den  Konflikt  zu  lösen.  Es  geht  darum

jede  Konfliktpartei  mit  Kreativität  und

neuen  Perspektiven  auszustatten  und

sie  auf  ein  Treffen  zum gemeinsamen

Verhandeln mit der anderen Konfliktpar-

tei vorzubereiten. Galtung unterteilt den

Ablauf  der  TRANSCEND  Methode  zur

Konfliktvermittlung  und  -transformation

in drei verschiedene Runden:

In  der  ersten  Runde  trifft  sich  der*die

Konfliktarbeiter*in einzeln mit den jewei-

ligen  beteiligten  Konfliktparteien.  Die

Notwendigkeit hierfür begründet Galtung

durch seine Erfahrung, dass der direkte

Kontakt der Parteien den Konflikt häufig

- durch verbale Gewalt, die Unfähigkeit

Kompromisse  einzugehen,  weil  sie  als

Zugeständnisse  an  die  andere  Partei

verstanden werden und mangelnde Kre-

ativität  –  noch  verstärken  und  keinen

konstruktiven Dialog zulässt. 

In  diesem  ersten  Einzelgespräch  ver-

sucht der*die Konfliktarbeiter*in die Kre-

ativität  der  Konfliktpartei  zu stimulieren

und damit  das Spektrum von annehm-

baren Ergebnissen der Beteiligten zu er-

weitern und neue Perspektiven zu ent-

wickeln. Außerdem soll die Konfliktpartei

auf  ein  gemeinsames  Treffen  mit

der/den anderen Konfliktpartei/en vorbe-

reitet  werden  (vgl.  Galtung  2003,  S.

194).

Die erste Runde unterteilt  Galtung in 5

Prozesse:

1. Prozess: Hier werden „die negativen

Ziele (Ängste)“ und „die positiven Ziele

(Hoffnungen)“  (Galtung  2003,  S.  195)

der  Konfliktparteien untersucht.  Hierbei

geht es auch darum, die wahren, teilwei-

se hinter öffentlich kommunizierten und

vermittelten Zielen verborgenen, Ängste

und Hoffnungen sichtbar zu machen.

2.  Prozess:  Der*die  Konfliktarbeiter*in

akzeptiert  die  Ziele  der  Konfliktpartei

und  versucht  nicht,  ihr  diese  auszure-

den,  sondern  sie  näher  zu  erforschen
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und die vielen Dimensionen dieser Ziele

zu erkennen und sichtbar zu machen.

3. Prozess: In der dritten Phase ist Kre-

ativität besonders wichtig. Der*die Kon-

fliktarbeiter*in  öffnet  den  kognitiven

Raum, das heißt  das von der Konflikt-

partei  bisher  Gedachte,  Erkannte  und

Wahrgenommene,  für  Ergebnisse,  die

sich die Partei noch nicht vorgestellt hat.

Das  heißt,  er*sie  erweitert  die  bisher

mitgedachten  Möglichkeiten  für  den

Ausgang  des  Konflikts,  um  Perspekti-

ven,  die  die  Person  bisher  noch  nicht

wahrgenommen hat.

Der*die  Konfliktarbeiter*in  muss  darauf

achten,  dass  die  neuen  Ergebnisse

nicht zu abstrakt sind, das heißt „inner-

halb der Reichweite der Ziele liegen, die

die  Parteien  sehen  können“  (Galtung

2003, S. 196), die Ängste der Konflikt-

partei verringern und Hoffnungen befrie-

digen,  aber  von  einem  anderen  Blick-

winkel aus, als sie es bisher getan ha-

ben (vgl. Galtung 2003, S. 196).

4. Prozess:  Vergrößerung der Komple-

xität des Konfliktraums. Der*die Konflikt-

arbeiter*in und die Konfliktpartei bauen

einen  neuen  Raum  für  Perspektiven,

Möglichkeiten und Ergebnisse des Kon-

flikts, der nun weitaus komplexer ist und

sowohl neue als auch alte Ziele enthält.

In diesem Raum werden die bisher an-

gestrebten Ziele als weniger optimal ge-

sehen  und  es  können  weiter  gefasste

Ziele formuliert werden.

5. Prozess:  Ziel ist hier eine Verände-

rung  in  der  Einstellung  zu  den  neuen

Punkten  zu  erreichen.  Im  fünften  Pro-

zess schauen der*die Konfliktarbeiter*in

und  die  jeweilige  Konfliktpartei,  ob  in

dem neuen kognitiven Raum dieselben

Punkte aufgegriffen werden.

Nach  Beendigung  der  letzten  beiden

Prozesse  ist  der  Dialog  zwischen  der

Konfliktpartei und dem*der Konfliktarbei-

ter*in  abgeschlossen und der*die  Kon-

fliktarbeiter*in trifft sich nun entweder mit

der  nächsten  Konfliktpartei,  um mit  ihr

die  5  Prozesse  durchzugehen  oder

tauscht  sich  mit  einem*einer  Kolleg*in
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aus, der*die mit der anderen Konfliktpar-

tei im Dialog war, vergleicht die Dialog-

prozesse  der  verschiedenen  Parteien

und  achtet  auf  Unterschiede,  Gemein-

samkeiten und Möglichkeiten der Annä-

herung (vgl. Galtung 2003, S. 196).

In der zweiten Runde werden mehr oder

weniger dieselben 5 Prozesse wie in der

ersten Runde benutzt. Es soll überprüft

werden, wie nachhaltig die erarbeiteten

Ergebnisse sind, wie sie halten können

und was ihre Schwachpunkte sind. Hier

wird der kognitive Raum, der eine gewis-

se Komplexität erreicht haben sollte, an

die  Parteien  zurückgereicht.  Wenn  in

der ersten Runde gut gearbeitet wurde,

ist die Annehmbarkeit, der jeweils ande-

ren  Standpunkte,  auch  ein  wichtiger

Punkt im neuen kognitiven Raum.  Dies

ist  wichtig  für  dir  Transformation  des

Konflikts und die Veränderung der Per-

spektiven (vgl. Galtung 2003, S. 197).

In der dritten Runde findet nun das Tref-

fen zwischen den Konfliktparteien statt,

um die „Details eines transzendierenden

Ergebnisses  auszuhandeln“  (Galtung

2003, S. 197). Die ersten beiden Run-

den sollten die Konfliktparteien auf die-

ses  Treffen  vorbereitet  und  mit  einem

größeren kognitiven Raum und somit ei-

nem höheren Maß an Kreativität ausge-

stattet haben. Das setzt die Bereitschaft

der Konfliktparteien voraus, sich an ei-

nen Verhandlungstisch zu setzen.

Bei  den  Verhandlungen  geht  es  nicht

darum einen Kompromiss zu erreichen,

sondern die neuen Ergebnisse und den

erweiterten kognitiven Raum in die Ver-

handlungen  über  mögliche  Konfliktlö-

sungen  miteinzubeziehen  und  um  sie

dazu zu nutzen die Kreativität im Kon-

fliktlösungsprozess zu erhöhen. Es sol-

len bisher nicht bedachte Ziele und Par-

teien miteinbezogen werden, um ein ge-

meinsames Ziel zu finden, das die bis-

herigen Ziele überschreitet (vgl. Galtung

2003,  S.  198).  Dann müssen konkrete

Schritte  für  alle  Parteien  ausgearbeitet

und beschlossen werden.
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4.4. Das Konzept der Kon-
flikttransformation

Es geht also bei Galtungs Konflikttrans-

formation um langfristige  Lösungen für

Konflikte  oder  besser  gesagt,  um  die

Frage  wie  Gewalt  langfristig  beendet

werden kann und wie die Energie eines

Konflikts,  die  in  Gewalt  zum Ausdruck

kommt,  für  einen  kreativen  Konfliktlö-

sungs-  und  Ergebnisentwicklungspro-

zess umgewandelt werden kann.

Mit  der  Konflikttransformation  versucht

Galtung  den  Konflikt  aufzulockern  und

an den zugrundeliegenden Konflikt und

die  zugrundeliegenden  Ziele  zu  kom-

men, um mit ihm zu arbeiten und neue

Ziele zu formulieren. Ist der Grundkon-

flikt,  der  ursprüngliche  Widerspruch,

nicht  aufgelöst,  kann auch die  Gewalt,

die  ihm entspringt,  langfristig  nicht  en-

den.

Bei  der  Konflikttransformation  geht  es

darum, Verhalten, Beziehungen und In-

teressen, der am Konflikt Beteiligten, zu

verändern  und  gleichzeitig  Strukturen

sowie  gesellschaftliche  und  kulturelle

Kontexte, die den Konflikt mitbeeinflus-

sen,  miteinzubeziehen und sichtbar  zu

machen.

5. Die TRANSCEND
Methode in der Praxis der

Mediation

Um  einschätzen  zu  können,  inwiefern

die  TRANSCEND  Methode  nach  Gal-

tung und das Konzept der Konflikttrans-

formation  eine  Ergänzung  zur  Mediati-

onspraxis  darstellen,  müssen  wir  uns

genauer  mit  Unterschieden,  Gemein-

samkeiten  und  grundlegenden  Annah-

men der beiden Konzepte auseinander-

setzen.

Die  klassische  Mediation  nach  Chris-

toph  Besemer  zur  Konfliktvermittlung

zwischen Individuen oder auch Gruppen

und Institutionen und die TRANSCEND

Methode nach Johan Galtung zur  Ver-

mittlung  in  Konflikten,  vor  allem  zwi-

schen Staaten,  Ländern,  Nationen und

Gruppen,  sind  sich  in  vielen  Grundan-

nahmen und Grundzügen über Konflikte

und Konfliktbearbeitung ähnlich.
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Johan Galtung entwickelte und wendete

die TRANSCEND Methode zwar für und

vor allem in internationalen und gewalt-

tätigen  Konflikten  an,  doch  liefert  er

auch  viele  Beispiele  für  die  Konflikt-

transformation bei  der  Vermittlung zwi-

schen  Einzelpersonen  und  damit  auch

für  die  Praxis  aktiver  Mediator*innen.

Die  Konzepte  weisen  sowohl  Gemein-

samkeiten  als  auch ausschlaggebende

Unterschiede auf.

In jedem Fall  hat  der*die Konfliktarbei-

ter*in  eine  unparteiliche,  allparteiliche

oder neutrale Haltung zum Konflikt und

den  Konfliktparteien  einzunehmen.  Die

Konfliktparteien müssen die Bereitschaft

zur Auseinandersetzung und ein Interes-

se,  an  einer  gemeinsamen  Lösung  zu

arbeiten, mitbringen. Bei  der Mediation

übernimmt die mediierende Person die

Rolle als Vermittler*in und Schlichter*in.

Der wesentlichste Unterschied der bei-

den  Konzepte  ist  hier  natürlich,  dass

der*die  Konfliktarbeiter*in  nach  der

TRANSCEND  Methode  versucht  die

Konfliktparteien  für  gemeinsame  Ver-

handlungen vorzubereiten und nicht di-

rekt als Vermittler*in zwischen den Par-

teien  auftritt,  während  die  mediierende

Person  bei  einer  Mediation  versucht,

beide Konfliktparteien akut bei einer ge-

meinsamen  Lösungsfindung  zu  unter-

stützen.

Hierbei ist der empowernde Effekt, dass

die Parteien innerlich, emotional und ko-

gnitiv  darauf vorbereitet  werden sollen,

selbstständig fähig zu sein, gemeinsam

Ergebnisse  zu  entwickeln,  interessant

und sehr wichtig. Ihre eigenen Konflikt-

lösungsfähigkeiten  und  -potenzial  und

ihre Kreativität sollen gestärkt werden.

Auch der Aspekt der Transzendenz, also

das Heraustreten aus den eigenen Posi-

tionen, um von einer subjektiven zu ei-

ner möglichst objektiven Perspektive auf

den Konflikt zu gelangen, finde ich sehr

beachtenswert und grundlegend erstre-

benswert  für  alle  Konfliktbearbeitungs-

methoden.

In einer Mediation zwischen zwei Perso-

nen geht es natürlich häufig um Konflik-

te  einer  anderen  Größenordnung  und
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um akutere Probleme mit  einem ande-

ren Zeitrahmen, als bei der Vermittlung

zwischen  zum  Beispiel  internationalen

Konfliktparteien. Ich denke trotzdem, vor

allem bei  einem längerem Mediations-

prozess, dass die Methode der Konflikt-

transformation durchaus in den Konflikt-

lösungsprozess  mit  eingebunden  wer-

den kann.

Grundsätzlich versucht Galtung mit der

Konflikttransformation auf eine neue Art

der „Konfliktlösung“ hinzudeuten, die es

ermöglicht den Konflikt und die Ziele der

Konfliktparteien  so  umzuformen,  dass

eine Sowohl-als-auch-Lösung für  beide

Parteien entsteht, die der angestrebten

„Win-Win-Lösung“ einer Mediation zwar

ähnlich scheint,  aber  von ihr  zu unter-

scheiden ist, da sie auf einer neu gefun-

denen  Ebene,  als  die  des  offensichtli-

chen Konflikts stattfindet.

Bei der Konflikttransformation steht nicht

die Lösung des Konflikts im Mittelpunkt,

wie  bei  einer  Mediation,  sondern  der

Weg dorthin,  der  über  die  Umformung

des ursprünglichen Konflikts  durch das

Erforschen und Einbeziehen der zugrun-

deliegenden Interessen führt.  In  dieser

Hinsicht  ist  die  TRANSCEND Methode

nach Galtung tiefgehender  und länger-

fristig  erfolgversprechend.  Es  geht  viel

darum,  weg von einer  Verlierer-Gewin-

ner-Logik zu kommen und hin zu einem

gemeinsamen  Transformieren/Umden-

ken und zu einem Zusammenwirken zur

Entwicklung  kreativer  Ergebnisse.  Hier

wird  auch eher versucht  die Konfliktlö-

sungskompetenzen  und  den  Umgang

mit Konflikten, sowie den Blick der Kon-

fliktparteien auf einen Konflikt zu verän-

dern  und  Konfliktparteien  gemeinsam

(ver-)handlungsfähig zu machen.

Es geht nicht um die Lösungsfindung an

sich, sondern die Art und Weise des und

die Bereitschaft zum gemeinsamen Lö-

sungsfindungsprozess.  Bei  der  TRAN-

SCEND Methode wird den, dem Konflikt

zugrundeliegenden und verborgenen In-

teressen  und  Ursachen  des  Konflikts

eine  höhere  Bedeutung  zugemessen,

da  sie  als  Quelle  des sichtbaren  Kon-

flikts gesehen werden. Der Schwerpunkt

bei  einer  Mediation  liegt  eher  auf  der

Konfliktbeschreibung  der  Konfliktpartei-

en  aus  der  eigenen  Sicht  und  darauf
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aufbauend auf einer direkten Konfliktlö-

sung,  als  tieferliegende  Ursachen  des

Konflikts zu erforschen und mit ihnen zu

arbeiten  (vgl.  Besemer  1993,  S.  107).

Es wäre durchaus möglich darauf mehr

einzugehen und sie in der Mediation tie-

fer  zu erforschen,  allerdings muss das

auch  in  dem  Rahmen  des  Gesprächs

möglich sein, damit nicht auf eine Per-

son  sehr  lange  eingegangen  wird  und

die andere Person in der Zeit gar nicht

miteinbezogen ist.

Das widerspricht ein wenig dem Grund-

konzept des Einbeziehens und des Dia-

logischen einer Mediation, da eine Medi-

ation nun mal in der Regel ein Gespräch

zwischen zwei Parteien und keine indivi-

duelle  Erforschung  der  Konfliktgründe

und  -ursachen  ist.   Natürlich  kann  es

auch wichtig sein den Konflikt, der jetzt

akut herrscht, zu lösen, da das ja auch

häufig  das  Anliegen  der  Streitparteien

ist.  Trotzdem erscheint  es  sinnvoll,  zu

schauen,  wie  eventuell  tieferliegende

Ursachen  der  Konflikte  auch  in  einer

Mediation mehr thematisiert  und mit  in

die Konfliktbearbeitung einbezogen wer-

den  können.  Auch  den  Gedanken  der

Transzendenz finde ich sehr interessant.

Er bietet  den Konfliktparteien die Mög-

lichkeit, sich aus ihren festen Positionen

zu  lösen  und  einen  objektiveren  Blick

auf den Konflikt zu bekommen, was ei-

nen  konstruktiven  Lösungsprozess  er-

möglicht.

Es geht hier nicht wie in der Mediation

nur darum, die Perspektiven der ande-

ren  Beteiligten  miteinzubeziehen,  son-

dern auch den Konflikt allgemein anders

zu  betrachten.  Das  funktioniert  wahr-

scheinlich in der mediatorischen Praxis

eher  weniger,  weil  es  sich  hier  in  der

Regel  um Konflikte  handelt  bei  denen

die  Beteiligten  selbst  emotional  betrof-

fen sind. Trotzdem kann ich mir vorstel-

le, dass es hilfreich wäre, Abstand von

diesen  Emotionen  zu  bekommen  und

auch  einen  objektiveren  Blick  auf  den

Konflikt in die Lösung miteinzubeziehen.

Auch den Punkt der Kreativität im Kon-

fliktlösungsprozess, den Galtung immer

wieder hervorhebt, finde ich sehr wich-

tig,  da  er  auch  die  Fähigkeiten  und

Kompetenzen  der  Personen  im  allge-

meinen Umgang mit Konflikten stärkt. In
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einer Mediation ist ein Kompromiss (bei-

de Parteien machen Zugeständnisse um

eine  gemeinsame  Lösung  zu  finden),

der  eventuell  gefunden  werden  kann,

durchaus etwas Positives, während die

TRANSCEND Methode durch die Kon-

flikttransformation eher dazu anregt  et-

was „noch besseres“ zu finden: ein So-

wohl-Als-Auch  statt  ein  Halb-Halb.  In

wie weit das in der Praxis in dem Setting

einer Mediation möglich ist, muss indivi-

duell überprüft werden.

6. Fazit

Wie im vorangegangenen Abschnitt hof-

fentlich deutlich geworden ist, denke ich,

dass Grundkonzepte der TRANSCEND

Methode  durchaus  in  einer  mediatori-

schen Praxis anwendbar sein und sich

positiv auf Konfliktarbeit auswirken kön-

nen.  Hier  ist  allerdings  zu  beachten,

dass es sehr davon abhängig ist, inwie-

weit es in der Praxis in einem Mediati-

onssetting möglich ist. Es gibt beispiels-

weise  mittlerweile  Mediator*innen,  die

mit verschiedenen Konzepten der Kon-

flikttransformation  arbeiten,  zum  Bei-

spiel nach Galtung oder auch John Paul

Lederach  oder  dem  Mediationsmodell

der Transformativen Mediation.

Diese  Konflikttransformationskonzepte

sind  in  ihrer  Grundkonzeption  unter-

schiedlich.  Das sich bisher  diese Kon-

zepte,  oder  speziell  das  von  Galtung

entwickelte Konzept, in der aktiven Me-

diationspraxis nicht sehr stark durchge-

setzt  haben,  mag  daran  liegen,  dass

zum Beispiel die TRANSCEND Methode

aus einem anderen Kontext und Bereich

der Konfliktarbeit  kommt. Dazu kommt,

dass Mediationsarbeit  nach dem Bese-

mer  Modell  beispielsweise  sehr  erfolg-

reich angewendet wird und die Konflikt-

transformation keine notwendige Ergän-

zung  zu  dieser  Konfliktvermittlungsme-

thode darstellt. Allerdings sind auch die

bekannteren Konzepte der Konflikttrans-

formation oder der Transzendenz nach

Galtung im Feld der  Mediation einfach

nicht sehr weit verbreitet oder öffentlich

diskutiert und etabliert. Diesen Eindruck

hatte ich persönlich jedenfalls  bei  mei-

nen Recherchen in Literatur  und Inter-

net.

Hauptsächlich finden sich die Grundaus-
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arbeitungen der Forscher*innen, die die

Konzepte selbst entwickelt haben, aber

wenig Übersetzungen und kaum aktuel-

le Beiträge, Diskussionen, Kritiken, Zei-

tungsartikel  oder  Ähnliches,  was  einen

differenzierteren Blick auf die Konzepte

und  ihre  Anwendungen  ermöglichen

würde.  Ich  finde  eine  Auseinanderset-

zung mit verschiedenen Konflikttheorien

und Bearbeitungsmethoden wichtig und

denke, dass auch das Konzept der Kon-

flikttransformation  und  der  TRAN-

SCEND Methode die Arbeit als Konflikt-

arbeiter*in und die mediatorische Praxis

um ein  Konzept,  eine  Perspektive  rei-

cher  machen  und  positiv  ergänzen

kann.
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4. Reflexion für das Arbeitsfeld



Die Methode der Mahloquet

1. Einleitung

Eine nicht  zu übersehende Entwick-

lung in der heutigen westlich gepräg-

ten Gesellschaft ist die Internationali-

sierung zahlreicher gesellschaftlicher

Bereiche.

Im  Zuge  der  Globalisierung  wurden

nationale  Grenzen  geöffnet  und

transnationale  Kultur-  und  Wirt-

schaftsräume  geschaffen,  räumliche

Distanz hat an Relevanz verloren und

Europa ist zum Zielhafen von Millio-

nen von Krieg und Armut aus ihren

Heimatländern  vertriebenen  Men-

schen geworden,  deren Inklusion in

die Gesellschaft uns alle nun vor eine

gewaltige Herausforderung stellt, und

internationales, interkulturelles, Den-

ken  und  Handeln  werden  somit  im-

mer  stärker  gefordert  und  zukünftig

sogar noch stärker gefordert werden.

Dieser Entwicklung kann sich unsere

Gesellschaft  und  keiner,  der  in  ihr

lebt  und  arbeitet,  entziehen.  Begeg-

nung, Kommunikation und Kooperati-

on zwischen Menschen aus verschie-

denen Kulturen schaffen aber mitun-

ter  Sonder-  oder  gar  Grenzsituatio-

nen,  in  denen die beteiligten Perso-

nen speziellen Anforderungen ausge-

setzt sind, aber auch Anregungen fin-

den,  die  intrakulturell  so  kaum  vor-

kommen oder doch zumindest  nicht

in derselben Schärfe.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die

Frage, ob in Teilen der deutschen Ge-

sellschaft  nicht  eine  Diskrepanz  be-

steht zwischen dem, was eine multi-

kulturelle  Gesellschaft  an  sozialer

und psychischer Leistung vom Indivi-

duum  fordert  und  dem  was  es  tat-

sächlich zu leisten vermag. Womög-

lich  sind  die  Leistungspotentiale  in

den Bereichen „Denken“,  „Urteilen“,

„Empfinden“ und „Handeln“ mit den

neuen Anforderungen noch nicht mit-

gewachsen.

So scheinen mit zunehmender Inter-

nationalisierung  der  Lebenswelten

der  Menschen  gesamtgesellschaft-

lich  Bedürfnisse  nach nationaler  Ei-

genständigkeit und Tendenzen natio-
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naler  Rückbesinnung  zuzunehmen.

So  lässt  sich  beispielsweise  in  den

letzten Jahren in der Bundesrepublik,

aber auch in zahlreichen anderen Mit-

gliedsstaaten der Europäischen Uni-

on ein bedauerlicher Zulauf für rechte

und mitunter rechtsextreme Parteien

verzeichnen.  Furcht  vor  dem  ver-

meintlichen  Verlust  liebgewonnener

Gewohnheiten  und  Sicherheiten  so-

wie Orientierungsverlust fördern die-

sen  Trend  von  Verdrängungs-,  Ab-

wehr- und Kompensationsreaktionen.

Es gibt also deutliche Anzeichen da-

für,  dass der unausweichlichen Not-

wendigkeit  interkultureller  Zusam-

menarbeit und Inklusion keine ausrei-

chende  interkulturelle  Handlungs-

kompetenz  für  die  Bewältigung  der

sich daraus ergebenden Anforderun-

gen gegenübersteht.

Noch  immer  gehen  wir  davon  aus,

dass  so,  wie  wir  die  Welt  wahrneh-

men, wie wir sie bewerten und in ihr

handeln,  gut  und  allgemein  richtig

ist, und gehen beinahe mit Selbstver-

ständlichkeit  davon  aus,  dass  dies

auch  für  alle  anderen  Menschen,

auch für Menschen mit anderem kul-

turellen Hintergrund, zutrifft oder zu-

mindest  zutreffen  sollte.  Diese  An-

nahme ist aber bereits im monokultu-

rellen  Kontext  bei  weitem  nicht  im-

mer  zutreffend.  Dennoch  wird  von

dieser  Grundüberzeugung  abwei-

chendes  Verhalten  oftmals  beson-

ders voreilig als Abnormität, Fehlver-

halten, Leistungsversagen oder ähn-

liches verstanden, kritisiert oder gar

bekämpft.
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1.1. Beispiel

Dazu ein Beispiel aus meinem Arbeits-

alltag:

Vor  einigen  Wochen  veranstaltete  die

therapeutische Wohngruppe,  in  der ich

tätig bin, eine gemeinsame Gruppenak-

tivität  für  die Jugendlichen.  Diese wer-

den monatlich beim Gruppenabend von

den  Jugendlichen  eigenständig  ausge-

wählt und dann gemeinsam geplant, die

Teilnahme  ist  für  alle  Bewohner*innen

verpflichtend.

Dieses Mal sollte es in das Technische

Museum Berlin gehen. Am Tag des Aus-

fluges  verkündete  Amir  (alle  Namen

wurde geändert),  ein  junger Mann aus

Afghanistan, der vor zwei Jahren als un-

begleiteter  Minderjähriger  Geflüchteter

nach Deutschland kam, er werde nicht

mitkommen  und  stattdessen  zum  Ge-

burtstag eines Freundes nach Potsdam

fahren, denn das Technikmuseum inter-

essiere  ihn  ohnehin  nicht.  Als  er  sich

auch  nach  einem  längeren  Gespräch

mit  mir  nicht  für  den  gemeinsamen

Nachmittag mit  seinen Mitbewohner*in-

nen gewinnen lies und die TWG verließ,

rief das eine heftige Reaktion der ande-

ren Bewohner*innen hervor und sie be-

schwerten sich über das spontane Fern-

bleiben Amirs, seine fehlende Kommuni-

kation  diesbezüglich  ihnen  gegenüber

und die Ungerechtigkeit,  dass die Teil-

nahme  für  sie  zwar  verpflichtend  sei,

sein Regelbruch aber anscheinend von

Betreuer*innenseite toleriert  werde. Sie

alle  hätten  ebenfalls  Besseres  zu  tun,

als ihren Nachmittag im Museum zu ver-

bringen und hätten sich dennoch an die

Regeln  gehalten.  Carla,  eine  weitere

Bewohnerin,  verkündete,  jetzt  sehe sie

auch nicht mehr ein, an der Aktivität teil-

zunehmen, immerhin müsse sie sich auf

ihren MSA vorbereiten, womit auch sie

den Unmut der Gruppe auf sich zog.

Besonders  verärgert  waren  aber  alle

noch  immer  darüber,  dass  Amir  sich

nicht bereits in der Planungsphase ge-

äußert hatte, sodass eine andere Aktivi-

tät ausgewählt hätte werden können, die

ihn möglicherweise mehr angesprochen

hätte, oder der Termin verschoben hätte

werden können. Am selben Abend nach-
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dem alle Jugendlichen in die TWG zu-

rückgekehrt waren, kam es im Zuge des

Gruppenabends  zu  einer  Auseinander-

setzung zwischen den übrigen Bewoh-

ner*innen auf der einen und Carla und

Amir auf der anderen Seite,  in der die

beiden scharf  für ihr Verhalten kritisiert

wurden.

Carla  erklärte,  sie  verstehe  woher  der

Ärger  ihrer  Mitbewohner*innen  rühre,

legte die Gründe für  ihr  Verhalten dar,

entschuldigte  sich  und  gelobte  künftig

Besserung, was wiederum bei  den an-

deren  verständnisvoll  aufgenommen

wurde.  Schulische  Verpflichtungen,  da

waren  sich  alle  einig,  hätten  Priorität

und entschuldigten ihr Fernbleiben.

Bei einer Geburtstagsfeier sei das aller-

dings anders. Amir rechtfertigte sich in-

sofern, als dass er sich der Gruppe ge-

genüber nicht  unhöflich habe verhalten

wollen, indem er ihnen eine direkte Ab-

sage  ins  Gesicht  mitgeteilt  hatte,  son-

dern er habe sie respektieren und ihnen

die Möglichkeit geben wollen, trotz sei-

ner Planänderung der Aktivität  nachzu-

gehen, die sie sich ausgesucht hatten.

Auch  erklärte  er,  dass  der  Geburtstag

seines Freundes von besonderer Wich-

tigkeit für ihn gewesen sei, denn es han-

dele sich um eine Person, die er bereits

auf seiner Flucht aus Afghanistan ken-

nengelernt hatte und zu der er eine be-

sonders  enge Freundschaft  hege.  Die-

ser  Freund,  so  Amir,  hätte  unmöglich

verstanden,  wenn er  eine Aktivität,  die

ohnehin  monatlich  stattfindet,  seinem

Geburtstag vorgezogen hätte und wäre

deshalb  mit  Sicherheit  außerordentlich

gekränkt gewesen. Amir äußerte wieder-

holt, dass die Gruppe dieses Verpflich-

tungsgefühl  unter  Freunden  und  Be-

kannten  „als  Deutsche  wohl  nicht  ver-

stehen könnten“.

Sie  könnten  auf  Verständnis  hoffen,

würden sie ein Fest im Bekanntenkreis

auf  Grund  einer  anderen  Verpflichtung

absagen,  er  aber  fühle  sich  durch  die

Erwartungshaltung  seines  Potsdamer

Freundeskreises, der wie er aus Afgha-

nistan stamme, unter Druck gesetzt, ihm

oberste  Priorität  zukommen zu  lassen,

und habe mit schwereren sozialen Kon-

sequenzen  zu  rechnen,  sollte  er  nicht

bei  einem  Geburtstag  erscheinen,  als
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wenn er an einer TWG-internen Aktivität

nicht teilnehme.

Die  Rechtfertigungsversuche  seines

Verhaltens trafen bei den anderen aller-

dings  auf  Unverständnis,  sie  zeigten

sich  unversöhnlich.  Die  Jugendlichen

hatten eindeutig ein anderes Verständ-

nis  von Verbindlichkeit,  der  Wichtigkeit

von verbindlichen Regelungen, dem Ab-

sagen von Verabredungen und der Ge-

wichtung  von  freiwilligen  persönlichen

Aktivitäten außerhalb der TWG und ver-

pflichtenden  Aktivitäten  innerhalb  der

TWG.  Während  Amir  es  als  unhöflich

empfunden hätte, ihnen ins Gesicht zu

sagen, er wollte nicht an der Gruppen-

aktivität teilnehmen und habe Wichtige-

res zu tun, empfanden die übrigen Ju-

gendlichen die fehlende Kommunikation

als respektlos.

Während  sie  die  Aktivität  als  wahrzu-

nehmende Pflicht empfanden und Priva-

tes nachordneten, empfand Amir die Er-

wartungshaltung  innerhalb  seines

Freundeskreises  als  dringlicher,  die

Gruppenaktivität  dagegen  als  optional

und er hätte sich „zu Hause“ mehr Ver-

ständnis  für  sein  Fernbleiben  ge-

wünscht. Es wurde sich, trotz gegensei-

tigem Unverständnis, darauf geeinigt zu-

künftig besser miteinander zu kommuni-

zieren und einander bei Regelverstößen

keine  destruktiven  oder  respektlosen

Absichten zu unterstellen.

Auch wenn es in diesem Fall zu keinem

schweren Konflikt  kam, zeigt  doch das

unterschiedliche  Verstehen  derselben

Situation  und  sich  daraus  ergebender

Handlungsmöglichkeiten auf,  dass  sich

Menschen mit  unterschiedlichem kultu-

rellen Hintergrund verschiedener Orien-

tierungssysteme bedienen, um in inter-

kulturellen  Interaktionen  zu  handeln.

Und  das  kann  zu  Missverständnissen

und Konflikten führen.

Vor  dem Hintergrund  der  dargestellten

Entwicklungen und den daraus resultie-

renden Herausforderungen an Pädago-

gik und Soziale Arbeit  werde ich einen

Blick  auf  interkulturelle  Mediation  wer-

fen. Wie wird Kultur definiert, wie unter-

scheiden  sich  interkulturelle  Konflikte

von  intrakulturellen  Konflikten,  welche

spezielle Herangehensweise in der Ver-
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mittlung und Schlichtung machen sie er-

forderlich.  Insbesondere  möchte  ich

mich dann mit der Mahloquet als Media-

tionsverfahren beschäftigen und Überle-

gungen zu seinem Nutzen in der inter-

kulturellen  Mediation  anstellen.  Inwie-

fern handelt es sich bei ihr um ein nützli-

ches Werkzeug in interkulturellen Kon-

texten?
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2. Interkulturelle
Mediation

2.1. Klassische Mediation

Um zu verstehen, welche Besonderhei-

ten interkulturelle Mediation ausmachen,

werde ich mich zunächst mit der Definiti-

on  der  klassischen  Mediation  nach  

Besemer beschäftigen. Er definiert Me-

diation als ein zwischen Konfliktparteien

vermittelndes  Verfahren  der  Konfliktlö-

sung durch unparteiische Dritte, die von

allen Seiten akzeptiert werden (vgl. Be-

semer 1995, S. 14).

Die vermittelnden Mediator*innen helfen

den  Streitenden,  eine  einvernehmliche

Lösung  ihrer  Probleme  zu  finden.  Sie

sollen dabei aber keinen Schiedsspruch

oder  ein Urteil  sprechen,  sondern viel-

mehr  die  Streitenden  dabei  unterstüt-

zen, eine ihren Interessen optimal ent-

sprechende  Problemlösung  zu  erarbei-

ten.  Diese  konstruktive  Konfliktlösung

wird durch das Mediationsverfahren er-

möglicht,  in dem sich die Vermittler*in-

nen die Anliegen aller Beteiligten anhö-

ren,  ihre  Gefühle  und Bedürfnisse,  um

die eigentlichen Interessen der Konflikt-

parteien zu klären. Dabei stellen sie in

zunehmendem Maße wieder  eine  Ver-

bindung zwischen den Streitenden her.

So sollen  die  Kontrahent*innen im ge-

schützten  Raum  erfahren,  was  die  ei-

gentlichen Probleme, Gefühle und Inter-

essen der anderen Seite sind, und kön-

nen dann Verständnis  und  neues  Ver-

trauen  zueinander  entwickeln  und

schließlich gemeinsam an einer Lösung

arbeiten. Die daraus erarbeitete Verein-

barung  wird  von  allen  Konfliktparteien

unterzeichnet.

Die wichtigsten Merkmale eines Mediati-

onsverfahrens sind die Anwesenheit der

vermittelnden  Mediator*innen,  die  Ein-

beziehung  aller  Konfliktparteien,  die  in

der  Regel  auch anwesend seien  müs-

sen,  die  informelle,  außergerichtliche

Ebene,  die  Freiwilligkeit  der  Teilnahme

am Mediationsverfahren und die Selbst-

bestimmung  bezüglich  der  Konfliktlö-

sung.  Die  Entscheidungsbefugnis  wird

nicht an Dritte abgegeben und das Ver-

handlungsergebnis ist nicht bindend, so-

lange  nicht  alle  Beteiligten  zugestimmt
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haben (vgl. Besemer 1995). Es ist also

primäres Ziel einer klassischen Mediati-

on, einen Konsens zu erzielen.

2.2. Der Kulturbegriff

Um  die  Besonderheiten  interkultureller

Mediation  von  denen  der  klassischen

Mediation abzugrenzen, setze ich mich

zunächst kurz mit dem Kulturbegriff als

solchem auseinander.  Der Begriff  „Kul-

tur“  (lat.  Cultura:  Pflege,  Landbau)  be-

zeichnet ursprünglich all  das, was vom

Menschen hervorgebracht  ist  und  vom

Begriff der „Natur“ abzugrenzen ist. Mitt-

lerweile werden unter Kultur in Alltags-

sprache und Wissenschaft diverse Phä-

nomene verstanden und eine endgültige

Definition des Begriffes ist schwer zu fin-

den und schwerer noch eine, die allge-

meine  Gültigkeit  hätte.  Alexander  Tho-

mas,  Sozialpsychologe  mit  dem

Schwerpunkt  Interkulturelle  Psycholo-

gie, versucht sich an einer Definition fol-

gendermaßen:

„Kultur  ist  ein  universelles  Phä-
nomen. Alle Menschen leben in
einer  spezifischen  Kultur  und
entwickeln sie weiter. 

Kultur strukturiert ein für die Be-
völkerung  spezifisches  Hand-
lungsfeld, das von geschaffenen
und genutzten Objekten bis  hin
zu Institutionen, Ideen und Wer-
ten  reicht.  Kultur  manifestiert
sich immer in einem für eine Na-
tion,  Gesellschaft,  Organisation
oder Gruppe typischen Orientie-
rungssystem. 

Dieses Orientierungssystem wird
aus spezifischen Symbolen (z.B.
Sprache,  Gestik,  Mimik,  Klei-
dung, Begrüßungsritualen) gebil-
det und in der jeweiligen Gesell-
schaft [...]  tradiert, [...].  Das Ori-
entierungssystem  definiert  für
alle Mitglieder ihre Zugehörigkeit
zur  Gesellschaft  oder  Gruppe
und ermöglicht  ihnen ihre  ganz
eigene Umweltbewältigung. 

Kultur beeinflusst das Wahrneh-
men, Denken, Werten und Han-
deln  aller  Mitglieder  der  jeweili-
gen Gesellschaft. Das kulturspe-
zifische  Orientierungssystem
schafft  einerseits  Handlungs-
möglichkeiten, andererseits aber
auch  Handlungsbedingungen
und  setzt  Handlungsgrenzen
fest.“ (Thomas 2005, S. 22)

Der zentrale Begriff dieser Definition ist

der des Orientierungssystems. So geht

Thomas  davon  aus,  dass  der  Mensch

ein grundlegendes Bedürfnis habe, sich

in der Welt zurechtzufinden. Hierzu be-

72 / 356 Block I



Die Methode der Mahloquet

dienen wir uns, laut Thomas, der Kultur,

da  sie  uns  dabei  hilft,  unserer  Umge-

bung,  Personen,  Gegenständen,  aber

auch  Ereignisfolgen  und  komplexen

Prozessabläufen „Bedeutung und Sinn“

(Thomas 2005, S. 22) zu verleihen. Die-

ser  Interpretationsvorgang  erfolge  oft

unterbewusst  und automatisch  im Pro-

zess der Wahrnehmung anhand der kol-

lektiven, sozialverbindlichen Regeln und

Normen, welche durch die Kultur vermit-

telt werden. So sei es jedem Menschen

möglich,  sich im normalen Alltag in ei-

nem ihm vertrauten Kulturkreis zurecht-

zufinden. Er oder sie könne sich somit

darauf verlassen, dass seine*ihre Sicht

der  Welt  und  der  Menschen  von

seinen*ihren  Mitmenschen  geteilt  und

verstanden wird.

Das  gemeinsame  Hintergrundwissen

der  Menschen  eines  Kulturkreises  rei-

che  somit  für  ein  gegenseitiges  Ver-

ständnis aus, ohne dass es weiterer Er-

klärungen oder Nachfragen bedarf. Die-

se Annahme zwingt die Frage auf, wel-

che  besonderen  Herausforderungen

Personen zu bewältigen haben, die sich

außerhalb  des ihnen vertrauten Kultur-

kreises bewegen und wie Schwierigkei-

ten in der Verständigung Konflikte  und

deren Bearbeitung beeinflussen.

2.3. Interkulturelle Mediation

Eine Definition interkultureller Mediation

bietet das entsprechende Merkblatt des

Bundesverbandes Mediation e.V.:

„Interkulturelle Mediation bedeu-
tet in erster Linie Verständigung,
gegenseitiges Verstehen. 

Mitglieder  unterschiedlicher  Kul-
turen  haben  unterschiedliches
Konfliktverhalten.  Das  kann  für
alle  Beteiligten  den  Umgang
schwerer machen, ohne dass sie
genau  wissen,  warum:  Sitten,
Sprache,  Gebräuche,  Traditio-
nen, Zeitgefühl,  Ehrgefühl,  Hier-
archien  und  Entscheidungsge-
pflogenheiten  sind  stark  durch
kulturelle Identität geprägt. 

Aus  dem gelebten  Identitätsge-
fühl entspringen spezifische Be-
dürfnisse,  Wahrnehmungen und
Sichtweisen, die mit den jeweils
eigenen Sichtweisen häufig nicht
übereinstimmen. Im Zusammen-
wirken  von  Menschen  unter-
schiedlicher Herkunft  kann man
daher nicht von einer gemeinsa-
men Kommunikationsebene aus-
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gehen.

Deshalb geht es in der interkul-
turellen  Mediation  nicht  oder
nicht  nur  um  „Lösungen“,  son-
dern in erster Linie um Verstän-
digung, um einen beiderseitigen
Lernprozess.

Hierzu gehört es, ein Gespür für
Chancen zu entwickeln, ebenso
Geduld,  Kreativität,  Zuhören-
und  Zulassen  können,  Beharr-
lichkeit, Ausdauer, Offenheit und
hundertprozentige  Präsenz  an
den  Tag  zu  legen“  (Bundesver-
band Mediation e.V. 2003, S. 1).

Ein  interkultureller  Konflikt  liege  dem-

nach vor, sobald in einen Konflikt Men-

schen  oder  Gruppen  mit  unterschiedli-

cher  kultureller  Zugehörigkeit  verstrickt

seien und dies wesentlichen Einfluss auf

den  Konfliktverlauf  nehme.  Hierbei  sei

es jedoch nicht entscheidend, ob die ei-

gentliche Ursache des Konflikts  in  den

unterschiedlichen Werten der beteiligten

Kulturen liege, ob der Konflikt durch un-

terschiedliche  Gruppenzugehörigkeit,

durch  Vorurteile,  Ressentiments  oder

gar Rassismus entstanden sei, oder ob

er  genauso  zwischen  Menschen  des

gleichen  Kulturkreises  hätte  auftreten

können.  Genauso sei  es  irrelevant,  ob

der Konflikt von den Beteiligten oder von

Außenstehenden  als  „interkulturell“  be-

zeichnet  werde  (vgl.  Bundesverband

Mediation e.V. 2003).

Wenn die Kultur also erheblich den Kon-

flikt oder den Konfliktverlauf beeinflusse

oder präge und der Prozess mit ange-

messenen  Kenntnissen  und  Methoden

gestaltet werde, dann spreche man von

interkultureller Mediation (vgl. ebd.).

Als zentrale gesellschaftspolitische Ziele

von  Mediation  im  interkulturellen  Kon-

text  nennt der Bundesverband Mediati-

on  e.V.  die  „Aufwertung  von  Kulturen,

auch  im  deutsch-deutschen  Diskurs,

mehr Selbstbestimmung und Inklusivität

für Minderheiten, aktive Einwanderungs-

politik sowie Beiträge auch über Staats-

grenzen hinweg, die zu Fragen von Um-

welt, Ökonomie und Frieden neue Wege

eröffnen“  (Bundesverband  Mediation

e.V. 2003, S. 2).

Aufgabe der  speziell  dafür  ausgebilde-

ten  interkulturellen  Mediator*innen  sei
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es daher,  Konfliktparteien dabei zu un-

terstützen  die  eigentlichen  Interessen-

konflikte  herauszuarbeiten,  sie  von

Missverständnissen  zu  unterscheiden

und  geeignete  Kommunikationsformen

zu finden, die eine sachbezogene Ver-

ständigung und somit eine Behandlung

der  wirklichen  Interessenkonflikte  er-

möglichen.

Jegliche  Perspektiven  auf  den  Konflikt

sollen dabei in Betracht gezogen und ar-

tikuliert werden. Dies könne auch einen

multiplizierenden  gesamtgesellschaftli-

chen Effekt haben, denn je mehr Men-

schen sich ihrer eigenen kulturellen Re-

geln  und  Normen  bewusst  geworden

seien  und  sich  einen  Begriff  von  der

Möglichkeit  des  eigenen  Fremdseins,

der  eigenen  kulturellen  Beschränkung,

gebildet  hätten,  desto  mehr  Menschen

könnten selbst interkulturellen Konflikten

mit bewusst akzeptierendem und dees-

kalierendem Verhalten begegnen.

Die Bewusstwerdung sei Voraussetzung

für  das  Verstehen,  denn  die  eigenen

Verhaltensformen,  Regeln und Normen

seien in der Regel kaum bewusst, wür-

den  weder  diskutiert  noch  verhandelt.

Erst in dem Moment, in dem eine Abwei-

chung auftrete, erschrecke das Individu-

um  und  empfinde  die  Abweichung  als

unangenehm, unverständlich und falsch.

Das  Gegenüber  werde  dabei  als  „an-

ders“  wahrgenommen,  spiegelbildlich

empfinde dies das Gegenüber aber ge-

nauso (vgl. ebd.). Es misslingt also, sich

in  das  Gegenüber  hineinzuversetzen

und das Bearbeiten und erfolgreiche Lö-

sen eines Konfliktes wird durch die ver-

fälschten  Annahmen  und  die  gestörte

Kommunikation maßgeblich erschwert.

In seinem Buch „Interkulturelle Mediati-

on – Eine theoretische Grundlegung tri-

adischer Konfliktbearbeitung in interkul-

turellen Kontexten“ geht Dominic Busch

unter  anderem auf  die  Wichtigkeit  von

Fremdverstehen durch Rollenübername

im interkulturellen Kontakt für eine gelin-

gende Mediation ein.

Das Verhalten eines Individuums werde

nicht durch die Wahrnehmung fremden

Verhaltens  beeinflusst,  sondern  durch

die  Interpretation dieser  Wahrnehmung

(vgl.  Busch 2005).  Das Individuum be-
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dient sich dazu seines kulturellen Orien-

tierungssystems,  also  in  der  eigenen

Kultur universell gültiger Annahmen, und

geht davon aus, dass dieses Alltagswis-

sen auch seinem Gegenüber zur Verfü-

gung steht.  Demgegenüber  würden in-

terkulturelle  Kontaktsituationen  häufig

dadurch  charakterisiert,  dass  sie  sich

durch  ein  teilweises  oder  gänzliches

Fehlen dieses kollektiven Alltagswissens

auszeichnen  (vgl.  Busch  2005).  Dem-

nach  müssten  intrakulturell  bewährte

Routinen  in  Frage  gestellt  werden,  da

davon  auszugehen  sei,  dass  Interakti-

onspartner*innen  „interkulturelle  Über-

schneidungssituationen“  (Busch  2005,

S. 56) auf kulturbedingt unterschiedliche

Weise interpretieren.

In  derartigen  Überschneidungssituatio-

nen entfalle der Anspruch auf Routinen

und  weiche  stattdessen  einer  „Gegen-

satzrelation“  (ebd.)  aus  der  Spannung

zwischen  Eigenem  und  Fremden.

Fremdverstehen ließe sich somit nur mit

der  Klärung  dieser  jeweiligen  Gegen-

satzrelation einleiten, also mit einer Per-

spektivübernahme des Gegenübers. Es

sei  dem  Individuum  dabei  jedoch  nie

möglich sich vollkommen über die Maß-

gaben  seiner  Lebenswelt  zu  transzen-

dieren (vgl. Busch 2005).

Meiner Meinung nach ist  der  entschei-

dende Punkt des Fremdverstehens, sich

zumindest  der  Relativität  der  eigenen

Lebenswelt bewusst zu werden und sich

Neuem, Anderem, Fremdem gegenüber

zu öffnen.

Busch verweist für konkrete Handlungs-

anweisungen hierzu auf Müller-Jacquier

(Busch  2005,  S.  57,  zit.  nach  Müller

1995).  So  sei  beispielsweise  eine  ge-

zielte  Verlangsamung  des  Prozesses

der  Bedeutungszuweisung  sinnvoll.  In-

terpretierende  Konfliktparteien  würden

in solchen Situationen mit  der  Heraus-

forderung  einer  Um-Attribution  bereits

sozialisierter  Attributionen  konfrontiert

und durch die Entschleunigung und eine

gezielte Suche nach mehreren alternativ

möglichen Attributionen könnte ein em-

phatischer Erwerb dieser und somit ein

Fremdverstehen  erzielt  werden.  Diese

Vervielfältigung der Perspektiven könne

entweder  durch  die  eigene  hypotheti-

sche Aufstellung von solchen Alternativ-
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Attributionen oder aber durch die Inter-

pretation durch eine Drittpartei aus einer

unparteiischen Mittelposition heraus ge-

tätigt  werden.  Mediator*innen  können

laut  Müller-Jacquier  also  eine  hinrei-

chende  Bedingung  für  die  Herstellung

einer  für  interkulturelle  Verständigung

notwendige  Multiperspektivität  sein.

Hierzu  soll  ein  interkultureller  Rahmen

für  die  Mediation  gesetzt  werden,  um

die beteiligten Parteien für den emphati-

schen Erwerb zu sensibilisieren.

Im Zuge der Mediation sollen die Partei-

en zur konstruktiven Erweiterung des ei-

genen Erfahrungsschatzes und zur Su-

che nach Interpretationen auf der Basis

von  Um-zu-Motiven  motiviert  werden.

Sollten  sich  Individuen  bei  Interpretati-

onsversuchen nach Irritationen im inter-

kulturellen  Kontakt  überfordert  fühlen

und  dazu  tendieren,  ihrem Gegenüber

destruktive Absichten zu unterstellen, so

könne laut  Busch,  der sich hierbei  auf

die Verstehens-Theorie von Schütz be-

ruft,  nur  darauf  geschlossen  werden,

dass die interpretierende Person selbst

ähnliche  destruktive  Absichten  hege,

wenn sie sich an die Stelle der zu inter-

pretierenden  Person  versetzen  würde.

Die Mediation müsse in diesem Fall auf

den Mechanismus aufmerksam und die

Diskrepanz  zwischen  objektivem  Sinn

und  subjektiven  Motivationen  bewusst

machen (vgl. Busch 2005).

Interkulturelle  Mediation  zeichnet  sich

also  zunächst  durch  ihren  Fokus  auf

Verständigung und Verstehen aus; das

Erreichen  eines  Konsenses,  einer  Lö-

sung, ist - anders als in der klassischen

Mediation  -  von  nachgeordneter  Rele-

vanz.  Im  Zuge  eines  beiderseitigen

Lernprozesses sollen die Konfliktpartei-

en zu einer funktionierenden Kommuni-

kationsform  finden,  sich  der  Relativität

ihrer Lebenswelt und kulturellen Selbst-

verständlichkeiten  bewusst-werden und

durch  Rollenübernahme  des  Gegen-

übers  zu  einem  Fremdverständnis  ge-

langen. Hierbei werden sie von einer un-

parteiischen  dritten  Partei  unterstützt,

die  durch  die  Entschleunigung  und

Steuerung des Interpretationsprozesses

Multiperspektivität  schafft  und den em-

phatischen Erwerb alternativer Perspek-

tiven ermöglicht.
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Im Folgenden möchte ich auf eine spe-

zielle  Form der  Gesprächsführung,  die

Mahloquet, und ein aus ihr entwickeltes

Mediationsverfahren  eingehen.  Inwie-

fern  stellt  die  Mahloqut  ein  nützliches

Mittel  in  der  interkulturellen  Mediation

dar?

3. Die Mahloquet

3.1. Das dialogische Streitge-
spräch im Judentum

Die  Methode  der  Mahloquet,  was  auf

Hebräisch  so  viel  wie  dialogisches

Streitgespräch bedeutet, geht auf die jü-

dische Tradition der Interpretation religi-

öser Texte im Diskurs zurück und „steht

somit in der Tradition der Auslegung der

Thora, des Talmuds und einer jüdischen

religiösen Praxis“  (Czollek  et  al.  2019,

S.  215)  im  Gespräch  zwischen  Lehr-

meister*innen und Schüler*innen. In die-

sen Gesprächen ging es nicht darum die

Auslegung des Gegenübers zu widerle-

gen und als  falsch  zu  entlarven,  noch

darum widersprüchliche Ansichten zu ei-

nem Konsens zu bringen.

Stattdessen lag der Fokus auf einem Er-

kenntnisgewinn,  indem  verschiedene

Auffassungen  nebeneinander  bestehen

durften,  um dadurch  verein-deutigende

Denkstrukturen zu erschüttern. Begrün-

det wird dieses Diskussionsverhalten im

Judentum damit,  dass die Worte eines

jeden Menschen als von Gott geschaf-

fen, letztendlich göttliche Worte sind und

es  sämtlicher  Perspektiven,  aller  Teile,

bedürfe,  um  die  Schöpfung  verstehen

zu können (vgl. Czollek et al. 2019).

3.2. Die ethisch-dialogische
Haltung

Die Methode der Mahloquet wurde 2006

von  Leah  Carola  Czollek  und  Gudrun

Perko für das Social Justice und Diversi-

ty  Training  konzipiert.  Es überträgt  die

Mahloquet  aus  dem  religiösen  in  den

säkularen Kontext und versteht dem ur-

sprünglichen Verständnis folgend jeden

Menschen als einen Teil dieser Welt, der

mit seiner Sichtweise etwas dazu beitra-

gen kann, die Perspektiven seines Ge-

genübers,  oder  auch Kontrahent*in,  zu

erweitern. Hierzu wird sich einer Art und

Weise  des  Miteinander-Sprechens  be-
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dient, die zum Ziel hat, eine Vielzahl von

Perspektiven wahrnehmbar zu machen.

Den Referenzrahmen der Mahloquet bil-

det  die  UN-Menschenrechtscharta  und

die  Prämisse  der  Gewaltfreiheit  sowie

das Aufbegehren gegen jede Form der

strukturellen  Diskriminierung.  Die

Mahloquet  ist  dialogische  Gesprächs-

form  und  ethisch-dialogische  Haltung

zugleich und hat es zum Ziel gleichbe-

rechtigte Perspektivenvielfalt zu ermögli-

chen (vgl. Czollek et al. 2019).

Als ethisch-dialogische Haltung setzt die

Mahloquet eine offene, respektvolle und

bescheidene  Art  der  Kommunikation

und des Umgangs miteinander voraus.

Die  Haltung  des  Sprechens  und  Han-

delns  ist  charakterisiert  durch  eine  re-

spektvolle  Bescheidenheit,  resultierend

aus dem Wissen, nicht als einzige Per-

son recht zu haben, und dem Sich-Ein-

lassen auf  radikale  Fremdheit.  Voraus-

setzung  dafür  sind  ein  anerkennender

Umgang miteinander  und die  wechsel-

seitige Übernahme von Verantwortung.

Eine  weitere  zentrale  Haltung  in  der

Mahloquet  ist  die  der  De-Hierarchisie-

rung. So werden verschiedene Denkin-

halte als gleichwertig gesehen und jede

Person darf sich einbringen und wird ge-

hört.  Sie spricht dabei nicht als Vertre-

ter*in  ihrer  Gruppe  oder  Gesellschaft,

sondern  wird  als  Individuum  begriffen,

das keiner zugeordneten Gruppenidenti-

tät  bedarf,  um  verstanden  zu  werden.

Widersprüche in den Positionen der ver-

schiedenen  Redner*innen  sollen  nicht

zugunsten einer allein gültigen Perspek-

tive  zu  einem  Konsens  gebracht  wer-

den,  Synthese  ist  also  kein  Ziel  der

Mahloquet.Indem  eine  argumentative

Ebene vermieden wird, soll es den Be-

teiligten  ermöglicht  werden  auf  bewer-

tendes  und polarisierendes  Denken zu

verzichten und Zuschreibungen, Werte,

Vorstellungen  und  Bilder  in  Frage  zu

stellen.

Das Gegenüber soll  also nicht von der

eigenen Meinung überzeugt werden. Es

wird auch nicht von einer übergeordne-

ten Instanz über die Richtigkeit oder die

Qualität von Perspektiven und Meinun-

gen  geurteilt,  sondern  der  Dialog  wird
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als Prozess begriffen, der nicht zwangs-

läufig einer abschließenden Lösung be-

darf (vgl. Czollek et al. 2019).

3.3. Die Machloketsche Medi-
ation

Diese  ethisch-dialogische  Haltung  ist

Voraussetzung  für  eine  diversitiy-kom-

petent geführte Mediation. Es geht also

nicht  primär  um  eine  Synthese  unter-

schiedlicher  Positionen bei  der  Lösung

eines konkreten Konflikts wie beispiels-

weise in der klassischen Mediation, son-

dern eher darum, auch unterschiedliche,

ja sogar widersprüchliche Auffassungen

neben-einander bestehen zu lassen, die

Ambiguität  auszuhalten,  sie  als  gleich-

wertige  Facetten  einer  vielschichtigen

Realität zu begreifen und zu versuchen

die Position des Gegenübers zumindest

als  Möglichkeit  zu  verstehen.  Für  sich

Selbstverständliches kann so aus einer

neuen,  unvoreingenommenen Perspek-

tive  betrachtet  werden  und  erst,  wenn

die  Perspektive  des  Gegenübers  tat-

sächlich  nachvollzogen und  eingenom-

men werden kann, wird an einer Lösung

des Konfliktes gearbeitet.

Mit  dem  Zweifel  an  Selbstverständli-

chem, der ständigen Hinterfragung ver-

meintlicher Sicherheiten und Tatsachen

und  der  Erschütterung  vorgefestigter

Sinnesstrukturen  wird  durch  die  Per-

spektiven-übernahme  für  beide  Seiten

ein  konstruktiver  Lernprozess  in  Gang

gesetzt.

Machloketsche  Mediator*innen  berück-

sichtigen also in der Konfliktbearbeitung

insbesondere  die  jeweiligen  unter-

schiedlichen Lebenswelten der Konflikt-

parteien und informieren sich bereits vor

der Mediation darüber, in welchen histo-

rischen  und  gegenwärtigen  kulturellen

Systemen und Kontexten sich die Strei-

tenden bewegen,  durch die ihre Wahr-

nehmung und ihr  Verhalten  beeinflusst

werden.  Was  bringen  sie  als  kulturell

und sozial unterschiedlich geprägte Per-

sonen  ins  Gespräch  mit,  worin  unter-

scheiden sie sich und wo liegen mögli-

cherweise Gemeinsamkeiten? Diese dif-

ferenzierte Sicht auf die Konfliktsituation

und Beteiligte bedarf umfassender Vor-

bereitung.

Von besonderem Interesse ist dabei die
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Diversity, die Unterschiedlichkeit der Be-

troffenen,  ihre  persönlichen  Erfahrun-

gen, Bedürfnisse,  Ressourcen und Be-

nachteiligungen und anderes  mehr.  Es

gilt im Verlauf der machloketschen Me-

diation diese verschiedenen Lebenswel-

ten und die diversen Perspektiven und

Sichtweisen  in  der  Problembeschrei-

bung und Konfliktlösung sichtbar zu ma-

chen und miteinzubeziehen.

„Mediator*innen zeichnen sich –
neben  mediatorischen  Kompe-
tenzen,  wie  sie  in  klassischen
Mediationsmodellen  vonnöten
sind – zusätzlich durch Diversity-
Kompetenzen  aus.  Sie  berück-
sichtigen  persönliche  Un-
ter-schiede,  aber  auch  gesell-
schaftliche  Aspekte,  wie  z.B.
Perspektiven  von  Konfliktpartei-
en  im  Hinblick  auf  Diskriminie-
rungserfahrungen.  Dabei  wird
mit  einer  diskriminierungs-kriti-
schen Perspektive dahingehend
gearbeitet,  dass  divergierende
Machtpositionen,  unterschiedli-
che Ressourcen, Privilegien und
Ausgangslagen, erlebte oder ge-
fühlte  Benachteiligungen  aus-
sprechbar  werden  und  bei  der
Konfliktlösung  eine  Rolle  spie-
len. Hierbei ist die Neutralität der
Mediator*innen  als  vermittelnde
Instanz im Prozess der Mediati-
on  besonders  wichtig.“  (Perko,
Czollek 2017, S. 5)

Es ist also Aufgabe der Mediator*innen,

Diskriminierungsformen  auf  Grund  von

Diversity-Kategorien aufzuspüren, sicht-

bar zu machen und mit den Streitpartei-

en dahin-gehend zu arbeiten, dass Vor-

urteile abgebaut und Generalisierungen

reflektiert  werden.  Diversity-Kategorien

sind unter vielen anderen Charakteristi-

ka  wie  Alter,  Aussehen,  soziale  Her-

kunft, geografische Herkunft und Kultur,

Religion und Weltanschauung oder se-

xuelles  Begehren  (vgl.  Czollek  et  al.

2019).  Aufgrund dieser Aspekte kommt

es innerhalb einer Gesellschaft zu Dis-

kriminierungen  von  gesell-schaftlichen

Teilgruppen.  Der  Diskriminierung  zu

Grunde liegen Normen, Werte und Re-

geln  und auch institutionelle  Praktiken,

die  für  alle  Gesellschaftsteile  gleicher-

maßen gelten.

Werden  durch  die  Anwendung  dieser

und durch eine gesellschaftliche Haltung

Teilgruppen  dieser  Gesellschaft  einer

Ungleichbehandlung ausgesetzt, spricht

man  von  Diskriminierung.  Diese  kann

auf institutioneller, kultureller oder indivi-

dueller  Ebene  stattfinden,  abhängig

davon, ob sie von einem Netzwerk ge-
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sellschaftlicher  Institutionen,  den  Nor-

men  und  Werten  einer  Gesellschaft,

Gruppe  oder  von  Einzelpersonen  aus-

geht.

In jedem Fall ist ihr Ursprung aber in der

Organisation des gesellschaftlichen Mit-

einanders zu verorten und der Überbe-

griff  dieser  Ebenen,  auf  denen  Men-

schen  auf  Grund  ihrer  oder  der  ihnen

zugeschriebenen  Diversity-Kategorie

der  Zugang zu  gesellschaftlichen Res-

sourcen  oder  gesellschaftlicher  Aner-

kennung verwehrt  wird,  aber  auch der

Erzeugung und Aufrechterhaltung dieser

Strukturen ist der der strukturellen Dis-

kriminierung (vgl.  Czollek  et  al.  2019).

Diskriminierung  ist  also  ebenfalls  ein

Produkt der von Thomas beschriebenen

Orientierungssysteme.

Ähnlich wie in der interkulturellen Media-

tion wird durch die gezielte Entschleuni-

gung des Gesprächs durch die Media-

tor*innen eine Reflexion der Perspekti-

ven, eine Multiperspektivität geschaffen,

die  den  Streitparteien  den  Perspektiv-

wechsel,  also die  Umattribution bereits

sozialisierter Attribute ermöglicht.

Ich denke jedoch, dass die Machloket-

sche Mediation noch einen Schritt weiter

geht als die Interkulturelle Mediation, in-

sofern,  als  dass  neben  der  kulturellen

Zugehörigkeit  zahlreiche weitere Diver-

sitykategorien  und  Diskriminierungsfor-

men als Ursprung von Missverständnis-

sen  und  Konflikten  mitgedacht  werden

und  durch  die  diskriminierungskritische

Haltung der Mediator*innen sichtbar, in-

terpretierbar  gemacht  werden  und  da-

durch  schließlich  überwunden  werden

können.

Die  Mahloquet  als  ethisch-dialogische

Haltung sowie die Machloketsche Medi-

ation  sind  somit  Konzepte,  die  sowohl

für die Arbeit in interkulturellen Kontex-

ten  geeignet  sind  als  auch  in  zahlrei-

chen  anderen  Bereichen  der  Sozialen

Arbeit nützliche Werkzeuge darstellen.
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4. Reflexion für das
Arbeitsfeld

Meines Erachtens bietet die Mahloquet

sowohl von Diskriminierung betroffenen

Adressat*innen  die  Möglichkeit  Gehör

zu finden, als auch Streitparteien in vie-

lerlei  Kontext  eine  vielversprechende

Umgangs- und Gesprächsform, um ein-

ander besser verstehen zu können und

gemeinsame  Lösungen  zu  erarbeiten

Für  Mediator*innen handelt  es  sich in-

dessen um eine wirksame Methode im

Umgang  mit  Diskriminierung  innerhalb

einer Mediation, zum Anstoßen von Re-

flexionsprozessen und zur Anleitung zur

Perspektivenübernahme  von  Streitpar-

teien.

Wie eingangs bereits dargelegt, bin ich

der Meinung, dass interkulturelle Hand-

lungskompetenz,  also  das  Verständnis

interkultureller  Psychologie,  Kommuni-

kation  und  Konfliktbearbeitung  in  der

weiteren Entwicklung einer globalen Ge-

meinschaft,  aber  auch  innerhalb  einer

Gesellschaft auf Grund politischer, wirt-

schaftlicher und sozialer Interessen zu-

künftig  an  Bedeutung  gewinnen  wird.

Die Soziale Arbeit als Menschenrechts-

profession kann sich dieser Entwicklung

nicht nur nicht entziehen, sondern trägt

meines Erachtens auch die Verantwor-

tung, zu einer interkulturellen Verständi-

gung und einer  Erarbeitung umfassen-

derer  interkultureller  Handlungskompe-

tenzen beizutragen.

Die  IFSW  und  IASSW  definieren  die

Aufgaben  Sozialer  Arbeit  folgenderma-

ßen:

„Die  Profession  Sozialer  Arbeit
setzt  sich ein für sozialen Wan-
del,  die Lösung von Problemen
in  menschlichen  Beziehungen
sowie  die  Befähigung  und  Be-
freiung von Menschen mit  dem
Ziel,  das  Wohlergehen  zu  för-
dern.  Gestützt  auf  Theorien
menschlichen  Verhaltens  und
sozialer  Systeme  interveniert
Soziale  Arbeit  an  den  Stellen,
wo Menschen mit  ihrer  Umwelt
in  Wechselwirkung  stehen.
Grundlage  Sozialer  Arbeit  sind
die  Prinzipien  der  Menschen-
rechte und der sozialen Gerech-
tigkeit“ (IFSW, IASSW, 2004, S.
2).

Daraus leitet sich der Auftrag ab, unge-
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hörte,  ausgebeutete  und  von  psychi-

scher, physischer und kultureller Gewalt

betroffene Teilgruppen der Gesellschaft

zu unterstützen und zu ermächtigen. Es

müssen also inklusive und partizipative

Strukturen  geschaffen  werden,  sowohl

in einem konkreten Konflikt als auch ge-

samtgesellschaftlich,  die  dies  möglich

machen.  Für  deren  Installation  gilt  es

auch einen Weg zu finden, wie (privile-

gierte)  Entscheidungsträger*innen  ge-

wonnen werden können, damit der kul-

turelle  Wandel  auch  auf  institutioneller

Ebene  weiter  vorangetrieben  werden

kann.

Das Konzept der Mahloquet im Feld So-

cial Justice und Diversity nimmt sich die-

ser Verantwortung an und bietet konkre-

te  Handlungsschritte,  um eine  Art  des

Umgangs zu gewährleisten, in der jedes

Individuum sprechen kann,  gehört  und

anerkannt wird. Die besondere Sensibili-

tät für Diversity und Perspektivenvielfalt,

das  Bestreben  sich  Generalisierungen,

Stereotypen und daraus resultierenden

fortlaufenden  Wechselwirkungsprozes-

sen bewusst zu werden und sie immer

wieder  zu  reflektieren,  die  radikale

Fremdheit  im Gegenüber  zu verstehen

und daraus resultierende Wahrnehmun-

gen und Handlungen nachvollziehen zu

können, die Ambiguitätstoleranz gegen-

über  widersprüchlichen  Positionen  an-

stelle  von  unbedingtem  Konsens  und

die entschleunigte und respektvolle Um-

gangsform des Dialogs, in der dies erar-

beitet wird, machen die Machloketsche

Mediation  daher  zu  einem  wirksamen

Mediationsverfahren  für  Arbeiten  in  in-

terkulturellen Kontexten.

In der klassischen Mediation ist es das

Ziel, zu einem Ergebnis zu kommen, ei-

nem Konsens,  einem Kompromiss,  mit

dem alle Beteiligten zufrieden sind. Ide-

alerweise handelt es sich dabei um eine

Win-Win-Lösung.  Auch  die  Mahloquet

zielt auf eine Win-Win-Lösung ab, doch

anders als in der klassischen Mediation,

in der die Lösung meist auf die situati-

onsbezogene  Beilegung  eines  konkre-

ten  Konfliktes  oder  die  Wiederherstel-

lung  der  Arbeitsfähigkeit  eines  Teams

zugeschnitten ist, ist der Erfolg hier an-

ders definiert und greift tiefer.

Der jüdischen Tradition folgend liegt der
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Gewinn  hier  (auch  und)  vor  allem  im

beiderseitigen  persönlichen Erkenntnis-

gewinn.  Durch  die  Konfrontation  mit

dem  Fremden  schafft  das  Individuum

eine  befreiende Distanz  zu sich  selbst

und kann so das eigene Orientierungs-

system  differenzieren,  gegebenenfalls

modifizieren  und  Anderes  leichter  ak-

zeptieren.

Es wird so ein Begegnungsraum frei von

Vorurteilen  und  Ideologien  geschaffen.

Der Gewinn liegt also zunächst in einer

Bereicherung für die eigene persönliche

Entwicklung  und  einem  höheren  Grad

an Selbst- und Fremdbewusstheit.  Das

eigene Orientierungssystem ist gewach-

sen und die soziale und kulturelle Kom-

fortzone  wurde  erweitert.  Schaffen  es

die  Streitparteien  sich  auf  diese  Form

des  Dialogs  einzulassen  und  diesen

Lernprozess zu durchlaufen, kann man

bei  diesem Ergebnis  von einem wirkli-

chen langfristigen und nachhaltigen Ge-

winn  für  alle  Beteiligten  sprechen.  Die

anschließende gemeinsame Problemlö-

sung ist nur eine Folge des Erkenntnis-

gewinns.

Im Rahmen der pädagogischen Arbeit in

meinem  Arbeitsfeld  ist  es  vorrangiges

Ziel,  den  jugendlichen  Adressat*innen

einen sicheren, akzeptierenden und un-

terstützenden  Raum  zur  freien  Entfal-

tung, zum Lernen und zur Entwicklung

einer weltoffenen, gemeinschaftsfähigen

und  neugierigen,  d.h.  angstfreien  Per-

sönlichkeit zu schaffen. In einer zuneh-

mend  internationalen  und  interkulturel-

len Gesellschaft ist dies umso wichtiger:

Empathie-Fähigkeit und soziale Kompe-

tenzen  werden  zu  Schlüsselkompeten-

zen für die Teilhabe an der Gesellschaft

und einem friedlichen Zusammenleben.

Die  Frage,  die  mich  während  des

Schreibens  dieser  Hausarbeit  immer

wieder beschäftigt hat, ist die, warum ei-

nige Menschen desselben Kulturkreises

auf  Fremdes  und  Nichtverständliches

mit  wohlwollender  Neugier  reagieren

und andere mit Irritation, Angst, Abwehr

oder gar Feindseligkeit. Neben dem ge-

sellschaftlichen Einfluss, der das Entste-

hen  von  Stereotypen  und  struktureller

Diskriminierung  fördert,  bin  ich  davon

überzeugt,  dass  auch  die  Primär-  und

Sekundär-Sozialisation, also die persön-
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liche Entwicklung innerhalb der Familie

über mehrere Generationen hinweg und

die  Erziehung  in  Kindergärten  und

Schulen  bei  der  Entwicklung  unter-

schiedlicher  Interpretations-  und  Hand-

lungsmuster eine schwerwiegende Rolle

spielt.

Es ist also auch eine Frage der Erzie-

hung des  Individuums,  die  zwar  durch

und  durch  gesellschaftlich  geprägt  ist,

aber doch so unterschiedliche Interakti-

ons-  und  Bewältigungsstrategien  in  in-

terkulturellen  Kontexten  hervorbringt.

Neben Erwachsenenbildung, um institu-

tionellen  und  kulturellen  gesellschaftli-

chen  Wandel  anzustoßen,  bedarf  es

also  einer  interkulturellen  Pädagogik,

die sich die ethisch-dialogische Haltung

der Mahloquet zu eigen macht.

Das  gemeinsame  Leben  und  Lernen

von Kindern und Jugendlichen verschie-

dener  kultureller  und  sozialer  Herkunft

muss  gefordert  und  gefördert  werden.

Dabei muss die Diversität als Bereiche-

rung und als ein Lernpotential gesehen

und den Adressat*innen auch als solche

vermittelt  und von ihnen als solche er-

fahren  werden.  Hierzu  bedarf  es  der

Vermittlung und Mediation durch Sozial-

arbeiter*innen,  Erzieher*innen,

Lehrer*innen  und  Mediator*innen,  um

den  respektvollen  Kontakt  und  Aus-

tausch  zwischen  den  Kulturen  zu  ge-

währleisten.

Auch  und  besonders  vor  dem  Hinter-

grund  der  besorgniserregenden  Rück-

besinnungstendenzen  zu  nationalisti-

schem Gedankengut erachte ich es als

zunehmend dringlich, der nachwachsen-

den  Generation  die  Furcht  vor  dem

Fremden zu nehmen und sie dabei  zu

unterstützen,  sich  der  Erfahrung  von

Vielfalt  und  Unterschiedlichkeit  mutig,

offen und neugierig zu stellen, um so mit

den sozialen und psychischen Anforde-

rungen  einer  zunehmend  heterogenen

Gesellschaft zurechtzukommen.

Dabei  gilt  es,  der  Furcht  vor  dem ver-

meintlichen  Verlust  der  eigenen  Kultur

und Identität die Neugier und das Inter-

esse Anderem und Fremdem gegenüber

entgegenzustellen  und  begreiflich  zu

machen, dass es sich hierbei nicht um

ein  sich  ausschließendes  „Entwe-
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der-Oder“ handelt,  sondern um ein be-

reicherndes „Sowohl-Als-Auch“. Ein Ein-

lassen auf eine andere Kultur hat nicht

die Gefährdung oder den Verlust des ei-

genen Orientierungssystems zur Folge,

sondern eine Stärkung desselben.

Diese Haltung sollte  zunächst  umfäng-

lich in der Profession der Sozialen Arbeit

ankommen. Interkulturelle Kompetenzen

müssen  weiterhin  und  noch  stärker

ihren  Weg  in  die  Ausbildung  und  das

Studium  von  Sozialarbeit*innen,  Erzie-

hungswissenschaftler*innen  und

Lehrer*innen finden und den bereits Ar-

beitenden in Form von Weiterbildungen

nähergebracht  werden,  um  dann  an

Adressat*innen  weitervermittelt  werden

zu können.

Letztendlich kommt es aber auch darauf

an, dass diese Anliegen auch vermehrt

ihren  Weg  in  den  politischen  Diskurs

und in alle anderen Bereiche der Gesell-

schaft finden und schlussendlich in un-

serer  Kultur  verankert  werden,  ohne

dass  dabei  kulturelle  Vielfalt  verloren-

geht.  Dabei  entstehende Konflikte soll-

ten  nicht  als  Komplikationen,  sondern,

ebenfalls  im  Sinne  der  Mahloquet,  als

Möglichkeiten zur lehrreichen Auseinan-

dersetzung und Weiterentwicklung ver-

standen werden.

Allem Anschein nach leidet die westlich

geprägte  Gesellschaft  zur  Zeit  an  zu-

nehmender  Individualisierung  und  Ato-

misierung,  an  mangelnder  Streitkultur

und Bindungsfähigkeit – angesichts von

enormer Beschleunigung und Verände-

rung  aller  Lebensbereiche  werden  für

den  oder  die  einzelne*n  Orientierung

und Sinngebung immer schwieriger, ein

Rückzug auf vermeintlich sichere, auto-

ritäre,  populistische  und  ausgrenzende

Positionen scheint für immer mehr Men-

schen die „einfachste Lösung“ zu sein.

Angesicht dieser Krise unseres sozialen

und  demokratischen  Wertesystems

muss es gelingen, Vielfalt (wieder?) als

persönlichen  und  gesellschaftlichen

Schatz  und wertvolle  Ressource  wahr-

zunehmen.

Hierzu  können  die  oben  vorgestellten

Ansätze  der  Interkulturellen  Mediation
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und der Mahloquet einen wichtigen Bei-

trag  leisten  –  Entscheidungsträger*in-

nen müssen weiterhin von diesen Kon-

zepten überzeugt werden und Ressour-

cen müssen in  ihre umfangreiche Um-

setzung fließen.

Kultur befindet sich in einem permanen-

ten dialektischen Wandel, zwischen kul-

tureller  Produktion  und  Reproduktion,

zwischen Innovation und Kontinuität. Sie

prägt uns und wir prägen Sie, und kön-

nen  sie  und  unsere  Gesellschaft  ge-

meinsam auch nach unseren Vorstellun-

gen und in Austausch mit anderen Kul-

turen gestalten. Ein Anfang ist gemacht,

doch  bei  weitem  nicht  genug.  Dieser

Veränderungs-prozess  braucht  neben

Hartnäckigkeit und guten Ideen anschei-

nend vor allem auch eines: Zeit.
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Storytelling als Methode in der Konfliktlösung

1. Einleitung

Als  ich  in  dem  Lehrendenprojekt

„Konfliktbearbeitung in  der  Sozialen

Arbeit:  Diversity  orientierte  Mediati-

on“ (Dozentinnen: Gudrun Perko und

Leah  Carola  Czollek) an  der  Fach-

hochschule  Potsdam  das  erste  Mal

vom Geschichten Erzählen als Tech-

nik in der Mediation hörte, hielt ich es

für genau das: Eine Technik, mit der

man Effekte erzielen kann. Eine krea-

tive Technik, die sicher Spaß macht,

aber  etwas,  das  man  erlernen  und

zielgerichtet einsetzen kann.

Als ich begann, mich näher mit dem

Thema  zu  beschäftigen,  stellte  ich

fest,  dass  Storytelling  tatsächlich

eine Technik ist, gleichzeitig aber so

viel mehr: Das Erzählen ist eine ural-

te menschliche Methode, um soziale

Bindungen zu festigen. Wir erzählen

ständig. Wenn wir nach Hause kom-

men und unseren Liebsten von unse-

rem Tag berichten, wenn wir unserer

Ärztin erzählen,  in  welchen Situatio-

nen es in der Schulter  zwickt,  beim

Kaffee mit Freund*innen, beim Small-

talk an der Bushaltestelle.

Wir  wählen  aus,  was  wir  berichten

und  was  wir  weglassen,  wir  bilden

Kausalitäten und passen das zu Er-

zählende an die Situation und die Zu-

hörenden  an.  Und  gleichzeitig  sind

wir ständig Zuhörende, die durch Er-

zählungen unterhalten und informiert

werden,  Rückschlüsse  auf  die  Welt

im Allgemeinen und die Erzählenden

im  Besonderen  ziehen,  nachvollzie-

hen und nachempfinden, was der*die

Andere uns erzählt.

Mehr noch als diese alltäglichen Er-

zählungen faszinieren uns Geschich-

ten, die uns in ganz fremde, vielleicht

sogar  magische  Welten  eintauchen

lassen. Sie sind in der Lage, uns in

besondere Stimmungen zu versetzen

und  Gedankengänge  anzuregen,  die

wir vorher nicht geahnt haben.

Es liegt also fast schon auf der Hand,

dass  wir  in  professioneller,  auf  Ge-

sprächen  basierter  Interaktion  mit
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Menschen nicht nur erzählen lassen,

sondern  auch  selbst  erzählen.  Wie

man  das  professionell  angeht,  dazu

soll  diese  Arbeit  einen  Einstieg  lie-

fern.

„Die ganze Welt ist eine große
Geschichte,  und  wir  spielen
darin mit.“ (Ende 1980, S. 102)

In  der  Sozialen Arbeit  haben wir  es

immer wieder mit  Konflikten zu tun.

Innere Konflikte, Konflikte unter Kol-

leg*innen,  unter  Klient*innen,  zwi-

schen  Sozialarbeitenden  und

Klient*innen,  Konflikte mit Behörden

–  all  das  gehört  zum  Alltag  in  den

meisten sozialarbeiterischen Kontex-

ten.

Überall  dort,  wo wir  als  Sozialarbei-

tende professionell in Konflikte Ande-

rer eingreifen müssen, hat sich Medi-

ation  als  Methode  bewährt,  weil  sie

durch  die  Grundprinzipien  der  Frei-

willigkeit  und  der  Eigenverantwor-

tung besonders gut modernen sozial-

arbeiterischen Konzepten entspricht.

Herzstück der Mediation ist die Idee,

dass  die  Klient*innen  bzw.  Konflikt-

parteien  grundsätzlich  selbst  in  der

Lage  sind,  ihren  Konflikt  zu  lösen,

und dass sie den Weg, der aus die-

sem Konflikt  herausführt,  selbst fin-

den müssen  (vgl.  Besemer  1995,  S.

34 f.). Der*die Mediator*in hilft ledig-

lich, diesen Weg zu entdecken.

In Konflikten, die ohne Hilfe von au-

ßen nicht oder nur sehr beschwerlich

gelöst  werden  können,  sind  oft  die

Positionen und Perspektiven der Par-

teien sehr verfestigt,  ihre bewährten

Lösungsstrategien  offenbar  bisher

nicht geeignet gewesen, die Fronten

verhärtet.  Es  müssen  ganz  neue

Wege gegangen werden, die die Be-

teiligten  zuerst  finden  bzw.  entwi-

ckeln müssen. Hier setzt die Mediati-

on an, indem sie die Konfliktparteien

anregt,  die  Perspektive  der  anderen

Seite  zu  verstehen  oder  auch,  den

Konflikt aus einer völlig anderen Per-

spektive zu sehen. Dabei können Ge-

schichten helfen,  weil  sie  z.  B.  eine

Problematik  vereinfachen  und  in  ei-

nen anderen Kontext setzen.
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Im  Folgenden  soll  nun  untersucht

werden, wie Erzählungen in der Kon-

fliktlösung  wirken  können  und  wie

man  sie  ganz  praktisch  einsetzen

kann.

Ich  wähle  für  die  Fragestellung den

Begriff „Erzählungen“, weil er im all-

gemeinen  Verständnis  umfassender

belegt ist und es hier durchaus auch

um Berichte von tatsächlichen Bege-

benheiten, Metaphern, Imaginationen

und ähnliches gehen kann1.

Aus  einem  vergleichbaren  Grund

wähle  ich  „Konfliktlösung“,  weil  ich

nicht den Eindruck erwecken möchte,

um  Geschichten  in  der  Konfliktlö-

sung  einsetzen  zu  können,  müsse

man  eine  Mediationsausbildung  ab-

geschlossen haben.

Zu Beginn soll ausgearbeitet werden,

welche  Bedeutung  das  Erzählen

grundsätzlich für Menschen hat. Wie

es, nach außen gerichtet, soziale Bin-

1 Im  folgenden  Text  werden  die  Worte
„Geschichte“ und „Erzählung“ synonym
verwendet.

dungen stärkt, und nach innen wich-

tiger  Bestandteil  unserer  Lernerfah-

rungen ist. Auch die Frage, inwieweit

Konflikte  als  Erzählungen  zu  sehen

sind, soll beantwortet werden.

Im zweiten Teil soll es konkret um Er-

zählungen im Kontext Konfliktlösung

gehen, wobei zuerst untersucht wird,

welche Wirkungen sie haben können,

um  anschließend  zu  erörtern,  wie

man sie in der Praxis der Sozialen Ar-

beit  im Kontext professioneller Kon-

fliktbearbeitung anwenden kann.
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2. Der erzählende Mensch

Die  Kommunikation  von  Menschen

zeichnet sich durch den Gebrauch einer

komplexen Sprache aus, die Worte für

Sachen  oder  Zustände  benutzt.  Da-

durch ist es uns möglich, über Dinge zu

sprechen, auf die wir nicht zeigen kön-

nen, weil sie entweder nicht (mehr) vor

Ort sind, oder grundsätzlich nicht sicht-

bar sind.  Wir können unserem Gegen-

über  berichten,  was  gestern  war  oder

wie wir uns fühlen. Nur unsere komple-

xe  Sprache  erlaubt  uns,  zum  Beispiel

über Dinge in der Zukunft zu kommuni-

zieren.

„Sprache liegt an der Nahtstelle
zwischen  biologischen,  psycho-
logischen  und  kulturellen  Pro-
zessen und stellt eine komplexe
Form der zwischenmenschlichen
und  individuellen  Wirklichkeit
dar.  Der  Sprache kommen viel-
fältige  Funktionen  zu:  sie  dient
der Darstellung von Sachverhal-
ten  in  der  Welt,  dem Ausdruck
von Befindlichkeiten, der Anwei-
sung  von  Dritten.  Weniger  au-
genfällig,  aber  sehr  bedeutsam
ist  die  Schaffung  und Stärkung
des  sozialen  Bandes  durch
Rede, wobei der Inhalt gänzlich
in den Hintergrund treten kann.“

(Battacchi et al. 1997, S. 10)

Die menschliche Sprache bietet also die

Möglichkeit,  zu  erzählen,  wovon  der

Mensch reichlich Gebrauch macht. Wer-

ner Siefer nennt es sogar einen „Grund-

instinkt des Menschen“ (Siefer 2015, S.

15)  und  leitet  davon  die  Bezeichnung

„Homo narrans“ ab (ebd.,  S.  16).   Die

oben  bereits  angesprochenen  sozialen

Bindungen, die wir durch das Erzählen

schaffen und festigen, binden nicht nur

das Individuum in die Gesellschaft ein,

sie wirken auch zurück auf die einzelne

Person:

„Geschichten sind für das eigene
Selbstbild  von  zentraler  Bedeu-
tung.  Nur wer sich als Teil einer
Geschichte  versteht,  versteht
sich als Teil einer Gemeinschaft,
einer  Gesellschaft.  Mit  Ge-
schichten  nehmen  wir  Kontakt
zu unserer Mitwelt auf. Nur wenn
wir erzählen und Zuhörende ha-
ben, erfahren wir uns als Selbst.“
(Duss 2016, S. 4)

Nicht  nur  in  kleineren  Gemeinschaften

funktioniert die Einbindung durch Erzäh-

lungen, auch in großen Verbänden, wie

bspw.  Religionsgemeinschaften,  Staa-
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ten oder gar Konstrukten wie der „westli-

chen Wertegemeinschaft“ stiften Erzäh-

lungen  Identität  und  schaffen  eine  ge-

meinsame  Basis.  Durch  Erzählen  und

Weitererzählen  entsteht  eine  geteilte

Realität:

„Erzählungen  berichten  also
nicht nur von den Angelegenhei-
ten, die ein Mensch selbst erlebt
hat, sie eröffnen einem auch Zu-
gang zu dem Erfahrungsschatz,
den Vorstellungen und den Ide-
en anderer. (…) Dieser Hinweis
mag  selbstverständlich  erschei-
nen, weil Vorgelesenes oder Bü-
cher  in  der  Welt  eines  Kindes
ganz  normal  sind.  Tatsächlich
aber  erhalten  Menschen  über
die  transportierten  Erzählungen
gleichsam im Vorübergehen Zu-
gang  zum  kulturellen  Weltwis-
sen.“ (Siefer 2015, S. 166f.)

Aber auch im Kleinen erlaubt das Hören

oder Lesen von Erzählungen, sich in die

Lebenswelt  von anderen – auch unbe-

kannten oder fiktiven – Personen einzu-

fühlen. Werner Siefer vergleicht dies mit

dem Lernen im Flugsimulator:

„Sobald wir Platz genommen ha-
ben,  stellt  sich  unmittelbar  der
Eindruck  von  Wirklichkeit  her  -
auch das  meint  der  Begriff  der

Simulation. (…) Wer im Erzählsi-
mulator  sitzt,  wird  Teil  der  Pro-
jektionen  auf  dem  Bildschirm.
Als  freundlicher,  kooperativer
Kommunizierer  wird  er  wie  von
selbst  die  Intentionen  der  Han-
delnden  annehmen  und  begin-
nen,  dabei  Gefühle  zu  empfin-
den. Er wird fiebern und schwit-
zen  und  sich  freuen,  wenn  die
Maschine, also sein Lebensweg
im  Lebensweg  der  anderen
Agenten, auf Kurs bleibt.“ (ebd.,
S. 76f.)

Die  gehörte  Erzählung ähnelt  also  der

selbst  gemachten  Erfahrung.  Sie  lässt

uns also lernen und fügt unserem Hand-

lungsrepertoire so neue Handlungsopti-

onen hinzu, ohne, dass wir diese zuvor

wirklich  selbst  ausgeführt  hätten.  Der

Neurobiologe  Gerald  Hüther  sagt,  wir

müssten ein Bild von einem Handlungs-

ablauf und von dem erwarteten Ergeb-

nis  haben,  um  diese  Handlung  über-

haupt ausführen zu können (vgl. Hüther

2009, S. 86 f.).

„Deshalb  können  wir  nur  das
denken und uns nur das vorstel-
len, was wir bereits erfahren und
erlebt und als inneres Bild in un-
serem Hirn verankert haben. Je
häufiger diese einmal entstande-
nen  Verschaltungsmuster  durch
eigene  Erfahrungen  und  Erleb-
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nisse  aktiviert,  durch  eigenes
Handeln  erneut  abgerufen  oder
in der bloßen Vorstellung wieder
wachgerufen werden, desto stär-
ker werden die daran beteiligten
synaptischen Verbindungen und
neuronalen  Verschaltungen  ge-
festigt und stabilisiert.“ (ebd., S.
86f.)

Wichtig ist dabei, dass das menschliche

Gehirn durch Ergänzung arbeitet,  nicht

durch  Überschreibungen.  Neue  Erfah-

rungen  werden  also  nur  dann  sinnvoll

integriert,  wenn sie  die alten ergänzen

können,  nicht,  wenn  sie  ihnen  funda-

mental  widersprechen  (vgl.  ebd.,  S.

110). Oder, wie es Ed Watzke formuliert:

„Wir  Menschen  lernen  durch
übergreifende Muster, indem wir
gespeicherte/erlebte  Muster/Si-
tuationen  auf  neue  übertragen
und  zwar  sowohl  bewusst  den-
kend als auch intuitiv, unbewusst
erfassend. Und genau das kann
eine  Geschichte  bewirken.“
(Watzke 2008, S. 128)

3. Konflikte als
Erzählungen

Aus der Behauptung, Erzählen wäre ein

menschlicher Grundinstinkt, leitet Siefer

auch ab, dass wir nicht nur fortwährend

erzählen, sondern auch, dass wir unser

gesamtes Denken narrativ organisieren

(vgl.  Siefer  2015,  S.  15).  Demnach ist

auch jeder Konflikt  zwischen Personen

eine  Form  der  Erzählung  –  oder  viel-

mehr  mehrere  verschiedene  Erzählun-

gen. Der Konflikt liegt nicht in dem, was

geschehen ist, sondern in den verschie-

denen Erzählungen und Deutungen.

„Bei meiner Suche nach den Ur-
sachen für die vielen Probleme,
die  das  Zusammenleben  von
Menschen  so  schwer  machen,
bin ich immer wieder darauf ge-
stoßen, dass das, was nicht so
recht zusammenpasst,  nicht  die
Menschen  sind,  sondern  die
zum Teil recht unterschiedlichen,
oft sogar sehr widersprüchlichen
und gänzlich unvereinbaren Vor-
stellungen und Überzeugungen,
die sie im Kopf haben.“ (Hüther
2009, S. 15)

Es  liegen  verschiedene  Erzählungen

und  auch  verschiedene  innere  Bilder
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vor.  Um hier zu einer Lösung zu kom-

men, braucht  es,  wie oben angespro-

chen,  eine  Vorstellung  davon,  wie  ein

Leben mit dem gelösten Konflikt ausse-

hen könnte. Es braucht auch Vorstellun-

gen davon, welche Handlungen zur Lö-

sung des Konflikts führen könnten und

wie diese auszuführen sind.  Und letzt-

lich meint Siefer: „Um Konflikte zu lösen,

sollten Parteien mithin zu einer gemein-

samen Erzählung finden.“ (Siefer 2015,

S. 262). Die Mediation (und andere Me-

thoden zur Konfliktlösung) eröffnen die-

sen  Weg  vor  allem  darüber,  dass  die

Konfliktparteien erzählen und so den je-

weils anderen verstehen lassen. Um ei-

nen  gemeinsamen  Weg  aufzuzeigen,

kann es aber auch hilfreich sein, als au-

ßenstehende  Person  Erzählungen  ein-

fließen zu lassen.

4. Erzählungen in der
Konfliktlösung

Sind im vorangegangen Kapitel die all-

gemeinen Funktionen und Möglichkeiten

von  Erzählungen  thematisiert  worden,

so soll es hier konkret um Erzählungen

gehen, die in der Konfliktlösung von ei-

ner nicht am Konflikt beteiligten Person

(im Folgenden der Einfachheit halber als

Mediator*in  bezeichnet)  eingebracht

werden. Zu fragen ist, wie Erzählen wir-

ken kann.

Eine positive Atmosphäre
schaffen

In  einem Konflikt  herrscht  naturgemäß

oft eine angespannte oder sogar feind-

selige  Stimmung  vor.  Dies  verhindert

nicht  nur  einen  konstruktiven  Dialog,

durch den sich schließlich eine gemein-

same  Lösung  finden  lassen  kann,  es

lässt  die  Beteiligten  den  Konflikt  bzw.

die andere Konfliktpartei auch in einem

noch schlechteren Bild sehen, da durch

die  negative  Stimmung  Erinnerungen

überwiegen, die in einer ähnlichen Stim-

mung eingeprägt wurden (vgl. Battacchi
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et al. 1997, S. 85f.). Wenn eine Person

wütend ist, erinnert sie sich also besser

an  Situationen,  in  denen  sie  ebenfalls

wütend war.  Eine  Erzählung kann hier

helfen,  eine  angenehmere  Atmosphäre

zu schaffen.

„Erzählen  mäßigt  Aggressionen
und baut Bindungen auf so wie
das  Klatsch  und  Tratsch  tun.
Das  ist  vergleichbar  mit  dem,
was die  Fellpflege bei  Affen zu
leisten vermag, nur weitaus wir-
kungsvoller.  Denn  Sprechen
kann man zu vielen Gruppenmit-
gliedern gleichzeitig, Lausen nur
einen.“ (Siefer 2015, S. 71)

Wenn die Konfliktparteien in einer positi-

ven  Grundstimmung sind,  ist  es  ihnen

wieder besser möglich, sich an positive

Begegnungen  mit  der  jeweils  anderen

Partei zu erinnern. Dies kann für die Lö-

sung des Konfliktes wichtig sein, weil es

den  Streitenden  vor  Augen  führt,  was

sie  durch  den  Konflikt  möglicherweise

verloren haben.

Mut machen

Eine konstruktive Konfliktlösung braucht

nicht  nur  eine positive und entspannte

Atmosphäre, sondern auch eine, in der

die  Konfliktparteien  entschlossen  sind,

sich dem Konflikt zu stellen, die Heraus-

forderung, die er an sie stellt, anzuneh-

men  und  zu  bewältigen.  Was  für  die

meisten  Menschen  Mut  erfordert,  er-

scheint  in  vielen  Geschichten  in  einer

ganz anderen Deutung:

„In den meisten bekannten Mär-
chen taucht  die Frage,  ob  man
sich  an  etwas  Neues,  eine
Schwierigkeit, einen Konflikt her-
anwagen soll oder nicht, höchs-
tens ganz am Rande auf. Dage-
gen  werden  gerne  Hindernisse
geschildert,  an  welchen  man
wachsen  oder  scheitern  kann.
[Herv.  i.  O.]“  (Franzke 1991,  S.
131)

Wenn es den Konfliktparteien also ge-

lingt, sich in eine solche Geschichte hin-

einzuversetzen,  dann  schafft  man  so

eine Atmosphäre, in der es für die Betei-

ligten  ganz  selbstverständlich  ist,  sich

den Schwierigkeiten, die der Konflikt mit

sich bringt, zu stellen und sie zu bewälti-
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gen. Wie der*die Held*in des Märchens

ist es ihre Aufgabe, diese Herausforde-

rung  zu  meistern.  Und  noch  etwas  ist

besonders vielen Märchen zu eigen: Ein

Scheitern ist nicht wirklich vorgesehen.

Es wird schon alles gut werden.

Die Bewertung ändern

Eine Methode, die in der sozialarbeiteri-

schen  Beratung  ebenso  angewandt

wird, wie in der Mediation, ist das Refra-

ming.  Hierbei  wird  das  Gesagte  einer

Partei  in  einen  positiven  Rahmen  ge-

stellt,  also  auch  aus  einem  anderen

Blickwinkel betrachtet, so dass es eine

andere  Bewertung  erhält.  Reframing

kann konkret vom Mediierenden vorge-

nommen  werden,  indem  die  andere

Deutung  der  Geschehnisse  zur  Verfü-

gung gestellt  wird.  Es kann aber auch

durch  eine  Geschichte  angeregt  wer-

den,  in  der  z.  B.  ein  ähnliches

Verhalten/Erlebnis  durch  den  anderen

Kontext  eine  völlig  andere  Bewertung

erhält (vgl. Duss 2016, S. 32–35).

Mit anderen Augen sehen

Bei  einem  Perspektivwechsel  geht  es

vorrangig darum, den Standpunkt der je-

weils  anderen  Konfliktpartei  besser  zu

verstehen.  Dies passiert auch ganz na-

türlich  dort,  wo  eine  Partei  ihre  Ge-

schichte des Konfliktes (oder eines Teil-

aspektes) erzählt und die andere Partei

zuhört.  Wo  aber  die  Konfliktparteien

Schwierigkeiten haben, sich gegenseitig

wirklich  zuzuhören,  oder  wo  es  nötig

scheint,  ganz  andere  Perspektiven  zu

eröffnen,  da  können  Geschichten  hel-

fen.

„Geschichten  regen  mit  den  ih-
nen  so  häufig  inhärenten  Um-
kehrerlebnissen,  Standortwech-
seln  und  humorvollen  Überra-
schungseffekten  zu  Perspektiv-
wechseln  und  Perspektivener-
weiterungen  an,  eröffnen  neue
Blickwinkel  und lösen nicht  sel-
ten  sogenannte  Aha-Erlebnisse
aus.  So  können  sie  ganz  we-
sentlich  zur  gegenseitigen  Ver-
ständigung und zur Entwicklung
von  Zukunftsperspektiven  und
Lösungswegen  beitragen.“  (Mil-
ling 2016, S. 48)

Dabei kommt der oben erwähnte Effekt
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zum Tragen, den Siefer mit dem Flugsi-

mulator-Vergleich  erklärt.  Sichtweisen

oder  Lösungswege  können  durch  das

Hören einer  Erzählung praktisch miter-

lebt werden. Dadurch kann nicht nur die

andere Konfliktpartei besser verstanden

werden, es wird auch das eigene Hand-

lungsrepertoire erweitert. Da wir nur sol-

che Lösungswege beschreiten können,

von  denen  wir  „innere  Bilder“  nach

Hüther haben, kann es nötig sein, durch

eine Erzählung neue innere Bilder zu er-

zeugen,  um die Konfliktparteien erken-

nen zu lassen, dass es überhaupt Alter-

nativen  zu  den  bereits  versuchten  Lö-

sungen gibt.

Die Dinge einfacher machen

Wenn Menschen streiten, wird es in aller

Regel  sehr  komplex.  Das liegt  einfach

daran,  dass  die  Konfliktparteien  ihre

ganze Persönlichkeit mitbringen. Unter-

schiedliche Sozialisationen, verschiede-

ne  Erlebnisse  und  Erfahrungen,  politi-

sche,  kulturelle  oder  religiöse  Stand-

punkte  –  all  das  (und noch mehr)  hat

Einfluss darauf, wie Menschen in Bezie-

hung zu anderen reagieren. Ein Konflikt

entzündet sich vielleicht an einer einzel-

nen  Situation,  er  wird  aber  am Leben

gehalten durch eine Vielzahl von Fakto-

ren, von denen viele in der Persönlich-

keit  der jeweiligen Konfliktpartei liegen.

Wenn der Konflikt im Rahmen einer Er-

zählung  auf  fiktive  (oder  unbekannte)

Personen übertragen wird,  dann treten

diese Faktoren in den Hintergrund, weil

die Beteiligten sie nicht kennen.

„Vielfach  bedürfen  Klienten/Kli-
entinnen  genau  dieser  Redukti-
on.  Geschichten  können  dabei
komplexe  Systeme  nicht  erset-
zen, aber sie können ihre Struk-
turen  vereinfachend  darstellen.“
(Duss 2016, S. 12)

Es ist  so möglich,  den Kern des Kon-

flikts  einzugrenzen.  Dabei  ist  es  nicht

wichtig, dass der*die Mediator*in diesen

Kern mit der erzählten Geschichte exakt

trifft,  da die  Konfliktparteien Dinge,  die

für sie wichtig sind, korrigieren und er-

gänzen. Sie müssen hierbei aber ausge-

sprochen werden und können nicht ein-

fach vorausgesetzt werden, was wieder-

um Missverständnisse  reduziert.  Diese

Auseinandersetzung mit der Geschichte

sollte unbedingt angeregt werden, wenn
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sie nicht von selbst geschieht, um nicht

den Konflikt zu stark zu reduzieren und

eventuell  sogar  manipulierend  zu  wir-

ken, wie Duss es formuliert (vgl. ebd., S.

13).

Distanz schaffen

Erzählungen können die Geschehnisse,

über die gesprochen wird, auch externa-

lisieren, oder, wie Verena Kast es (aller-

dings über Märchen in der Psychothera-

pie) formuliert:

„Dieses Märchenbild kann ange-
schaut werden. Es ist unser Bild
und  ist  auch  nicht  unser  Bild,
und das gibt  uns oft  die nötige
Distanz,  um  mit  unserem  Pro-
blem,  das  sich  in  diesem  Bild
ausdrückt,  umzugehen.“  (Kast
1989, S. 12)

Es kann dann über den Konflikt gespro-

chen werden, ohne dass die Beteiligten

gleich wieder im Konflikt sind. Der Kon-

flikt kann als etwas Eigenständiges be-

griffen werden, als eine Geschichte, die

auch anders erzählt  werden kann (vgl.

Duss 2016,  S. 36).  Die dazugehörigen

Emotionen  werden  nicht  negiert,  müs-

sen aber im Versuch der Beilegung des

Konflikts  nicht  gefühlt  werden. Mitunter

helfen auch Metaphern oder Bilder aus

Geschichten,  die  eigenen  Emotionen

ohne  Gesichtsverlust  oder  Angst,  sich

allzu  angreifbar  zu  machen,  auszudrü-

cken.

Eine gemeinsame Sprache
finden

Distanz kann sich auch in der Sprache

der  Konfliktparteien  ausdrücken,  wenn

in Bildern der erzählten Geschichte über

den Konflikt gesprochen wird.

„Teams  können  sich  mit  einer
Metapher  auch  eine  gemeinsa-
me  Basis,  einen  gemeinsamen
Wortschatz  für  Diskurse  schaf-
fen. Statt über einen komplexen
oder sehr persönlichen, vielleicht
auch  problematischen  Sachver-
halt  zu reden, lässt  sich in den
Worten  einer  Metapher  reden.“
(ebd., S. 29)

Das kann für den aktuellen Konflikt hel-

fen,  weil  es  starke  Emotionen  zügelt,

Symbole  schafft  und  durch  Vereinfa-

chung den Konflikt und seine Prozesse

besser verständlich macht; es kann aber
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auch  ganz  nachhaltig  wirken  und  die

Beteiligten  durch  den Gebrauch dieser

„Geheimsprache“ auch im weiteren Le-

ben daran erinnern, wie sie diesen Kon-

flikt beigelegt haben. Hanna Milling be-

richtet von einer Familienmediationen, in

denen  solche  Symbole  aus  einer  Ge-

schichte  zu  geflügelten  Worten  inner-

halb der Familie wurden und immer wie-

der  halfen,  das  Zusammenleben  im

Gleichgewicht  zu  halten  (vgl.  Milling

2016, S. 62–68).

Eine gemeinsame Geschichte
erzählen

Sieht man nun einen Konflikt als Erzäh-

lung(en)  und  eine  Konfliktlösung  als

eine  von  den  Konfliktparteien  gemein-

sam entworfene und erzählte Geschich-

te, so wird klar, wie die erläuterten mög-

lichen Effekte des Erzählens genau hier

ihre  Wirkung  entfalten  können.  Wenn

die  Konfliktparteien  Distanz  gewinnen

können,  Hilfe  dabei  bekommen,  ihre

Emotionen auszudrücken und dem an-

deren die eigene Sicht auf den Konflikt

deutlich zu machen,  dann eröffnet  das

auch den Weg, eine gemeinsame Sicht

und eine gemeinsame Sprache zu fin-

den, um die Geschichte des Konfliktes

neu zu erzählen.

„Dadurch wird der Konflikt nicht
beendet.  Er  beginnt  vielmehr
sich aufzulösen, weil die diskur-
siven  Konditionen,  die  ihn  ge-
stützt haben, dekonstruiert sind.
Denn  um  Nachhaltigkeit  entfal-
ten und zur Wirklichkeit  werden
zu können, dürfen die erarbeite-
ten  Lösungen  nicht  in  einen
luftleeren Raum gemalt werden.
Sie  müssen  in  eine  glaubhafte
und  tragfähige  Geschichte  ein-
gebettet  und sinnhaft  verwoben
sein.“ (ebd., S. 95)

Und auch, wenn man nicht diesen nar-

rativen  Ansatz  der  Konfliktlösung  ver-

folgt,  lassen sich Erzählungen als eine

Methode von vielen gut einsetzen. Letzt-

lich wirken sie punktuell  genau so, wie

es die Mediation als Ganzes beabsich-

tigt: Sie regen Menschen an, ihre Kon-

flikte  kreativ  und selbstbestimmt zu lö-

sen und setzen dabei ganz auf Freiwil-

ligkeit. Denn ob jemand eine Geschichte

annimmt  und  auf  sein  eigenes  Leben

überträgt,  ist  immer  seine  eigene  Ent-

scheidung.
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5. Erzählen in der Praxis

Glaubt man Wolfgang Siefer, so erzäh-

len wir  ohnehin permanent.  Es scheint

also kein großer Schritt, auch in der Me-

diation  Erzählungen  einzusetzen.  So-

wohl Ed Watzke als auch Hanna Milling

ermuntern ihre  Leser*innen dazu,  ihrer

Intuition zu folgen (vgl. z.B. ebd., S. 52).

Um die möglichen Effekte von Erzählun-

gen  aber  zielgerichtet  einzusetzen,

scheint  es doch sinnvoll,  sich mit  eini-

gen Aspekten vorab auseinanderzuset-

zen.

Da ist zum einen die Frage danach, wel-

che Art  Geschichten oder Erzählungen

geeignet ist. Ed Watzke macht bei die-

ser Frage keine Einschränkungen:

„Allerlei  Arten von Geschichten,
Bildern,  Metaphern  können  hilf-
reich  wirken.  Märchen,  Mythen,
Witze,  Sprüche  wie  auch  Sze-
nen aus Literatur, Film, Theater
aber auch tatsächliche oder ad-
aptierte,  maßgeschneiderte  Fall-
geschichten.  Sie  alle  können
wunderbare Träger von anderen
Sichtweisen,  Lösungsansätzen,
positivem  Stimmungswandel,
Suchprozessen  und oft  erstaun-
lich  wirksamen indirekten  Sug-

gestionen  sein.  [Herv.  i.  O.]“
(Watzke 2008, S. 127f.)

Und so reichen die Beispiele in seinen

Büchern auch von alten mythologischen

Geschichten über Aphorismen bis hin zu

Imaginationen, in denen der aktuelle Kli-

ent die Hauptrolle spielte (vgl. z.B. ebd.,

S.  28–45).  Daniel  Duss  hält  hingegen

Erzählungen  für  nicht  geeignet,  die

denKlient*innen  schon  lange  bekannt

sind:

„Märchen  und  religiöse  Ge-
schichten  aus  unserem  Kultur-
kreis sind meines Erachtens bei
Klienten/Klientinnen  noch  dazu
schon stark mit persönlichen Er-
innerungen  belegt,  was  sie  als
Interventionsform  in  der  Regel
ungeeignet  erscheinen  lassen.
Kommt hinzu, dass gerade Mär-
chen  oftmals  in  veränderter
Form,  vielleicht  als  amerikani-
scher  Zeichentrickfilm,  bekannt
sind.  Sie sind so wohl  zum rei-
nen  Unterhaltungswert  gewor-
den.“ (Duss 2016, S. 54)

Bei  dem  Einsatz  von  Märchen  in  der

Psychotherapie wird zum Teil mit genau

diesen persönlichen Erinnerungen gear-

beitet  (vgl.  z.B.  Kast  1989,  S.  10–14).

Es ist also vielleicht dort, wo man gezielt

Methodische Ansätze 103 / 356



Beitrag IV:

Klient*innen  an  ihre  Kindheit  erinnern

möchte, ein mächtiges Werkzeug.

Selbst erlebte Geschichten eignen sind

besonders zum Beziehungsaufbau (vgl.

Duss 2016, S. 53 f.). Da in der Mediati-

on in aller Regel keine enge Beziehung

zwischen  Mediator*in  und  Klient*innen

erwünscht  ist,  sondern  der*die

Mediator*in eher als allparteiliche*r und

neutraler  Außenstehende*r  begriffen

wird, sollte hier darauf geachtet werden,

dass selbst erlebte Geschichten nicht zu

persönlich sind und somit eine unange-

brachte  Vertrautheit  herstellen.  Beson-

ders persönlich Erlebtes aus der profes-

sionellen Praxis kann aber für die Kon-

fliktparteien hilfreich sein, wenn es dar-

um geht, mögliche Lösungen zu finden

(vgl. z. B. Watzke 2008, S. 63). Was bei

derlei  Geschichten  nötig  ist  –  nämlich

die  Verfremdung  der  Geschichte,  um

andere  Klient*innen  in  der  Anonymität

zu belassen – kann auch bei selbst er-

lebten  Geschichten  eine  Möglichkeit

sein, mehr Distanz herzustellen:

„Bei  selbst  erlebten bzw. in der
eigenen  Lebenswelt  erfahrenen

Geschichten  ist  es  ratsam,  gut
zu überlegen, ob man sie in der
Rolle  des  professionellen  Kon-
fliktberaters/Coaches/Mediators
wirklich auf sich selbst bezogen
erzählt,  oder  die  Geschichte
nicht doch lieber in einen ande-
ren,  etwas entfernteren Kontext
versetzt.“ (Milling 2016, S. 51)

Letztlich ist es von der Art des Konflikts,

von den Konfliktparteien, von der Phase

der Mediation, in der die Geschichte er-

zählt  werden  soll,  vom  beabsichtigten

Effekt und auch von der Persönlichkeit

des*der  Mediator*in  abhängig,  welche

Art Geschichte passend ist. Dabei sollte

man als Mediator*in keine Angst davor

haben, aus Versehen eine nicht passen-

de  Geschichte  zu  erzählen.  Auch  hier

kann durch die nachfolgende Auseinan-

dersetzung  ein  Klärungsprozess  in

Gang gesetzt werden (vgl. z.B. ebd., S.

68–72).

Die Frage, wann man in einer Mediation

am  besten  eine  Geschichte  erzählt,

lässt sich ebenfalls nicht so leicht beant-

worten.  Letztlich kann sie,  je nach der

beabsichtigten Wirkung, zu verschiede-

nen Zeitpunkten des Mediationsprozes-

ses erzählt werden, wo ein moderieren-
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des  Eingreifen  des  Mediierenden  pas-

send ist.  Eine gute Grundstimmung zu

schaffen kann besonders am Anfang der

Mediation  sinnvoll  sein.  Während  der

Konflikterhellung kann eine  Geschichte

bspw.  den  Konfliktparteien  helfen,  Di-

stanz  zu  den  Konflikt  verursachenden

Geschehnissen zu erlangen und so die

Hintergründe besser zu verstehen, oder,

sich besser in die andere Person hinein-

versetzen zu können. Auch in der Phase

der  Lösungsfindung  können  Geschich-

ten helfen, kreative Ideen zu entwickeln.

Auf  diese  Art  können  Mediator*innen

auch  „unauffällig“  Lösungsvorschläge

unterbringen, ohne als Ratgebende auf-

zutreten (vgl. Besemer 1995, S. 86).

Und  schließlich  können  Geschichten

überall  da  hilfreich  sein,  wo  der  Klä-

rungsprozess ins Stocken gerät, sei es,

weil die Parteien nichts zu sagen haben,

oder weil  sie sich gegenseitig  mit  Vor-

würfen überhäufen.

Auch die Art, wie eine Geschichte einge-

führt und erzählt wird, spielt eine Rolle.

Während Ed Watzke seine Geschichten

eher  als  einen  Pausenfüller  vorstellt

(vgl. Watzke 2008, S. 128), nutzt Hanna

Milling meist ein schlichtes „Mir fällt  da

gerade  eine  Geschichte  ein.  Möchten

Sie  sie  hören?“  (vgl.  Milling  2016,  S.

53). Das ist immer auch eine Frage des

persönlichen  Stils,  wobei  wichtig  ist,

eine Geschichte so zu erzählen, dass es

zur Situation passt. Wichtig ist, sicherzu-

gehen,  dass  die  Klient*innen  die  Ge-

schichte  überhaupt  hören  wollen  (vgl.

Duss 2016, S. 57).

Authentizität  erleichtert  letztlich  auch

das Erzählen:

„Sich  selbst  auf  die  Bild-,  Ge-
fühls-  und  Erfahrungswelt  von
Geschichten  einzulassen  ist
nicht  nur  das Geheimrezept  für
die Kunst wirkungsvollen Erzäh-
lens, sondern überdies auch da-
für, sich Geschichten merken zu
können.“ (Milling 2016, S. 56)

Wenn  die  Geschichte  den*die

Erzähler*in begeistert, sollte es auch ein

Leichtes sein, die von Ed Watzke emp-

fohlene  „multisensorische  Sprache“  zu

verwenden,  die  möglichst  viele  Sinne

anspricht  (vgl.  Watzke  2008,  S.  130),

und so  den  Zuhörenden  ein  möglichst
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eindrucksvolles Erlebnis im „Erzählsimu-

lator“ ermöglicht (vgl. Siefer 2015, S. 76

f.).  Dazu gehört  die gesamte Inszenie-

rung  der  Geschichte:  Ihre  Platzierung,

ihre Ankündigung, Sprache, Stimme, Mi-

mik  und  Gestik  (vgl.  Watzke  2008,  S.

130). Daniel Duss fasst zusammen:

„An erster Stelle ist es die Lust
am Erzählen, die trägt und wirkt.
Die Gewissheit,  dass in der Er-
zählung  die  Welt  niemals  still
steht und wir sie gestalten kön-
nen.  Die  Gewissheit,  dass  die
Erzählung  vor  allem  eines  ist:
Leben.“ (Duss 2016, S. 58)

Auch,  was  nach dem Erzählen  zu  tun

ist, lässt sich nicht generalisieren. Beim

Lesen von Ed Watzkes Beispielen fällt

auf, dass er die Klient*innen nach einer

Geschichte häufig direkt in eine Pause

schickt (vgl. z.B. Watzke 2008, S. 124).

Es  scheint  hilfreich  zu  sein,  wenn  die

Klient*innen die Möglichkeit bekommen,

sich  erst  einmal  für  sich  mit  der  Ge-

schichte  auseinanderzusetzen.  Hanna

Milling  empfiehlt  ebenfalls  die  Pause,

oder,  falls  sich  diese  nicht  umsetzen

lässt:

„Auch  wenn  es  nach  der  Ge-
schichte  keine  richtige  Pause
gibt, so empfinde ich es als äu-
ßerst  unterstützend,  nach  dem
Ende der  Erzählung einen aus-
gedehnten Moment des Schwei-
gens  auszuhalten.“  (Milling
2016, S. 59)

Wichtig ist vor allem, nach dem Erzäh-

len  ganz  offen  dafür  zu  sein,  was  die

Konfliktparteien aus der Geschichte ma-

chen (vgl. ebd., S. 60). Es kann passie-

ren, dass sie völlig andere Schlüsse zie-

hen,  als  von der mediierenden Person

beabsichtigt  – das liegt  im Wesen von

Erzählungen,  wie  auch  im  Wesen  der

menschlichen Sprache.

„Die  Unschärfe  der  Bedeutung
von  Wörtern  spielt  für  die  zwi-
schenmenschliche  Verständi-
gung  eine  unerlässliche  Rolle.
Wären nämlich die Begriffe nicht
vage sondern eindeutig,  so wä-
ren  sie  kommunikationsuntaug-
lich,  da  sie  bei  verschiedenen
Sprechern auf Grund des diver-
sen  Sprachlernens  verschieden
sein müßten, womit sie eindeutig
ungleich wären.“ (Battacchi et al.
1997, S. 57)

Es geht also darum, dass Menschen im-

mer  wieder  kommunizieren  müssen,
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was  sie  meinen  und  dass  genau  das

Thema  in  Konfliktlösungen  sein  muss.

Es  schadet  also  nicht,  wenn  bei  einer

Erzählung genau dies passiert, es muss

dann eben darüber gesprochen werden.

Oft  sind  die  gänzlich  anderen Deutun-

gen auch besonders aufschlussreich.

6. Fazit

In einer immer nüchterner gewordenen

Welt  nähern wir  uns hoch emotionalen

Aspekten eines Konflikts mit nüchternen

Mitteln. Wir haben ihnen technische Na-

men gegeben:  Aktives Zuhören, Refra-

ming,  Paraphrasieren.  Und  wir  sind

durchaus erfolgreich mit diesen Mitteln,

wenn  wir  sie  einmal  mühevoll  gelernt

haben.  Dabei  verfügen  wir  über  eine

Methode, die wir meist schon in unserer

Kindheit  ganz  nebenher  erlernt  haben:

Das  Geschichtenerzählen,  das  Men-

schen bereits seit Jahrtausenden betrei-

ben. Wie ich oben erläutert habe, kön-

nen  Geschichten  Emotionen  sichtbar

machen,  einbinden  und  besser  hand-

habbar machen.

Im Rahmen einer Mediation können Ge-

schichten ganz unterschiedliche positive

Wirkungen entfalten.  Dabei  haben Ge-

schichten in gewisser Weise eine Eigen-

dynamik: Zwar kann – und sollte – man

eine Geschichte immer mit einer Intenti-

on  erzählen,  was  die  Klient*innen  am

Ende  daraus  machen,  lässt  sich  aber

nicht vorhersagen. Die Methode, wahr-

genommene Dynamiken und Emotionen

in Metaphern aufzugreifen und den Kli-

ent*innen  so  modifiziert  zur  Verfügung

zu  stellen,  dabei  gleichzeitig  zu  unter-

halten und – bewusste und unbewusste

– Denkprozesse anzuregen, scheint mir

aber ein kraftvolles Instrument, um Kon-

flikte zu entwirren und aufzulösen.

Die Kunst, Geschichten zu erzählen und

einzusetzen, erfordert meines Erachtens

vor  allem Übung.  Da das Erzählen an

nahezu jedem Punkt der Mediation Sinn

ergeben kann, spielen hier vor allem In-

tuition und Erfahrung der mediierenden

Person eine wichtige Rolle.  Sich einen

Fundus  an  Erzählungen  anzueignen

und das Erzählen zu üben ist die Grund-

voraussetzung, um in der Mediation Er-
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zählungen einsetzen zu können. Auch in

anderen Einsatzbereichen der Sozialen

Arbeit  halte  ich  Geschichten  Erzählen

für  eine  wirkungsvolle  Methode,  aber

das  soll  an  anderer  Stelle  thematisiert

werden. Es wäre wünschenswert, wenn

der narrative Ansatz neben den anderen

Gesprächstechniken  etwas  mehr  Platz

an den Hochschulen bekäme.
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Konflikte und Konfliktlösungen in hierarchiearmen Kontexten

1. Einleitung

Seit  einigen  Jahren  bin  ich  in  ver-

schiedenen  Kollektiven  organisiert.

Konflikte gibt es in allen Kollektiven,

mal eskalieren diese mehr oder weni-

ger. Sie nehmen viel Platz in den Kol-

lektiven ein und lähmen mitunter de-

ren Arbeit. 

Das Lehrendenprojekt  zur  Mediation

hat  mich  dazu  angeregt,  Konflikte

und  Konfliktlösungsansätze  in  Kol-

lektiven  genauer  zu  untersuchen.

Dies ist für mich besonders interes-

sant,  da  ich  effektivere  Konfliktlö-

sungsansätze und -strategien lernen

möchte, sowie verstehen möchte, wie

bestimmte Konflikte eskalieren. 

Des Weiteren finde ich es spannend,

das  Thema  Konflikte  wissenschaft-

lich zu betrachten und besser analy-

sieren zu können.

2. Begriffsdefinitionen
und Kontext

Im Folgenden steige ich mit der Definiti-

on der für den Beitrag wesentlichen Be-

griffen ein.

Hierarchie

Als  anderes  Wort  für  ‚Hierarchie‘  wird

auch  ‚Rangordnung‘  benutzt.  Die  Bun-

deszentrale  für  politische  Bildung  defi-

niert  den  Begriff  sogar  als  „strenge

Rangordnung“ (bpb.de o.D.). Diese wird

oft als Pyramide dargestellt. Dabei geht

es um eine Über- und Unterordnung von

Menschen,  die  sich  in  einer  wie  auch

immer  gearteten  Gruppe  befinden.  Ich

werde den Begriff auch außerhalb einer

‚strengen‘  Rangordnung  benutzen,  da

hierarchische Strukturen nicht immer of-

fensichtlich und klar definierbar sind. 

Die  Beispiele  von  der  Bundeszentrale

für politische Bildung sind nur auf größe-

re Kontexte bezogen (vgl. bpb o.D.). Hi-

erarchien gibt es aber, meinen Erfahrun-

gen nach, auch in kleinen Gruppen und
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sie beziehen sich nicht immer auf eine

klare  Befehlsstruktur,  sondern  sind  oft

auch gesellschaftlich gefestigt, wie zum

Beispiel patriarchale Strukturen. 

Kollektiv

Als Kollektiv verstehe ich den freiwilligen

Zusammenschluss  von  Menschen,  die

sich ohne Chef*innen organisieren, um

einen  bestimmten  Zweck  zu  erfüllen,

bzw. gemeinsam an etwas arbeiten wol-

len. Die Vernetzung der Kollektivbetrie-

be in Berlin beschreibt es so, dass Ent-

scheidungen gemeinsam getroffen wer-

den, und auch die Verantwortung geteilt

wird (vgl. kollektiv betriebe 2019). 

 

Die Kollektive, die ich als Beispiele auf-

führe, bestehen aus jungen Menschen,

die selbstverwaltet Jugendarbeit organi-

sieren oder in Kneipen ohne feste Hier-

archieformen arbeiten. Dabei gibt es in

allen  beschriebenen  Kollektiven  feste

Plenumsstrukturen  und  alle  Entschei-

dungen werden im Konsens getroffen.

Kontext

Im Rahmen des 80 Stunden Praktikums

im Lehrendenprojekt habe ich deutsch-

landweit  einige  Kollektive  im  urbanen

Raum  beobachtet.  Das  Kollektiv,  auf

das  ich  meinen  Schwerpunkt  gelegt

habe, verwaltet ein autonomes Jugend-

zentrum. Es hat eine Größe von ca. 20

Menschen. Organisiert  ist  das Kollektiv

in einem wöchentlichen Plenum, in dem

es im Konsens entscheidet. Es gibt zwar

einen  Vereinsvorstand,  der  aber  nicht

mehr  Rechte  besitzt als  das  Plenum,

sondern  ausschließlich  für  den  rechtli-

chen  Rahmen  existiert.  Die  Aufgaben

bei  den  wöchentlichen  Plenen  werden

bei  jedem Treffen  neu verteilt.  Es  gibt

keine  festen  Protokollant*innen  oder

Moderator*innen.  Ich  schreibe  bewusst

bei  Kollektiven  von  hierarchiearmen

Räumen,  da  zwar  die  Struktur  mögli-

cherweise eine gute Grundlage für eine

Hierarchiefreiheit legt, aber einige Hier-

archieformen weiter existieren. 

Die mit am stärksten vertretene Hierar-

chieform ist die Wissenshierarchie, also

das Anhäufen von Wissen bei einzelnen
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Personen. Zwar wird dem durch Skills-

haring entgegengewirkt,  aber  dennoch

wird diese nicht verschwinden. Eine wei-

tere existierende Form sind patriarchale

Strukturen, die sich trotz einer antisexis-

tischen  und  profeministischen  Haltung

des Kollektivs auch auf  dieses auswir-

ken. 

Die  Konflikte,  die  in Kollektiven auftre-

ten, sind oft die gleichen wie in der rest-

lichen bürgerlichen Gesellschaft,  in der

wir leben. Dies lässt sich dadurch erklä-

ren, dass die Kollektive nicht außerhalb

dieser Gesellschaft stehen, sondern Teil

davon sind.  

Die Konfliktbeschreibungen sind anony-

misiert und es ist gewollt, dass es nicht

nachvollziehbar  ist,  wann  und  in  wel-

chem Projekt der Konflikt stattgefunden

hat.  Es  ist  zum  Schutz  der  einzelnen

Projekte  wichtig,  außerdem  hätte  ich

ohne  die  Zusage  von  Vertraulichkeit

nicht  die  Vielzahl  von  Konflikten  und

Konfliktlösungsansätzen  erfahren,  von

denen ich ausgewählte in dieser Haus-

arbeit analysieren werde. 

3. Konfliktforschung

3.1. Konfliktformen nach
Werner

Ich führe mehrere sachlich unterscheid-

bare Konfliktformen nach Stefan Werner

auf und beschreibe diese kurz an Bei-

spielen  aus  meinen  Beobachtungen  in

den Kollektiven. Aus der Vielzahl weite-

rer Konfliktformen und Definitionen wer-

de ich im Anschluss noch kurz die Kon-

flikteinteilung von Schwarz erläutern.

Bei der Konfliktform Zielkonflikt geht es

darum,  was  erreicht  werden  soll  (vgl.

Werner  S.  50).  Bezogen  auf  das  Bei-

spiel  eines  Jugendzentrums  bedeutete

dies: Was ist das ‚richtige‘ Ziel von der

Arbeit  im  Kollektiv  des

Jugendzentrums?  Das  Kollektiv  hat

mehrere Ziele, einerseits mehr Jugendli-

che für das Jugendzentrum zu begeis-

tern  und  andererseits  mit  den  22  Ju-

gendlichen, die im Jugendzentrum sind,

zu arbeiten. Dabei geht es nicht nur um

ein ‚entweder oder‘, sondern darum, ei-

nen  Umgang  mit  den  konkurrierenden
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Zielen zu finden.

Bei  einem  Strategiekonflikt steht  im

Mittelpunkt,  wie  das  definierte  Ziel  er-

reicht werden kann (vgl. Werner S. 51).

Beispiel: In dem Kollektiv eines Jugend-

zentrums  wurde  als  Ziel  definiert,  die

Weiterexistenz des Jugendzentrums zu

gewährleisten. Der Konflikt bestand lan-

ge Zeit darin, ob dieses Ziel nur in den

bisherigen Räumen umsetzbar sei oder

ob ein Umzug dafür notwendig ist.

In einem Wertekonflikt „geht es um die

Bewertung  von  Bedeutung.  Dabei  gibt

es in der Regel kein ‚richtig oder falsch‘,

sondern es entscheidet  eine Form der

Einstufung von Priorität“ (Werner 2017,

S. 51).

Beispiel: Ein Mensch kochte im Jugend-

zentrum für alle und benutzte dafür con-

tainerte  Lebensmittel,  welche nicht  ve-

gan sind. Deshalb wollten mehrere Men-

schen aus dem Kollektiv nicht mitessen.

Es wurde sich darüber beschwert, dass

das Essen nicht vegan sei, die kochen-

de Person wollte aber die containerten

Produkte  verwenden  und  diese  nicht

wegwerfen.

Bei einem Ressourcenkonflikt geht es

darum, wie vorhandene Ressourcen ge-

recht verwendet werden. Diese können

personenbezogen,  finanziell,  strukturell

oder  auch  materiell  sein  (vgl.  Werner

2017).

Beispiel: Ein  Jugendzentrum  hat  zwei

Proberäume  für  Bands,  es  gibt  aber

mehr als  zwei  Bands an manchen Ta-

gen, die die Proberäume nutzen wollen.

Somit gibt es einen Konflikt um die Res-

source ‚Proberaum‘.

Ein  Informationsdefizitkonflikt ist  ein

Konflikt, bei dem es um unterschiedliche

Wissensstände geht (vgl. Werner S. 52).

Beispiel: Es  wurde  bei  einer  vorange-

gangen Veranstaltung in einem Jugend-

zentrum  ein  Hausverbot  ausgespro-

chen.  Die  Kollektivmenschen,  die  die

Anfangsschicht  haben,  wissen  nichts

von dem Hausverbot. Erst weitere Kol-
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lektivmenschen,  die  später  in  das  Ju-

gendzentrum  kommen,  erkennen  die

Person, die Hausverbot hat und werfen

diese hinaus. Dabei kommt es zu Span-

nungen  unter  den  Kollektivmenschen,

da  die  Person,  die  Hausverbot  hatte,

trotz  des  Hausverbots  Zugang  ins  Ju-

gendzentrum  bekommen  hat  und  die

später  dazukommenden  Kollektivmen-

schen davon ausgegangen waren, dass

alle über das Hausverbot Bescheid wis-

sen.

Bei  einem  Rollenkonflikt geht  es  um

Erwartungen  an  die  Rolle,  die  ein

Mensch übernimmt (vgl. Werner S. 52).

Beispiel: Menschen aus einem Kollektiv

sind frustriert,  weil  ein Mensch, der für

den  Abend  gekocht  hat,  hinterher  die

Küche nicht aufräumte. Hier wurde die

Erwartung an den Menschen in der Rol-

le  der  Person,  die  die  Küchenschicht

macht, nicht erfüllt.

Normen-/Regelkonflikte machen  das

„Nichteinhalten von Regeln, Überschrei-

ten von Normen oder auch Regelunklar-

heiten zum Thema“ (Werner 2017,   S.

52).

Beispiele: Der Verstoß gegen das Ober-

körper-frei-Verbot  in  einem Jugendzen-

trum oder das Konsumieren von harten

Drogen trotz Verbotes in einer Kollektiv-

kneipe.

Bei Strukturkonflikten geht es um ver-

meintlich  ungeeignete  oder  wider-

sprüchliche  Strukturen  (vgl.  Werner  S.

52).

Beispiel:  Hinterfragen,  ob  ein  Plenum

mit  vielen  Menschen  noch  sinnvoll  ist

oder  eine  andere  Struktur  gefunden

werden  sollte.  Ein  weiteres,  ob  mehr

Schlüssel  zu  den  Räumen  ausgeteilt

werden und sich damit mehr Menschen

die Verantwortung für das Projekt teilen,

oder  ob die  Anzahl  der  ausgegebenen

Schlüssel ausreicht.
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3.2. Konfliktformen nach
Schwarz

Schwarz  definiert  die  Konfliktthemen

nach Anzahl  der  Beteiligten,  er  spricht

von  inneren  Konflikten  (eine  Person),

Paarkonflikten,  Dreieckskonflikten,

Gruppen-  und  Organisationskonflikten.

Des Weiteren unterscheidet Schwarz In-

stitutionskonflikte,  Systemkonflikte  und

virtuelle  Konflikte.  Quelle  angeben  Ich

werde diese jeweils kurz erklären.

Der innere Konflikt betrifft den einzelnen

Menschen. Paarkonflikte beinhalten Di-

stanzkonflikte,  Identitätskonflikte  und

Entwicklungskonflikte.

Bei den Dreieckskonflikten treten Koaliti-

onskonflikte,  Eifersuchtskonflikte  und

Entwicklungskonflikte auf.

Gruppenkonflikte  werden  als  Konflikte

innerhalb der Gruppe gesehen, also Un-

tergruppenkonflikte,  Territorialkonflikte

und Rangkonflikte.

Noch weitgreifender sind die Organisati-

onskonflikte,  dazu  zählen  unter  ande-

rem Herrschaftskonflikte,  Normkonflikte

und Strukturkonflikte.

Weitere Konfliktformen sind nicht  mehr

auf  eine  Anzahl  von  Personen  festge-

legt,  sondern  institutionell,  systemisch

oder virtuell.

Als Institutionskonflikte zählen zum Bei-

spiel  Genderkonflikte  oder  der  Konflikt

zwischen Alt  und Neu.  Systemkonflikte

sind  interkulturelle  Konflikte  oder  auch

der Streit um Qualität contra Quantität.

Virtuelle  Konflikte  beziehen  sich  auf

Kommunikationskonflikte  (vgl.  Schwarz

2005, zit. n. Werner 2017).

Die  von  mir  beschriebenen  Konfliktfor-

men kommen in den meisten Kontexten

vor,  in  denen  Menschen freiwillig  oder

unfreiwillig zusammenarbeiten. Dies trifft

zu  auf  politische  Gruppen,  Bündnisse

oder dem Kolleg*innenkreis in der Lohn-

arbeit.  Auch treten Konflikte  oft  kombi-

niert auf. Das werden wir sehen, wenn

ich im Zuge dieser Arbeit Konfliktstruktu-

ren anhand einzelner Konflikte genauer
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beleuchte.

3.3. Konfliktstufen nach Glasl

Des  Weiteren  beschreibe  ich  kurz  die

Eskalationsstufen nach Glasl und wen-

de diese dann auf die von mir aufgeführ-

ten Konflikte an, um diese genauer ein-

ordnen zu können.  Auch nutze ich die

Definitionen  von  Konflikten  von  Stefan

Werner,  um die Konfliktart  zu kategori-

sieren.

Die Eskalationsstufen nach Glasl, auch

das  Phasenmodell  der  Eskalation  ge-

nannt, besteht aus neun Stufen der Es-

kalation, die sich in einer Abwärtsbewe-

gung  befinden.  Glasl  beschreibt  diese

Abwärtsbewegung  als  einen  Strom,  in

den  die  Konfliktparteien  sich  befinden

und  über  Stromschnellen  weiter  nach

unten  gerissen werden.  Jeder  Versuch

der Konfliktparteien eine aktive Konflikt-

lösung  herbeizuführen,  sei  ein  An-

schwimmen  gegen  diesen  als  Konflikt

dargestellten Strom (vgl. Glasl 1994, S.

215). 

Die  neun  Stufen  sind  unterteilt  in  drei

Hauptphasen.  Die  1.  Hauptphase  um-

fasst  die ersten drei  Eskalationsstufen:

‚Verhärtung‘,  ‚Debatte‘  und  ‚Taten‘,  in

denen   eine  Win-win-Situation  möglich

ist. Die Konfliktparteien können sich aus

eigenem Antrieb mit einem positiven Er-

gebnis aus der Situation befreien. Die 2.

Hauptphase umfasst  die  nächsten drei

Konfliktstufen, ‚Images und Koalitionen‘,

‚Gesichtsverlust‘ und ‚Drohstrategien‘, in

der nur noch der eine Konfliktpartner ge-

winnen kann, wenn der andere verliert.

In  der  letzten  und  3.  Hauptphase,  die

aus  ‚Begrenzte  Vernichtungsschläge‘,

‚Zersplitterung‘ und ‚Gemeinsam in den

Abgrund‘  besteht,  verlieren  alle  Seiten

des Konfliktes.

Um eine Einordnung der  Konfliktstufen

zu erleichtern  werde  ich  kurz  auf  jede

der neun Konfliktstufen eingehen.

Die  erste  Konfliktstufe  ist  die  Verhär-

tung. Die Verhärtung ist oft kaum zu un-

terscheiden  von  dem  normalen,  ent-

spannten Umgang. Auch in gut funktio-

nierenden  Konstellationen  gibt  es

manchmal  Unvereinbarkeiten  oder  ent-
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gegengesetzte  Erwartungen,  die  nur

schwierig auf einen Nenner zu bringen

sind (vgl.  Glasl, S. 216). Des Weiteren

bilden  sich  in  der  Verhärtung  Konflikt-

gruppen  bzw.  Sympathiegruppen  her-

aus. 

Diese  bilden  eine  Art  ‚Haut‘  um  sich,

durch welche nicht mehr alle Eindrücke

dringen. Auch kristallisieren sich in den

Konfliktgruppen einzelne Rollen heraus,

die  bei  einem Abflauen  des  Konfliktes

wieder  verschwinden können,  aber  bei

einem  erneuten  Auftreten  wieder  er-

scheinen. (Vgl. Glasl, S. 217) „Missver-

ständnisse  und  Verzerrungen  können

sich  leichter  einschleichen  [...]“  (Glasl,

S.  221)  und  Klärungsgespräche  er-

schweren.

Bei der zweiten Konfliktstufe  Polarisie-

rung  und  Debatte zeichnen  sich  die

Konfliktfronten schärfer ab und es wer-

den  Wortgefechte  nicht  gescheut  (vgl.

Glasl,  S.  221).  Die  Konfliktparteien  ar-

beiten zwar noch in ihrem Kontext  ge-

meinsam zusammen, aber ihr  Verhalten

zueinander  schwankt  zwischen  koope-

rativ und kompetitiv (vgl. Glasl, S. 222).

Debatten  treten  an  die  Stelle  von Ge-

sprächen. Bewusst wie unbewusst wird

taktiert und es geht um das gegenseiti-

ge Imponieren (vgl. Glasl, S. 223). Der

Hauptunterschied  zur  ersten  Stufe  ist,

dass in der zweiten Stufe nicht mehr auf

jeden  Fall  die  Regeln  der  Fairness

beachtet werden und sich nicht vor einer

Polarisation  gefürchtet  wird  (vgl.  Glasl,

S. 230).

Die dritte  Stufe setzt  sich deutlich von

den ersten beiden Stufen ab. Denn bei

Erreichen dieser Stufe  sehen die  Kon-

fliktparteien Debatten nicht mehr als das

geeignete  Mittel  an  und  gehen  dazu

über,  Fakten  zu  schaffen.  Die  Stufe

heißt  Taten statt  Worte (vgl.  Glasl,  S.

231).  Es  wird  dazu  übergangen,  „[…]

den Gegner im Erreichen seiner Ziele zu

bremsen  und  die  eigenen  Absichten

durchzusetzen“  (Glasl,  S.  232).  Auch

neigen  die  Konfliktparteien  zu  einer

Konformität in ihrer eigenen Gruppe, es

entsteht ein Meinungsdruck, in welchem

abweichende Meinungen zu Irritationen

führen (vgl. Glasl, S. 233). Die Situation

wird komplexer und die Konfliktparteien

driften immer weiter auseinander.  Den-
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noch  ist  das  Handeln  im  Bewusstsein

angelegt, dass zusammen mit dem Kon-

fliktgegner  eine  Konfliktlösung  möglich

sein könnte (Vgl. Glasl, S. 237) – auch

wenn der „[…] gemeinsame Boden der

Problemlösung  verlorengehen  könnte.“

(Glasl, S. 238)

Ab der vierten Stufe, „Sorge um Image

und Koalition“ geht es den Konfliktpar-

teien um den Sieg oder die Niederlage

im Konflikt.  Eine  gemeinsame Lösung,

also  eine  win–win  Situation  ist  nicht

mehr möglich. Das Denken der Konflikt-

parteien spaltet sich in Dualitäten ab, es

gibt nur noch Gut oder Böse, die Schat-

tierungen  dazwischen  sind  verblichen.

(Vgl. Glasl, S.238) „Die eigenen Stand-

punkte werden als Gegensatz zu denen

der anderen Parteien erlebt.“ (Glasl, S.

238) Auch sehen sich die Konfliktpartei-

en gegenseitig  nicht  mehr als  entwick-

lungsfähig (vgl. Glasl, S.241). 

Eine der anwendbaren Methoden ist die

des  ‚dementierbaren  Strafverhaltens‘.

„Eine Konfliktpartei verhält sich dann so,

dass sie die Gegenpartei gemäss ihrem

stereotypen Bild bewertet, anspricht und

provoziert und ihr zugleich die Berechti-

gung nimmt, darauf feindselig zu reagie-

ren.“ [sic!] (Glasl, S. 242)

Konflikte werden zum Teil in die Öffent-

lichkeit  gezogen,  um  Sympathisant*in-

nen  zu  gewinnen  (vgl.  Glasl,  S.  243).

Auch  wird  versucht,  sein  Feindbild,

durch  Denunziation  und  anderen  ruf-

schädige Methoden, an vorher Unbetei-

ligte zu verbreiten. An der Reaktion von

außen stehenden Personen wird getes-

tet welches Bild diese*r von den Partei-

en hat  (vgl.  Glasl,  S.244).  Der Konflikt

breitet sich auf eine größere Gruppe aus

und nimmt in dieser Stufe an Intensität

wie Komplexität zu.

Bei der fünften Stufe ‘Gesichtsverlust‘

geht es darum, den Gegner vor den Au-

gen der Öffentlichkeit  zu demaskieren.

Dieses Demaskieren soll zu einem ‚Aha

Erlebnis‘  führen,  dem  Glauben,  den

Gegner  durchschaut  zu  haben  (vgl.

Glasl, S. 247). Auch wird der Konflikt ‚to-

talisiert‘,  es werden alle Eigenschaften,

bzw.  das  ‘Weltbild‘  der  Konfliktparteien

mit  eingebracht.  Dies  führt  dazu,  dass

diese  ihre  destruktive  Energie  vergrö-
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ßern.  Die Seiten geben sich auch kei-

nen  ‚Vertrauensvorschuss‘  mehr  und

werfen sich gegenseitig vor, an der Sta-

gnation  des  Konfliktes  Schuld  zu  sein

(vgl. Glasl, S. 250). Dies führt zu einem

‚Vergiftungseffekt‘,  der  lange  anhalten

kann.  Mit  dem  Ekel  vor  der  anderen

Konfliktpartei wird die Distanzierung grö-

ßer. 

Das  kann  zum  Beispiel  dazu  führen,

dass sich die Konfliktparteien nicht mehr

an einen Tisch setzen, obwohl sie dies

jahrelang gemacht haben (vgl. Glasl, S.

251).  Schuldsymbiosen  treten  in  der

fünften  Stufe  auch  auf.  Innerhalb  der

Konfliktparteien wird zusammengerückt.

Es  entsteht  ein  Gruppendruck,  nicht

auszubrechen,  da  dann  der  einzelnen

Person ein Gesichtsverlust droht.

Die  sechste  Stufe  ist  die  Konfliktstufe

der  ‘Drohstrategien‘.  Zwar  wurde

schon  in  den  vorherigen  Konfliktstufen

gedroht,  aber  ab  jetzt  geht  es  darum

„[…] die Entscheidungen der Gegenpar-

tei in eine ganz bestimmte Richtung zu

zwingen und dazu  auch von radikalen

Mitteln der Abschreckung Gebrauch ma-

chen.“ (Glasl, S. 258). 

Den drohenden Konfliktparteien geht es

darum,  Aufmerksamkeit  zu bekommen,

aber auch zu zeigen, dass sie unnach-

giebig und autonom sind und den ande-

ren ihre Konditionen auferlegen können.

Durch  die  gegenseitigen  Drohungen

steigt  das  Misstrauen  und  die  Furcht.

Sich in die Gegenseite einzufühlen,  ist

für die Konfliktparteien nicht mehr realis-

tisch  möglich  (vgl.  Glasl,  S.  258).  Die

gegenseitigen Drohungen führen zu ei-

nem Überschlagen der  Ereignisse  und

es werden mehr Beteiligte einbezogen.

Die  Konfliktparteien  geben  sich  immer

weniger Zeit, um auf die Drohungen an-

gemessen zu reagieren und somit steigt

der  Druck  und  die  Spannung  auf  die

Entscheider*innen.  Dies  kann  zu  Feh-

lentscheidungen führen, die den Konflikt

immer  weiter  anheizen  (vgl.  Glasl,  S.

260f.).  Die drohende Konfliktpartei  ver-

fehlt  ihr  Ziel,  wenn  sie  unglaubwürdig

droht. Also entweder zu große oder zu

geringe Forderungen stellt. 

Um  die  Glaubwürdigkeit  erhöhen  zu

können, kann die Ausführung von Sank-
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tionen  ‘dosiert‘  werden  (vgl.  Glasl,  S.

265). „Drohmanöver wirken nur so lan-

ge, als deutlich ist, dass es den Parteien

bei allem darum geht, ein noch grösse-

res  Gewaltausmass  zu  verhindern.“

[sic!](Glasl, S. 271).

In  der  siebten  Stufe  ‘Begrenzte  Ver-

nichtungsschläge‘  ist  nach den Droh-

strategien  das  Misstrauen  soweit  ge-

wachsen, dass die Beteiligten dazu ten-

dieren, sich gegenseitig alles Schlechte

zuzutrauen.  Die  eigene  Existenzsiche-

rung steht im Vordergrund. Der Gegner

wird nur noch als störendes Objekt auf

dem Weg zur  Problemlösung  gesehen

(vgl. Glasl, S. 271). Die Kommunikation

wird als Einbahnstraße wahrgenommen,

der  Reaktion  der  Gegenpartei  wird

kaum  bis  keine  Beachtung  geschenkt

(vgl. Glasl, S. 275).

Ab der siebten Stufe scheint es für die

Konfliktparteien  sehr  schwierig,  einen

Weg zurück zu finden, auch gibt es ab

dieser Stufe keine*n Gewinner*in mehr.

Es  geht  nur  noch  um  das  Schädigen

des Gegners/der Gegnerin,  auch wenn

damit  der  eigenen Konfliktpartei  selber

Schaden zugefügt wird. Somit befinden

sich die Konfliktparteien in einer loose –

loose Situation (vgl. Glasl, S. 276).

Die  achte  Stufe  ist  die  Stufe  der  Zer-

splitterung.  „Es  gilt  jetzt,  die  Macht-

und  Existenzgrundlage  des  Gegners

schlechthin  zu vernichten,  den Gegner

zu  zersplittern“  (Glasl,  S.  276).  Dabei

werden die  Versorgungslinien angegrif-

fen,  es  wird  versucht,  den  vordersten

Kämpfenden in den Konfliktparteien ihre

Legitimation zu nehmen (vgl.  Glasl,  S.

276).  Der  Konflikt  ist  soweit  eskaliert,

dass  der  Schaden  durch  ihr  eigenes

Handeln für die Konfliktparteien so groß

geworden ist, dass der Widerstand ge-

gen  die  eigene  Führung  stärker  wird

(vgl. Glasl, S. 277). Nur das Spekulieren

auf das eigene Überleben, trotz massi-

ver  Selbstaufopferung,  verhindert  die

zügellose Gewaltanwendung (vgl. Glasl,

S. 278).

Die  neunte  Stufe  ist  die  letzte  Stufe:

‚Gemeinsam in den Abgrund‘. Es gibt

für  die  Konfliktparteien  keinen  Schritt

mehr  zurück.  Alle  Ressourcen  werden

auf dem Kampf gegen den Gegner ver-
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wendet, obwohl es die eigene Vernich-

tung bedeutet. Es wird auch keine Rück-

sicht mehr auf Unbeteiligte genommen,

da  es  beim Abtreiben  in  den  Abgrund

nur noch das Ziel gibt, den Gegner mit

herunterzureißen (vgl. Glasl, S. 278).

4. Beispiele aus hierar-
chiearmen Räumen

Ich führe mehrere Beispiele aus unter-

schiedlichen  selbstverwalteten  Jugend-

zentren  und  Kollektivkneipen  an.  Aus

Gründen  der  Anonymisierung  werden

die Menschen mit A. B. C. etc. bezeich-

net.

Ich  werde  zunächst  den  Konflikt  be-

schreiben  und  im  Anschluss  den  Lö-

sungsansatz  aus  dem Kollektiv  aufzei-

gen.

Anschließend  werde  ich  nach  Werner

und Schwarz die Konfliktform einordnen

und  nach  Glasl  die  Konfliktstufe.  Im

nächsten  Kapitel  vergleiche  ich  Lö-

sungsansätze aus der Wissenschaft, die

möglicherweise auch zu einer anderen

Konfliktlösung bei den Beispielkonflikten

hätten führen können.

Gewalt im Jugendzentrum

Hintergrundinformation:  Es gibt  in  dem

Jugendzentrum  die  Regelung,  dass

Menschen, die Hausverbot erhalten ha-

ben,  bei  einem  der  nächsten  Plenen

vorbeikommen  können  um  über  ihr

Hausverbot  zu  reden.  Außerhalb  des

Plenums gibt es keine Möglichkeit, das

Hausverbot aufzuheben.

Im  ersten  Beispiel  geht  es  um  einen

Menschen  mit  einer  psychischen  Er-

krankung, hier A. Dieser hat als Gast in

einem Jugendzentrum immer wieder die

Kontrolle  über  sich  verloren,  andere

Menschen  geschlagen  und  auch  Ge-

genstände  ohne  erkennbaren  Anlass

durch die Räume geworfen.

Es gab im Kollektiv  –  ohne A.-  immer

wieder heftige Diskussionen, ob man ei-

nen  Menschen  wegen  einer  Krankheit

ausschließen  darf  oder  ob  man  Wege

finden sollte, mit der Situation so umzu-
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gehen, das der Mensch weiterhin kom-

men kann.

A.  hat  auf  einer  Demonstration  eine

Morddrohung gegen einen anderen Be-

sucher des Jugendzentrums ausgespro-

chen. Damit war im Kollektiv allen klar,

dass es nicht mehr möglich ist, dass A.

sich weiter im Jugendzentrum bewegt.

A. wurde bei  seinem nächsten Besuch

an der Tür mitgeteilt,  dass er Hausver-

bot habe und ihm erklärt wieso. Darauf-

hin ist er ausgerastet und hat die Men-

schen geschlagen. Erst mit Hilfe mehre-

rer Menschen ließ er sich aus dem Ju-

gendzentrum  bringen.  

In der Zwischenzeit hat ihm ein Freund

die Sachlage in einer ruhigen Situation

beschrieben und ihm mitgeteilt, dass er

zum  Plenum  gehen  muss,  damit  über

das Hausverbot geredet werden kann.

Einige Tage später ist A. außerhalb des

Plenums jedoch wieder aufgetaucht, er-

neut wurde ihm der Zutritt verwehrt und

auf  das  Plenum  verwiesen,  um  über

sein Hausverbot zu reden. Daraufhin ist

A.  wieder  ausgerastet  und  wollte  sich

Zutritt  verschaffen,  doch  dieser  wurde

ihm verwehrt.  Dies hat sich dann noch

mehrmals wiederholt. Der Konflikt ende-

te erst mit dem Wegzug von A. in eine

andere Stadt. 

Es  lassen  sich  mehrere  Konflikte  und

Konfliktformen  erkennen.  Einmal  ein

Wertekonflikt  innerhalb  des  Kollektivs,

der bei den Diskussionen deutlich wird,

ob ein psychisch erkrankter Mensch, der

immer wieder gewalttätig wird, aus dem

Jugendzentrum ausgeschlossen werden

soll oder nicht.

Ein weiterer Konflikt ist der Normen-/Re-

gelkonflikt. A., der ausgeschlossen wur-

de,  widersetzt  sich  den  Regeln  bzw.

dem  Hausrecht  des  Jugendzentrums

und  versucht  außerhalb  des  Plenums

Zutritt  zu  bekommen.  Auch  tritt  ein

Gruppenkonflikt auf, da der Mensch Teil

einer  losen Gruppe im Jugendzentrum

war.

Das Kollektiv befand sich zu Anfang des

Konfliktes,  bei  der  Diskussion  um den
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Ausschluss, in den ersten beiden Kon-

fliktstufen. Es kam zu Debatten und La-

gerbildung innerhalb des Kollektivs.

Die Morddrohung auf der Demonstration

hob den Konflikt zwischen ihm und dem

Kollektiv schlagartig auf die sechste Stu-

fe,  die  der  Drohstrategien.  Dies  führte

dann zum Ausschluss aus dem Jugend-

zentrum.

Anschließend sind die Versuche von A,

außerhalb des Plenums in das Jugend-

zentrum  zu  kommen,  schon  eindeutig

mindestens auf  der dritten Stufe anzu-

siedeln. Es wird nicht versucht in einem

Gespräch  oder  einer  Debatte  zur  Lö-

sung zu kommen, sondern mittels  kör-

perlicher Gewalt wieder Zutritt  zum Ju-

gendzentrum zu bekommen.

Drogenkonsum in einer 
Kollektivkneipe

Hintergrundinformation:  Es  gibt  in  der

Kneipe die Regelung, dass bei Konsum

von  harten  Drogen  die  Menschen  des

Ladens  verwiesen  werden  und  bei

mehrmaligem  Verstoß  ein  Hausverbot

erteilt wird.

Während  einer  Veranstaltung  machte

ein Mensch B. aus dem Projekt alleine

Tresen.  In  den  Morgenstunden  kamen

immer mehr Personen, die alkoholisiert

waren. Auch zwei weitere, dem Kollektiv

angehörige Menschen, C. und D.,  sind

angetrunken dazugekommen. 

Ein Gast E., der sich vier Bier für den

Nachhauseweg bestellt  hatte,  wird  von

C.  aus  dem Kollektiv  überredet,  eines

der Biere auf  einmal  leerzutrinken und

dafür eine line Koks ausgegeben zu be-

kommen.  E.  lässt  sich  darauf  ein  und

trinkt  das  Bier  aus.  Die  beiden  gehen

mit D. in einen anderen Raum und las-

sen B. alleine mit den anderen Gästen

in der Kneipe zurück. E. zieht die line,

kehrt  in  den  Tresenraum  zurück  und

fängt an zu randalieren. C. und D. ha-

ben  sich  im  Nebenraum  eingeschlos-

sen. B ist zu dem Nebenraum gegangen

und versuchte C. und D. zu überreden,

raus zu kommen. Letztendlich haben die

Kollektivmenschen  dann  gemeinsam

den Gast rausgeworfen. 
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Das Verhalten von C. und D. wurde auf

dem  Plenum  im  Nachhinein  bespro-

chen. Es gab die Einsicht von den bei-

den, dass ihr Verhalten an dem Abend

unmöglich  war.  C.,  der  dem  Gast  die

line  Koks angeboten  hatte,  hätte  nach

den Kneipenregeln ein  Hausverbot  be-

kommen  müssen.  C.  hat  dann  aber

selbst  den  Vorschlag  gemacht,  einen

Präventivvortrag über Drogenkonsum zu

gestalten und durchzuführen.  Auch hat

er angeboten, mit jungen Menschen, die

Drogen  konsumieren,  zu  reden  und

durch seine eigenen Erfahrungen diese

vom weiteren Konsum abzuhalten. Des

Weiteren hat er angekündigt, seinen pri-

vaten Drogenkonsum zu reduzieren bis

ganz aufzuhören.

Dieses  Angebot  wurde  dann  von  dem

Kollektiv angenommen. C. hat den ver-

sprochenen  Vortrag  durchgeführt  und

spricht bis heute Jugendliche auf ihren

Konsum an. Auch hat er seinen eigenen

Konsum  massiv  reduziert.  Laut  dem

Kollektiv ist der Drogenkonsum bei vie-

len  Jugendlichen  geringer  geworden,

was  diese  auf  das  stetige  Ansprechen

und Thematisieren zurückführen.

Die Konflikte in dieses Beispiel sind un-

ter anderem ein Rollenkonflikt, da an die

betrunkenen Kollektivmenschen die Er-

wartung  gerichtet  wurde,  als  Teil  des

Kollektivs  zu  handeln.  Stattdessen  ha-

ben diese sich in einem Normen-/Regel-

konflikt  gegen die  eigenen Regeln  ge-

stellt  und  den Drogenkonsum zugelas-

sen und in diesem Fall sogar gefördert. 

Bei diesem Konflikt innerhalb vom Kol-

lektiv ging die Eskalation nicht über die

zweite Stufe hinaus. 

Es wurde kein Hausverbot erteilt und es

blieb  bei  einer  konstruktiven  Debatte.

Das im Nachhinein reflektierte Verhalten

der  vorher  betrunkenen  Kollektivmen-

schen  und  die  Kompromissbereitschaft

des anderen Teils des Kollektivs haben

den Konflikt nicht weiter eskalieren las-

sen.
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4.1. Wissenshierarchie in
Kollektiven

Die Konfliktbeschreibung ist mir in meh-

reren  Kollektiven  von  Jugendzentren,

aber auch in Kollektivkneipen begegnet.

Ich habe exemplarisch zwei Lösungsan-

sätze von unterschiedlichen Zentren mit

aufgenommen.

Es gibt einzelne Menschen im Kollektiv,

die in verschiedenen Bereichen Kompe-

tenzen haben. Das betrifft Bereiche wie

Handwerk,  Veranstaltungsorganisation,

etc.

Diese Aufgaben wurden immer von den

gleichen Menschen übernommen. Ande-

re Menschen aus dem Kollektiv beschä-

digten, bewusst oder unbewusst, immer

wieder  Gegenstände  wie  zum Beispiel

die  Toilette  oder  die  Konzertanlage.

Auch  verschleißen  Gegenstände  oder

gehen  anderweitig  kaputt.  Die  Men-

schen mit dem fachspezifischen Wissen

reparieren  dann,  oft  zum  wiederholten

Mal, die Gegenstände. Dies führt oft zu

Frustration und Konflikten.

In einem Kollektiv,  das ein Jugendzen-

trum  verwaltet,  ist  der  Lösungsansatz,

dass  bei  jeder  Reparatur  oder  jedem

Umbau  mindestens  ein  Mensch  mit-

macht, der die  Skills von dem erfahre-

nen Kollektivmenschen dabei lernt.

Ein weiterer Lösungsansatz aus einem

anderen  selbstverwalteten  Jugendzen-

trum ist,  dass Workshops für eine grö-

ßere  Anzahl  an  Menschen  angeboten

werden,  in  denen  verschiedene  hand-

werkliche  oder  organisatorische  Fähig-

keiten  weitergegeben  werden.  

Die  Konflikte,  die  hier  in  Erscheinung

treten, sind teilweise Ressourcenkonflik-

te. Sie entstehen, weil die Menschen mit

den notwendigen Fähigkeiten nicht alle

anstehenden  Aufgaben  übernehmen

können. Auch führt es zu Rollenkonflik-

ten,  da  die  Erwartungen  im  Kollektiv

konträr zueinanderstehen. 

Es  gibt  die  Erwartung  vom  Kollektiv,

dass  die  Menschen,  die  in  der  Lage

sind,  die  Gegenstände  zu  reparieren,

dies immer tun. Im Gegensatz dazu se-

hen diese Menschen es nicht immer ein,

alles  zu  reparieren,  was  von  anderem
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Menschen  aus  dem  Kollektiv  zerstört

wurde.

Am  schwersten  wirkt  hier  aber  der

Strukturkonflikt  bzw. der Organisations-

konflikt, der durch die einseitige Vertei-

lung der Aufgaben und Fähigkeiten ent-

steht – also dass im Kollektiv nur weni-

ge  Menschen  die  benötigten  Fähigkei-

ten haben.

Diese Art von Konflikt geht normalerwei-

se  nicht  über  die  zweite  Konfliktstufe

hinaus.  Zwar  können  die  bewussten

Sachbeschädigungen  als  Taten  statt

Worte gesehen werden, aber diese sind

meistens nicht  mit  der  Absicht  verbun-

den, den Konflikt anzuheizen.

4.2. Patriarchale Strukturen
im Jugendzentrum

Das  Jugendzentrum  versteht  sich  als

Schutzraum für von Diskriminierung be-

troffenen  Menschen.  Übergriffiges  Ver-

halten sollte nach den selbst aufgestell-

ten Regeln nicht toleriert werden.

Eine weiblich gelesene Person aus dem

Kollektiv, F., hat Tresenschicht. Ein stark

alkoholisierter  Gast  G.  kommt  immer

wieder auf F. zu und spricht sie aufdring-

lich an und macht sexistische Kommen-

tare. F. fühlt sich sehr unwohl und möch-

te,  dass  die  Person  für  diesen  Abend

das  Jugendzentrum  verlässt  und  geht

damit  zu  anderen  männlich  gelesenen

Kollektivmenschen,  H.,  I.  und J.  Dabei

wird  sie  mit  ihrer  Bitte  nicht  ernst  ge-

nommen, weil die Menschen G. kennen

und so argumentieren wie  "der  ist  nur

betrunken und meint das gar nicht so",

"ich  kenn  den,  der  ist  sonst  ganz  an-

ders" und "hab dich nicht so". Kurze Zeit

später wird G. übergriffig gegenüber ei-

nes der weiblich gelesenen Menschen.

Daraufhin  wird  G.  rabiat  von  weiteren

Kollektivmenschen  des  Ortes  verwie-

sen.

Im Plenum wird das Verhalten der Kol-

lektivmenschen,  die  das  übergriffige

Verhalten  toleriert  haben,  kritisiert.  Es

kommt zu einer Debatte, bei der einzel-

ne  Kollektivmenschen  den  Raum  zwi-

schenzeitlich  verlassen.  Letztendlich

führt die Debatte zu einer Reflexion bei
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H., I. und J.

Es wird verabredet, einen Workshop mit

einem externen Menschen zu Sexismus

durchzuführen. Des Weiteren organisiert

das  Kollektiv  ein  Awarenessteam  aus

Externen wie auch Menschen aus dem

Kollektiv, das bei Veranstaltungen im Ju-

gendzentrum ansprechbar ist.

Dieser Konflikt beinhaltet mehrere Kon-

fliktformen. Einmal den Normen-/Regel-

konflikt, den G. durch sein Handeln ge-

gen F. und der von dem Übergriff betrof-

fenen Person begeht. Des Weiteren gab

es in der Situation einen Wertekonflikt,

da H., I. und J. das grenzüberschreiten-

de Verhalten gegenüber F. nicht als sol-

ches definiert habe. Durch diese entge-

gengesetzte Definierung und das Nicht-

handeln  entstand  auch  ein  Rollenkon-

flikt, da die Erwartung von F. an, H., I.

und J. war, dass diese sich solidarisch

hinter  sie stellen  und  die  Person  aus

dem Jugendzentrum entfernen. 

Als großer Konflikt steht noch der Insti-

tutionskonflikt dahinter, der auf dem Ple-

num hochkochte: Der Konflikt zwischen

Kollektivmenschen wie H., I. und J., die

die patriarchale Gesellschaft im instituti-

onellen  Genderkonflikt  gegenüber  den

feministischen  Kollektivmenschen  dar-

stellen.  

Der Konflikt geht über die ersten beiden

Konfliktstufen in dem Moment hinaus, in

dem F. von H., I und J. im Stich gelas-

sen wird und steigt zwischenzeitlich auf

die dritte Stufe, wenn G. des Ortes ver-

wiesen wird. Die Debatte im Plenum be-

findet  sich erst  einmal  auf  der zweiten

Konfliktstufe.  In  dem  Moment, in  dem

ein  Kollektivmensch  demonstrativ  den

Raum verlässt, kratzt er der dritten Stu-

fe. Da aber durch das herausziehen aus

der  Debatte  keine  Fakten  geschaffen

wurden, ist die dritte Stufe noch nicht er-

reicht worden.
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5. Lösungsansätze aus
der Wissenschaft

In diesem Kapitel  werde ich einige An-

sätze zur  Konfliktlösung darstellen und

dabei auch auf die Beispiele eingehen.

Die Konfliktlösungsmethoden orientieren

sich  an  der  Konfliktstufe,  auf  der  sich

der Konflikt befindet. Dabei überschnei-

den  sich  die  Konfliktlösungsmethoden,

es kann also vorkommen, dass auf einer

Konfliktstufe,  mehrere  Methoden  mög-

lich sind. Auch lassen sich die Methoden

auf  den  niedrigeren  Konfliktstufen  an-

wenden, dabei ist aber nicht gewährleis-

tet,  dass  diese  effektiv  wirken  (vgl.

Glasl, S. 362).

5.1. Moderation

Diese  Methode  ist  in  den  ersten  drei

Konfliktstufen  anwendbar,  sofern  die

Konflikte  in  der  dritten  Stufe  nicht  zu

komplex  sind  (vgl.  Glasl,  S.  362).

Der/die externe Moderator*in achtet dar-

auf,  dass  es  zu  keinen  Begriffsverwir-

rungen, also dem Falsch-verstehen des

Konfliktgegners von Aussagen und Be-

griffen,  kommt.  Hierzu  können  Metho-

den der Visualisierung genutzt werden,

wie zum Beispiel Pinnwände, Flipcharts

oder  Karten  (vgl.  Glasl,  S.  368).  Auch

achtet  der  moderierende  Mensch  auf

das verbale wie nonverbale Redeverhal-

ten und auf unfaire Debattentaktiken der

Konfliktparteien. Es wird auf diese hin-

gewiesen,  um  verbale  Gewalt  zu  be-

schränken (vgl. Glasl, S. 369). Die Rolle

des*der Moderator*in begrenzt sich auf

das Rat geben und nicht in den Konflikt

eingreifen. Dabei liefert der moderieren-

de Mensch Hilfe zur Selbsthilfe und för-

dert mit einem dosierten Übertragen der

Moderationsaufgaben die Selbstständig-

keit  der  Konfliktparteien.

Dieses  Strategiemodell  wird  während

den  gemeinsamen  Kontakte  der  Kon-

fliktparteien  angewendet  und  braucht

wenig Vor-  und Nachbereitung.  Die In-

tervention  des  moderierenden  Men-

schens soll den Verlauf des Konflikts in

eine  progressive  Richtung  korrigieren

(vgl. Glasl, S. 370).
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5.2. Prozessbegleitung

Bei  der  Prozessbegleitung  oder  auch

‚Prozesskonsultation‘  genannt,  geht  es

um  eine  längerfristige  Intervention  als

der Moderation,  sie ist  für die Konflikt-

stufen  drei  bis  fünf  anwendbar  (vgl.

Glasl, S. 361). Die Ziele der Prozessbe-

gleitung sind die Konfliktparteien zu be-

fähigen,  in  der  Zukunft  ihre  Probleme

selber lösen zu können, bevor diese zu

Konflikten werden bzw.  die  entstanden

Konflikte aus eigener Kraft zu lösen (vgl.

Glasl,  S.  371).  Auch  sieht  Glasl  eine

Chance,  dass  die  Konfliktparteien

„selbst nach der dritten und fünften Es-

kalationsstufe  eine  aktive,  konstruktive

und integrale Konfliktlösung den Partei-

en zum Funktionieren auf einem viel hö-

heren  Reifegrad  verhelfen!“  (Glasl,  S.

372).  Am Anfang, in der Orientierungs-

phase,  wird  am gegenseitigen Vertrau-

ensaufbau und den Grundeinstellungen

der Konfliktparteien gearbeitet. 

In der dritten Stufe ist noch genug Moti-

vation da um sich für eine aktive Kon-

fliktlösung  einzusetzen,  in  der  fünften

Konfliktstufe  muss  die  Prozessbeglei-

tung  erst  recht  die  Widerstände  der

Konfliktparteien  gegen  eine  Konfliktlö-

sung  überwinden  (vgl.  Glasl,  S.  373).

Prozessbegleitung  ist  eine  langfristige

Methode.  Bei  komplexen  Situationen

kann diese auch länger als ein Jahr an-

dauern, deshalb wird die Prozessbeglei-

tung oft wegen des hohen Zeitaufwands

abgelehnt (vgl. Glasl, S. 375).

5.3. Mediation

Für die Eskalationsstufen fünf bis sieben

empfiehlt  Glasl  die  Mediation  bzw.  die

Vermittlung.  Besonders  in  den  Stufen

sechs und sieben bietet sich die Metho-

de an, da die Konfliktparteien bei einem

solchen Fortschritt  der Eskalation nicht

mehr  in  der  Lage  sind,  ihre  Probleme

bei einer direkten Begegnung kooperativ

zu lösen (vgl.  Glasl,  S.  363).  „Wörtlich

übersetzt  bedeutet  ‚mediation‘  ‚Vermitt-

lung‘.  Gemeint  ist  die  Vermittlung  in

Streitfällen  durch  unparteiische  Dritte,

die von allen Seiten akzeptiert werden.“

[sic!] (Besemer 1999, S. 14) .

oraussetzung einer  Mediation ist,  dass
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alle  Konfliktparteien  dieser  zustimmen,

der/die  Mediator*in  anwesend  ist  und

alle Konfliktparteien miteinbezogen wer-

den. Das Ziel ist, dass ein Konsens er-

reicht wird (vgl. Besemer, S. 14). Bei der

Mediation wird unter anderem mit ‚Akti-

vem Zuhören‘  gearbeitet,  dem Wieder-

holen  und  Umformulieren  von  Aussa-

gen, um diese konstruktiver zu gestalten

(vgl. Besemer, S. 118). Eine andere Me-

thode sind „Ich Botschaften“,  in  denen

die  Beteiligten  ihre  Aussagen  in  „Ich-

Sprache“  formulieren.  Sich  also  nicht

hinter  ungenauen  Formulierungen  wie

‚man‘  oder  ‚wir‘  verstecken (vgl.  Bese-

mer,  S.  116).  Das  Spiegeln,  bzw.  das

Paraphrasieren  ist  eine  Methode

des/der Mediator*in um sicherzugehen,

dass er/sie nichts missversteht (vgl. Be-

semer, S. 117).

Bei Konflikten, bei denen ein gegenseiti-

ges Treffen nicht mehr möglich ist, kann

die Shuttle Mediation angewendet wer-

den. Bei der Shuttle Mediation wird mit

jeder*jedem  einzeln  gearbeitet  und

der*die  Mediator*in  übernimmt  den

‚Shuttle‘  und  vermittelt  zwischen  den
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Konfliktparteien.

Machloketsche Mediation, ist eine Medi-

ationsform,  bei  der  die  historische-ge-

sellschaftlichen  Kontexte  der  Konflikt-

parteien in die Vorbereitung der Mediati-

on mit einbezogen werden (vgl. Czollek,

Perko 2006 S.  195).  Vom Zeitaufwand

her  ist  die  Mediation  als  Methode  an-

spruchsvoll, u. a. auch weil die Konflikt-

parteien Zeit zum Reflektieren brauchen

und die Mediation Stückweise ablaufen

kann.

5.4. Machteingriff

Der Machteingriff ist in den Konfliktstu-

fen  sieben  bis  neun  anwendbar  (vgl.

Glasl, S. 365). Es geht beim Machtein-

griff nicht um eine Freiwilligkeit der Kon-

fliktparteien. Die Drittpartei greift in den

Konflikt ein und setzt sich über die Kon-

fliktparteien  hinweg.  Auch  werden  die

Emotionen  der  Konfliktparteien  so  be-

einflusst,  dass diese gelähmt  sind und

Schwäche und Angst spüren (vgl. Glasl,

S. 394). Drohstrategien werden von der

dritten Partei angewendet, um seine/ihre

Macht und Legitimität zu demonstrieren

(vgl. Glasl, S. 395).

Der  machteingreifende  Mensch  be-

stimmt  alle  Faktoren,  Lösungen  und

Verfahren. Der Zeitaufwand kann durch

eine  überraschende  Intervention  sehr

kurz ausfallen, die Kontrolle bzw. die Si-

tuation aufrecht zu erhalten, kann aber

andauern. Die Methode hat für die Kon-

fliktparteien nur einen präventiven Cha-

rakter, wenn die Drittpartei die Kontrolle

über die Situation behält (vgl. Glasl, S.

396).

Bei  dem  ersten  Beispiel  wurden  letzt-

endlich Teile aus dem Machteingriff um-

gesetzt. Es wurde eine Übermacht mo-

bilisiert,  in dem Fall  das Kollektiv,  wel-

ches das Hausverbot konsequent durch-

gesetzt hat.

Für  die  Beispiele  2.  und 3.  würde die

Methode der Moderation in Frage kom-

men. Die Kollektive moderieren sich in

der Regel jedoch selber. Bei dem 2. Bei-

spiel hat es auch sehr gut ohne externe

Moderation geklappt. Für das 3. Beispiel

bietet sich diese Methode aber sehr gut
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an, da eine unabhängige Person von al-

len Seiten eher akzeptiert wird und neu-

traler moderieren kann. Wenn die Kon-

flikte weiter eskalieren, kann Prozessbe-

gleitung hilfreich sein.

Da  diese  aber  einen  hohen  Zeit-  und

Kostenaufwand  hat,  ist  diese  für  viele

Kollektive  nur  schwer  umsetzbar.  Die

Mediation braucht zwar auch eine exter-

ne Person und ist zeitaufwändig. Sie ist

aber bei Erreichen höherer Eskalations-

stufen  die  letzte  Möglichkeit,  selbstbe-

stimmt und im Konsens eine Lösung zu

finden.

6. Fazit

Die  Konfliktformen,  die  in  hierarchiear-

men Kontexten auftreten, sind, wie ein-

leitend beschrieben, die gleichen wie in

der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir

leben.  Bestimmte  Konflikte  treten  aber

öfter  auf,  da  in  der  Gesellschaft  aner-

kannte Diskriminierungsformen wie Se-

xismus  oder  Rassismus  in  Kollektiven

eher  hinterfragt  werden.  Somit  wird

auch in Situationen interveniert,  die an

nicht  kollektiv  verwalteten  Orten  nicht

zwangsläufig  in  Frage gestellt  werden.

Kollektive  leben von einem gegenseiti-

gen  awaren  Verhalten.  Infolgedessen

sind diese darauf angewiesen, Konflikte

soweit  zu  lösen,  dass  ein  produktives

Arbeitsklima gewährleistet werden kann.

Dementsprechend  werden  Konfliktlö-

sungen,  in  denen eine ‚win-win-Situati-

on‘ möglich ist, bevorzugt.

Die  wissenschaftlichen  Methoden,  die

ich erläutert  habe,  bauen auf  externes

Fachpersonal  auf. Zwar  könnten  auch

Kollektive  sich  diese  skills aneignen,

dies  passiert  aber  eher  selten.  Somit

wird  oft  aufgrund  von  Unwissen  über

professionelle  solidarische  Strukturen

und aus Kostengründen auf eine profes-

sionelle Konfliktbearbeitung verzichtet.

Diese wäre aber für  viele Kollektive in

Konfliktsituationen  sicherlich  hilfreich.

Einige Konflikte, wie im ersten Beispiel,

sind  ohne  einen  konsequenten  Aus-

schluss aus den Räumen nicht zu lösen.

Da der Anspruch von linken, emanzipa-

torischen  Kollektiven  jedoch  darin  be-

steht,  möglichst  alle  mitzunehmen,  ist

ein Ausschluss eine Folge von Überfor-
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derung mit einer Situation - ähnlich wie

das Wegsperren von Menschen in der

bürgerlichen  Gesellschaft.  Es  ist  aber

wichtig zu beachten, dass die Ressour-

cen  und  Möglichkeiten  von  Kollektiven

begrenzter  sind als  außerhalb  der  von

ihnen bespielten Freiräume. 

In  den Kollektiven existiert  der  Idealis-

mus und oft ist die Bereitschaft vorhan-

den,  mit  Menschen  umzugehen,  die

Konflikte  verursachen.  In  der  bürgerli-

chen  Gesellschaft  gibt  es  den  Hand-

lungsspielraum,  für  den  Umgang  mit

diesen Menschen,  welcher  aber  wenig

genutzt  wird.  Die  Methode des Macht-

eingriffs  ist  für  Kollektive wenig  erstre-

benswert, da dies ihre Autonomie unter-

graben würde. Auch ist das Verhältnis in

hierarchiearmen Strukturen zu autoritä-

rem,  und  repressivem Verhalten  ambi-

valent.
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Mediationsverfahren im öffentlichen Bereich

1. Einleitung

Bei der Mediation im öffentlichen Be-

reich treffen in aller Regel eine Viel-

zahl  von  Konfliktparteien  aufeinan-

der,  die  ihre  jeweiligen  Interessen

vertreten  sehen  wollen.  Die  immer

häufiger auch bei großen städtischen

Planungsvorhaben eingesetzte  Form

der Konfliktlösung umfasst in diesem

Sinne  die  Arbeit  mit  Großgruppen

und erfordert somit eine gesonderte

Vorgehensweise. 

In der Literatur wird großen Gruppen

ein  besonderes  Konfliktlösungspo-

tential  zugesprochen  –  es  wird  die

Energie und das „Feuer großer Grup-

pen“  hervorgehoben  (vgl.  Kolenaty

2004;  vgl.  Kron  2017).  Kolenaty

spricht  in  diesem  Zusammenhang

auch  von  „System-Mediation“,  bei

der  sich  die  einzelnen  Interessen-

gruppen zu einem Gesamtsystem aus

Ansprüchen  und  Bedürfnissen  zu-

sammensetzen,  das  aufgrund  ihrer

Komplexität  und  Verwobenheit  zu-

sätzliche  Herausforderungen  für  die

Mediation mit sich bringt. „Die Aufga-

be besteht  also darin,  eine  Gesamt-

schau der Situation zu ermöglichen,

[…] also alle Perspektiven, auch die

der  anonymen  Gewinner,  angemes-

sen  einzubeziehen“  (Kolenaty  2004,

S. 128). 

Vor  diesem  Hintergrund  beschäftigt

sich  die  vorliegende  Arbeit  mit  der

Frage,  inwiefern  die  enorme  Vielfalt

an Interessen, Bedürfnissen und Per-

spektiven in der Großgruppenmedia-

tion im öffentlichen Bereich bearbeit-

bar gemacht werden kann. In Hinblick

auf die Breite der möglichen Perspek-

tiven  auf  diese  Fragestellung  findet

eine spezifische Eingrenzung des Un-

tersuchungsfeldes  mit  Fokus  auf

Faktoren der Prozessgestaltung statt.

Wie  also  können  Rahmenbedingun-

gen, Prozessstrukturen und Methodi-

ken  so  aufgestellt  sein,  damit  das

Konfliktlösungspotential  großer

Gruppen unter der Prämisse der Sys-

tem-Mediation wirksam wird?

Hierfür wird zunächst auf die Begriff-

lichkeit der Mediation im öffentlichen
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Bereich  in  Abgrenzung  zu  anderen

Feldern  der  Mediation  eingegangen

sowie deren Besonderheiten hervor-

gehoben.

Daran anschließend werden Vorteile,

aber  auch  die  Herausforderungen

herausgearbeitet,  die  sich  zwangs-

läufig in der Mediation mit Großgrup-

pen ergeben.

In  Anlehnung  daran  werden  prakti-

sche  Umsetzungsvorschläge  sowie

geeignete  Verfahren für  Mediationen

mit Großgruppen vorgestellt.

Ein  abschließender  Reflektionsteil

setzt sich mit den Konsequenzen der

gewonnen Erkenntnisse in Bezug auf

Konflikte  bei  Stadtentwicklungspro-

zessen auseinander.
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2. Mediation im
öffentlichen Bereich

2.1. Grundprinzipien und
Ablauf der Mediation

Ganz allgemein lässt sich das Konzept

der Mediation als „Anwendung eines be-

stimmten  Verfahrens  zur  Konfliktrege-

lung bei Konflikten zwischen mindestens

zwei  Parteien“  (Meuer/Troja  2004,  S.

12) beschreiben. Zentrales Grundprinzip

ist  hierbei  die  Selbstbestimmtheit  und

Eigenverantwortung der Teilnehmenden,

d.h.  die  Konfliktlösungen  werden  nicht

vorgegeben, sondern von den Betroffe-

nen prozessual und gemeinsam erarbei-

tet und in das Mediationsverfahren ein-

gebracht. Zudem wird der Kommunikati-

onsprozess  stets  von  einer  externen,

allparteilichen  Verfahrensleitung beglei-

tet,  die  bei  der  Suche nach Lösungen

zum  allseitigen  Nutzen  für  eine  ent-

spannte  und  konstruktive  Atmosphäre

sorgt (vgl. Förderverein Mediation im öf-

fentlichen Bereich e.V. 2005). Als weite-

re  wichtige  Prinzipien  für  alle  Mediati-
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1. Vorbereitungsphase • Konfliktanalyse
• Auswahl von Mediator*innen
• Klärung des organisatorischen Rahmens
• Verständigung über den Prozess der 

Mediation

2. Durchführungsphase
(unter Beachtung der 
Sach-, Beziehungs-
und Prozessebene)

• Beschreiben und Benennen von Themen
• Klärung von Bedürfnissen und Interessen
• Erarbeitung eines Kriterienkataloges
• Gemeinsame Ideensuche
• Entwicklung von Optionen
• Überprüfung der Machbarkeit der Optionen

3. Entscheidungs- und
Umsetzungsphase

• Gemeinsame Entscheidung
• Mediationsvereinbarung
• Klärung der Umsetzung

Tabelle 1: Ablauf eines Mediationsverfahrens
(vgl. Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich e.V. 2005)
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onsfelder gelten neben den bereits ge-

nannten vor allem die  Beteiligung aller

Personen und Institutionen, die von ei-

nem Konfliktfall  betroffenen sind, deren

freiwillige Teilnahme sowie deren unein-

geschränkte  Informiertheit über  ent-

scheidungsrelevante Inhalte  bei  gleich-

zeitiger  Vertraulichkeit dieser  sensiblen

Informationen. 

Eine  grundsätzliche  Ergebnisoffenheit

für den Ausgang des Mediationsverfah-

rens  gilt  ebenfalls  als  zentral  für  den

Prozess, denn eine Mediation darf nicht

lediglich der Akzeptanzbeschaffung be-

stimmter  Vorhaben  dienen  (vgl.  ebd.).

Die Einhaltung dieser Prinzipien grenzt

den  Mediationsprozess  von  anderen

Formen der Konfliktregelung ab. 

Idealtypischer  Weise  folgt  ein  Mediati-

onsverfahren obigem Schema.

In der Praxis kann der Ablauf des Ver-

fahrens variieren und sollte sich an die

Bedingungen  und  Gegebenheiten  des

jeweiligen Konfliktes anpassen. Die auf-

einander aufbauenden Phasen sind da-

bei  dennoch  einzuhalten  und  dienen

nicht zuletzt der Orientierung aller Teil-

nehmenden.

2.2. Begriffliche Eingrenzung
von „Mediation im öffentli-

chen Bereich“

Wenn von Mediation im öffentlichen Be-

reich gesprochen wird, umfasst dies das

gesamte  Spektrum  an  Konflikten,  die

von  gesellschaftlicher  Relevanz  sind.

Expert*innen  schlagen  daher  den  Na-

menszusatz „Umwelt, Wirtschaft, Politik

und Soziales“ vor, um das Spannungs-

feld zu verdeutlichen, in dem öffentliche

Mediationsverfahren Anwendung finden

(vgl. Förderverein Mediation im öffentli-

chen Bereich e.V. 2005). 

„Gegenstand  dieser  Verfahren
sind  Konflikte  im  öffentlichen
Raum, also im politisch-adminis-
trativ  gestaltbaren gesellschaftli-
chen Bereich.  Damit  ist  sowohl
der  physische  Raum  (bei  kon-
kreten  baulichen  Projekten  und
Vorhaben)  als  auch der  soziale
Raum (bei der Vorbereitung oder
der Erstellung von Programmen
und  politischen/rechtlichen
Normvorstellungen)  gemeint“
(Meuer/Troja 2004, S. 16f.).
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Somit  unterscheidet  sich die Mediation

im öffentlichen Bereich von anderen Fel-

dern der Mediation hauptsächlich durch

die Beteiligung von Politik  und Verwal-

tung, die vor allem bei städtischen Pla-

nungsvorhaben oder gesellschaftlich re-

levanten  Entwicklungsprozessen  von

großer Bedeutung ist  (vgl.  Meuer/Troja

2004).  Findet  eine Teilnahme von Ver-

treter*innen aus Politik  und öffentlicher

Verwaltung nicht statt,  bewegt sich der

Mediationsprozess zumeist eher auf ei-

ner privaten (z.B. Familien-, Trennungs-,

Nachbarschaftsmediation,  Täter-Op-

fer-Ausgleich) oder Organisationsebene

(z.B. Innerbetriebliche Mediation, Schul-

mediation, Mediation innerhalb der Ver-

waltung  oder  politischer

Gruppierungen). 

Für  eine  spezifische  Abgrenzung  von

häufig  auftretenden  Überschneidungen

–  etwa  in  der  Wirtschaftsmediation  –

lassen sich  für  Mediationsverfahren im

öffentlichen Bereich die folgenden zen-

tralen  Kriterien  formulieren  (vgl.

Meuer/Troja 2004):

1. Bearbeitung eines im öffentlichen

Raum angesiedelten Konflikts un-

ter  Einbeziehung von Politik  und

öffentlicher Verwaltung

2. Beteiligung der betroffenen Initiati-

ven,  Verbände,  Vorhabenträger-

*innen, Vertreter*innen aus Politik

und öffentlicher Verwaltung sowie

der Bevölkerung vor Ort

3. Neutrale  Mediationsleitung  ohne

eigene betroffene Interessen und

ohne  inhaltliche  Entscheidungs-

kompetenz  (personale  Trennung

von Mittler- und Planerrolle) 

4. Ziel: Einigung der Konfliktparteien

als Input für einen politisch-admi-

nistrativen  Planungs-  oder  Ent-

scheidungsprozess

Da der gemeinsame Mediationsprozess

jedoch keine allgemeine Entscheidungs-

befugnis umfasst, verbleibt die eigentli-

che  Beschlussfindung  stets  außerhalb

des  Verfahrens.  „Es  ist  [jedoch]  kaum

anzunehmen, dass die Politik Vorschlä-

ge ignorieren wird, die sich als gemein-
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sames Ergebnis  von Öffentlichkeit  und

Verwaltung  darstellen“  (Donhauser

2015).

2.3. Besonderheiten der
Mediation im öffentlichen 

Bereich

Aus  den  genannten  Kriterien  ergeben

sich einige Besonderheiten für die Medi-

ation im öffentlichen Bereich, die in an-

deren  Feldern  der  Mediation  weniger

gegeben  sind,  an  dieser  Stelle  jedoch

die  Verfahrensweise  in  besonderem

Maße anspruchsvoll  und  schwierig  ge-

stalten  (vgl.  Förderverein  Mediation  im

öffentlichen Bereich e.V. 2005):

Die  Konfliktparteien  bestehen  zumeist

aus  mehreren  und  zugleich  größeren

Gruppen,  wodurch  Interessen  vielfach

durch  Delegierte  vertreten werden und

mitunter  nicht  alle  Interessenebenen

gleichermaßen Berücksichtigung finden

und  Frustrationen  entstehen  können.

Dies  gilt  es  nach  Möglichkeit  metho-

disch  zu  umgehen.  Die  Kernanliegen

der  Mediation1 bleiben  von  der  Perso-

1 Die Kernanliegen der Mediation lauten:
direkte  Kommunikation  ermöglichen,

nenanzahl zwar unbeeinflusst, doch ma-

chen solche Vielparteienkonflikte spezi-

elle  Kenntnisse  in  der  Großgruppenar-

beit erforderlich, um dem Auftreten grup-

penpsychologischer  Phänomene  fach-

gerecht begegnen zu können.

Zudem überlappen sich häufig interper-

sonelle  und  interorganisatorische  Kon-

flikte, wodurch sich die Themen entspre-

chend  divergent  und  komplex  und oft-

mals auch fachlich schwierig gestalten.

Dem hohen Grad an Fachlichkeit  kön-

nen  mitunter  nicht  alle  Beteiligten  ad-

äquat folgen, wodurch Ungleichgewichte

in der Diskussion entstehen.

Weiterhin ist der Lösungsspielraum weit-

aus stärker eingeschränkt, als das im zi-

vilen  Rahmen  der  Fall  ist.  Denn  die

letztliche  Entscheidungsbefugnis  ver-

bleibt  bei  öffentlichen  Verfahren  –  wie

oben bereits angemerkt – in aller Regel

bei  den  Vorhabenträger*innen  bzw.  im

politisch-administrativen  Bereich.  Somit

alle Interessen sichtbar werden lassen,
Bedürfnisse hörbar und nachvollziehbar
machen, Optionen entwickeln,  Lösung-
en  verhandeln,  Vereinbarungen  treffen
und  Umsetzung  klären  (vgl.  Kolenaty
2004, S. 124; Kron 2017, S. 49).
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bleibt  die  Umsetzung  der  gefundenen

Konfliktlösung vergleichsweise unsicher.

Die  Konfliktaustragung  im  öffentlichen

Bereich,  d.h.  im  Spannungsfeld  zwi-

schen  Umwelt,  Wirtschaft,  Politik  und

Sozialem, erschwert  das Verfahren zu-

dem durch die mediale Aufmerksamkeit

und öffentliche Meinungsbildung.

Alles in allem bedarf ein Mediationsver-

fahren  im  öffentlichen  Bereich  –  mehr

als in anderen Bereichen – einer intensi-

ven  Vorbereitungsphase und sollte  be-

reits im Vorfeld Macht- und Ressourcen-

ungleichgewichte zwischen den Konflikt-

parteien  aufdecken  und  weitestgehend

reduzieren. Denn nur ein Dialogfeld auf

Augenhöhe führt zu allseitig befriedigen-

den Lösungen. Für den Prozess ist wei-

terhin  ein  allumfassendes  Hintergrund-

wissen  zum  Konfliktthema  notwendig,

für  das  im  Zweifel  auch  die  Expertise

von  Außenstehenden  hinzugezogen

werden sollte, um die „Komplexität man-

cher  Sachverhalte  oder  etwaiger

Rechtsfragen“ (Donhauser 2015) erfas-

sen zu können. Eine gründliche Ausar-

beitung  des  inhaltlichen  und  methodi-

schen Ablaufs sowie die Festlegung ei-

nes  realistischen  Erwartungsrahmens

mit Auftraggeber*innen und den wesent-

lichen Akteur*innen ist Grundvorausset-

zung (vgl. Kron 2017, S. 43).

3. Mediation in Groß-
gruppen

Ein  Großteil  der  gesonderten  Verfah-

rensweise  bei  Mediationen  im  öffentli-

chen Bereich beruht  auf  der  Tatsache,

dass diese grundsätzlich mit der Groß-

gruppenarbeit  verbunden  ist.  Ab  einer

Anzahl von 30 Personen spricht die So-

zialpsychologie  von  „Großgruppe“  (vgl.

Kolenaty 2004,  S.  124).  „Bei  Mediatio-

nen im öffentlichen Bereich sind in der

Regel mehrere Mediatorinnen und Medi-

atoren tätig, die als Team mit Gruppen

von manchmal bis zu 40 […] Interessen-

vertretern  aus  unterschiedlichen  Berei-

chen im Spannungsfeld  zwischen Um-

welt, Wirtschaft, Politik und Sozialem ar-

beiten“  (Förderverein  Mediation  im  öf-

fentlichen Bereich e.V. 2005). Doch kön-

nen  Konfliktklärungsprozesse,  die  von

allgemeinem gesellschaftlichem Interes-

se sind, mitunter auch mit 100, 200 oder

mehr  Personen  stattfinden  (vgl.  Kron
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2017, S. 41).

Im Folgenden werden die Vorteile, aber

auch die Herausforderungen, die in der

Arbeit mit Großgruppen entstehen kön-

nen, beschrieben und Bedingungen so-

wie  methodische  Herangehensweisen

vorgestellt,  die  das  Konfliktlösungspo-

tential großer Gruppen wirksam werden

lassen können.

3.1. Vorteile von
Großgruppenmediation

Große  Gruppen  bieten  Raum  für  eine

konstruktive Gruppendynamik, die in be-

sonderer Weise Komplexität und Diver-

sität  erlebbar  macht  und  so  eine  Viel-

zahl  von  Lösungsoptionen  entstehen

lässt,  die  über  den ursprünglichen  Lö-

sungshorizont  hinausgehen.  Dabei  gilt

stets der Grundsatz:  „Gemeinsamkeiten

führen  uns  zusammen,  Unterschiede

bringen  uns  weiter.  Wer  Unterschiede

empathisch sichtbar macht und zugleich

Raum für  das Verbindende schafft,  er-

höht  die  kollektive  Lösungsintelligenz

der Gruppe“ (Kron 2017, S. 41f.). Dabei

kann  das  vorhandene  Expertenwissen

von  Betroffenen  oft  von  Vorteil  für  die

Entscheidungsfindung und deren Quali-

tät sein, da Politik und Verwaltung in al-

ler  Regel  eine  wenig  differenzierende

Perspektive von außen einnehmen und

die Anliegen der Menschen als weniger

divers und komplex bewerten.

Die  geschaffene Transparenz  wichtiger

Informationen und die Einbindung aller

Sichtweisen sorgen dafür, dass sich die

Beteiligten  wertgeschätzt  und  respek-

tiert  fühlen  und so  ein  Verständnis  für

andere  Ansichten  und  Anliegen  sowie

die Bereitschaft des „über den eigenen

Tellerrand Schauens“  entwickeln.

„Bezüglich  der  Beurteilung  des
erreichten Erfolges sind die Be-
teiligten im Vergleich mit außen-
stehenden  Verfahrensbeobach-
tern  insgesamt  zufriedener,  da
sie selbst die kleinen Fortschritte
sehen  können.  Die  Beteiligten
scheinen  wegen  der  Informati-
onsmenge in ihren Erfolgserwar-
tungen  pragmatischer  zu  wer-
den. Je besser sie die Problema-
tik verstehen, umso weniger er-
warten  sie  von  der  Mediation
eine  allseits  befriedigende  Lö-
sung  von  Grundfragen“  (Müller
2006, S. 36).
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So kann ein  Großgruppenverfahren  zu

einem  bestimmten  Konfliktthema  nicht

nur die Qualität der gefundenen Lösun-

gen,  sondern  auch  die  Akzeptanz  der

Entscheidungen  erhöhen,  die  als  ge-

meinsames Produkt aller Beteiligten ent-

standen  sind  (vgl.  Kolenaty  2004,  S.

128;  Donhauser  2015).  Das  hierdurch

gestärkte  „Wir-Gefühl“  der  Teilnehmen-

den trägt zudem zu einer nachhaltig ver-

besserten Kommunikation und Offenheit

für  Konfliktklärungsprozesse  unter  den

Akteur*innen bei.

3.2. Herausforderungen
der Großgruppenmediation

Bei  der  Arbeit  mit  50,  100  oder  mehr

Personen liegt die Herausforderung vor

allem darin,  die  bestehenden  Anliegen

in  einen konstruktiven  Dialog  zu  über-

führen.  Starke  emotionale  Gefühle  wie

Euphorie,  Wut  und  Enttäuschung  kön-

nen eine Großgruppe überwältigen und

genauso  rasch  wieder  abklingen.  „Ge-

nerell  gilt:  differenziertes  Denken  wird

schwieriger,  der  Bauch  dominiert  den

Verstand“  (Kolenaty  2004,  S.  126).

Spontane  Spaltungen  in  „Wir  und  die

Anderen“  tragen  zu  einer  emotionalen

Achterbahnfahrt bei. 

In diesem Sinne gilt  es, Gefühle durch

Reflexion bearbeitbar zu machen. Wich-

tig bleibt hierbei die Frage, wie jede und

jeder  Einzelne  gehört  und zielgerichtet

in  den  Dialog  eingebunden  werden

kann. Denn in Großgruppen kristallisie-

ren sich recht schnell  einige Hauptred-

ner*innen heraus, die über den gesam-

ten  Prozess  hinweg  einen  übermäßig

großen Redeanteil für sich in Anspruch

nehmen (vgl. Müller 2006, S. 34). Dies

gilt es methodisch zu umgehen. Zudem

liegt  die  methodische  Herausforderung

darin,  bei  einer  Vielzahl  an  Beteiligten

möglichst alle in gleicher Weise in den

Prozess einzubinden, damit jedes Anlie-

gen  gleichermaßen  Berücksichtigung

findet.

Bestehende Konflikte werden häufig nur

partiell offen artikuliert und tragen so zu

schwelenden, zumeist unbewussten Wi-

derständen bei.  Die dahinter  liegenden

Werte und Anliegen gilt es aufzudecken,

denn  offen  ausgetragene  Konflikte  tra-

gen langfristig zu einer verbesserten Ar-
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beitsatmosphäre  bei  (vgl.  Müller  2006,

S. 34f.). Solange die Teilnehmenden ei-

nen  Konflikt  lediglich  als  Nullsummen-

spiel  wahrnehmen,  wird  jede  „Aktivität

[…] nur dahingehend geprüft, wer dabei

gewinnt  bzw.  verliert“  (Müller  2006,  S.

35).

Die  Hauptaufgabe  der  Mediator*innen

besteht  demnach  in  der  „Umwandlung

eines  komparativen  Konflikts  in  einen

kooperativen“  (ebd.).  Ideologisch  und

weltanschaulich geprägte Wertekonflikte

lassen sich auf diese Weise überwinden

und in einen gemeinsam geschaffenen

Lösungsraum überführen.

3.3. Methoden für die
praktische Umsetzung

Neben der gründlichen Vorbereitung auf

einen  Mediationsprozess  gibt  es  eine

Reihe  von  Methoden,  die  sich  in  der

praktischen Arbeit  mit  großen Gruppen

bewährt haben, um den genannten Her-

ausforderungen  wirkungsvoll  begegnen

zu können. Im Folgenden werden aus-

gewählte  Rahmenbedingungen,  Pro-

zessstrukturen und methodische Vorge-

hensweisen vorgestellt,  die für ein Ge-

lingen  des  Mediationsverfahrens  mit

Großgruppen geeignet sind.

Einrichtung einer Begleitgruppe

Wichtige  Schlüsselakteur*innen  sollten

in die inhaltliche und methodische Vor-

bereitung  einer  Großgruppenmediation

bereits  während der  Vorbereitungspha-

se begleitend einbezogen werden. „Da-

mit  holt  man  das  Gesamtsystem beim

Erarbeiten  der  Prozessarchitektur  und

der  richtigen  Prozessfragen  stellvertre-

tend  mit  in  die  Vorbereitung“  (Kron

2017, S. 43). Zudem wird dem Mediati-

onsteam  ermöglicht,  sich  bereits  vor

dem eigentlichen Verfahren eine „innere

Landkarte der Konflikte“ (Kron 2017, S.

45) zu erarbeiten, die Orientierung und

die  Vorbereitung  auf  sensible  Themen

bieten kann.

Bei einem solchen Vorgehen ist jedoch

unbedingt  darauf  zu achten,  dass sich

hieraus in der Durchführungsphase kei-

ne  sogenannte  Stellvertreter-Mediation

manifestiert,  bei  der  lediglich  einzeln

ausgewählte Mitglieder*innen der jewei-
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ligen  Interessengruppen  agieren  kön-

nen. Dies würde dem systemischen Me-

diationsansatz widersprechen und viele

Beteiligte außen vor lassen.

Gemeinsame Gefühlsbasis

Heterogen zusammengestellte und ma-

ximal  gemischte  Kleingruppen  ermögli-

chen  einen  symbolhaften  Austausch

zwischen  den  verschiedenen  Konflikt-

parteien.  „Gefühlt  wird  recht  schnell

deutlich:  Meine  Sichtweise  ist  immer

eine  von  mehreren.  Die  Botschaft:

Wahrheit  kommt  im  Plural  vor“  (Kron

2017,  S.  42).  Um den  Einstieg  in  die

Mediation trotz divergenter Sichtweisen

zu  entspannen,  bieten  sich  Aus-

tauschrunden  zu  den  jeweiligen  The-

menfeldern  in  den  Kleingruppen  an  –

mit Fragen wie „Was macht das Projekt /

das Thema /  den Stadtteil  für  mich so

besonders wertvoll?“. Über das gemein-

same emotionale Erleben ähnlicher Ge-

fühlslagen wird  eine  Basis  geschaffen,

die grundlegend für die folgenden Pro-

zessschritte ist und sich nicht selten in

einer  gelösten  und  entspannten  Grup-

penatmosphäre widerspiegelt (vgl. Kron

2017, S. 42f.).

Kennenlernphase

„Persönliche  Beziehungen  begünstigen

auf  Vertrauen  basierende  Formen  der

Konfliktbewältigung“  (Müller  2006,  S.

36).  Kurze  Pausen  zum  persönlichen

Kennenlernen  vor  der  Arbeit  in  den

wechselnden  Kleingruppen  fördern  die

kooperativen  Konfliktlösungsstrategien

erheblich. Laut einer Studie entscheiden

sich mit einer solchen Kennenlernphase

78%  für  ein  kooperatives  Verhalten,

ohne diese Phase kooperieren lediglich

nur noch zwölf Prozent der Teilnehmen-

den (vgl. Müller 2006, S. 36).

Angemessene Dramaturgie

Eine klare und nachvollziehbare Struktur

der Prozessarchitektur sowie eine stim-

mig gestaltete Dramaturgie ermöglichen

emotionale wie rationale Zugänge zum

Thema und  schaffen  Vertrauen  in  den

Prozess. „Inhaltlich geht es darum, eine

Dramaturgie für den Prozess zu entwi-

ckeln, die kontextbezogen und auf Medi-

ations- und Veranstaltungsziel hin einen
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geeigneten inhaltlichen und emotionalen

Bogen spannt [und] dafür jeweils geeig-

nete Arbeitsformen anbietet  [...]“  (Kole-

naty 2004, S. 126). Dabei sollte der „Be-

deutung  des  Atmosphärischen“  (Kron

2017, S. 44) ein besonderer Stellenwert

zukommen. 

Mittels  ansprechender  Symbolik  im

Raum  (bspw.  durch  künstlerische  Ge-

staltung einer Landschaft) wird die emo-

tionale Ebene der Teilnehmenden ange-

sprochen. Gefühle spielen „bei der Aner-

kennung von Argumenten eine wichtige

Rolle“ (Saam/Kriz 2010, S. 168) und so

ist  die  Emotionsarbeit  ein  wesentlicher

Bestandteil  der  Großgruppenmediation.

„Eine  anlassgerechte  Inszenierung  un-

terstützt die emotionale Bereitschaft, ne-

ben eigenen Interessen, die Bedürfnisse

der anderen und das größere Ganze in

den  Gesamtblick  zu  nehmen“  (Kron

2017, S. 44).

Eigenverantwortlichkeit

Eine wichtige Quelle des Engagements

und  der  ungewöhnlichen  Energie,  die

sich in Großgruppen beobachten lässt,

ist der offene Rahmen, in dem die Grup-

pe sich verwirklichen kann. Der geöffne-

te Raum für Emotionen und Diskussio-

nen  sowie  eine  dynamisch  gehaltene

Balance zwischen Struktur und Eigenin-

itiative ermöglicht es den Akteur*innen,

eigenmächtig  Probleme  auszuhandeln

und somit  langfristig die Strukturen ei-

nes  symbiotischen  und  respektieren-

den, zugewandten Miteinanders zu fes-

tigen.  Die Verantwortung für die inhaltli-

che Ausarbeitung sollte vor diesem Hin-

tergrund vollends bei der Gruppe liegen

und nicht vorstrukturiert sein (vgl. Kole-

naty  2004,  S.  129).  Spezifische  Ziele

können auf dieser Grundlage allerdings

nicht erreicht werden. Offenheit für den

Prozess  sowie  inhaltliche  Aufgeschlos-

senheit sind Grundvoraussetzung.
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Formenwandel der Gruppe

Der  stetige  Wechsel  zwischen  Phasen

der  Kleingruppenarbeit  mit  sechs  bis

maximal  acht  Personen  und  dem  Zu-

sammenfinden  im  Plenum  führt  zu  ei-

nem  intensiven  Erleben  der  Dynamik

mediativer  Verfahren  (vgl.  Saam/Kriz

2010, S. 165ff.; Kron 2017, S. 50). „Die

Großgruppe braucht Phasen der paral-

lelen Bearbeitung in kleinen, dialogisch

wirksamen  Einheiten  und  sie  braucht

Zeiten  der  plenaren  Reflexion“  (Kron

2017, S. 49). 

„Die Kleingruppen sind wie Fraktale des

Ganzen. Sie sind räumlich wie energe-

tisch stets mit der gesamten Gruppe in

Kontakt.  Wie  ein  Vogelschwarm,  der

sich  kurz  teilt,  dabei  die  gemeinsame

Formation aber nicht vergisst und immer

wieder zu ihr  zurückkehrt“  (Kron 2017,

S. 50).

Ein  gelungener  rhythmischer  Wechsel

zwischen  homogener  und  heterogener

Zusammensetzung  der  Kleingruppen

kann  sodann  „eine  kaskadenartige

Selbstklärung  bei  gleichzeitiger  Per-

spektiverweiterung“  (Kron 2017,  S.  51)

bewirken, die einen wechselseitigen An-

erkennungsprozess zwischen den Betei-

ligten in Gang bringt. Somit wird mittels

gezielter sozialer und emotionaler Steu-

erung  der  Großgruppe  die  Herausbil-

dung der angestrebten Konfliktlösungen

unterstützt,  wobei  die  Strukturen  und

Regeln  der  Interaktionen  sowie  die

Form  des  sozialen  Gebildes  im  zeitli-

chen Verlauf stets veränderbar und be-

einflussbar bleiben. 

Beweglichkeit der Gruppe

Nicht nur die Veränderung der Gruppen-

größe und -zusammensetzung, sondern

auch  die  körperliche  Bewegung  der

Gruppe  sind  wichtige  Elemente  eines

gelungenen  Mediationsverfahrens.

Durch das Einnehmen räumlicher Positi-

onen zu unterschiedlichen Fragestellun-

gen oder durch andere Bearbeitungsfor-

men,  die  über  das  klassische  Zusam-

mensitzen  hinausgehen,  bleiben  Kopf

und  Körper  beweglich  und  es  können

immer wieder wechselnde Interaktionen

mit verschiedenen Personen stattfinden
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(vgl. Kron 2017, S. 50).

Raum für Emotionen

Aufbrechende Konflikte zwischen einzel-

nen Personen können in manchen Fäl-

len  wie  Stellvertretersituationen  ganzer

Konfliktparteien  wirken,  indem  Gefühle

und Emotionen von vielen widergespie-

gelt  und  im  besten  Fall  stellvertretend

gelöst  werden (vgl.  Kron 2017,  S. 47).

Ein  solcher  Moment  sollte  daher  nicht

unterbunden  werden,  solange  es  fair

bleibt. Indem der Prozessenergie Raum

gegeben wird und die Moderation ledig-

lich die Botschaften der Parteien für bei-

de Seiten verständlich „übersetzt“, wer-

den mitunter inhaltliche Durchbrüche im

Mediationsprozess erreicht. 

„Emotionale Momente machen nicht sel-

ten den Weg frei für eine wirkliche Lö-

sungserarbeitung. Sie sind der Wende-

punkt: [...] Statt dem Ringen um kleinste

Kompromisse entsteht diskursive Quali-

tät  und  eine  gemeinsame  Weitsicht“

(Kron 2017, S. 48).

Im Anschluss an einen solchen Moment

empfiehlt  es  sich,  eine  Pause  zu  ma-

chen. Die Stimmung ist zumeist gelöster

als zuvor, doch hat die Veränderung in

der Gruppe allen Teilnehmenden Ener-

gie gekostet.

Zusammenfassend erscheint die Schaf-

fung einer entspannten Atmosphäre zwi-

schen  den  Beteiligten,  die  Emotionen

zulässt und partizipative Elemente in der

Prozessgestaltung vorsieht, als überge-

ordneter  Baustein  für  einen  konstrukti-

ven Konfliktlösungsprozess von großen

Gruppen. Daneben wirkt sich die Dyna-

mik einer wechselnden Gruppenzusam-

mensetzung  sowie  eine  ansprechend

gestaltete  Dramaturgie  unter  Einbezie-

hung  der  Raumatmosphäre  positiv  auf

ein Großgruppenverfahren aus.

3.4. Geeignete Verfahren für
Großgruppenmediation

Im Bereich der Beteiligungsmethodiken

finden sich mehrere Verfahren, die sich

in unterschiedlicher Weise für Mediatio-

nen mit großen Gruppen eignen2. Dabei

2 Für  die  intensive  Lektüre  zu  der
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wird stets  der Blick auf  einen systemi-

schen Ansatz gerichtet, der alle vorhan-

denen Perspektiven einbezieht und da-

her das gesamte System in einen Raum

bringen möchte.  Die  sogenannte  Stell-

vertreter-Mediation,  an  der  nur  einzeln

ausgewählte  Mitglieder_innen  aus  den

jeweiligen  Interessengruppen  teilneh-

men,  sollte  vor  dem  Hintergrund  der

Einbeziehung tatsächlich aller Beteiligter

möglichst vermieden werden. In Hinblick

auf diese Prämisse lassen sich die fol-

genden  drei  Verfahren  besonders  her-

vorheben:

a. World-Café

Während eines World Café sitzen Klein-

gruppen von etwa vier bis sechs Perso-

nen in einem Setting von einzelnen Kaf-

feehaustischen  zusammen,  um  be-

stimmte Fragestellungen zu bearbeiten.

Mittels mehrerer Runden wird ein „Netz-

werk von Dialogen aufgebaut, die durch

Thematik  bieten  sich  vor  allem  die
Methodenhandbücher  für  Bürgerbe-
teiligung der Stiftung Mitarbeit an:Astrid
Ley,  Ludwig  Weitz  (Hrsg.)  (2003):  Praxis
Bürger-beteiligung.  Ein  Methodenhandbuch.
Bonn: Stiftung Mitarbeit  & Agenda  Transfer
sowie:  Stiftung  Mitarbeit  &  ÖGUT  (Hrsg.)
(2018):  Bürgerbeteiligung  in  der  Praxis.  Ein
Methodenhandbuch. Bonn: Stiftung Mitarbeit.

Tischwechsel der Teilnehmer immer neu

verknüpft und zuletzt in einem Verdich-

tungsschritt  inhaltlich zusammengeführt

werden“  (Kolenaty  2004,  S.  132).

Schlüsselerkenntnisse,  wichtige  The-

men und offene Fragen werden visuell

festgehalten  und  von  einem  am  Tisch

verbleibenden „Gastgeber“ der nächsten

Gruppe präsentiert, um diese weiter ver-

tiefen zu können.

Die Stärke des World Café liegt in sei-

ner einfachen und inhaltlich flexiblen An-

wendung, wodurch sich mit einem gerin-

gen Zeitaufwand von etwa zwei Stunden

alle  Teilnehmenden  leicht  integrieren

lassen.  Bei  dieser  Methode  kommen

alle miteinander ins Gespräch, weshalb

sie  sich  hervorragend  für  die  Sys-

tem-Mediation  eignet.  Ein  Dialog  im

Rahmen des World Café kann allerdings

noch  zu  keinen  vertiefenden  Lösungs-

ansätzen führen, sondern macht vorerst

nur grundlegende Erkenntnisse über die

Komplexität  des  systemischen  Konflik-

tes ersichtlich, ohne sich hierbei auf die

konkrete  Umsetzung  zu  konzentrieren

(vgl. Kolenaty 2004, S. 134). Daher er-

scheint das World Café in besonderem
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Maße für die frühe Phase der Mediation

geeignet, in der ein Verständnis für die

Gesamtsituation wesentlich ist.

b. Open Space

„Open Space versteht sich nicht als ge-

nuines Verfahren zur Lösung von Kon-

flikten. Das Setting erlaubt den Teilneh-

mern allerdings viel  Freiraum, um sich

‚heißen Eisen‘  nach und nach anzunä-

hern“ (Kolenaty 2004, S. 132). Die Be-

sonderheit  dieser  Methode  liegt  in  der

selbstorganisierten  Themenbearbeitung

der Gruppe. Begrenzt wird diese ledig-

lich durch ein übergeordnetes Rahmen-

thema  und  eventuelle  Vorgaben  und

Rahmenbedingungen  der  Auftragge-

ber*innen.  Alle  Teilnehmenden  können

ihnen  wichtige  Themen  benennen,  zu

denen sie  die  anderen in  einen Work-

shop einladen. 

Über ein bis zwei Tage finden so mehre-

re Workshoprunden statt, deren Ergeb-

nisse  jeweils  schriftlich  zusammenge-

fasst werden und „die Grundlage für Pri-

orisierung  und  Zusammenführung  ver-

wandter Themen und die Basis für die

Maßnahmeplanung“ (Kolenaty 2004, S.

130)  darstellen.  So  eignet  sich  das

Open  Space-Verfahren  für  erste  sich

konkretisierende  Lösungsansätze  im

Mediationsprozess,  indem  die  unge-

wöhnliche  Kombination  von  Effizienz

und Kreativität viel Freiraum in der Ide-

enfindung lässt.

c. Real Time Strategic Change-
Conference (RTSC)

Dieses Verfahren erscheint geeignet für

die  Ausarbeitung  konkreter  Planungen

in der späten Phase eines Mediations-

prozesses. „RTSC ist ein großgruppen-

basiertes  Verfahren  das  beansprucht,

‚schnellen Wandel‘ zu ermöglichen“ (Ko-

lenaty 2004. S. 135). 

Bei dieser Methode arbeiten Kleingrup-

pen simultan an konkreten Fragestellun-

gen,  deren  Ergebnisse  direkt  im  An-

schluss  daran  im  Plenum  vorgestellt

werden. Die Kleingruppen können dabei

sowohl aus homogen zusammengesetz-

ten Gruppierungen als auch aus einem

heterogen  gemischten  „Mikrokosmos“

bestehen.  In  beiden  Fällen  wird  „das
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ganze System in einen Raum“ gebracht.

Ein  gezielt  geschaffenes  Problembe-

wusstsein  für  das  Konfliktthema  lässt

den  Handlungsbedarf  sichtbar  werden.

Denn  die  Philosophie  des  RTCS-Mo-

dells  betont  die  Unzufriedenheit  der

Menschen als Motor für Veränderungen,

welcher  mittels  Erreichen  einer  kriti-

schen Masse Bewegung in das System

bringt (vgl. Kolenaty 2004. S. 135ff.).

Planung  und  Implementierung  finden

dabei  simultan statt,  indem sich neben

der konkreten Ausarbeitung für ein Vor-

haben  gemeinsame  Ziele  und  Werte

verändern und so ein neues Gefühl von

Gemeinschaft  entsteht.  Großgruppen

werden hierbei nicht selten von einer re-

gelrechten Energiewelle erfasst,  die zu

einer Vielzahl neuer Lösungsideen führt.

„Die Stärke dieses Verfahrens liegt also

in der Kombination der gezielten Arbeit

an konkreten,  auf  die  Zukunft  bezoge-

nen Veränderungsschritten, mit emotio-

nalen,  energetisierenden  Stärkungsef-

fekten“ (Kolenaty 2004, S. 138).

Die  vorgestellten  Verfahren  entfalten

ihren jeweiligen Nutzen an unterschied-

lichen Stellen eines Mediationsprozes-

ses. Die folgende Tabelle macht ersicht-

lich, für welche Abschnitte sich welches

Verfahren  gut  eignet  (siehe  Tabelle  1:

Ablauf  eines  Mediationsverfahrens,  S.

4f.).
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Verfahren Phasenabschnitt
(siehe Ablauf der Mediation)

World-Café Beschreiben und Benennen von Themen
Klärung von Bedürfnissen und Interessen

Open Space Erarbeitung eines Kriterienkataloges
Gemeinsame Ideensuche

RTCS-
Konferenz

Entwicklung von Optionen
Überprüfung der Machbarkeit der Optionen

Tabelle 2: Geeignete Verfahren für Großgruppenmediationen
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4. Reflektion und Aus-
blick

Die  vorangegangenen  Ausführungen

beschäftigen  sich  mit  einem  systemi-

schen Mediationsansatz, nach dem alle

Beteiligten  eines  Mediationsverfahrens

mit  ihren Interessen,  Anliegen und Be-

dürfnissen involviert werden sollen.

In stadtplanerischen Vorhaben oder an-

deren  Entwicklungsprozessen  sind  in

der Regel eine Vielzahl an unterschiedli-

chen Akteur*innen eingebunden. Mit der

Zahl  der  Beteiligten  steigt  auch  der

Kommunikationsbedarf und das Konflikt-

potenzial. Die komplexe Zusammenset-

zung der Akteur*innen bedarf hierbei ei-

nes kooperativen und partizipativen Pro-

zesses, der die Interessen und Bedürf-

nisse aller Beteiligten berücksichtigt.

Die  übergeordnete  Herausforderung

speziell bei Mediationen im öffentlichen

Bereich liegt demnach in der Arbeit mit

großen Gruppen, die 50 oder mehr Per-

sonen umfassen können. Denn die auf-

tretende  Komplexität  großer  Gruppen

wird  erst  dann  konstruktiv  bearbeitbar,

wenn  sie  methodisch  angemessen

strukturiert und erlebbar gestaltet wird.

Dies erfordert eine sorgfältige Klärungs-,

Abstimmungs-  und  Vorbereitungsarbeit

im  Vorfeld,  um  das  relevante  Hinter-

grundwissen  und  die  nötige  Expertise

erwerben zu können. Die Vorbereitungs-

phase fällt entsprechend sehr viel inten-

siver  und zeitaufwändiger aus,  als das

in  anderen  Mediationsfeldern  der  Fall

ist.

Der wichtigste Aspekt, der für eine kon-

struktive Prozessgestaltung und ein ent-

sprechendes  Veranstaltungsdesign  bei

Großgruppenmediationen  herausgear-

beitet werden konnte, umfasst in erster

Linie die Atmosphäre zwischen den Be-

teiligten, die den Grundstein für das Ge-

lingen der Mediation legt.  Nicht nur die

rationale, sondern auch die emotionale

Ebene sollte dabei mit einer stimmigen

Dramaturgie  angesprochen  werden,

denn eine Einigung alleine auf der Fak-

tenebene findet eher selten statt.
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So sollten Emotionen unbedingt  zuge-

lassen  und  ihrem  Ausdruck  innerhalb

vorher  festgelegter  Spielregeln  Raum

gegeben werden. Ein Mediationsverfah-

ren kann auf diese Weise auf emotiona-

ler Ebene eine Aufbruchsstimmung be-

wirken,  gerade  wenn  es  vorher  durch

große Konflikte  zum Stillstand gekom-

men war. 

Durch  diesen  Stimmungsumschwung

kann  es  gelingen,  Konfrontationen  zu

überwinden, die Umsetzung zu erleich-

tern, zu beschleunigen und Kooperatio-

nen zu fördern. Es wird in hohem Maße

Handlungsfähigkeit hergestellt,  wo vor-

her  Einzelaktionen,  Desinteresse  oder

auch  massive  Konflikte  einem  koordi-

nierten  Planungsvorhaben  im  Wege

standen. 

Planungs-  und  Entwicklungsvorhaben

erfahren durch das Schaffen eines wirk-

samen Dialograhmens, in welchem statt

eingefahrener  Argumentationsmuster

echte  Dialoge  entstehen  können,  eine

höhere Akzeptanz bei den Betroffenen.

So sollte  eine Mediation nicht  erst  bei

gescheiterten  Beteiligungsverfahren  in

Stadtentwicklungsprozessen,  sondern

bereits  im  Vorfeld  zur  Konfliktvermei-

dung eingesetzt werden. Eine frühzeiti-

ge  Einbindung  ist  daher  empfehlens-

wert.  Die  Teilnehmenden  werden  hier-

durch von Beginn an für die Interessen

und Bedürfnisse der anderen Beteiligten

sensibilisiert,  ein  aktives  Zuhören  wird

gefördert  und Verständnis für die Sicht

der Anderen aufgebracht. Summa sum-

marum führt ein solches Vorgehen in al-

ler Regel nicht nur zu einer höheren Er-

gebnisqualität,  sondern  befördert  auch

einen nachhaltigen Lernprozess bei den

Beteiligten sowie die Verbesserung der

gesamten  Konfliktkultur  für  weitere

Schritte des Projektvorhabens. 

Dieser zweite Aspekt  sollte  bereits  An-

reiz genug sein, einen mediativen Pro-

zess bei öffentlichen Planungsvorhaben

von Beginn an mitzudenken. Denn der

Mehraufwand  eines  Mediationsverfah-

rens  steht  einem  erfolgreichen  Beteili-

gungsprozess  bei  städtischen  Entwick-

lungsprozessen  keineswegs  entgegen,

sondern kann diesen vielmehr qualitativ

und nachhaltig  steigern.  Werden dabei

die  genannten  strukturierenden,  atmo-
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sphärischen und situativen  Empfehlun-

gen im Vorfeld sowie in der phasenwei-

sen Umsetzung dynamisch berücksich-

tigt,  steigt  die Wahrscheinlichkeit  eines

gelingenden  Mediationsprozesses  mit

der Großgruppe.

So lassen sich öffentlich relevante Kon-

fliktfälle  unter  der  Voraussetzung  gut

überlegter  Rahmenbedingungen  zum

Setting,  spezifischer  Strukturen,  die

sich an den gruppendynamischen Pro-

zess anpassen, sowie schwellenabbau-

enden Methodiken in Großgruppenme-

diationen erfolgreich bearbeiten.

Unter  Einbeziehung  aller  Beteiligten

kann  es  der  Gruppe  so  möglich  ge-

macht werden, sich selbst zu ermächti-

gen  und  als  Gesamtsystem  eigenver-

antwortliche Lösungspotentiale wirksam

werden zu lassen. Dabei  sollte  jedoch

nicht  außer  Acht  gelassen  werden,

dass auch unter genannten Vorausset-

zungen eine Mediation kein allgemein-

gültiges Erfolgsrezept ist. Die besagten

methodischen Herangehensweisen be-

günstigen  allerdings  einen  allseits  zu-

friedenstellenden  Konfliktlösungspro-

zess.  Ein  sensibler  Umgang  bleibt

dabei unabdingbar.
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Beitrag VII: Streitschlichtung in Werkstätten

für Menschen mit Behinderung

Eine Form selbstbestimmter Konfliktlösung

von Meike Wehner

Gliederung:

1. Einleitung

2. Mediation mit Menschen mit kognititver 
Beeinträchtigung

3. Streitschlichtung von Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung in Werkstätten

4. Diskussion: Reflektion / Handlungsempfeh-lungen für 
das Arbeitsfeld



Streitschlichtung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

1. Einleitung

„Viele Menschen mit geistiger Behin-

derung können aber wesentlich mehr,

als  ihnen  zugetraut  wird.  Dies  trifft

z.B. auch in Bezug auf das Lösen von

eigenen Konflikten zu,  wenn die ge-

eigneten  Rahmenbedingungen  ge-

schaffen werden“, so schreiben Weiß

& Fuhr in einer Publikation von 2005

(Weiß & Fuhr 2005, S. 94). 

Mediation mit Menschen mit kogniti-

ver  Beeinträchtigung  ist  eine  Kon-

fliktlösungsmethode,  der  sich  bis

dato im deutschsprachigen Raum nur

zaghaft  angenähert  wurde.  In  den

USA ist  das  Konzept  der  Mediation

bei  diesem  Personenkreis  bereits

weiterentwickelt (vgl. ADA 2016; vgl.

Weiß  &  Fuhr  2005;  vgl.  Theunissen

2011).  Sehr oft findet sich die Frage

„Ist Mediation mit Menschen mit ko-

gnitiver  Einschränkung  überhaupt

möglich?“  (vgl.  Weiß  &  Fuhr  2005;

vgl. Schüler 2006; vgl. Meuer & Saut-

hoff 2005).

Wichtig  ist  hierbei,  dass  man  zwi-

schen  zwei  unterschiedlichen  Kon-

fliktlösungsverfahren  unterscheiden

muss:  Der  Mediation  mit Menschen

mit  kognitiver  Beeinträchtigung  und

der Mediation von Menschen mit Be-

einträchtigung.1

Dieser Beitrag,  der  den Titel  „Streit-

schlichtung in  Werkstätten für  Men-

schen mit Behinderung – eine Form

selbstbestimmter  Konfliktlösung“

trägt,  behandelt  schwerpunktmäßig

das Thema Mediation  von Menschen

mit kognitiver Beeinträchtigung.

Es  soll  dabei  betrachtet  werden,  in

welcher  Form  Streitschlichtung  als

Konfliktlösungsmethode  für  diese

Personengruppe  geeignet  ist  und

welche  Erfahrungen  dabei  in  Werk-

stätten  für  Menschen  mit  Behinde-

rung  (WfbM)  gemacht  wurden  und

werden. Die Forschungsfrage, der da-

bei  nachgegangen  werden  soll,  lau-

tet: Inwiefern ist Streitschlichtung für

1 Die  Kursivschreibung  wurde  bewusst
gewählt, um zu verdeutlichen, dass es
sich um zwei  verschiedene Konzepte
handelt.
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Menschen mit kognitiver Beeinträch-

tigung  ein  geeignetes  Konfliktlö-

sungsverfahren?

Der Beitrag gliedert sich in zwei gro-

ße  Kapitel,  denen  ein  Exkurs  voran

gestellt  ist,  in  dem  erläutert  wird,

dass Menschen mit kognitiven Beein-

trächtigungen gesellschaftlich seit je-

her diskriminiert  wie exkludiert  wur-

den,  da dies auch verdeutlicht,  war-

um  es  Vorbehalte  gegen  Mediation

mit dieser Klientel gibt.

Im ersten  Kapitel  soll  allgemein  be-

trachtet werden, inwieweit Mediation

mit  Menschen  mit  kognitiver  Beein-

trächtigung  im  deutschsprachigen

Raum  verbreitet  ist  und  welche  As-

pekte  bei  diesem Personenkreis  be-

sonders berücksichtigt werden müs-

sen. Das zweite Kapitel, auf dem der

Schwerpunkt  dieses  Beitrags  liegt,

beschreibt  dann  konkret  das  Streit-

schlichtungskonzept der Gemeinnüt-

zigen  Werkstatt  Köln-Rodenkirchen

GmbH (GWK-Roden-kirchen). Es wird

darin  beleuchtet,  warum  Streit-

schlichtungsverfahren  dort  einge-

führt  wurden,  wie diese sich gestal-

ten und welches Fazit  die GWK Ro-

denkirchen diesbezüglich zieht.

In  einer  abschließenden  Diskussion

wird  dann  noch  einmal  erörtert,  in-

wiefern Mediation bei  Menschen mit

kognitiver  Beeinträchtigung  im

deutschsprachigen  Raum  verbreitet

ist  respektive,  wo und  warum  noch

nicht.2

Bezüglich  der  für  diese  Arbeit  ver-

wendeten Literatur soll vor allen Din-

gen auf die Streitschlichterbroschüre

der  GWK-Rodenkirchen  (2006)  ver-

wiesen werden,  die  beschreibt,  war-

um  das  Streitschlichtungsprogramm

dort implementiert wurde und vor al-

len Dingen,  wie sich dieses konkret

gestaltet  (ein  Auszug  aus  der  Bro-

schüre, konkret die „Streitschlichter-

mappe“  und  die  „Nichtverletztende

Ärgermitteilung“, finden sich im Feh-

ler: Referenz nicht gefunden).

2 An einigen Stellen dieser Stelle schreibt
die Verfasserin dieser Arbeit  von „Ich“,
weil  es bei den jeweiligen Punkten als
sinnvoll erschien, auch wenn dies nicht
wissenschaftlichen  Standards  ent-
spricht.
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Das von der GWK und dem Mediator

Roland Schüler  im Jahr  2004 entwi-

ckelte  Konzept der  Streitschlichtung

wurde  2007  einer  Ausgabe  des

Fachjournals „Spektrum der Mediati-

on“  in Form eines Themenheftes mit

dem  Titel  „Mediation  von  und  mit

Menschen  mit  geistiger

Behinderung“ aufgegriffen.

Überdies  verwiesen  werden  soll  auf

den Beitrag von  Susanne Weiß und

Jutta  Fuhr  (2005),  in  dem diese  be-

leuchten, welche Aspekte bei der Me-

diation bei  Menschen mit  kognitiver

Beeinträchtigung besondere Berück-

sichtigung finden sollten.

Zudem ist auch der kurze wie knappe

Beitrag  von  Georg  Theunissen  er-

wähnenswert,  der  in  dem Standard-

werk „Geistige Behinderung und Ver-

haltensauffälligkeiten“  von  2011  zu

finden ist.

Insgesamt  lässt  sich  konstatieren,

dass es im deutschsprachigen Raum

derzeit noch wenig wissenschaftliche

Literatur  zum Thema „Mediation mit

Menschen mit kognitiver Beeinträch-

tigung“ gibt, worauf in der abschlie-

ßenden Diskussion noch einmal ein-

gegangen werden wird.
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Exkurs:
Menschen mit kognitiver

Beeinträchtigung als
gesellschaftlich margina-
lisierte wie diskriminierte

Personengruppe

Menschen  mit  kognitiven  Beeinträchti-

gungen  waren  von  jeher  von  gesell-

schaftlicher  Ausgrenzung   respektive

Diskriminierung wie auch Exklusion be-

troffen. Theunissen konstatiert:

„Wie  keine  andere  Randgruppe
der  Gesellschaft  waren  diese
Menschen in der Vergangenheit
abhängig von dem,  was in den
unterschiedlichen  Zeiträumen
als  Mensch-sein,  lebenswert
oder  sinnhaft  definiert  wurde,
und wie kaum eine andere Grup-
pe  bekamen  sie  gesellschaftli-
che Umwälzungen, religiöse Auf-
fassungen,  weltanschauliche,
politische oder  kulturelle  Verän-
derungen so unmittelbar zu spü-
ren“ (Theunissen 1999, S. 18).

Theunissen  beschreibt  in  seiner  Publi-

kation „Wege aus der Hospitalisierung“

(1999)  ausführlich,  wie  Menschen  mit

kognitiver Beeinträchtigung in Institutio-

nen untergebracht wurden, die sie von

der Gesellschaft  exkludierten.  Sie wur-

den unter anderem in Klöstern Hospitä-

lern oder kirchlich geführte Zufluchtstät-

ten (vgl. ebd.) sowie „kirchlichen Asylen,

Armen-  Findel-  und  Waisenhäusern

oder  in  öffentlichen  Arbeitsanstalten,

Gefängnisse, ausbruchssicheren Schel-

men- und Narrentürmen, in Zucht-  und

Irren- oder Tollhäusern“ (ebd. S. 20) un-

tergebracht.

Im 19. Jahrhundert waren Arten der Un-

terbringung  dann  „Taubstummen,  Blin-

den-, Idioten- oder Schwachsinnigenan-

stalten“  (ebd.,  S.  22).  Es war überdies

üblich, Foltermethoden einzusetzen, die

dazu dienen sollten, diese Menschen zu

„erziehen“  (ebd.,  S.  21)  respektive  ge-

sellschaftlich geltenden Normen gefügig

zu machen.

In der Zeit  des Nationalsozialismus er-

reichte   die  gesellschaftliche  Ausgren-

zung kognitiv beeinträchtigter Menschen

ein neues Ausmaß: Es kam zu Zwangs-

sterilisationen  wie  systema-tischen  Tö-

tungen im Rahmen von Euthanasiepro-

grammen – insbesondere durch die so-

genannt „Aktion T 4“ (vgl. ebd.).
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Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickel-

ten sich in der BRD und der DDR der

Umgang, die Versorgung sowie die Un-

terbringung  von  Menschen  mit  kogniti-

ven Beeinträchtigungen unterschiedlich.

In der BRD war die Gründung von  El-

tern-  und  Betroffeneninitiativen  bedeu-

tend, in deren Zuge 1958 auch die Bun-

desvereinigung Lebenshilfe entstand. In

der  DDR  hingegen  wurden  Menschen

mit kognitiver Beeinträchtigung in staatli-

chen  Institutionen  (Schulen,  Bildungs-

einrichtungen, Heimen) betreut (vgl. Sei-

del 2007).

Doch  erst  die  Psychatrieenquete  von

1975  zog  eine  Enthospitalisierung  ko-

gnitiv  beeinträchtigter  Menschen  nach

sich. In etwa 17.000 Menschen mit ko-

gnitiver Beeinträchtig-ung befanden sich

bis zu dieser Reform in  psychiatrischen

Kliniken  (vgl.  Werther  &  Hennicke

2008). Als Folge der Psychiatrieentque-

te wurden diese Menschen fortan in Ein-

richtungen der Behindertenhilfe unterge-

bracht.  Überdies entstanden neue Ein-

richtungen wie Institutionen, was sich in

den einzelnen Bundesländern der BRD

unterschiedlich  gestaltete  (vgl.  Seidel

2007; vgl. Theunissen 1999).

Neben der Unterbringung in Einrichtun-

gen wie Anstalten, durch die Menschen

mit  Beein-trächtigungen gesellschaftlich

exkludiert wie separiert wurden (was bis

dato noch der Fall  ist, denn Menschen

mit Beeinträchtigungen leben auch heut-

zutage oft in extra für sie geschaffenen

Heimen oder Wohngruppen)  lässt sich

auch sprachlich festmachen, dass diese

Personengruppe diskriminiert wurde. So

wurden Menschen mit kognitiven Beein-

trächtigungen  als  „Idioten,  Besessene,

Missgestalten, Blöde, Krüppel, Mondkäl-

ber, Narren, Kretins, Tollen, Wechselbäl-

ger,  Fallsüchtige [...]“  (ebd.,  S.  18) be-

zeichnet, um nur einige Begrifflichkeiten

aufzuführen.

Heutzutage wird oftmals noch von „geis-

tig  behinderten  Menschen“  oder  „Men-

schen  mit  geistiger  Behinderung“  ge-

sprochen.  Im Arbeitsfeld  der  Behinder-

tenhilfe geht man jedoch dazu über von

„Menschen  mit  geistiger  Beeinträchti-

gung“ zu sprechen. Die Medizin verwen-

det  auch den Terminus „Menschen mit

Intelligenzminderung“  (Sappok  et  al.
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2019,  S.15-21).  Betroffene  bezeichnen

sich im deutschsprachigen Raum auch

als „Menschen mit Lernschwierigkeiten“,

was unter anderem auch der Pädagoge

Theunissen  so  benennt  (Theunissen

2013, S.10).  Dies sind nur einige  Be-

grifflichkeiten für diese Personengruppe,

die in verschiedenen wissenschaftlichen

Disziplinen aktuell verwendet werden. In

dieser Arbeit möchte ich für diesen Per-

sonenkreis  –  abgesehen  von  Zitaten

und  feststehenden  Termini  wie  z.B.

„Werkstatt  für  Menschen  mit  Behinde-

rung“ – den Begriff  „Menschen mit  ko-

gnitiver  Beeinträchtigung“  verwenden,

da dieser mir selbst weniger diskriminie-

rend  erscheint,  als  es  vormalige  Be-

zeichnungen  waren.  Dieser  Terminus

wird  aktuell  mitunter  auch  in  Wissen-

schaft und Forschung verwendet.

Es ließen sich viele weitere gesellschaft-

liche Bereiche, in denen Menschen mit

Beeinträchtigung  von  Diskriminierung

betroffen sind, aufführen. Die in diesem

Exkurs knapp skizzierten sollen zeigen,

warum es  für  Menschen mit  kognitiver

Beeinträchtigung immer noch schwierig

ist, am gesellschaftlichen Leben zu par-

tizipieren  respektive  warum  sie  immer

noch  von  vielen  Teilen  exkludiert  wer-

den.  Dies  betrifft  unter  anderem  auch

den Einsatz  des  Konfliktlösungsverfah-

rens  der  Mediation,  welches,  wie  ein-

gangs erwähnt, bisher kaum bei dieser

Personengruppe angewendet wird.  

In dieser Arbeit wird eine Form von Me-

diation von Menschen mit kognitiver Be-

einträchtigung betrachtet,  die in „Werk-

stätten  für  Menschen  mit  Behinderun-

gen“  (WfbM) praktiziert  wird.  Ob diese

Institutionen eine Schutzfunktion haben

oder  ob sie  gesellschaftliche Exklusion

nicht  vielmehr  befördern,  ist  sicherlich

ebenfalls  diskussionswürdig.  Ebenso

wie die Tatsache, dass die dort beschäf-

tigten  Menschen  mit  kognitiven  Beein-

trächtigungen  keine  adäquate  Entloh-

nung für ihre Arbeit erhalten (vgl. Paritäti-

scher Wohlfahrtsverband 2014). Jedoch

bedürfte es dafür eigener Arbeiten, wes-

halb  es  hiermit  erwähnt  werden  muss

und soll,  aber nicht  ausführlich erörtert

werden kann.

Trotzdem wird in dieser Arbeit ein Streit-

schlichtungskonzept  vorgestellt,  das  in
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Werkstätten für Menschen mit Behinde-

rung angesiedelt  ist  und das sicherlich

dazu beträgt, dass diese Menschen em-

powert  werden  und  lernen,  selbstbe-

stimmt  zu  agieren,3 was  als  positiv  zu

werten ist.

2. Mediation mit Men-
schen mit kognitiver Be-

einträchtigung

Das vorliegende Kapitel thematisiert, in-

wiefern Mediation mit Menschen mit ko-

gnitiver  Beeinträchtigung als  Konfliktlö-

sungsmethode  geographisch  unter-

schiedlich verbreitet ist. Außerdem wird

3 Zum Empowerment und zur Inklusion
bei Menschen mit Beeinträchtigung sei
verwiesen auf: Theunissen (2013).

darauf  eingegangen,  wie  Mediations-

techniken und Sprache bei diesem Per-

sonenkreis  modifiziert werden müssen,

um den Zugang zu ermöglichen.

2.1. Verbreitung und Einsatz

Mediation ist für Menschen mit kogniti-

ver Beeinträchtigung im deutschsprachi-

gen  Raum  noch  kaum  verbreitet,  wie

bereits in der Einleitung erwähnt wurde.

Mediation  als  Konfliktlösungsmethode

mit Menschen mit kognitiver Beeinträch-

tigung wird  bisher nur vereinzelt  ange-

boten, da immer wieder gefragt wird, ob

Menschen  mit  kognitiver  Beeinträchti-

gung dazu überhaupt in der Lage sind

(s.  Einleitung).  Der  Mediator  Roland

Schüler hat hierzulande mit seinen Kon-

zepten  für  diese  Personengruppe  im

deutschsprachigen Raum sicherlich Pio-

nierarbeit geleistet (s. Kapitel drei).

In den USA hingegen, wo Mediation als

Konfliktlösungsverfahren ihren Ursprung

hat  (vgl.  Besemer 1999),  ist  Mediation

eine  gängige  und  oft  in  Anspruch  ge-

nommene  Konfliktlösungsmethode  und

wird  häufig  bei  Verstößen  gegen  das
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Antidiskiminierungsgesetz  angewendet.

Das  US-amerikanische  Justizministeri-

um hat dafür  ADA-Mediationsprogram-

me initiiert und überdies Disability Medi-

ation Centers gegründet (vgl. ADA 2016;

vgl. Weiß & Fuhr 2005; vgl. Theunissen

2011).

2.2. Einsatz von Sprache, 
Zeichen, Symbolen und 

Techniken

Unabhängig  davon,  ob  man  sich  mit

dem Konzept „Mediation  mit Menschen

mit kognitiver Beeinträchtigung“ befasst

oder „Mediation  von Menschen mit  ko-

gnitiver Beeinträchtigung“ gibt es einige

grundsätzliche Dinge bei diesem Perso-

nenkreis  zu  beachten  bzw.  muss  das

Konfliktlösungskonzept  der  Mediation

adäquat  modifiziert  werden,  um  Men-

schen  mit  kognitiven  Einschränkungen

den Zugang zu ermöglichen.  Inwiefern

diesbezüglich  bereits  Handlungsemp-

fehlungen  und  Erfahrungswerte  vorlie-

gen,  soll  im  Folgenden  beschrieben

werden.

Ein erforderliches Kommunikationsmittel

respektive eine notwendige Fähigkeit ist

für das Konfliktlösungsverfahren Media-

tion unabdingbar:  Das Verständnis von

Sprache. Gerade diese ist für Menschen

mit  kognitiver  Beeinträchtigung  oftmals

eine Barriere und exkludiert sie in vieler-

lei  Hinsicht  von der Teilnahme am ge-

sellschaftlichen wie  öffentlichen Leben.

Sprachliche  Strukturen  sind oftmals  so

gestaltet, dass sie für Menschen mit ko-

gnitiven  Einschränkungen  nur  schwer

zugänglich sind.   Aber Sprache ist  ge-

staltbar und es gibt eine Vielfalt an Mög-

lichkeiten,  Sprache  so  anzupassen,

dass sie  für   Menschen mit  kognitiven

Beeinträchtigungen  verständlich  ist.  Im

Folgenden soll erläutert werden, welche

Handlungsempfehlungen  und  Erfah-

rungswerte diesbezüglich bereits formu-

liert wurden.

Weiß & Fuhr (2005) verweisen darauf,

dass sprachliche Strukturen einfach und

verständlich sein müssen.  Auf  die Ver-

wendung von Fremdwörtern sollte daher

verzichtet werden. Des Weiteren ist es –

abhängig  von  der  Beeinträchtigung  –

auch  notwendig,  Formen  Unterstützter

Kommunikation  (z.B.  Sprachcomputer)
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und Personen,  die  als  Dolmetscher*in-

nen  fungieren,  miteinzubeziehen  (vgl.

Weiß  &  Fuhr  2005;  vgl.  Theunissen

2011).

Neben  dem  bewussten  Einsatz  von

Sprache ist  es  auch sinnvoll,  Symbole

einzusetzen. Dies können nach Weiß &

Fuhr visuelle, handfeste und symbolhaf-

te  Handlungen  sein.  Visuelle  Symbole

können  Bilder  sein,  die  Handlungen

ausdrücken.  Handfeste  Symbole  kön-

nen z.B. eine Kordel sein, die einen Ver-

trauenskreis symbolisiert oder ein Rede-

stab, der von derjenigen Person gehal-

ten wird, die gerade spricht. Handfeste

Symbole  können  zudem auch  symbol-

hafte Handlungen sein, wie z.B. das Öff-

nen und Schließen von Vertrauenskrei-

sen,  das  Weitergeben  eines  Redesta-

bes oder auch ein Platzwechsel zur Per-

spektivenänderung.  Eine  gute  Technik

für die Mediation mit Menschen mit Be-

einträchtigung  können  zudem  Rollen-

spiele sein (vgl. ebd). Als Technik kann

aber  nach  Weiß  &  Fuhr  auch  gelten,

Verhaltensweisen und Lösungsmöglich-

keiten,  die  in  der  Mediation  erarbeitet

wurden,  den  Teilnehmer*innen  als

Übung  mit  nach  Hause  zu  geben  (vgl

ebd.).

Die Mediation mit Menschen mit kogniti-

ver Beeinträchtigung orientiert sich ganz

allgemein auch  an Techniken, wie sie in

Mediationskonzepten  für  Kinder  ange-

wendet werden (vgl. ebd.).

3. Streitschlichtung von
Menschen mit kognitiver 

Beeinträchtigung in 
Werkstätten

In diesem Kapitel wird thematisiert, dass

Mediation  auch  ein  Konfliktlösungsver-

fahren  ist,  welches  von Menschen  mit

kognitiver Beeinträchtigung selbst ange-

wendet  werden  kann  –  in  Form  von

Streitschlichtungsverfahren.  Bei  dem in

dieser  Arbeit  thematisierten  Streit-

schlichtungsverfahren  handelt  es  sich

um ein Verfahren von Peer-Mediation,4

4 Eine  Definition  von  Peer-Mediation
findet sich bei Montada & Kals 2007,
S.  315:  „Im engeren Sinne Mediation
durch  Schüler  und  Jugendliche,  die
eine  Kursausbildung absolviert  haben
für  die  Analyse  und  Beilegung  von
Streit  zwischen  Schülern  bzw.
zwischen  Jugendlichen  in  Kontexten
außerhalb  der  Schule;  im  weiteren
Sinne  die  nichtprofessionellen
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welches  hauptsächlich  an  Schulen  zu

finden ist (vgl. Jefferys-Duden 1999; vgl.

Theunissen 2011).

In  dem  in  dieser  Arbeit  thematisierten

Streitschlichtungskonzept  sind  die

„Peers“ Menschen mit kognitiven Beein-

trächtigungen,  die  in   Werkstätten  be-

schäftigt  sind  und  die  dort  als  Streit-

schlichter*innen  für  andere  Menschen

mit  kognitiven  Beeinträchtigungen  fun-

gieren.

Das Streitschlichtungskonzept  in Werk-

stätten  wurde  im  deutschsprachigen

Raum  insbesondere  durch  eine  2004

gestartete Initiative der GWK Rodenkir-

chen  in  Deutschland  angestoßen  (vgl.

GWK 2006).  Warum die Werkstatt  die-

ses Verfahren implementiert hat, wie es

angewendet wird und welches Fazit die

Beschäftigten der Werkstatt ziehen, soll

in den folgenden Unterpunkten erläutert

werden.

Vermittlungsversuche durch  Personen
aus  dem  sozialen  Umfeld  der
Streitparteien.“

3.1. Die Idee für ein Streit-
schlichtungskonzept in der

GWK Rodenkirchen5

Die Werkstatt  GWK Köln-Rodenkirchen

hat  2004  in  Zusammenarbeit  mit  dem

Mediator  und  den  dortigen

Mitarbeiter*innen ein Streitschlichtungs-

konzept erarbeitet (vgl. GWK 2006). Die

Werkstatt hat mit diesem Konzept expli-

zit Menschen mit kognitiver Beeinträchti-

gung zu Streitschlichter*innen ausgebil-

det und damit quasi Pionierarbeit geleis-

5 Aus  Gründen  der  Transparenz  und
Maßgaben  wissenschaftlichen  Arbeit-
ens soll für die Punkte 3.1 und 3.2 und
3.4  auf  die  Masterarbeit  von  Anica
Latzer aus dem Jahr 2013 verwiesen
werden, die sich darin ebenfalls mit der
GWK  Rodenkirchen  und  ihrem
Streitschlichtungskonzept  befasst  und
mir  bekannt  ist.   Ich  wurde  auf  das
Konzept  der  GWK  durch  ein
Themenheft  des  Fachjournals
„Spektrums  der  Mediation“  aufmerk-
sam  (wie  in  der  Einleitung  erwähnt)
und  arbeitete  davon  ausgehend  mit
der Broschüre der GWK. Latzers Arbeit
diente  mir  so  nicht  als  eigentliche
Quelle,  da  es  sich  bei  ihrer  Master-
thesis eben auch um keine lektorierte
wie  verlegte  wissenschaftliche
Publikation handelt. Da mir ihre Arbeit
jedoch  bekannt  ist,  findet  sich  der
Verweis  auf  ihre  Arbeit  und  die
entsprechenden Kapitel in Form einer
Fußnote: vgl. Latzer 2013, S.49-62. An
weiteren Stellen folgen entsprechende
Fußnoten.
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tet, welche sie in Form einer  Broschüre

festgehalten  und  publiziert  hat  (vgl.

GWK 2006).6

Was war der entscheidende Impuls für

die GWK Rodenkirchen ein solches Pro-

gramm  zu  initiieren?  Ursprünglich,  so

die in der GWK Rodenkirchen beschäf-

tigte  Ergotherapeutin  Sabine  Manke,

war  die  Suche  nach  einem  pädagogi-

schen  Schwerpunktjahresthema  aus-

schlaggebend  für  die  GWK  Rodenkir-

chen,  sich  mit  dem  Thema  „Streit-

schlichtung“  auseinanderzusetzen.  Da-

bei fiel den Beschäftigten der Werkstatt

auf, dass es zu diesem Zeitpunkt neue

Mitarbeiter*innen  gegeben  hatte,  die

vermehrt  zu  Konflikten  neigten.  Dies

führte dazu, dass die Werkstatt  erwog,

das  Thema  „Streitschlichtung“  zum

Schwerpunktthema  zu  machen  (vgl.

Manke 2007).

Daraufhin ging die Werkstatt in Kontakt

mit  dem Mediator  Roland Schüler,  der

über  Expertise  in  der  Mediation  mit

Menschen  mit  kognitiver  Beeinträchti-

6 Es handelt  sich dabei  um eine nicht-
wissenschaftliche Publikation.

gung  verfügte  (vgl.  Manke  2007).  Im

Rahmen  einer  zweitägigen  Fortbildung

im Jahr 2004 wurden dann die Anfänge

zur Erarbeitung eines Streitschlichtungs-

konzeptes gemacht (vgl. GWK 2006).

3.2. Die Streitschlichter*inn-
nenausbildung in der GWK

Rodenkirchen7

Bemerkenswert  erscheint  bei  näherer

Betrachtung von Schülers Streitschlich-

tungskonzept, dass alle dafür relevanten

Beschäftigen der GWK Rodenkirchen in

die  Fortbildung miteinbezogen wurden:

Gruppenleiter*innen,  pädagogische

Fachkräfte, Sozialer Dienst ebenso wie

die Mitarbeiter*innen mit kognitiven Be-

einträchtigungen.  Alle  lernten 2004 ge-

meinsam  in  einer  zweitägigen  Fortbil-

dung das Konzept der Streitschlichtung

kennen.

Den Einstieg in diese Fortbildung bildete

die  Frage  „Warum  streite  ich  gerne?“.

Diese Herangehensweise bewirkte nach

Mediator Roland Schüler, dass sich die

Teilnehmer*innen mit  kognitiven Beein-

7 vgl. Latzer 2013.

Anwendungsbereiche 175 / 356



Beitrag VII:

trächtigungen  Ernst  genommen fühlten

und das Gefühl erhielten, auf Augenhö-

he  mit  nicht-beeinträchtigen  Menschen

agieren zu können (vgl. GWK 2006). Zu-

dem wird meines Erachtens nach durch

dieses  Vorgehen  Schülers  auch  das

sonst  bestehende  Machtgefälle  (vgl.

ebd.)  zwischen  den  beiden  Personen-

gruppen (Beschäftige ohne / Beschäftig-

te  mit  kognitiven  Beeinträchtigungen)

aufgelöst.  

Im weiteren Verlauf des Seminars arbei-

tete  Mediator  Schüler  dann  kurzzeitig

wieder  mit  zwei  Gruppen:  Die  Gruppe

der Menschen mit kognitiver Beeinträch-

tigung lernte alles, was es braucht, um

als  Streitschlichter*innen  agieren  zu

können. Das pädagogische Fachperso-

nal  hingegen, wie es den Streitschlich-

ter*innen assistieren kann (vgl. Schüler

2006). 

Diese  Trennung  der  Großgruppe  hatte

den  Hintergrund,  dass  bei  späteren

Konflikten die Mitarbeiter*innen mit Be-

einträchtigung als  Streitschlichter*innen

agieren  sollen  und  das  pädagogische

Personal als Assistent*innen und Schü-

lers Vorgehen, zwei Gruppen zu bilden,

ist  meines  Erachtens  nach  somit  als

sinnvoll zu bewerten. Zumal – wie Schü-

ler  in  der  Publikation  der  GWK betont

(vgl.  GWK 2006) –  für  spätere Streit-

schlichtungen  die  erlernten  Kompeten-

zen  beider  Gruppen  wieder  benötigt

werden,  da diese sich dann also kom-

plementär  ergänzen  sollen.  Somit  be-

gegnen sich alle Beteiligten wieder auf

einer Ebene. Was lernten die künftigen

Streitschlichter*innen nun konkret in ih-

rer  Streitschlichter*innen-Gruppe?  Dies

soll  mit  den  Worten  einer  beteiligten

Person wiedergegeben werden:

„Da gab es Spiele, da hat man
gelernt  die  Wiedergabe  von
Wörter zu üben. Wir haben Re-
geln gelernt  und danach haben
wir Streit geschlichtet. Wir haben
Streit nachgespielt in Rollenspie-
len (da gab es ein Beispiel, dass
zwei sich nicht einigen konnten,
wohin man in den Urlaub fährt).
Das hat Mut gemacht, es mal in
Wirklichkeit  zu  probieren.  Wich-
tig  war  auch  zu  wissen,  dass
man  nicht  allein  ist.  Und  auch,
dass  man  als  Streitschlichter
nicht  verantwortlich  ist,  den
Streit zu lösen, sondern man nur
auf die Regeln aufpasst.“ (GWK
2006,  o. S.)
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Anhand  dieser  Aussage  wird  erkennt-

lich,  dass  sich  Standards,  die  es  bei

Mediationsausbildungen gibt (vgl. Bese-

mer 1999; 2009), auch in dieser Streit-

schlichter*innenausbildung  für  Men-

schen  mit  kognitiver  Beeinträchtigung

finden  lassen:  Es  werden  Regeln  zur

Konfliktlösung vermittelt und erlernt und

es werden als Teil der praktischen Aus-

bildung Rollenspiele absolviert. Auch die

wichtigen Grundsätze, dass Mediator*in-

nen  respektive  Streitschlichter*innen

nicht die Verantwortung  für die Konflikt-

lösung übernehmen und auf die Einhal-

tung von Regeln achten sollen, sind Teil

dieses Streitschlichtungskonzepts.

3.3. Wie sich Streitschlich-
tungsprozesse in der GWK

Rodenkirchen gestalten

Nachdem  beschrieben  wurde,  wie  die

Streitschlichter*innenausbildung  der

GWK Rodenkirchen 2004 gestartet  ist,

soll  hier  darauf  eingegangen  werden,

wie sich das dort Gelehrte bzw. Erlernte

konkret  in  Streitschlichtungsprozessen

der GWK nun gestaltet – auch hier wird

wieder auf die Aussage einer Streitsch-

lichter*in zurückgegriffen:

„Erst  mal,  dass  man  sich  be-
grüßt, bevor man überhaupt an-
fängt.  Das macht  der  Streitsch-
lichter,  denn  manchmal  wollen
die Streithähne nicht miteinander
reden.  Man  braucht  einen  ruhi-
gen Raum dafür.  Es gibt  3 Re-
geln:  zuhören,  nicht  beschimp-
fen,  ausreden  lassen.  Dann
muss zuerst die Partei anfangen,
die  den  Streitschlichter  gerufen
hat. Dann kommt die zweite Par-
tei  dran.  Der  Streitschlichter
muss das auch wiederholen und
fragt mal nach. Dann sollen die
ihre Gefühle äußern. Dann müs-
sen  sie  selber  drauf  kommen,
wie man den Streit  lösen kann,
es  werden  Vorschläge  gesam-
melt.  Dann der Friedensvertrag,
da  schreibt  man  die  Lösungen
rein, was die einzelnen Parteien
gesagt haben und woran sie sich
halten  wollen.  Das  muss  unter-
schrieben  werden.  Dann  verab-
schiedet  man  sich.  Nach  ein
paar  Wochen  kommt  ein
Nachtreffen,  dann  kann  man
prüfen,  ob´s  funktioniert  hat.“
(GWK 2006, o.S.)

Hier  wird  bewusst  ein  längeres  wörtli-

ches Zitat verwendet, weil es zeigt: Me-

diation bzw. Streitschlichtung  von Men-

schen mit kognitiver Beeinträchtigung ist

möglich.  Diese Aussage, die von man-

chen Mediator*innen kritisch  als  Frage
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formuliert  wird,  lässt  sich durch dieses

Zitat positiv beantworten, weil es zeigt,

dass  Menschen  mit  kognitiven  Beein-

trächtigungen  sehr  wohl  dazu  in  der

Lage sein können, kognitiv zu verstehen

und  zu  reflektieren,  was  Streitschlich-

tung ist und nach welchen Grundsätzen

sie sich gestaltet.

3.4. Fazit aller beteiligten
Personen der GWK Rodenkir-

chen bezüglich des Streit-
schlichter*innenprogramms8

Wie  erleben  die  beteiligten  Personen

der GWK Rodenkirchen das neu instal-

lierte Streitschlichtungskonzept? Welche

Auswirkungen  hat  dieses  auf  den  Ar-

beitsalltag in der Werkstatt  und welche

Veränderungen haben sich dadurch er-

geben? Wie empfinden die Beschäftig-

ten diese neue Art  der  Konfliktlösung?

Dies soll im Folgenden anhand der Aus-

sagen  von  Beschäftigten  beleuchtet

werden, die sich dazu in einem entspre-

chenden  Themenheft  (Titel:  Mediation

von und mit Menschen mit geistiger Be-

hinderung) des Fachjournals „Spektrum

der  Mediation“  äußerten,  das  im  Jahr

8 vgl. Latzer 2013.

2007  erschien.  Der  Betriebsleiter  der

GWK  Rodenkirchen  Engelbert  Becker,

der 2004 daran beteiligt war, das Kon-

zept  der  Streitschlichtung  professionell

in  der  Werkstatt  zu  etablieren,  konsta-

tiert:

„[...]  Ausfälle  an Produktionszeit
nehmen  die  GruppenleiterInnen
in Kauf, weil die Streitschlichtung
sich  als  gute  Methode  bewährt
hat,  kleinere persönlichere Kon-
flikte am Arbeitsplatz zu regeln,
ohne dass sie sich lähmend auf
die  Arbeit  auswirken  oder  die
GruppenleiterInnen endlose, we-
nig fruchtbare Konfliktgespräche
kosten.  Diese  Ausfälle  haben
früher mehr gekostet als die Zei-
ten  der  Streitschlichtung  heute
[...].  Für  unsere  Werkstatt  hat
sich  die  Investition  in  die  Men-
schen eindeutig gelohnt und wir
hoffen, dass auch andere Werk-
stätten und Wohnheime von un-
seren  Erfahrungen  profitieren
können.“ (Becker 2007, S. 15)

Die in der GWK Rodenkirchen beschäf-

tigte  Ergotherapeutin  Sabine  Manke

meint  in  ihrem Beitrag  im  Themenheft

der Zeitschrift „Spektrum der Mediation“

ebenfalls:

„Die  Einführung  der  Streit-

178 / 356 Block II



Streitschlichtung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

schlichtung hat wesentlich dazu
beigetragen, dass Mitarbeit-erin-
nen  ihr  Konfliktverhalten  positiv
verändern und ihr  Verhaltensre-
pertoire  erweitern  konnten  [...].
Die Einschätzung, dass aggres-
sives  Verhalten  abgenommen
hat,  wird  sowohl  vom Personal
als  auch  von den MitarbeiterIn-
nen geteilt.“ (Manke 2007, S. 40)

Und  wie  empfinden  die

Streitschlichter*innen  selbst  das  neue

Konzept bzw. wie sehen sie die Verän-

derung?  Sie  äußern  sich  dazu  in  der

Zeitschrift „Spektrum der Mediation“ fol-

gendermaßen:

„Am  Anfang  gab  es  viel  Streit-
schlichtung. Alle wollten das ha-
ben,  das  war  neu  und  interes-
sant.  Da  musste  man  erst  ler-
nen,  dass  eine  kleine  Unstim-
migkeit nicht gleich ein Streit ist
und dass man manches auch so
lösen kann. Inzwischen sind die
Streits jetzt auch weniger gewor-
den.  Das  Üben  von  Reden  als
„Ärgerermittlung“  hilft  auch.“
(GWK 2006,  o. S.)

An  dieser  Aussage  der

Streitschlichter*innen lässt sich auch ein

Entwicklungsprozess  nach-vollziehen:

Die Mitarbeiter*innen mussten erst ein-

mal  das  Konzept  der  Streitschlichtung

verinnerlichen und konnten somit  dann

aber  für  sich  wieder  etwas  Neues  ler-

nen:  den  Unterschied  zwischen  Streit

und Unstimmigkeiten. Und auch dies hat

wieder  eine  Entwicklung  hervorge-

bracht, nämlich die Anleitung zu „Reden

als Ärgerermittlung“, die in der Werkstatt

mit  einem  entsprechenden  Arbeitsblatt

erarbeitet  wurde  (welches  den  Titel

„Nichtverletzende Ärgermitteilung“ trägt,

s.  Anhang  dieses  Beitrags),  mit  dem

dies den Mitarbeiter*innen mit kognitiver

Beeinträchtigung  anschaulich  vermittelt

werden kann.

Es lässt sich konstatieren, dass die Im-

plementierung des Konzepts der Streit-

schlichtung  in  der  GWK Rodenkirchen

aus  verschiedenen  Perspektiven  bzw.

von unterschiedlichen Beteiligten durch-

weg als positiv bewertet wird.
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4. Diskussion:
Reflektion / Handlungs-
empfehlungen für das 

Arbeitsfeld

Inwiefern  ist  Streitschlichtung  für  Men-

schen  mit  kognitiver  Beeinträchtigung

ein  geeignetes  Konfliktlösungsverfah-

ren? So lautete die zu Beginn dieser Ar-

beit  gestellte  Forschungsfrage.  Es  hat

sich  am  Beispiel  der  GWK  Rodenkir-

chen gezeigt, dass Menschen mit kogni-

tiver  Beeinträchtigung  durch  Streit-

schlichtungskonzepte  in  Werkstätten

empowert werden: Sie lernen eigenstän-

dig Konflikte zu lösen. Diese werden bei

diesem Konzept nicht stellvertretend für

sie verhandelt oder gelöst, sondern von

ihnen selbst. Sie erleben sich somit als

handlungsfähige  Subjekte  und  nicht  –

wie es oftmals der Fall  ist  – als hand-

lungsunfähige Objekte, für und über die

entschieden wird.

Streitschlichtung als Form der Konfliktlö-

sung in Werkstätten wird vermehrt ange-

wendet  und  es  werden  verschiedene

Konzepte  erarbeitet  (vgl.  Meuer  et  al.

2007). Vielleicht mag es in einigen Jah-

ren ein Standard sein, den man in jeder

WfbM finden kann.

Doch es bleibt weiterhin die Frage, wie

es sich bezüglich Mediations- respektive

Strei-schlichtungsverfahren  außerhalb

von Werkstätten verhält. Dort wird Medi-

ation noch kaum angewandt, da immer

noch  die  Frage  gestellt  wird:  „Können

Menschen  mit  kognitiver  Beeinträchti-

gung  das  überhaupt?“  (s.  Einleitung).

Das in dieser Arbeit  vorgestellte Streit-

schlichtungskonzept  der  GWK  Roden-

kirchen  bestätigt,  dass  sie  es  können.

Es wurde auch dargestellt, dass Techni-

ken (verstärkter Einsatz visueller Mittel,

mehr Pausen) und Sprache anders ein-

gesetzt werden müssen, um bestehen-

de Barrieren abzubauen und einen Zu-

gang zu ermöglichen (Kapitel 2.1).

Ebenso  wie  Streitschlichtung  in  Werk-

stätten funktioniert, kann sie es auch in

anderen Bereichen des Lebens. Auch in

Wohngruppen  der  Behindertenhilfe

kommt  es  oftmals  zu  Konflikten  zwi-

schen  Bewohner*innen,  wie  mir  aus

meiner eigenen beruflichen Tätigkeit als

sozialpädagogische  Betreuerin  von
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Menschen  mit  kognitiver  Beeinträchti-

gung bekannt ist. Dort fungieren oftmals

Betreuer*innen als Schlichter*innen. Es

stellt sich allerdings die Frage, ob es in

komplexen  Konflikten  nicht  sinnvoller

wäre, professionell ausgebildete Media-

tor*innen mit  einem Konfliktlösungsver-

fahren zu beauftragen. 

Konflikte können nach den Grundsätzen

von Mediation durch die Vermittlung von

Mediator*innen mit  entsprechender  Ex-

pertise  besser  gelöst  werden,  weil  sie

Perspektivwechsel ermöglichen, die den

Beteiligten sonst nicht möglich sind. Be-

treuer*innen  haben  bei  Konflikten  von

Klient*innen   niemals  eine  Außenper-

spektive.  Die  notwendige  Neutralität  in

Konflikten können sie nicht gewährleis-

ten ebenso wenig wie eine Allparteilich-

keit  zugunsten  der  Mediand*innen.  Es

wäre sicherlich sinnvoll,  in  schwierigen

Konfliktsituationen mit dem Konzept der

Mediation zu arbeiten (vgl. Weiß & Fuhr

2005; vgl. Besemer 2009).

Auch Nachbarschaftskonflikte – die ein

„klassisches  Mediationsthema“  sind  –

können bei Menschen mit kognitiver Be-

einträchtigung ein Thema sein,  wie ich

es in meiner Arbeit  als sozialpädagogi-

sche  Betreuerin  oft  erleben  konnte.

Auch  hier  wäre  es  spannend,  mit  der

Konfliktlösungsmethode  der  Mediation

zu arbeiten, um ein friedvolles Miteinan-

der  wieder-herzustellen.  Erwähnt  wer-

den muss auch, dass in Förderschulen

Streitschlichtungskonzepte  für  kognitiv

beeinträchtige  Schüler*innen  empfeh-

lenswert  sind  –  denn  in  Regelschulen

sind sie bereits etabliert. Der Pädagoge

Georg Theunissen konstatiert:

„Zu guter Letzt sei erwähnt, dass
der  Mediationsansatz  nur  dann
erfolgreich  sein  kann,  wenn  er
zugleich  von  den  gegebenen
Systemen  (Institutionen)  unter-
stützt  wird.  Steht  zum  Beispiel
ein Kollegium einer Schule, einer
Schulleitung  oder  eine  Leitung
einer  Behinderteneinrichtung
dem Verfahren  eher  ablehnend
gegenüber,  bestehen  von  vorn-
herein  nur  geringe Erfolgschan-
cen.  Mit  anderen  Worten:  Ein
gegebenes  System  muss  eine
der  Mediation  entsprechenden
Konfliktkultur  mittragen,  wenn
eine „gute Pädagogik“  fruchtbar
werden soll.“ (Theunissen 2011,
S. 226).
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Dieses Zitat verdeutlicht: Nur wenn alle

beteiligten Personen des Helfersystems,

in dem sich Menschen mit kognitiver Be-

einträchtigung  aufgrund  ihres  Unter-

stützbedarfs  zwangsläufig  bewegen,

verstehen, welche Chancen sich mit die-

sem Konfliktlösungsverfahren  für  diese

Personengruppe  bieten  können,  kann

sich dieses Konzept weiterentwickeln.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt existiert nach

meinen Recherchen keine eigenständi-

ge  wissenschaftliche  Publikation  zum

Thema „Mediation bei Menschen mit ko-

gnitiver  Beeinträchtigung“  im  deutsch-

sprachigen Raum und es gibt überdies

nur wenige Beiträge in Fachzeitschriften

wie Sammelbänden, was auch Weiß &

Fuhr (vgl. Weiß & Fuhr 2005) und Theu-

nissen (vgl.  Theunissen 2011) vor eini-

gen Jahren bereits schon konstatierten.

Es wäre wünschenswert, wenn ein um-

fassender deutschsprachiger Beitrag zu

diesem  Thema  entstehen  würde,  wel-

cher  das  Konzept  der  Mediation  für

Menschen  mit  kognitiver  Beeinträchti-

gung  eingehend  betrachtet  und  Hand-

lungsempfehlungen  für  deren  Anwen-

dung geben würde. Denn durch wissen-

schaftliche  Impulsgebung  könnte  sich

Mediation mit wie von Menschen mit ko-

gnitiver  Beeinträchtigung im Arbeitsfeld

der  Behindertenhilfe  etablieren  und  so

zu gesellschaftlicher Teilhabe respektive

Inklusion,  wie  sie  in  der  UN-Behinder-

ten-rechtskonvention  (vgl.  UN-BRK

2008) formuliert und gefordert wird, bei-

tragen.
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Der Täter-Opfer-Ausgleichals Mediation?

1. Einleitung

Ausgehend von einer Diskussion, die

sich  im  Lehrendenprojekt  „Konflikt-

bearbeitung  in  der  Sozialen  Arbeit“

(Dozentinnen:  Leah  Carola  Czollek

und Gudrun Perko) an der Fachhoch-

schule Potsdam zum Thema Mediati-

on  und  Täter-Opfer-Ausgleich  ent-

spann, stellte ich fest, dass nicht nur

in unserem Seminar, sondern auch in

der  Fachliteratur  die  Frage  kontro-

vers diskutiert wird, ob und wenn ja

unter  welchen  Voraussetzungen  der

Täter-Opfer-Ausgleich (im Folgenden

auch  TOA  genannt)  überhaupt  als

Mediation  bezeichnet  werden  könne

und  inwieweit  das  Mediationsgesetz

(MediationsG)  für  diesen  Gültigkeit

habe.

Im  Gesetzestext  selbst  finden  sich

zwar keine Ausführungen zum Täter-

Opfer-Ausgleich, doch laut TOA-Stan-

dards  sind  aus  fachlicher  Sicht  die

wesentlichen  im  MediationsG  ge-

nannten Normen auch für die Mediati-

on  in  Strafsachen  anwendbar  und

sinnvoll.

Warum flammt jedoch die Debatte um

grundlegende Begriffe wie Freiwillig-

keit,  Eigenverantwortlichkeit,  Neutra-

lität oder Allparteilichkeit und die Fra-

ge nach deren Gültigkeit für den TOA

immer wieder auf? Insbesondere die

Frage, ob der im strafrechtlichen Ver-

fahren verstärkte Zwangskontext mit

dem Freiheitspostulat  der  Mediation

vereinbar  ist,  wird  in  der  Literatur

heftig diskutiert: Inwieweit handelt es

sich bei dem Verfahren der Mediation

in  Strafsachen  also  überhaupt  um

freiwillige Konfliktbewältigung?

Die  vorliegende  Arbeit  wird  diesen

Fragen auf den Grund gehen und das

Wesen  der  Mediation  genauer  be-

trachten.  Dabei  werden  wesentliche

Grundprinzipien des Verfahrens her-

ausgearbeitet  und  hinsichtlich  ihrer

Gültigkeit für die klassische Mediati-

on untersucht. Der nächste Abschnitt

beleuchtet den Täter-Opfer-Ausgleich

als Teil der Restorative Justice-Bewe-

gung. Darauffolgend wird die Mediati-

on in Strafsachen in Hinblick auf die
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zuvor  herausgearbeiteten  Wesens-

merkmale  der  Mediation  analysiert.

Außerdem  werden  die  besonderen

Herausforderungen  für  Mediator*in-

nen in Strafsachen erörtert.

Die wichtigste im Rahmen dieser Ar-

beit  herangezogene  Literatur  zur

klassischen  Mediation  ist  das  von

Thomas  Trenczek  u.  a.  herausgege-

bene Handbuch „Mediation und Kon-

fliktmanagement“ (vgl.  Trenczek

2013)  sowie  Christoph  Besemers

„Mediation.  Die  Kunst  der  Vermitt-

lung  in  Konflikten“  (vgl.  Besemer

2009).  Einen Überblick über Mediati-

on  in  den  unterschiedlichen  Hand-

lungsfeldern der Sozialen Arbeit bie-

tet  Ansgar  Marx  in  „Mediation  und

Konfliktmanagement  in  der  Sozialen

Arbeit“  (vgl.  Marx 2016).  Für  einen

kritischen Blick auf die Grundprinzi-

pien von Mediation ist Birgit Keydels

dialektische  Betrachtungsweise  von

Begriffen  wie  Freiwilligkeit  oder  All-

parteilichkeit hilfreich, die sie in meh-

reren  Zeitungsartikeln zur  Debatte

beigetragen  hat  (vgl.  Keydel  2011;

2017) .

Zum Thema „Täter-Opfer-Ausgleich“

wurde zusätzlich zu den Überblicks-

werken  von  Trenczek  und  Marx  vor

allem Anja Schmidts „Strafe und Ver-

söhnung. Eine moral- und rechtsphi-

losophische Analyse von Strafe und

Täter-Opfer-Ausgleich“  (Schmidt

2012)  herangezogen,  diese  liefert

eine Darstellung der kritischen Positi-

onen  gegenüber  dem  Täter-Op-

fer-Ausgleich im Hinblick auf schwe-

re Straftatbestände.
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2. Mediation

2.1. Was ist Mediation und
warum brauchen wir sie?

Eine  komplexe  Definition  des  Begriffs

Mediation findet sich im „Handbuch Me-

diation  und  Konfliktmanagement“  von

Prof. Dr. Thomas Trenczek:

„Ein nicht öffentliches Verfahren
konstruktiver  Regelung  offener
Fragen  und  Konflikte,  bei  dem
die Parteien unter Anleitung und
mit  Unterstützung unabhängiger
und  unparteiischer  Dritter,  den
Mediatoren,  selbst  nach  einver-
nehmlichen  Regelungen  bzw.
Lösungen suchen, die ihren Be-
dürfnissen  und  Interessen  die-
nen.  Die  Mediatoren  unterstüt-
zen die Parteien dabei, die stritti-
gen Themen zu identifizieren so-
wie Lösungsoptionen zu erarbei-
ten,  sie  entscheiden  aber  nicht
inhaltlich  in  der  (Streit-)Sache.“
(Trenczek 2013, S. 25)

Im Vordergrund des Konfliktlösungsver-

fahrens  steht  laut  Christoph  Besemer

die Übernahme von Verantwortung und

Selbstbestimmung  durch  die  Parteien

sowie eine konstruktive Auseinanderset-

zung mit Konflikten. Wenn zwei Konflikt-

parteien  allein  nicht  mehr  weiterkom-

men, können sie sich an professionelle

Mediator*innen  wenden,  die  den  Kon-

fliktparteien  beim Finden  einer  Lösung

behilflich  sind.  Diese  leiten  durch  die

Mediation, während die Parteien den In-

halt  bestimmen.  Die  Lösungen werden

also von den Betroffenen selbst erarbei-

tet (vgl. Besemer 2009, S. 14).

Konflikte,  so  Besemer,  sind  notwendig

um  Beziehungen  zu  verbessern  und

sich  selbst  weiterzuentwickeln.  Eine

Welt ohne Konflikte ist eine weltfremde

Utopie  und  keinesfalls  erstrebenswert.

Um so wichtiger ist es, argumentiert er,

dass  Menschen  ihre  Konflikte  wieder

selbst in die Hand nähmen. Sie berau-

ben sich sonst einer Wachstumschance,

die  in  jedem Konflikt  stecke.  Eine  der

grundlegenden Bemühungen der Media-

tion ist es, die Menschen wieder konflikt-

fähig zu machen (vgl. Besemer 2009, S.

26).

Im Folgenden stellt diese Arbeit die Fra-

ge  danach,  was  Mediation  in  ihren

Grundzügen  ausmacht.  Gibt  es  allge-

meingültige Prinzipien und wenn ja, sind
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diese in der Praxis stets umsetzbar? Wo

liegen  diesbezüglich  die  besonderen

Herausforderungen für  die Mediator*in-

nen?

2.2. Die Säulen der Mediation

Die Frage nach den Wesensmerkmalen

der  Mediation  wird  in  der  Fachliteratur

kontrovers  diskutiert,  wobei  es  unter-

schiedliche  Auffassungen  gibt,  welche

Grundprinzipien  Mediation  ausmachen

und  ob  diese  eine  absolute  Gültigkeit

besitzen. In diesem Kapitel werden zu-

nächst die grundlegenden Kriterien her-

ausgearbeitet,  ihre  Bedeutung  für  das

klassische  Mediationsverfahren  erörtert

und kritisch im Hinblick auf Herausforde-

rungen  in  der  praktischen  Umsetzung

hinterfragt.

2.3. Eigenverantwortung

In  der  Literatur  herrscht  weitestgehend

Einigkeit  darüber,  dass  die  Eigenstän-

digkeit der am Konflikt Beteiligten für ein

gelingendes  Mediationsverfahren  von

zentraler Bedeutung ist.  Trenczek etwa

leitet die Wesensmerkmale der Mediati-

on aus deren Autonomiegedanken her.

Er  betont,  dass  die  Parteien  Anfang,

Ende,  Inhalt  und  Ziel  der  Mediation

selbst  bestimmen  sollen.  Auch  Marx

sieht diesen Punkt als zentral an: „Par-

teien müssen in der Lage sein, ihre In-

teressen zu vertreten. Mediation basiert

auf der Eigenverantwortung und Selbst-

ständigkeit  der  Parteien“  (vgl.  Marx

2016, S. 78). 

Laut Besemer werden getroffene Über-

einkünfte dann am ehesten eingehalten,

wenn die Beteiligten selbst diese mitbe-

stimmt  haben  (vgl.  Besemer  2009,  S.

56).  In der Mediation sei es daher be-

sonders wichtig, dass die Konfliktpartei-

en  maximal  am Prozess der  Entschei-

dungsfindung beteiligt seien. Als „Exper-

ten ihres Konflikts“ bezeichnet auch Bir-

git Keydel die Konfliktparteien selbst. 

Die Rolle der Mediator*innen ist aus ih-

rer  Sicht  eine helfende,  die  durch  das

Anwenden  professioneller  Techniken,

etwa beim Überwinden von Blockaden

oder  beim Erreichen  eines  Perspektiv-

wechsels,  gekennzeichnet  ist.  Keydel

erkennt  aber auch an,  dass es für  die
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Mediator*innen nicht immer möglich und

manchmal  auch  nicht  sinnvoll  ist,  sich

gänzlich zurückzunehmen und alles den

Streitparteien zu überlassen. Um diesen

Umstand  zu  verdeutlichen,  wendet  sie

eine  dialektische  Betrachtungsweise

des  Begriffes  Eigenverantwortung  an,

indem sie ihn in Bezug setzt zu seinem

Gegensatz,  der  Fremdbestimmung.

Denn  Aspekte  von  Fremdbestimmtheit

spielten  oftmals  in  der  Mediation  eine

Rolle und Mediator*innen müssten sich

dieser Tatsache bewusst sein. Eine dia-

lektische  Betrachtungsweise  ermögli-

che, die Grundpfeiler der Mediation als

ein Wertegerüst zu betrachten, sie aber

in ihrer Bedeutung nicht als absolut an-

zusehen.  Die Begriffe,  so Keydel,  blie-

ben so beweglich und handhabbar (vgl.

Keydel 2017, S. 69) .

Was bedeutet dies nun konkret? Keydel

merkt  an,  dass es durchaus auch Mo-

mente  gebe,  in  denen  Mediator*innen

die  Verantwortung  übernähmen  und

Vorgaben im Mediationsprozess  mach-

ten. Etwa bei der Entscheidung, ob ein

Fall überhaupt für ein Mediationsverfah-

ren  geeignet  ist.  Dies  dürfe,  so  argu-

mentiert  sie,  nicht  allein  in  die  Hände

der  Konfliktparteien  gelegt  werden,  die

sich aber dennoch freiwillig für eine Me-

diation entscheiden müssen.  Auch hin-

sichtlich der Anwendung von Methoden

und  Interventionen  wie  ‚leerer  Stuhl’

oder  ‚Fishbowl‘  hätten  die  Beteiligten,

laut Keydel,  „weder die Expertise,  dies

zu  entscheiden,  noch  sind  sie  in  der

Rolle, dies zu tun.“ (Keydel 2017, Teil 2,

S.  23). Auch gebe es Mediationsschu-

len,  die  aktiv  Lösungen  anbieten  und

dies  konzeptionell  begründen  könnten

(vgl. ebd.).

Neutralität/Allparteilichkeit

In Bezug auf das Kriterium der Neutrali-

tät als Grundprinzip der Mediation hebt

Trenczek  hervor,  dass  es  sich  hierbei

nicht  etwa  um  passive  Zurückhaltung,

sondern vielmehr um eine aktive Grund-

haltung  handle,  die  dazu  diene,  die

Symmetrie  zwischen  den  Parteien  si-

cherzustellen.  Der  Begriff Allparteilich-

keit sei  also  besser  geeignet  um  die

Haltung der Vermittelnden den Konflikt-

parteien gegenüber zu beschreiben. Es

gehe dabei, so Trenczek, um Offenheit
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gegenüber  der  Sachfrage,  Äquidistanz

zu beiden Parteien und Unparteilichkeit

gegenüber diesen (vgl. Trenczek 2013,

S. 180).  Ein Konflikt solle demnach so

mediiert  werden,  dass  das  Ergebnis

stets  offen  ist.  Auch  die  Formulierung,

dass  Mediator*innen  „allen  Parteien

gleichermaßen verpflichtet“ (§ 2 Abs. 3

MediationsG, S. 1) sind, suggeriert mehr

als eine rein neutrale Haltung der Ver-

mittler*innen. Noch deutlicher formuliert

es  Eberhard  Carl,  wenn  er  sagt,  dass

die  Vermittler*innen  „allen  Parteien  in

gleicher  Weise  zur  Verfügung  stehen

und ihnen gleichermaßen dienen“ sollen

(vgl.  Trenczek 2013,  S. 492).  Um dies

erfüllen  zu  können,  also  den  Parteien

gegenüber  gleichermaßen  verpflichtet

zu sein, ihnen dienen zu können, benö-

tigt der/die Mediator*in laut Keydel „wirk-

liches Interesse“ an seinem Gegenüber:

„Wir verlassen im Mediationspro-
zess unsere Distanz und lassen
uns ein [...] In diesen Momenten
sind wir sehr nah bei der jeweili-
gen Konfliktpartei,  d.h.  wir  sind
nicht distanziert neutral, sondern
eher  emphatisch parteilich.  Die-
ser  Form von  Parteilichkeit  be-
darf es, um den Prozess erfolg-
reich steuern und vor allem, um

die  erforderliche  Übersetzungs-
leistung  erbringen  zu  können.“
(Kevdel 2017, Teil 1, S. 15)

Die  Sicherstellung  der  Allparteilichkeit

im  Mediationsprozess  sei  jedoch,  so

Trenczek, mehr als nur eine Herausfor-

derung,  es  sei  sogar  unmöglich.  Eine

Lösung  für  dieses  Problem sieht  er  in

der  Selbstreflexion  durch  die

Mediator*innen.  Trenczek  argumentiert,

es könne:

„[...] nur darum gehen, aktiv dar-
an zu arbeiten, sich seiner eige-
nen  Orientierungen,  Befangen-
heit,  Hypothesen,  Neigungen
und Gefühle sowie der damit zu-
sammenhängenden  Gefährdun-
gen bewusst zu werden, um den
Parteien  in  einer  Weise  gegen-
überzutreten,  die  es  ihnen  er-
laubt, die Mediatoren als unpar-
teiisch zu erleben, sie zu akzep-
tieren, sich ihnen anzuvertrauen
und sich von ihnen in dem Ver-
fahren leiten zu lassen. […] Ent-
scheidend ist nicht ein wie auch
immer  definierter  Neutralitäts-
standard,  sondern  die  Sicher-
stellung der Autonomie der Par-
teien  durch  die  größtmögliche
Selbst-Kontrolle über ihren Kon-
flikt.  Ungeachtet  des  heftigsten
Bemühen  der  Mediatoren,  sind
es  letztlich  immer  die  Parteien,
die  die  Dienstleistung  wahrneh-
men, abnehmen, testen und be-
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urteilen.  Schon  das  leiseste
Misstrauen  der  Parteien  in  die
Allparteilichkeit  der  Mediatoren
gefährdet  deren  Interventions-
möglichkeiten.“  (Trenczek  2013,
S. 181)

Nur  durch  Selbstreflexion  könne  also

eine Vertrauensebene entstehen, um so

eine maximale Selbst-Kontrolle der Kon-

fliktparteien erst zu ermöglichen. Chris-

toph  Besemer  spricht  dem  ethischen

Selbstverständnis  in der Mediation eine

herausragende Rolle zu und sieht darin

eine der großen Herausforderungen für

professionelle Vermittler*innen. 

Statt  in  Schwarz-Weiß-Denken zu  ver-

fallen, so Besemer, gehe es der Media-

tor*in  darum,  „sich  wohlwollend  in  die

Konfliktparteien  einzufühlen“ (Besemer

2009, S. 62) woraus eine Akzeptanz der

Person  resultiere,  auch  wenn  deren

Meinung  oder  Haltung  den  eigenen

Grundsätzen  nicht  entspreche.  Birgit

Keydel weist in diesem Kontext auf das

Spannungsfeld  zwischen  Wertschät-

zung und Ablehnung hin und bezeichnet

dieses Begriffspaar  als  eine Säule der

Mediation. Dahinter steht aus ihrer Sicht

die  Idee  eines  positiven  Menschenbil-

des,  geprägt  von  Wertschätzung  und

Respekt, auf dessen Grundlage Media-

tor*innen in Kontakt zu den Konfliktpar-

teien treten. Aus dieser Haltung heraus

gehe  es,  so  Keydel,  in  der  Mediation

dann auch nicht  um die  Klärung einer

Schuldfrage. Dennoch stellt sie die Fra-

ge,  wann Mediator*innen Grenzen zie-

hen müssen oder  sollten  und verdeut-

licht dies am Beispiel des Umgangs mit

Gewalt. Darin trete, so Keydel, die Dia-

lektik  von  Wertschätzung  und  Ableh-

nung  besonders  deutlich  hervor.  Ihre

Frage  lautet,  ob  ein  wertschätzender

und  respektvoller  Umgang  tatsächlich

immer möglich sei:

„Wo liegen die Grenzen von Media-
tion? Falls es solche Grenzen gibt,
haben  wir  es  gewissermaßen  mit
dem Gegensatz, das heißt mit der
Ablehnung von Meinungen, Perso-
nen,  Konzepten  zu  tun.  Denn  in
dem Moment, wo man eine Grenze
zieht, ist man demgegenüber, was
jenseits dieser Grenzen liegt, nicht
wertschätzend und offen. […] Wert-
schätzung  und  Respekt  kommt
nicht  ohne  Grenzen  aus  -  beide
Pole […] beziehen sich also dialek-
tisch  aufeinander.“ (Kevdel  2017,
Teil 2, S. 24)
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Freiwilligkeit

Wie  in  der  Einleitung  bereits  erwähnt,

nimmt der Begriff der Freiwilligkeit in der

Debatte  um  die  Wesensmerkmale  der

Mediation eine zentrale Rolle ein. Trenc-

zek moniert, dieser sei diffus und bisher

zu wenig operationalisiert.  Er hebt her-

vor,  dass  Mediation  generell  nur  be-

grenzt freiwillig stattfinde. Schließlich, so

Trenczek, stelle sich kaum jemand freu-

dig  einem  Konflikt,  vielmehr  geschehe

dies immer in Abwägung der vorhande-

nen  Alternativen  sowie  der  sozialen,

ökonomischen  oder  rechtlichen  Folgen

einer Weigerung. 

Statt  Freiwilligkeit  sei  hier  der  Begriff

„Bereitschaft“ also angemessener, da es

sich um eine reduzierte Form der Frei-

willigkeit  handle,  um  eine  Bereitschaft

zum Wählen der Option Mediation  (vgl.

Trenczek 2013, S. 36).

Ansgar Marx bezeichnet in seinem Arti-

kel  „Das  Prinzip  der  Freiwilligkeit  der

Mediation - Empirische Daten und not-

wendige Kurskorrekturen“ das Freiwillig-

keitspostulat als „nicht mehr zeitgemäße

Doktrin“  (Marx 2010, S. 132).  Um eine

größere Bekanntheit und auch Nutzung

von Mediation in Deutschland zu ermög-

lichen, bedürfe es, so Marx, der Korrek-

tur dieser veralteten Sichtweise.

Er stützt seine These einer notwendigen

„Relativierung des Prinzips  der  Freiwil-

ligkeit“  auf  eine von ihm durchgeführte

empirische Studie in den USA/Kaliforni-

en, wo er die dortigen Erfahrungen mit

der  obligatorischen  und  der  angeord-

nten1 Mediation analysiert.

Verschiedene Faktoren,  erläutert  Marx,

würden  Streitparteien  von  der  freiwilli-

gen  Mediation  abhalten.  Hierzu  gehör-

ten  mangelnde  Information,  Angst  vor

der  unbekannten  Methode  und  man-

gelnde  Kooperationsbereitschaft  (vgl.

Marx 2010, S. 133).

1 Angeordnete Mediation: Mediation, die
auf  Anordnung  eines  Gerichtes,
Arbeitgebers oder  einer  Autoritätsper-
son  zustande  kommt.  Obligatorische
Mediation:  Mediation,  die  durch
Gesetz,  Vertrag  oder  allgemeine
Geschäftsbedingungen
vorgeschrieben ist.
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In Deutschland herrsche, laut Marx, der

Grundtenor, dass nur eine von Klient*in-

nen gewollte Mediation zum Erfolg füh-

ren könne. Dieses Festhalten an der Be-

deutung von Freiwilligkeit für eine gelin-

gende Mediation werde jedoch in ande-

ren Staaten nicht praktiziert.  In Norwe-

gen, Kanada und den USA sei angeord-

nete  bzw.  obligatorische  Mediation

durchaus  üblich  (vgl.  Marx  2010,  S.

132).  ‚Mandatory Mediation’ hat sich in

den USA als  Begriff  für  die  durch das

Gericht  oder  vom Gesetz  vorgeschrie-

bene Mediation eingebürgert. Diese wird

insbesondere in den Bereichen Familie,

Arbeits-  und  Verbraucherangelegenhei-

ten angewandt.

Marx  argumentiert,  dass  Parteien  und

ihre Rechtsbeistände häufig erst  durch

angeordnete Mediationen erfahren, wel-

che Vorteile eine kooperative und nicht

konkurrente  Konfliktlösung  habe.  Viele

würden, so Marx, laut Studien den Medi-

ationsprozess  als  überwiegend  positiv

erleben und seien dankbar für die Gele-

genheit, die sie ohne die richterliche An-

ordnung nicht wahrgenommen hätten.

Marx spricht sich in seinem Artikel deut-

lich für eine Korrektur des Prinzips der

Freiwilligkeit in der Mediation aus, eine

Anordnung  durch  Gericht  sollte  seiner

Meinung  nach  ermöglicht  werden (vgl.

Marx 2010, S. 132).

Birgit Keydel betrachtet in ihrer Antwort

auf Marx’ Artikel in einer der Folgeaus-

gaben  der  ZKM  (vgl.  Keydel  2011,  S.

61)  den  ethischen  Begriff  Freiwilligkeit

ebenfalls als einen dialektischen, im Zu-

sammenspiel  mit  seinem  Gegenteil,

dem Zwang.

Mediation,  so Keydel,  sei  unvorstellbar

ohne den Grundsatz der Freiwilligkeit. In

der Praxis jedoch komme es häufig vor,

dass  die  Teilnahme  der  Streitparteien

nur  eingeschränkt  freiwillig  stattfinde.

Etwa wenn es eine Anordnung des Vor-

gesetzten  gebe  oder  ein  Partner  dem

anderen  mit  einem  Gerichtsverfahren

drohe, sofern dieser sich nicht auf eine

Mediation einlasse (vgl. Keydel 2011, S.

62).

In Bezug auf das Kriterium der Freiwil-
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ligkeit ist laut Keydel nicht maßgeblich,

ob die Streitparteien freiwillig zur Media-

tion kommen, sondern vielmehr, ob sie

sich nach der  Teilnahme an einer  um-

fangreichen  Information  über  das  Ver-

fahren freiwillig für das Durchführen ei-

ner Mediation entscheiden würden.

In ihrem Aufsatz „Die Big Five der Medi-

ation“  stellt Keydel obendrein die These

auf,  dass  es  im  Prinzip  keine  wirklich

freiwillige Mediation gebe und dass et-

was Zwang sogar gut und hilfreich sein

könne, um einen Mediationsprozess zu

initiieren (vgl. Keydel 2017, S. 69). 

„Ein Zwang, der die Konfliktpar-
teien  bewegt,  sich  überhaupt
erst  einmal  mit  der  Frage  aus-
einanderzusetzen,  was  Mediati-
on ist, und ob sie sich auf so ei-
nen  Prozess  einlassen  wollen.“
(Keydel 2017, Teil 1, S. 16)

3. Der Täter-
Opfer-Ausgleich

Der  TOA,  so  wie  er  im  deutschen

Rechtsraum  praktiziert  wird,  soll

Täter*innen und Opfern die Möglichkeit

geben, unter Vermittlung eines unpartei-

ischen  Dritten  den  Konflikt,  der  zur

Straftat führte oder der durch die Straftat

verursacht  wurde,  selbstbestimmt,  frei-

willig  und  befriedend  wiederherzustel-

len.

Ursprünglich  als  Gegenmodell  zum

strafrechtlichen System gedacht, wurde

der  TOA in  Deutschland  in  das  Straf-

rechtssystem  integriert.  Die  Durchfüh-

rung eines TOA oder bereits das Bemü-

hen darum von Seiten der beschuldigten

Personen kann sich positiv auf  das zu

verhängende  Strafmaß  auswirken (vgl.

Trenczek 2013, S. 584).

In  Deutschland  gab  es  in  den  1980er

Jahren die ersten Modellprojekte mit ju-

gendlichen  Straftätern.  Nach  positiven

Erfahrungen wurde der TOA 1994 dann

auch ins  Erwachsenenstrafrecht  aufge-

nommen. Er ist also heute im Jugendge-

richtsgesetz (JGG), im Strafgesetzbuch

(StGB) und in der Strafprozessordnung

(StPO) festgeschrieben.2

Der  TOA ist  in  Deutschland  universell

2 siehe u.a. §10 Nr. 7 JGG, §46 a StGB,
§153 StPO, § 155 StPO
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anwendbar,  es  gibt  keine  gesetzlichen

Einschränkungen  bezüglich  bestimmter

Straftaten,  Deliktskategorien  oder  Per-

sonen.  Das  Strafverfahren  wird  durch

die  Implementierung  des  Täter-Op-

fer-Ausgleichs um die unmittelbare Tat-

bewältigung  zwischen  Opfer  und

Täter*in  ergänzt,  bleibt  aber  weiterhin

ein  staatlicher  Bewältigungsprozess

(vgl. Trenczek 2013, S. 583 ff.).

Laut TOA-Standards umfasst der Begriff

Täter-Opfer-Ausgleich sämtliche Bemü-

hungen der tatverantwortlichen Person,

einen Ausgleich mit der von der Tat ge-

schädigten Person zu erreichen, die Tat

ganz oder zum überwiegenden Teil wie-

dergutzumachen oder deren Wiedergut-

machung zumindest ernsthaft anzustre-

ben.

Eine wesentliche Voraussetzung hierfür

sei,  dass  diese  Bemühungen  auf  der

Grundlage  eines  kommunikativen  Pro-

zesses stattfinden.

Bei  der  Mediation  in  Strafsachen han-

delt  es sich laut TOA Standards dage-

gen  ausschließlich  um  „klar  definierte

professionelle  Konfliktvermittlung  durch

hierfür speziell ausgebildete Mediatorin-

nen  und  Mediatoren.“  (STANDARDS

2017,  S.  5).  Auch  Trenczek  merkt  an:

„TOA und  Mediation  in  strafrechtlichen

Konflikten  sind  nicht  deckungsgleich“

(Trenczek 2013,  S.  585).  Mit  Blick auf

das  deutsche Mediationsgesetz  könne,

so Trenczek, mit TOA nur noch die straf-

rechtliche Entscheidung (die  Rechtsfol-

ge) bezeichnet werden, während Media-

tion  das  Verfahren  und  methodische

Vorgehen  der  Konfliktbearbeitung  be-

schreibe.

Ein  Vorteil  des  Begriffs  Mediation  in

Strafsachen  ist  laut  TOA  Standards,

dass  dieser  frei  von  Zuschreibungen

hinsichtlich der Rollen der Konfliktpartei-

en als ‚Täter‘ und ‚Opfer‘ sei (vgl. STAN-

DARDS 2017, S. 5).
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3.1. Die Begriffe „Täter“
und „Opfer“

Die  meisten  Ausgleichsverfahren  wer-

den vor einer gerichtlichen Verurteilung

im  Rahmen  einer  Diversion  durchge-

führt. Von „Tätern“ zu sprechen ist auf-

grund der Unschuldsvermutung (vgl. Art.

6 EMRK) problematisch, ebenso der Be-

griff  des  Täter-Opfer-Ausgleichs  (vgl.

Trenczek 2013, S. 582).

Die Stempel  ,Opfer‘  und ,Täter‘  tragen

im Vorfeld einer Verurteilung laut TOA-

Standards dazu bei, dass komplexe Hin-

tergründe,  die zu einer Tat  geführt  ha-

ben, vereinfacht werden. Sie „erschwe-

ren  kreative  und  tragfähige  Konfliktlö-

sungen, die das eigentliche Ziel einer je-

den  Mediation  sind.  Ganz  im  Unter-

schied  dazu  erscheint  der  Begriff  der

Mediation in Strafsachen wertfreier und

weist auf die kommunikativen Elemente

des  Verfahrens  hin“ (STANDARDS

2017, S. 5).

Im Folgenden werden die Begriffe „Be-

schuldigte“  und  „Geschädigte“  verwen-

det, soweit diese im jeweiligen Kontext

die  Begriffe  Täter  und  Opfer  ersetzen

können. Um den Begriff  des Täter-Op-

fer-Ausgleichs kommt man an bestimm-

ten  Stellen  nicht  herum,  da  dieser  im

Gesetz  so  festgeschrieben  ist.  Besser

passen würde jedoch der in Österreich

übliche Begriff „Tatausgleich“.

3.2. TOA als Teil der Restora-
tive Justice Bewegung

In der deutschen Rechtsordnung hat der

Staat  das  Gewaltmonopol:  Wird  eine

Straftat begangen, ermittelt und bestraft

ausschließlich  der  Staat.  Dies  soll  so-

wohl dem Schutz der Beschuldigten vor

ungerechter  Strafverfolgung,  als  auch

der  Vermeidung  von  Selbstjustiz  und

Rache dienen. Für viele Opfer von Straf-

taten ist  die Tat mit  der Strafe an sich

aber noch nicht erledigt: „Zwar mag sich

das Tatopfer durch die Strafe in einem

Genugtuungs- oder Ausgleichsbedürfnis

befriedigt fühlen, eine unmittelbare Kon-

frontation im Dialog, wirkliche Reue oder

eine  aufrichtige  Entschuldigung  ersetzt

sie jedoch nicht.“ (Schmidt 2012, S. 22)
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Das rechtliche Strafverfahren ist außer-

dem Täter orientiert. Es konzentriert sich

auf den Beschuldigten und den Erweis

oder  Nichterweis  seiner  Tatschuld.  Im

Zuge wachsender Kritik am strafrechtli-

chen  Sanktionssystem  wurde  der  Ruf

nach einer stärkeren Einbeziehung der

Geschädigten  in  den  Bewältigungspro-

zess einer Straftat immer lauter:

„Einerseits wurden die hohen Er-
wartungen enttäuscht, die in den
Behandlungs-  und  Resozialisie-
rungsgedanken  gesetzt  wurden
(Schumann,  Steinert  &  Voß
1988),  andererseits  wiesen  kri-
minologische  Untersuchungen
auf  die  schädlichen  Wirkungen
freiheitsentziehender  Maßnah-
men  hin  (Albrecht,  Dünkel  &
Spieß  1981;  Jeschke  1988:
674),  womit  die Suche nach al-
ternativen  Rechtsformen  not-
wendig  wurde.“ (Bals  2010,  S.
83) 

Restorative  Justice  „versteht  sich  als

umfassendes - traditionelle Strafphiloso-

phien  überwindendes  -  Gerechtigkeits-

paradigma, nach dem das aus der Be-

gehung  von  Unrecht  (nicht  nur  straf-

rechtlich  relevantes  Verhalten)  erfahre-

ne  Leid  soweit  wie  möglich  ausgegli-

chen werden soll.“  (Trenczek 2013,  S.

583).

Weltweit  haben  sich  unterschiedliche

Verfahren  der  Restorative  Justice  eta-

bliert.  Während in Australien und Neu-

seeland ‚family group conferences’ und

‚reintegration ceremonies‘ weit verbreitet

sind, wird in Deutschland vor allem das

Modell des Täter-Opfer-Ausgleichs prak-

tiziert.

Der  Grundgedanke  hinter  dem  Tä-

ter-Opfer-Ausgleich  ist  laut  TOA-Stan-

dards der, dass durch eine Straftat nicht

nur die staatliche Ordnung verletzt wird,

sondern  ebenso  eine  Verletzung  von

Menschen  und  Beziehungen  erfolge.

Der Täter müsse sich nach einer Straftat

also  nicht  nur  seiner  Schuld,  sondern

auch seiner Verantwortung stellen:

„Im  traditionellen  Strafrecht  for-
dert  die  Gesellschaft  von  der
Justiz,  die  Schuld  festzustellen
und die Bestrafung zu überneh-
men. In Angeboten der Restora-
tive Justice werden die von der
Straftat geschädigten Personen,
die Tatverantwortlichen und - bei
Bedarf  -  das  Gemeinwesen  in
die Bemühungen um eine Befrie-
dung miteinbezogen […]. Dahin-
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ter  steckt  die  Philosophie  einer
bürgernahen  Rechtspolitik,  die
den Betroffenen eine für sie ad-
äquate  Lösung  des  durch  die
Straftat  entstandenen  Konflikts
zutraut.“ (STANDARDS 2017, S.
6)

Im TOA erhält also der*die Geschädigte

eine  aktive  Rolle,  gleichzeitig  erhält

der*die  Beschuldigte  die  Möglichkeit,

durch eine direkte Konfrontation Verant-

wortung  für  die  Tat  zu  übernehmen.

Wichtig sei hierbei, merkt Marx an, dass

Tat  und  Person  voneinander  getrennt

würden,  also  die  Handlung,  nicht  die

Person verurteilt werde (vgl. Marx 2016,

S. 182).

Im  Folgenden  wird  das  Verfahren  der

Mediation in Strafsachen genauer unter-

sucht.  Der  Fokus  liegt  dabei  auf  den

oben diskutierten Grundpfeilern der Me-

diation und auf den speziellen Heraus-

forderungen für  Vermittler*innen,  die  in

diesem Berufsfeld tätig sind.

4. Besondere Herausfor-
derungen der Mediation

in Strafsachen

Im Folgenden werden zwei der oben er-

örterten  Säulen  der  Mediation  im  Hin-

blick auf die spezifischen Anforderungen

im Kontext der Mediation in Strafsachen

analysiert. Die Grundprinzipien Allpartei-

lichkeit  und Freiwilligkeit  stellen Media-

tor*innen in diesem Berufsfeld aufgrund

der  Einbettung  des  Verfahrens  in  den

strafrechtlichen  Zwangskontext  vor  be-

sondere Herausforderungen.

4.1. Allparteilichkeit

Ziel der Mediation in Strafsachen ist, wie

bei  anderen Mediationsverfahren auch,

das Erreichen einer win-win-Lösung für

die  Konfliktbeteiligten:  beide  Parteien

sollen  das  Verfahren  als  Gewinner*in-

nen  verlassen.  Durch  den  strafrechtli-

chen Hintergrund ist  die  Ausgangslage

jedoch eine grundlegend andere,  denn

„während  bei  klassischen  Mediations-

verfahren in Sorgerechts-, Beziehungs-,

Trennungs- oder Nachbarschaftskonflik-
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ten jede Partei denselben Status in der

Auseinandersetzung hat, wird beim Tä-

ter-Opfer-Ausgleich von ungleichen Po-

sitionen ausgegangen.

 Gesetzt ist, eine Seite hat Unrecht ge-

tan und die andere Partei hat deswegen

berechtigte Ansprüche an sie.“ (Früchtel

2016,  S.66).  Auch  Besemer  stellt  fest:

„Ein wesentlicher Unterschied zur regu-

lären Mediation ist, dass hier die Frage

der Schuld oft schon vorentschieden ist,

auch wenn in den Gesprächen manch-

mal deutlich wird, dass auch das Opfer

seinen  Anteil  am  Geschehen  hatte.“

(Besemer 2009, S.159)

In Kapitel 2.2. wurde bereits deutlich ge-

macht,  dass  auch  in  der  klassischen

Mediation Schieflagen im Machtverhält-

nis  zwischen  den  Parteien  vorhanden

sein können. Etwa wenn in Sorgerechts-

oder  Trennungsfragen  ein  Partner  den

anderen unter Druck setzt. Im strafrecht-

lichen Kontext tritt  das Machtgefälle al-

lerdings  noch  stärker  hervor,  da  ein

Tatausgleich nur dann stattfindet, wenn

der/die  Beschuldigte  sich  zum  Tatvor-

wurf einlässt.  Laut Trenczek ist es auf-

grund der Rollenverteilung (Täter*in vs.

Opfer)  für  die  Vermittler*innen  beson-

ders wichtig, sich um Rollenklarheit bzw.

Allparteilichkeit  zu  bemühen  (vgl.

Trenczek 2013, S. 582). 

In diesem Zusammenhang betonen Kri-

tiker*innen des TOA, dass insbesondere

durch  schwere  Straftaten  ein  unüber-

windbares  Ungleichgewicht  zwischen

den Parteien entstehe. Die stattgefunde-

ne  Verletzung  bewirke  ein  illegitimes

Herrschaftsverhältnis und ein strafbares

Unrecht  gerate im Konfliktschlichtungs-

verfahren  in  Gefahr,  als  Gegenstand

partnerschaftlicher Übereinkünfte zu er-

scheinen.

In  dieser  Betrachtungsweise  sind  die

Parteien  aufgrund  des  Machtgefälles

nicht mehr in der Lage selbst ihren Kon-

flikt zu klären, da eine Seite zu stark un-

terlegen ist. Aus diesem Grund dürfe ge-

rade bei  deutlichen Machtgefällen,  wie

etwa bei häuslicher Gewalt, keine Medi-

ation  angewandt  werden  (vgl.  Schmidt

2012,  S. 188).  Anja Schmidt  argumen-

tiert, dass etwa bei Gewalt in Paarbezie-

hungen  eine  Entschuldigung  nicht  den
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Stellenwert habe wie in ‚normalen‘ TOA-

Fällen, „denn Entschuldigungen und Be-

teuerungen, dass sich nun alles ändern

werde, seien bei häuslicher Gewalt fes-

ter  Bestandteil  der  Gewaltbeziehung.“

(Schmidt  2012,  S.  188).  Ein  möglicher

Ausweg, so Schmidt, könne das Einbau-

en von längerfristigen Kontrollmechanis-

men in  den Bewältigungsprozess  sein.

Trenczek hingegen ist der Ansicht, dass

grundsätzlich jede Form von Delikten im

TOA bearbeitet werden können:

„Weder  Deliktsschwere  noch
strafrechtliche  Vorbelastungen
des Täters schließen einen Aus-
gleichsversuch  von  vornherein
aus oder lassen Prognosen über
die Erfolgsaussichten der Media-
tion  zu.  […]  Die  Praxis  hat  in
zahlreichen  Fällen  nachgewie-
sen, dass auch schwere Delikte
und eskalierte  Konflikte  wie  die
im Rahmen der häuslichen Ge-
walt  durchaus  geeignet  sind,
meditativ bearbeitet zu werden.“
(Trenczek 2013, S. 586).

Hendrik Middelhof sieht hier eine beson-

dere  Herausforderung  für  Mediator*in-

nen in Strafsachen. Es gehöre zu ihrer

Rolle, Machtunterschiede zwischen den

Konfliktparteien auszugleichen (vgl. Mid-

delhof 2018, S. 73).

Trenczek  betont  außerdem,  dass  die

Viktimisierungserfahrungen der Geschä-

digten  berücksichtigt  werden  müssten,

was von den Vermittler*innen ein beson-

ders  sensibles  Verhalten  den  Geschä-

digten  gegenüber  erfordere.  Auch soll-

ten diese ermutigt werden, Familienmit-

glieder oder sonstige Unterstützung zum

Vermittlungsgespräch mitzubringen (vgl.

Trenczek 2013, S. 587).

Eine  weitere  Schwierigkeit  für  Vermit-

telnde  im  TOA-Verfahren  bestehe  laut

Middelhof  darin,  dass  von diesen kein

persönliches  Interesse  verfolgt  werden

dürfe.  Ein solches könne sich etwa im

Streben nach einer hohen Erfolgsquote

und einer damit verbundenen Druckaus-

übung auf die Konfliktparteien manifes-

tieren.  Auch  bestehe  die  Gefahr  einer

ausschließlichen  Betrachtung  des  TOA

als  erzieherische  Maßnahme,  so  dass

die  Gefahr  einer  Instrumentalisierung

des Opfers bestehe, um auf den Täter

einzuwirken (vgl.  Middelhof  2018,  S.

72).
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4.2. Freiwilligkeit

Freiwilligkeit  seitens des Beschuldigten

sei in der Mediation in Strafsachen nur

bedingt  vorhanden,  da  eine  Anklage

bzw. Sanktionen drohen, sofern der*die

Beschuldigte die Mediation ablehne. Der

TOA müsse daher umso mehr, so Trenc-

zek,  für  Beschuldigte und Geschädigte

einen  Angebotscharakter  haben.  Beide

Seiten dürften nicht unter Druck gesetzt

werden,  beide  müssten  ausdrücklich

ihre Zustimmung erteilen.

Trenczek betont aus diesem Grund die

absolute Notwendigkeit einer vorherigen

Einladung zum Einzelgespräch,  was in

der  klassischen  Mediation  nicht  üblich

sei (vgl. Trenczek 2013, S. 586).

Beim  Täter-Opfer-Ausgleich  sieht  Ans-

gar  Marx  außerdem  die  Problematik,

dass es sich um einen „hochgradig ver-

staatlichten  Konflikt“  handle  (vgl.  Marx

2016,  S.  184).  Die  meisten  Fälle,  so

Marx,  würden  den  TOA-Stellen  durch

die Staatsanwaltschaft bzw. die Jugend-

gerichtshilfe  zugewiesen.  Freiwilligkeit

bestehe zwar in der Möglichkeit zur Ab-

lehnung  auf  beiden  Seiten,  allerdings

sei  diese  Freiwilligkeit  zu  hinterfragen,

da eine Ablehnung gravierende Folgen

vor allem für den Beschuldigten haben

könne.

Eine Teilnahme bedeute die Einstellung

des  Verfahrens  oder  zumindest  eine

Strafmilderung. Nehme er nicht teil, wer-

de das Strafverfahren fortgesetzt.  Dies

gleiche laut  Marx eher einem Zwangs-

kontext,  in  dem  es  Wahlmöglichkeiten

gibt.  Der  Beschuldigte  kann  sich  zwi-

schen zwei Übeln entscheiden, bemerkt

auch Middelhof:

„Lehnt er den TOA ab, muss er
mit  einer  Bestrafung  rechnen.
Stimmt er  zu,  muss er sich mit
seiner Tat, ihren Folgen und vor
allem  mit  dem  Geschädigten
auseinandersetzen. Ist der Täter
geständig und zur Wiedergutma-
chung bereit, liegen die Vorteile
darin, dass er mit der Einstellung
des  Verfahrens,  zumindest  mit
einer milderen Strafe, mit keinen
oder geringen Verfahrenskosten
[…]  rechnen  kann.“  (Middelhof
2018, S. 74)

Trenczek  führt  in  diesem  Zusammen-

hang an, dass der TOA zwar in einem
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verstärkten Zwangskontext  stehe,  dass

jedoch völlige Freiwilligkeit  auch in an-

deren Bereichen der Mediation nicht ge-

geben sei (vgl. Trenczek 2013).

Marx  bezeichnet  dieses  Argument  als

„konstruiert“ (Marx 2016, S. 184). Seiner

Meinung nach wäre es ehrlicher zu er-

klären,  dass das Prinzip  der  Freiwillig-

keit  im TOA extrem eingeschränkt  sei.

Er stellt  in diesem Zusammenhang die

Frage,  ob  der  TOA  aufgrund  des

Zwangskontextes  überhaupt  als  eine

Form der Mediation angesehen werden

könne.

Trenczek hingegen teilt die Mediation in

strafrechtlichen Konflikten in zwei unter-

schiedliche Regelungsbereiche auf und

unterscheidet so zwischen Täter-Opfer-

Ausgleich und Mediation in Strafsachen.

Im  Gesetzestext  auf  der  einen  Seite

gehe es  um die  strafrechtliche  Bewer-

tung  eines  (nicht  zwingend  über  eine

Mediation erzielten) Ausgleichs im Rah-

men  der  Strafzumessung.  Der  Begriff

„Täter-Opfer-Ausgleich“ beschreibe also

im  Wesentlichen  eine  strafrechtliche

Rechtsfolge.

Das  Mediationsgesetz  befasse  sich

demgegenüber mit der verfahrensmäßi-

gen Ausgestaltung der Mediation (siehe

§ 1 MediationsG).  An keiner Stelle,  so

Trenczek, nehme das MediationsG be-

stimmte Anwendungsfelder von den Re-

gelungen  aus,  sondern  verwende  viel-

mehr  einen  funktionalen  Mediations-

bzw.  Mediator*innenbegriff.  Selbstver-

ständlich,  konstatiert  er,  finde  deshalb

das  MediationsG auf  die  Vermittlungs-

verfahren  im  Rahmen  der  TOA-Pro-

gramme  Anwendung,  insofern  diese

beanspruchten,  Mediation zu betreiben

(vgl. Trenczek 2013, S. 585).

5. Fazit

Die Auseinandersetzung mit der kontro-

versen Debatte um die Säulen der Medi-

ation und die kritische Beleuchtung der

zentralen  Begriffe  Freiwilligkeit,  Allpar-

teilichkeit und Eigenverantwortlichkeit in

der  klassischen Mediation  wie  auch in

der Mediation in Strafsachen haben ge-

zeigt, dass diese in den Betrachtungen

fließende Übergänge haben können.

Es wurde deutlich, dass der Begriff Frei-
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willigkeit bereits in der klassischen Me-

diation nicht  uneingeschränkt  gültig ist.

Insbesondere Birgit Keydels dialektische

Betrachtungsweise  ermöglicht  die  An-

passung des Begriffs und eine flexiblere

Auslegung hinsichtlich der spezifischen

Herausforderungen der in einem erhöh-

ten Zwangskontext stehenden Mediation

in  Strafsachen.  Die  Tatbewältigung  im

TOA  kann  nicht  erzwungen  werden.

Vielmehr handelt es sich um einen Kom-

munikationsprozess,  der  durch  Dritte

förderbar ist.

Allparteilichkeit zu gewährleisten ist an-

gesichts der im Vorhinein bereits verteil-

ten Rollen von Täter und Opfer und dem

damit  verbundenen  Machtgefälle  eine

große Herausforderung für Mediator*in-

nen  in  Strafsachen.  Es  wurde  jedoch

auch  deutlich,  dass  die  allparteiliche

Haltung bereits in der klassischen Medi-

ation nicht ohne weiteres zu gewährleis-

ten ist und ein hohes Maß an Selbstre-

flexion erfordert.

Gewisse Unterschiede zwischen klassi-

scher  Mediation  und  der  Mediation  in

Strafsachen  sind  zwar  vorhanden,  je-

doch sind die sogenannten Säulen der

Mediation auch im klassischen Verfah-

ren nicht absolut zu betrachten. Es wur-

de  deutlich,  dass  auch  dort  Prinzipien

wie  Freiwilligkeit  oder  Allparteilichkeit

nicht in reiner Form auftreten.

Dennoch  treten  bei  der  Mediation  in

Strafsachen  durchaus  Schwierigkeiten

auf,  die  Mediator*innen  in  diesem Be-

reich vor besondere Herausforderungen

stellen.

Die  Einordnung  der  Unterschiede  liegt

im Auge des Betrachters und hängt vom

jeweiligen Standpunkt ab: Sollen die Un-

terschiede zur klassischen Mediation in

den Vordergrund gerückt und somit die

Defizite  einer Mediation in Strafsachen

betont  werden?   Oder  liegt  der  Fokus

bezüglich der Mediation in Strafsachen

auf  ihrer  Rolle  als  Alternative oder  Er-

weiterung zur strafrechtlichen Auseinan-

dersetzung, die eine Ermächtigung und

Würdigung  des  Opfers  ermöglicht,  so-

wie die Gelegenheit für den Täter bietet,

sich mit seiner Tat auseinanderzusetzen

und Verantwortung zu übernehmen?
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Beitrag IX: Mediation an Schulen

Aufgaben von Konfliktlotsen
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Konfliktlotsen

1. Einleitung

Schläge,  Drohungen,  Ausgrenzung,

Mobbing,  Hate-Speech,  Zwang, Nöti-

gung, Bedrängung, Beleidigung, üble

Nachrede,  Verleumdung,  Entwürdi-

gung, Diskriminierung u.v.m. gehören

an deutschen Schulen mehr oder we-

niger zum Alltag.

Ob im eigenen familiären oder Freun-

deskreis, im Klassenzimmer, auf dem

Schulhof in der Pause, auf dem Nach-

hauseweg oder zuhause im Internet.

Die  Möglichkeiten  Frust  an  anderen

auszulassen sind vielfältig und spie-

len sich schon lange nicht nur in der

Face-to-Face Begegnung ab.

Kinder  und  Jugendliche  befinden

sich  in  einem enormen  Spannungs-

feld  von  Selbstbehauptung,  Identi-

tätsfindung,  Leistungsdruck  und

Wettbewerb  um  Anerkennung.  Nicht

selten ein Grund dafür  ist  die Über-

forderung einer Fülle an Erwartungen

nicht gerecht werden zu können, der

in  Form  von  aggressivem  Verhalten

bis  hin  zu  gewalttätigen  Übergriffen

Ausdruck verliehen wird. 

Da Heranwachsende den Großteil ih-

rer  Zeit  in  der  Schule  verbringen,

wird  sie  alltäglich  zum  Hauptspiel-

platz  für  Konfliktbewältigungen  die-

ser Art.

Und nicht nur die Schüler*innen sind

von  diesen  Bedingungen  betroffen.

Auch die Lehrenden formulieren die

zunehmende  Belastung  infolge  ge-

waltvoller Ausschreitungen im Ange-

sicht  stets  wachsender  Klassengrö-

ßen  und  die  damit  verbundene  Un-

überschaubarkeit.  Die Schule ist da-

bei in ihrer Bedeutung im Sozialisati-

onsprozess  nicht  zu  unterschätzen.

Umso größer ist die Notwendigkeit al-

ternative  und gewaltfreie  Konfliktbe-

wältigungsstrategien  auch  oder  ins-

besondere im Bildungskontext Schu-

le  zu  etablieren  (vgl.  Marx  2016,  S.

171).

Mediationsprogramme  an  Schulen,

ursprünglich in den 1980er Jahren in
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den  USA  entwickelt,  erproben  sich

seit  den 1990er Jahren auch hier  in

Deutschland.

Schüler*innen  werden  hierbei  unter

dem  Erwerb  sozialer  Kompetenzen

als  sogenannte  „Streitschlichter*in-

nen“  oder  auch  „Konfliktlots*innen“

ausgebildet (im Englischen: peer-me-

diators oder peace-makers). Sie erler-

nen dabei die Grundtechniken media-

tiver  Verfahren  und  werden  somit

dazu  befähigt,  unter  Anleitung  der

Lehrkräfte und der Sozialarbeitenden

in Konflikten zwischen Schüler*innen

zu  vermitteln  (vgl.  Schröder/Merkle

2013, S. 58f.).

Der Grundgedanke dabei ist, dass es

Gleichaltrigen  untereinander  eher

und  effektiver  gelingt  Konflikte  mit-

einander zu lösen (vgl. Faller 1998, S.

57).

Ich werde mich in dieser Arbeit also

hauptsächlich auf die Mediation unter

Schüler*innen,  also  auf

Konfliktlots*innen/Peer-Mediator*in-

nen als besondere Form der Konflikt-

bearbeitung  konzentrieren.  Dabei

richte ich mein Hauptaugenmerk be-

sonders auf das Jugendalter im Kon-

text Schule.

Anhand  der  Begriffe  Konflikt,  Kon-

fliktmanagement  und  Mediation

möchte ich auf theoretischer Grund-

lage die Chancen und Grenzen medi-

ativer Verfahren im Konfliktfeld Schu-

le näher beleuchten.

Ich werde darauf eingehen,  wie sich

Mediationsprogramme  an  Schulen

umsetzen lassen und welche Hürden

dabei  entstehen  können,  inwieweit

sich Peer-Mediation auf die sozialen

Kompetenzen der Schüler*innen aus-

wirken kann und  auch, was sie nicht

leisten kann.
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2. Konflikttheorie

2.1. Was ist ein Konflikt?

„Der Sinn von Konflikten besteht
darin,  vorhandene Unterschiede
zu  verdeutlichen  und  fruchtbar
zu machen.“ (Schwarz 2001, S.
16, zit. n. Marx 2016, S. 13.)

Dort, wo Menschen zusammenkommen

und insbesondere dort, wo sie nicht zu-

sammenkommen  können  oder  wollen,

besteht  Konfliktpotenzial.  Widersprüche

und Gegensätze läuten dabei den Kon-

flikt  zwar  nicht  zwingend ein,  aber  sie

stellen die Ausgangslage für selbige dar

(vgl. Schröder/Merkle 2013, S. 14).

Abgleitet  von  dem   lateinischem  Wort

„confligere“,  bedeutet  Konflikt  in  seiner

Übersetzung  „zusammentreffen“  oder

„kämpfen“.  Ansgar  Marx  hat  sich  auf-

grund  der  vielfältigen  Erklärungs-  und

Definitionsmodelle in seinem Buch „Me-

diation  und Konfliktmanagement  in  der

Sozialen Arbeit“ (2016) auf die zwei De-

finitionsebenen  sozialer und  politischer

Konflikte konzentriert.  Neben  zahlrei-

chen  anderen  Definitionsansätzen,  be-

zieht  sich  die  im  deutschsprachigen

Raum veröffentlichte  Literatur  überwie-

gend  auf  die  Definition  des  sozialen

Konflikts nach Friedrich Glasl (vgl. Marx

2016, S. 14f.):

„Sozialer Konflikt ist eine Interak-
tion zwischen Aktoren (Individu-
en,  Gruppen,  Organisationen
usw.), wobei wenigstens ein Ak-
tor eine Differenz bzw. Unverein-
barkeiten  im  Wahrnehmen  und
im Denken bzw.  Vorstellen  und
im Fühlen und dem Wollen mit
dem anderen  Aktor  (den  ande-
ren  Aktoren)  in  der  Art  erlebt,
dass beim Verwirklichen dessen,
was der Aktor  denkt,  fühlt  oder
will  eine Beeinträchtigung durch
einen anderen Aktor  (die  ande-
ren  Aktoren)  erfolgt.“  (Glasl
2001, S. 17, zit. n. Marx 2016, S.
15)

Dem  sozialen  Konflikt  übergeordnet

existiert  außerdem  die  Definition  von

politischen Konflikten,  die  nach  dem

Heidelberger  Institut  für  Internationale

Konfliktforschung wie folgt lautet:

„Unter einem politischen Konflikt
versteht das HIIK eine Positions-
differenz  hinsichtlich  gesamtge-
sellschaftlicher  relevanter  Güter
–  den  Konfliktgegenständen  –
zwischen mindestens zwei maß-
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geblichen  direkt  beteiligten  Ak-
teuren, die mittels beobachtbarer
und aufeinander bezogener Kon-
fliktmaßnahmen  ausgetragen
wird, welche außerhalb etablier-
ter  Regelungsverfahren  liegen
und eine staatliche Kernfunktion
oder  die  völkerrechtliche  Ord-
nung bedrohen oder eine solche
Bedrohung  in  Aussicht  stellen.“
(Heidelberger Institut für Interna-
tionale Konfliktforschung, ,zit. n.
Marx 2016, S. 15)

Politische Konflikte  umfassen laut  dem

HIIK fünf verschiedene Intensitätsstufen:

„Disput,  gewaltlose  Krise,  gewaltsame

Krise,  begrenzter  Krieg,  Krieg“  (ebd.).

„Das  Unterscheidungsmerkmal  ist  die

Intensität  physischer  Gewalt,  wie  der

Einsatz  von Waffen und Soldaten,  das

Ausmaß der Zerstörung und der Todes-

opfer“ (ebd. ).

Jedoch lässt sich sagen, dass es keine

klar festgelegte Definition des Begriffes

Konflikt  gibt.  Es  erscheint  sinnvoll  die-

sen differenziert aus verschiedenen Per-

spektiven  zu  erklären.  Denn  ab  wann

ein Konflikt ein Konflikt ist, können zum

Beispiel  die  Konfliktparteien  selbst  am

ehesten  beurteilen:„Für  innere  wie  äu-

ßere Konflikte gilt  gleichermaßen, dass

eine allgemeine Definition, was ein Kon-

flikt ist, keinen Sinn macht, weil dieses

Phänomen von den Umständen und sei-

ner jeweiligen Wahrnehmung abhängt.“

(Schröder/Merkle 2013, S..14)

Nach  Christiane  Simsa  (vgl.  Simsa

2001) werden Konflikte in  intra- und  in-

terpersonelle Konflikte unterschieden.

Während sich erstere im Inneren eines

Individuums  abspielen,  beziehen  sich

letztere auf Konflikte zwischen verschie-

denen  Personen  oder  Gruppen.  Ein

Konflikt  bzw. der Ablauf eines Konflikts

kann dabei  in  unterschiedliche Stadien

unterteilt werden. Dieser Ablauf folgt je-

doch  keiner  strikten  Chronologie.  Es

kommt vor, dass Stadien übersprungen,

wiederholt  oder  gar  nicht  erreicht  wer-

den. Ein Konflikt kann „latent“ oder „ma-

nifest“  sein.  Er  kann  als  sogenannter

„heißer Konflikt“ offen ausgetragen wer-

den oder als „kalter Konflikt“ im Verbor-

genen, unter der Oberfläche bleiben und

dort  entweder stetig wachsen oder ab-

klingen (vgl. Simsa, 2001, S. 1).

Auch wenn Konflikte gesellschaftlich oft

als  etwas  Negatives  empfunden  wer-
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den,  dass es zu vermeiden gilt um den

allgemeinen Frieden zu wahren, bergen

sie doch an anderer Stelle unheimliches

Potenzial  für  Wachstum  und  Verände-

rung (vgl. Marx 2016, S. 13):

„Konflikte  sind  normal,  sie  wer-
den zwar  zunächst  als  Störung
erlebt,  mitunter  führen  sie  zu
Krieg  und  Verderben,  nicht  im-
mer  sind  sie  aber  nur  negativ,
sondern  können  Chancen  für
eine  Entwicklung  eröffnen.  [...]
Nicht  bearbeitete  Konflikte  füh-
ren aber sehr häufig zu destruk-
tiven bis zu aggressiven Verhal-
tensweisen. Häufig resultiert ein
Konflikt  aus  einer  unterschiedli-
chen, selektiven Wahrnehmung,
einer  gestörten  Kommunikation
oder existiert nur weil die Partei-

en nicht wissen, wie sie ein Pro-
blem angehen  können.“  (Trenc-
zek 2013, S.  32) 

Konflikte können demnach einerseits als

etwas Unangenehmes und Schmerzhaf-

tes,  andererseits  aber  auch  als  anre-

gend  und  stimulierend  erlebt  werden.

Wichtig scheint dabei  zu sein, die Un-

terscheidung in bearbeitete und in unbe-

arbeitete  Konflikte  vorzunehmen  (vgl.

Marx 2016, S. 13f.). Folgendes Schau-

bild soll dabei die Chancen von Konflikt-

bewältigung und einer Pro-Konflikt Ein-

stellung verdeutlichen:

Arbeitsfeld Schule 215 / 356



Beitrag IX:

Konflikte  und  ihre  Abläufe  verfolgen

nach Glasl unterschiedliche Phasen der

Eskalation.  Dabei  hat  er  zur  besseren

Veranschaulichung das sogenannte Stu-

fenmodell  entwickelt,  welches die  Stei-

gerung  eines  Konflikts  anhand  einer

Treppe  versinnbildlicht,  deren  Ende  in

den  Abgrund führt.  Diese  Versinnbildli-

chung macht  deutlich, dass es Phasen

in  Konfliktabläufen  gibt,  welche  bis  zu

einer  gewissen  Stufe  lösbar  sind.  Auf

späteren Stufen wird dies nur noch er-

schwert möglich bis ganz und gar verun-

möglicht.

Konflikte und deren Definitionen, Wahr-

nehmungen,  Ausprägungen  sind  zwar

theoretisch  und  wissenschaftlich  er-

forschte  Bestandteile,  jedoch  zeigt  die

Fülle  unterschiedlicher  Erklärungsmo-

delle  ebenso  die  Multidimensionalität

dieses  Themenfeldes,  welche  in  einer

einfachen Definition nicht begriffen wer-

den können. An dieser Stelle möchte ich

die genauere Betrachtung der einzelnen

Modelle aussparen, um von der eigentli-

chen  Thematik  der  Arbeit  nicht  abzu-

kommen.

2.2. Konfliktmanagement in
der Sozialen Arbeit

Um  als  Sozialarbeiter*in  im  jeweiligen

Arbeitsfeld kompetent und professionell

mit Konflikten umgehen und Konfliktbe-

wältigungsprozesse  erfolgreich  beglei-

ten  zu  können,  bedarf  es  neben  der

Konflikttheorie außerdem an einem um-

fassenden  Methodenkatalog  für  die

praktische Umsetzung. Häufig überneh-

men  Sozialarbeitende  in  ihrem  berufli-

chen  Alltag  die  Vermit-tler*innenrolle.

Sei es zwischen Klient*innen und Insti-

tutionen oder in familiären Auseinander-

setzungen etc.

Konfliktbearbeitungsmethoden und Kon-

fliktbearbeitungsinstrumente  (z.B.

Klient*innenzentrierte  Gesprächsfüh-

rung nach Carl Rogers, Aktives Zuhören

nach Thomas Gordon,  das  Vier-Seiten

Modell  nach Schulz von Thun, Gewalt-

freie Kommunikation nach Marshall Ro-

senberg, die vier Grundformen der Ab-

wehr  nach  Virginia  Satir  u.v.m.)  sollen

dabei  helfen,  Gespräche  oder  auch

Konflikte   konstruktiv  zu  leitenbzw.  zu

führen (vgl. Marx 2016).

216 / 356 Block III



Konfliktlotsen

Zu einem dieser  Arbeitsfelder  gehören

Bildungseinrichtungen  wie  die  Schule.

Die Schule als Ort  für Auseinanderset-

zung  mit  Literatur,  Kritik,  Wissen,  Dis-

kussionen usw. bildet außerdem neben

der Theorie – wenn nicht sogar vor al-

lem  –  Fläche  für  die  Auseinanderset-

zung mit anderen, quasi mit dem Sozia-

len.  Mitschüler*innen,  Lehrer*innen,

Schulsozialarbeiter*innen, Freunde aber

auch Konkurrent*innen.

Dies  ist   eingebettet  in  gesellschaft-

lich-politischen Strukturen sowie Zwän-

gen: Bildungsministerien, neu formulier-

te  Bildungsniveaus,  allgemein geltende

Schulpflicht, fordernde Eltern, hierarchi-

sche  Unterrichtsgestaltung,  steigender

Leistungsdruck,  Wettbewerbe -  um nur

einige Anforderungen an Kinder und Ju-

gendliche im Kontext Schule zu nennen.

Oder  mit  anderen  Worten:  Sie  ist  ein

Nährboden für Konflikte.

„Gerade in Schulen und anderen
pädagogischen  Einrichtungen
haben  wir  es  mit  Konflikten  zu
tun, die sich häufig wiederholen
oder  strukturelle  Ursachen  ha-
ben.“ (Faller 1998, S. 15f.).

Für  diese  Aufgabe  ist  eine  gelingende

Zusammenarbeit mit allen in der Institu-

tion  Schule  angegliederten  Beteiligten

unabdingbar.  Wichtigste Voraussetzung

dafür stellt  ein im schulischen Konzept

verankertes Konfliktmanagement dar.

2.3. Konfliktmanagement an
Schulen

Zu der Frage was Konfliktmanagement

ist, schreibt Friedrich Glasl in seiner Pu-

blikation    „Konfliktmanagement.  Ein

Handbuch für Führungskräfte, Beraterin-

nen und  Berater“  (2013)  in  Anlehnung

an R. Kahn und E.Boulding (1964) und

R. Walton (1969):

„Konfliktmanagement  bedeutet,
dass  sich  die  Interventionen
hauptsächlich  auf  den  Konflikt-
prozess richten [...], so dass die
Konflikte  einen  guten  Verlauf
nehmen. Es wird mit  einer Ver-
besserung  der  Vorstellungen,
Einstellungen  und  Verhaltens-
weisen der  Konfliktparteien  ver-
sucht,  die  gegenseitige  Aggres-
sionssteigerung  zu  durchbre-
chen.  Oft  liegt  dem Konfliktma-
nagement  die  Auffassung  zu-
grunde,  dass  Gegensätze  we-
sentliche Elemente des sozialen
Lebens  sind  und  deshalb  die
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Konfliktparteien  lernen  sollten,
mit ihnen weniger destruktiv um-
zugehen“ (Glasl 2013, S. 22)

Wie bereits im Abschnitt  Konflikttheorie

beschrieben,  werden  Konflikte  häufig

und insbesondere im sozialen Miteinan-

der  als  Störung  empfunden.  So  ge-

schieht es häufiger, dass Beteiligte ver-

suchen, Konflikten aus dem Weg zu ge-

hen.

Im Feld Schule werden Konflikte meist

erst dann wahrgenommen, wenn es be-

reits zu spät ist. Die häufigste Reaktion

darauf scheint dann die Arbeit am (eska-

lierten) Konflikt zu sein, weniger an den

Ursachen,  den  Problemen,  den  Nöten

oder Interessen und Wünschen der je-

weiligen Konfliktparteien.

Um  jedoch  konstruktiv  mit  Streitenden

arbeiten  zu  können,  ist  es  notwendig

Konflikte  als  wesentlichen  Bestandteil

des Miteinanders zu begreifen (vgl. Fal-

ler 1998, S. 14). Sie gehören zu unser

aller Tagesablauf dazu, egal in welchem

Kontext  wir  uns  bewegen  (vgl.  Marx

2016,  S.  106f.).  „Nicht  der  Konflikt  ist

das Problem, sondern die Art und, Wei-

se,  wie  wir  damit  umgehen.  Konflikte

gelten  als  entwicklungspsychologische

Notwendigkeit,  um  prosoziales  Verhal-

ten zu erlernen“ (Marx 2016, S. 107).

Es  geht  also  in  einem  erfolgreichen

Konfliktmanagement darum, von einem

positiven  Konfliktbegriff  auszugehen

(vgl.  Faller 1998, S. 14). Kommt es zu

gewaltvollen Ausschreitungen an Schu-

len,  dann sind diese meist  Ergebnisse

ungelöster Konflikte und nicht die Ursa-

che.

Das Hauptproblem in der Diskussion um

Maßnahmen für  Gewaltprävention  liegt

nicht bei vermeintlich zunehmender Ge-

waltbereitschaft  Kinder  und  Jugendli-

cher, sondern eher bei mangelnder Kon-

fliktlösungskompetenz und unzureichen-

der  ausformulierter  Herangehensweise

bei  auftretenden  Konflikten  (vgl.  Faller

1998,  S.  15).  Dabei  geht  es  nicht  nur

vorrangig  um  die  Ausbildung  der  Er-

wachsenen  /  Pädagog*innen,  sondern

insbesondere um die Förderung  sozia-

ler  Kernkompetenzen,  die  den Kindern

und  Jugendlichen  dabei  helfen  sollen,
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autark Konflikte zu erkennen, sie wahr-

zunehmen und im Idealfall eigenständig

lösen zu können. 

Es  geht  also  um die  Vermittlung  „ele-

mentarer  Grundsätze  einer  konstrukti-

ven  Konflikt-  und  Friedenserziehung“

(Marx 2016, S. 106).

Konstruktive  Konfliktbearbeitung  in

Schulen zielt insbesondere auf Verände-

rungen  pädagogischer  Konzepte  und

Gruppenstrukturen. Um Gewalt präven-

tiv entgegen zu wirken und frühzeitig zu

erkennen ist es wichtig Gewalt fördern-

de Faktoren an Schulen sichtbar zu ma-

chen (vgl. Faller 1998, S. 15). Dafür hat

die  unabhängige  Regierungskommissi-

on  zur  Verhinderung  und  Bekämpfung

von  Gewalt  folgende  gewaltfördernde

Faktoren formuliert:

„1.  ein  gleichgültiges  Verhältnis
von  Schülern  und  Lehrern  zur
Schule

2.  die  Abschottung  der  Schule
vom gesellschaftlichen Umfeld

3.  die  Frustration  schulmüder

und leistungsschwacher Schüler

4. den Vorrang von Wissensver-
mittlung  gegenüber  dem  Erzie-
hungsaspekt  und  der  Vermitt-
lung gesellschaftlicher Normen.“
(Unabhängige  Regierungskom-
mission  zur  Verhinderung  und
Bekämpfung von Gewalt,  zit.  n.
Faller 1998, S. 15)

Daher ist es besonders wichtig und eine

ausdrücklich  pädagogische  Aufgabe,

Konfliktregulierung als  essentiellen  Be-

standteil  des Schullebens zu begreifen

und Methoden, sowie Konzepte diesbe-

züglich  in  Bildungsinstitutionen  zu  ver-

ankern (vgl. Faller 1998, S. 16).

3. Grundlagen der 
Mediation

Bereits in den 1960er und 1970er Jah-

ren  in  den  USA entwickelt  und  ange-

wendet,  ist  Mediation  ein  Konfliktlö-

sungsverfahren,  bzw.  Konfliktbearbei-

tungsverfahren (vgl.  Besemer 1993,  S.

14),  welches  über  eine  unparteiische

dritte Person (oder Personen) zwischen

den Konfliktparteien vermittelt  (vgl.  Ra-

demacher 2011, S. 107). In Deutschland
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entwickelte  sich  in  den  1980er  Jahren

ein ernsthaftes Interesse, Mediation als

Methode anwenden zu wollen (vgl. Marx

2016, S. 71).

Heute  findet  Mediation  in  vielen  ver-

schiedenen  Gesellschaftsfeldern  ihre

Anwendung: Zum Beispiel bei Konflikten

in Betrieben, in Familien, im Gemeinwe-

sen oder auch in der Schule (vgl. Rade-

macher 2011, S. 107).  Wichtige Grund-

voraussetzungen  für  eine  gelingende

Mediation sind Freiwilligkeit,  Neutralität

und die Zielsetzung einer „Win-Win-Situ-

ation“.  Das bedeutet  niemand geht  als

Verlierer aus dem Gespräch.

3.1. Rolle des*der
Mediator*in

Anders  als  bei  vorangegangenen  Me-

thoden, die sich von außen betrachtend

ein eher oberflächliches Bild vom Kon-

flikt bilden, zielt Mediation darauf ab, in

gemeinsamer Zusammenarbeit  mit  den

jeweiligen Konfliktparteien Lösungsstra-

tegien- und -ansätze zu entwickeln. Be-

sonderer Schwerpunkt bei  diesem Ver-

fahren  ist,  dass  die  Streitenden  unab-

hängig von dem*der Vermittler*in/Media-

tor*in  ihre  eigenen  kreativen  Lösungs-

wege und -ideen entwickeln (vgl. Rade-

macher 2011, S. 108).

Im Mittelpunkt stehen also die Betroffe-

nen und die Aktivierung sowie  das Par-

tizipieren selbiger durch den*die Media-

tor*in.

Besonders  wichtig  für  eine  gelingende

Mediation ist,  dass der*die  Mediator*in

von  allen  Beteiligten  akzeptiert  wird,

er*sie  kein eigenes Interesse am Kon-

fliktausgang verfolgt, sich allparteilich für

alle  Perspektiven  einsetzt,  nicht  urteilt,

Raum gibt für alle Standpunkte und Ge-

fühle,  Machtungleich-gewichte  aus-

gleicht,  vertraulich  mit  den  Informatio-

nen umgeht und darauf achtet, dass re-

alisierbare  Ziele  verfolgt  werden  (vgl.

Besemer 1993, S. 18f.).
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3.2. Phasen der Mediation

Die  klassische  Mediation  nach  Chris-

toph Besemer läuft in mehreren Phasen

ab:

Die  Vorphase dient  der  organisatori-

schen Planung und der Klärung offener

Fragen.  In  dieser  Phase initiiert  meist

eine Konfliktpartei den Weg zur Mediati-

on.  Hier  wird  auch  in  Erfahrung  ge-

bracht, ob beide Konfliktparteien mit der

Mediation einverstanden sind.

In der  Hauptphase findet  das eigentli-

che Mediationsgespräch statt:

Im Rahmen der Einleitung geht der*die

Mediator*in  auf  die  eigene  (neutrale)

Rolle ein und erklärt wichtige Punkte wie

Freiwilligkeit  der  Teilnahme,  Anstreben

einer  Win-Win-Lösung,  während  der

Mediation zu beachtende Gesprächsre-

geln etc.

Es  folgt  die  Konfliktdarstellung aus

Sicht der beiden Parteien.Hier wird ge-

klärt, was genau der Konflikt ist. In der

Konflikterhellung geht es um die noch

im verborgenen liegenden Gefühle,  In-

teressen und Bedürfnisse der beteiligten

Personen  in  Bezug  auf  den  aktuellen

Konflikt.  Im  nächsten  Schritt,  der  Pro-

blemlösung sollen  Lösungswege  ent-

deckt  bzw.  erarbeitet  werden  und  am

Ende des Gesprächs kommt es zu einer

abschließenden  schriftlichen  Vereinba-

rung, in der alle von den Konfliktparteien

vereinbarten Lösungsvorschläge festge-

halten  werden  sollen.  Schließlich  folgt

die  Umsetzungsphase, in der sich die

Nachhaltigkeit  der  gefundenen  Lösung

im  Alltag  zeigt  (vgl.Besemer  1993,  S.

15ff.).

3.3. Methoden und Techniken
der Mediation

Mediationstechniken  helfen  den  Päd-

agog*innen  dabei  die  Ursachen  eines

Konflikts  an  die  Oberfläche  zu  holen.

Sie sollen die Konfliktparteien dabei un-

terstützen ein besseres Verständnis für

die Situation und den Konflikt zu bekom-

men, sowie einen Perspektivwechsel zu

ermöglichen.  An dieser Stelle sollen nur

einige genannt werden:
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Aktives Zuhören

Dabei  hat  jede  Partei  die  Möglichkeit

und die Chance, ohne unterbrochen zu

werden,  die  eigenen  Sichtweisen,  Ge-

fühle und Perspektiven darzulegen. Um

überprüfbar zu machen,  ob die jeweils

andere Person das Gesprochene richtig

verstanden hat, gibt sie die Inhalte in ei-

genen Worten wieder.  Dies nennt man

spiegeln.  Dabei  hat  die  jeweils  spre-

chende  Person noch einmal die Gele-

genheit, Korrekturen oder Ergänzungen

vorzunehmen. Das bringt die Hörenden

dazu,  aufmerksam  den  Schilderungen

zu folgen und zeigt  den Sprechenden,

dass  ihnen  zugehört  wurde  und  sie

eventuell richtig verstanden wurden.

Ich-Botschaften

Alle am Gespräch Beteiligten bemühen

sich ihre Schilderungen aus ihrer eige-

nen Perspektive vorzutragen, ohne da-

bei anzuklagen, zu unterstellen oder gar

zu beleidigen. Dabei soll  versucht wer-

den konkret und sachlich zu bleiben.

Einzelgespräche

Fernab  vom  Gegenüber,  das   zuhört,

hat  die  Konfliktpartei  die  Möglichkeit

ohne Druck ihre Perspektive auszufüh-

ren. Sie ist in diesem Rahmen eventuell

eher  dazu in der  Lage eigene Interes-

sen,  Wünsche und Lösungsideen aus-

zusprechen.  Diese Methode macht  be-

sonders  bei  verfahrenen Gesprächsab-

läufen Sinn, um diese zu unterbrechen

bzw. zu pausieren oder eventuell sogar

zu deeskalieren.

Brainstorming

Hier werden alle kreativen Ideen gesam-

melt  und  alle  Vorschläge  notiert.  Dies

dient der weiterführenden Zusammenar-

beit.
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4. Mediation an Schulen

Nachdem ich einen intensiven Einblick

in die verschiedenen Methoden  der Me-

diation sowie die ihr zugrunde liegenden

Theorien gegeben habe, will ich nun auf

die  eigentliche  Thematik  dieser  Arbeit

eingehen. Im folgenden Teil soll es nun

um die praxisbezogene Anwendung von

Mediation im Konfliktfeld Schule gehen.

Dabei gehe ich noch einmal konkret auf

Konfliktlotsen  als  besondere  Form  der

Konfliktbewältigung  ein,  sowie  auf  die

Chancen und Grenzen von Mediation im

Kontext Schule.

4.1. Konfliktfeld Schule

Wie bereits im Kapitel  Konfliktmanage-

ment  in  der  Sozialen  Arbeit  erwähnt,

stehen Schüler*innen in ihrem Schulall-

tag vor einer Vielzahl von Herausforde-

rungen und Erwartungen, die es für sie

zu überwinden, auszuhalten und zu er-

füllen  gilt.  Hinzu  kommen neben  dem

Aufenthalt in der Schule das Private, in

dem es nicht weniger anspruchsvoll ist

Orientierung,  zu  finden.  Um  nicht  die

körperliche  und  hormonelle  Verände-

rung zu vergessen (vgl.  Marx 2016, S.

172). So kann es unter all den Aufgaben

und dem Druck  schon einmal  zu  Aus-

setzern kommen. Wobei es dann häufig

schwieriger  wird  auf  Ressourcen  und

Kompetenzen  prosozialen  Verhaltens

zurückgreifen zu können. Auch Dynami-

ken in Gruppenprozessen und die damit

verbundene  Rollenfindung  in  diesem

Gefüge,  bergen  auf  individueller  und

Gruppenebene  stets  Konfliktpotenzial

(vgl. ebd.).

Jedoch  spielen  sich  Konflikte  und  ge-

waltvolle Übergriffe nicht nur im direkten

Miteinander ab. Schon seit langem  wer-

den soziale Netzwerke und das Internet

als Plattform für Entwürdigungen, Diskri-

minierungen, Hate-Speech, Cyber-Mob-

bing  und  Co.  benutzt  (vgl.  ebd.).  Ein

Feld, das vor allem wegen der dort ge-

gebenen  Anonymität  grenzenlos  er-

scheint.  Die  Freizeitgestaltung  ist  zu-

nehmend  gefüllt  mit  exzessivem Medi-

enkonsum,  wobespannungsabbauende

Outdooraktivitäten  immer  mehr  in  den

Hintergrund geraten (vgl. ebd.).
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Doch nicht nur die Schüler*innen, son-

dern  auch  die  Pädagog*innen  stehen

der  Aufgabe konstruktive Konfliktlösun-

gen  anzubieten,  sowie  Anzeichen  von

Gewalt frühzeitig zu erkennen in Anbe-

tracht  der  stets  wachsenden  Klassen-

größen,  der  Digitalisierung  des  Alltags

und der damit oft verbundenen Motivati-

onslosigkeit der Schüler*innen, überfor-

dert  gegenüber (vgl.  ebd.).  Neben die-

ser Ohnmacht und dem Gefühl ihrer Er-

ziehungsaufgabe  nicht  gerecht  werden

zu  können,  fehlt  außerdem  die  nötige

„Solidarität  zwischen  Lehrern,  Eltern

und Schülern.“ (Marx 2016, S.172).

„Viele  Lehrkräfte  sind  unzufrie-
den mit ihrer eigenen Konfliktkul-
tur.  Ihnen  fehlen  Hand-
lungs-kompetenzen, und sie sto-
ßen  an  institutionelle  Grenzen.
Für eine gründliche Konfliktbear-
beitung fehlen Zeit  und Raum.“
(Walker  2001:  11,  zit.  n.  Marx
2016, S. 173).

So erscheint es nicht nur sinnvoll, son-

dern  unabdingbar  in  diesem  Span-

nungsfeld  Konflikt-management  als

ernst  zunehmende  Bewältigungsstrate-

gie  in  den  Schulalltag  einzupflegen.

Dies  nicht  nur,  um  den  Schüler*innen

ein  Vorbild  in  Gewaltprävention  und

Konfliktbewältigung anzubieten, sondern

ebenso als Handlungsgrundlage für alle

Pädagog*innen. Dabei spielt die Haltung

des  gesamten  pädagogischen  Perso-

nals  bei  der  erfolgreichen  Umsetzung

eine entscheidende Rolle.

4.2. Aufgaben von Konflikt-
lotsen/Peer-Mediator*innen

Seit Anfang der 1980er Jahre gehen die

USA bereits mit gutem Vorbild voran. In

Form  von  sogenannter  Peer-Mediation

werden  seither  Schüler*innen  in  den

grundlegenden Elementen der  Mediati-

onsmethoden,  in  Verhandlungs-  und

Kommunikationstechniken  und  in  Ver-

mittlungsstrategien  zu  „Peer-

Mediator*innen“ ausgebildet.

Sie helfen Mitschüler*innen dabei  Kon-

fliktlösungen zu finden und somit Eska-

lationen  von  Konflikten  zu  verhindern.

Dafür sind sie entweder in den Pausen

oder  in  speziell  eingerichteten  Sprech-

stunden  ansprechbar  (vgl.

Schröder/Merkle 2013, S. 58f.).
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In Deutschland haben vor allem Jamie

Walker  und  Ortrud  Hagedorn  die  Eta-

blierung von Mediation als konstruktive

Konfliktbewältigungsstrategie  an  Schu-

len  vorangetrieben  (vgl.  ebd.).  Der  im

deutschsprachigen  Raum  verwendete

Terminus ist „Streitschlichter*in“, „Schü-

ler*innenmediator*in“  oder

„Konfliktlots*in“.

Die  Ausbildung  zum*zur

Schulmediator*in dauert in etwa ein hal-

bes  bis  ganzes  Schuljahr  (vgl.

Schröder/Merkle 2013, S. 59). Durchge-

führt  werden diese Ausbildungen meist

in AGs von den Lehrkräften und Sozial-

arbeiter*innen der Schule oder in außer-

schulischen  Seminaren  organisiert  von

Jugendhilfeträgern  oder  Stiftungen

(Schubarth  2003,  S.  84,  zit.  n.

Schröder/Merkle 2013, S. 59).

Nach dieser Ausbildung gehen die nun

gelernten Konfliktlotsen in ihr Praxisfeld:

die Schule. In einem konzeptionell fest-

gelegten und für sie vorgesehen Streit-

schlichtungsraum oder auch Büro kön-

nen  sie  so  mit  der  Unterstützung  von

Schulmediator*innen oder Coaches nun

Schüler*innen empfangen und ihnen be-

ratend  zur  Seite  stehen  (vgl.

Schröder/Merkle 2013, S. 59). Die Aus-

wahl,  wer  zu   einem*einer

Konflikthelfer*in  werden  kann,  wird  an

den Schulen individuell gehandelt.

Zum Teil sind es Schüler*innen mit „gu-

tem Sozialverhalten“ oder auch „auffälli-

ge  Schüler,  um diesen die  Möglichkeit

zu geben, positive Resonanz zu erhal-

ten“ (Schröder/Merkle 2013, S. 59). Ent-

scheiden  können  dies  entweder  die

Lehrkräfte oder auch Schüler*innenver-

sammlungen.  Auf  der  Internetseite des

Bundesverbandes Mediation e.V.1 kann

man sich hierfür die nötigen Unterlagen,

Konzepte  und  Ausbildungsabläufe  her-

unterladen oder zukommen lassen (vgl.

ebd.).

Neben  den  Schüler*innen  haben  auch

noch  die  Lehrer*innen  oder  außenste-

hende  Dritte  die  Möglichkeit  Mediation

an  Schulen  umzusetzen  (vgl.  Marx

2016, S. 173).

1 https://www.bmev.de/aus-
fortbildung/wie-werde-ich-
mediatorin/standards/schulstandards.h
tml
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4.3. Rahmenbedingungen für
die Umsetzung an Schulen

Als ersten Schritt erscheint es sinnhaft,

an  der  jeweiligen  Schule  eine  Situati-

onsanalyse  vorzunehmen,  bei  welcher

der aktuelle Handlungsrahmen, vorherr-

schende Konflikte,  der  Umgang mit  ih-

nen, welche Ziele verfolgt  werden wol-

len und ob diese Gründe für die Imple-

mentierung  eines  Mediationsprojektes

ausreichend  sind,  geprüft  werden  (vgl.

Marx 2016, S. 175).

Die Fachgruppe Mediation in Erziehung

und Bildung (MEB) des Bundesverban-

des für  Mediation e.V.  (BMED) hat  ein

Konzept zur erfolgreichen Einführung ei-

nes  Schulmediationsprogrammes  an

Schulen entwickelt und darin umfassend

die  wichtigsten  Phasen  zusammenge-

tragen  (vgl.  Bundesverband  Mediation

2010,  S.  15ff.).  Ergänzt  werden hierzu

außerdem Punkte aus der Übersicht zu

„Wesentliche Aspekte der Implementie-

rung“ in „Schulentwicklung durch Schul-

mediation  –  Erfahrungen  an  südpfälzi-

schen  Schulen“  von  Ilse  Gärtner  (vgl.

Gärtner, Melzer/Schwind 2011, S. 191 f.)

in folgenden Phasen  (die von mir stark

gekürzt wurden):

1. Informationsphase

Das  Kollegium,  die  Eltern-  sowie  die

Schüler*innenschaft  werden  über  das

Projekt  informiert.  Sie  erfahren  die

Grundprinzipien,  Möglichkeiten  und

Grenzen eines  Mediationsprogrammes.

Studientage oder Konferenzen über die

Chancen konstruktiver  und gewaltfreier

Konfliktbearbeitung werden initiiert. Das

Konzept  wird  vorgetragen und bespro-

chen  bzw.  verändert.  Über  Zeitumfang

und Umsetzung, sowie Finanzen wird im

Mehrheitsbeschluss  abgestimmt.  Pro

und Contra  werden abgewägt.  Projekt-

unterstützer*innen  und  -mitarbeiter*in-

nen  werden  gesucht.  Das  zuständige

Gremium beschließt letztendlich, ob das

Projekt umgesetzt werden soll.

„Wichtig  ist,  dass  möglichst  die  ganze

Schule, zumindest aber eine qualifizierte

Mehrheit  des  entscheidenden  Gremi-

ums hinter der Einführung von Schüle-

rInnenmediation steht.“ (Bundesverband

Mediation 2010, S. 15).
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2. Vorbereitungsphase

Die gesamte Schüler*innen- und Eltern-

schaft  wird  über  den  Beschluss  infor-

miert, sowie für die konkrete Umsetzung

als  Begleiter*innen für  das Mediations-

projekt gewonnen. Alle aktiv Beteiligten

werden dann im nächsten Schritt in nöti-

ger  Vorbereitung  zu  Schulmediator*in-

nen ausgebildet.

3. Ausbildungsphase

Ca. 13 – 16 Schüler*innen und zwei bis

vier  Lehrer*innen sollen an der jeweili-

gen Schule in ca. 30 – 40 Stunden in-

nerhalb  eines  Schuljahres  ausgebildet

werden. Parallel dazu richtet die Organi-

sations- oder Unterstützer*innengruppe,

bestehend  aus  Lehrkräften,

Mitschüler*innen oder Eltern einen Me-

diationsraum ein, kümmert sich um die

Werbung und anderweitige organisatori-

sche Belange. An der Schule, sowie bei

den Eltern wird  bekannt  gegeben,  wer

nun  als  zukünftige  Ansprechperson,

bzw.  Mediationsperson  fungieren  wird.

Für  die  Schüler*innenmediator*innen

darf sich der Arbeitsaufwand nicht nach-

teilig  auf  andere  schulische  Aktivitäten

auswirken.

4. Durchführungsphase

Mediation wird von Schüler*innenmedia-

tor*innen zu festen Zeiten in einem für

die  Mediation  vorgesehenem  Raum

durchgeführt. Dabei werden sie von den

ausgebildeten Lehrkräften begleitet und

unterstützt.

4.4. Vorteile von
Peer-Mediation

„Kinder  und  Jugendliche  erler-
nen  durch  Mediation  dauerhaft
faire  Methoden,  wie  sie  einen
Streit lösen können, und wie sie
sich auch nach einem durchge-
standenen  Konflikt  gegenseitig
achtend  und  wertschätzend  be-
gegnen  können.“  (BMEV,  o.D.,
S.3)2

Die  Ausbildung  zum*zur  Peer-

Mediator*in  zeigt  den  Kindern  und Ju-

gendlichen  neue  Wege  zu  einer  kon-

2 Bundesverband  Mediation  e.V.,
www.bmev.de in:  „Mediation  in  der
Schule.  Streitschlichtung  zwischen
Schülern  und Schülern  und  Lehrern“,
S. 3
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struktiven  Konfliktbewältigung  auf.  Die

Kenntnisse  darüber  können  sie  neben

der Schule auch im Bereich des Priva-

ten, z.B. mit Freunden oder in der Fami-

lie  anwenden  (vgl.  Schröder/Merkle

2013, S. 61). Die Mediator*innen selbst,

aber auch die Mitschüler*innen werden

dazu befähigt, eigene Konflikte und die

anderer  mithilfe  der  entsprechenden

Techniken und Methoden selbst  zu  lö-

sen.

Die  bisherigen  Erfahrungen  haben  ge-

zeigt, dass Kinder und Jugendliche häu-

fig schneller dazu imstande sind Konflik-

te  zwischen  Mitschüler*innen  effektiver

zu lösen. Das beruht in den meisten Fäl-

len  auf  der  Tatsache,  dass  sie  als

gleichaltrige Vermittler*innen eher aner-

kannt werden, sich besser in die Positio-

nen der anderen einfühlen können und

die gleiche Sprache sprechen (vgl. Fal-

ler  1998.  S- 56f.).  Peer-Mediator*innen

oder  auch Konfliktlots*innen können in

ihrer  Rolle  ihre  eigenen  Problemlö-

sungskompetenzen  einbringen  (vgl.

ebd.)  und  erfahren  bei  erfolgreicher

Streitvermittlung eine Stärkung ihres ei-

genen  Selbstwertgefühls  (vgl.

Schöder/Merkle 2013, S. 60).

Darüber  hinaus  verbessert  sich  ihre

Selbst-  und  Fremdwahrnehmung,  sie

lernen ihre eigenen Gefühle wahrzuneh-

men und zu verbalisieren und sie üben

sich  in  Perspektivenübernahme,  indem

sie versuchen, sich in andere hineinzu-

fühlen (vgl. ebd.). 

Mediationsprogramme an Schulen leben

von der Partizipation der Schüler*innen

und haben diese zum Ziel. In der Aufga-

be Konflikte selbstständig zu lösen, ei-

gene Verhaltensregeln aufzustellen und

Vereinbarungen  zu  treffen  wird  unter

selbständiger, kreativer Anstrengung die

Autonomie Kinder und Jugendlicher von

den Erwachsenen gefördert.

Aber nicht nur die Schüler*innen profitie-

ren  von  diesem  Vorgehen.  Auch  die

Lehrer*innen können sich dadurch ent-

lastet fühlen und somit der Bedrängnis

entgehen  stets  ad  hoc  auf  Konflikte

kompetent reagieren zu müssen. Mit der

gleichen Ausbildung und Einarbeitung in

die  Thematik  können  sie  sich  ebenso
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sinnvoll und unterstützend in Konfliktbe-

wältigungsprozesse  einbringen  (vgl.

Schöder/Merkle 2013, S. 61).

Voraussetzungen  für  eine  erfolgreiche

Umsetzung sind die intensive Vorberei-

tung der Konfliktlotsen und der gesam-

ten Schule, eine erfolgreiche Implemen-

tierung auf allen Bereichen der Schule,

sowie die Akzeptanz und Anerkennung

des  Modells  durch  einen  Großteil  der

Schulakteure  (sowohl  Schulleitung,

Lehrpersonal,  Schüler*innen  als  auch

Eltern) (vgl. Faller 1998, S. 57).

Auf  lange  Sicht  kann  Mediation  an

Schulen zur Verbesserung des Schulkli-

mas  beitragen  (vgl.  Schröder/Merkle

2013, S. 61).

4.5. Grenzen von Peer-Medi-
ation

Neben  zahlreichen  Vorteilen  zeigen

sich jedoch einige Grenzen bei der Um-

setzung von Mediation an Schulen. Hin-

gegen der Meinung Mediationsprogram-

me würden weitere Maßnahmen zur Ge-

waltprävention an Schulen ablösen, zei-

gen die vergangenen Erfahrungen, dass

Schulmediation lediglich als Ergänzung

zu einem weitaus umfangreicheren Ge-

waltschutzkonzept  dienlich  ist  (vgl.

Schröder/Merkle 2013. S. 61).

Die  Ausbildung  zum*zur  Peer-

Mediator*in  erfordert  zudem ein  hohes

Maß  an  mediatorischen  Kompetenzen

wie Selbstreflexion, Allparteilichkeit  und

Einfühlungsvermögen.  Dabei  stellt  sich

die Frage, inwiefern Kinder und Jugend-

liche innerhalb ihrer Entwicklung dazu in

der Lage sind bzw. ob sie die notwendi-

gen  Kapazitäten  dazu  aufbringen  kön-

nen, diese Voraussetzungen zu erfüllen

und  diesen  Anforderungen  gerecht  zu

werden.

Stehen denn nicht insbesondere in der

pubertären Entwicklung andere Interes-

sen wie Zugehörigkeit, eigene Identitäts-

findung,  Austesten von Grenzen,  Infra-

gestellen  von  Normen  etc.  im  Mittel-

punkt? Ist es also unter diesen Umstän-

den möglich innerhalb eines Schuljahres

Schüler*innen  zu  Peer-Mediator*innen

auszubilden, wohingegen eine Mediator-

*innenausbildung mindestens drei Jahre
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dauert? (vgl.  Schröder/Merkle 2013.  S.

62).

Ein  weiterer  und  wichtiger  Aspekt  ist,

dass nicht alle Konflikte von Peer-Medi-

ator*innen  geschlichtet  oder  begleitet

werden können und sollten. Dazu gehö-

ren schwere Konflikte, sowie Auseinan-

dersetzungen  hoher  Eskalationsstufen.

Auch komplexe und langwierige Konflik-

te sollten von Erwachsenen, erfahrene-

ren und /oder sogar hauptamtlich prakti-

zierenden  Mediator*innen  geleitet  wer-

den  (vgl.  Marx  2016.  S.  177)  um da-

durch  eine  Überforderung der  Beteilig-

ten oder sogar Gefährdung durch Strei-

tende zu verhindern. Außerdem ist das

Peer-Mediationsprogramm  nicht  dafür

geeignet in Konflikten zwischen Lehrer-

*innen und Schüler*innen zu vermitteln

(vgl. ebd.).

Grundvoraussetzung  für  eine  erfolgrei-

che Mediation stellt immer die Freiwillig-

keit  aller  Beteiligten  dar.  Dies  ist  an

Schulen jedoch oft ein Problem struktu-

reller Natur. So kann es im Zwangskon-

text  Schule  schnell  dazu  führen,  dass

Schlichtungsgespräche unter autoritärer

Anordnung  durchgeführt  werden,  was

einer wirksamen Mediation im Weg ste-

hen  kann.  Auf  Seiten  der  Streitenden

können  Angst,  Hemmungen  oder

Scham davor, der anderen Konfliktpartei

zu begegnen ebenso eine Grenze von

Mediation  an  Schulen  darstellen  (vgl.

ebd.).

Da Mediation ein sehr gesprächsorien-

tiertes Verfahren ist, fordert es von den

Vermittler*innen,  sowie  von  den  Strei-

tenden ein Mindestmaß an sprachlichen

Kompetenzen  sich  auszudrücken,  die

eigenen Gefühle zu verbalisieren, sowie

das  Gegenüber  verstehen  und  para-

phrasieren zu können.Diese Bedingung

ist  jedoch nicht  bei  allen gegeben,  so-

dass es an dieser Stelle zu Ausschlüs-

sen  von  Jugendlichen  kommen  kann.

Auch zur  Gewaltausübung tendierende

Jugendliche  können  über  dieses  Pro-

gramm nur schwer erreicht werden (vgl.

Schröder/Merkle 2013, S.62f.).

An  dieser  Stelle  steht  außerdem  die

Frage  danach,  inwiefern  unterschiedli-

che  Lebensrealitäten  von diesem Kon-

zept abgedeckt werden können, also in-
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wiefern verschiedene Diversity-Kategori-

en  dabei  Berücksichtigung  erfahren?

(vgl. ebd.).

Soziokulturelle,  makro-soziale  Gesell-

schaftskonflikte können in diesem Rah-

men  nicht  behoben  oder  angegangen

werden (vgl. Marx 2016. S. 178). In sol-

chen oder anderen Fällen kann es zu-

dem  passieren,  dass  Mitschüler*innen

als Vermittler*innen nicht als kompeten-

te Mediator*innen gesehen werden und

ihnen somit nicht vertraut wird. Woraus

dann der Wunsch nach der Lösung des

Konflikts durch eine erwachsene Person

gefordert wird (vgl. ebd.).

5. Fazit

Maßnahmen  für  Konfliktlösung  zu  su-

chen,ist Teil eines Gesamtkonzeptes zur

Schaffung eines Schulklimas,  das eine

konstruktive  Konfliktlösungskultur  er-

möglicht. Es erscheint also sinnvoll, die

genauen  Ziele  und  Möglichkeiten  vor

der  Implementierung eines  Mediations-

programmes unter  Berücksichtigung all

dieser  Bedingungen  umfassend  zu

überdenken,  um  daraus  realisierbare

Umsetzungsmöglichkeiten  konzipieren

und verfolgen zu können.

Außerdem ist  es  unabdingbar  alle  Ak-

teure der Schule in diesen Prozess auf

allen  Ebenen  einzubinden  und  dafür

Sorge zu tragen,  dass das Projekt  auf

überwiegend positive Resonanz trifft.

Wenn sie auch nicht  das „Allheilmittel“

sind,  um Gewalt  an  Schulen  präventiv

entgegen zu wirken, bergen Mediations-

programme durch die Etablierung alter-

nativer  Konfliktbewältigungsstrategien

ein hohes Potenzial, eine Kultur der An-

erkennung  zu  kreieren.  Besonders  die

Peer-Mediation  kann  dabei  besonders

nachhaltig  Kinder  und  Jugendliche  zu

kompetenten Streitenden und Streitver-

mittler*innen ausbilden.

Durch Mediationstechniken und -metho-

den  werden  sie  dazu  ermächtigt,  ihre

Konflikte eigenständig und in Autonomie

zu Erwachsenen in ihrer Autorität zu be-

wältigen.  Somit  begreifen  sie  sich  als

Teil  der  Problemlösung  und  nicht  nur,

wie so oft,  als Teil des Problems. Dies
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unterstützt  sie  in  der  Ausbildung  ihrer

sozialen  Kompetenzen  und  in  ihrem

Verständnis  um  gesellschaftliches  und

demokratisches Miteinander.  Sie erfah-

ren  dadurch  in  ihrem  Handeln  Selbst-

wirksamkeit  und  Partizipation,  was  ihr

Selbstvertrauen stärkt.

Besonders  entscheidend  dabei  ist  die

Rolle der Sozialarbeitenden, die die Kin-

der  und  Jugendlichen  in  diesem  Pro-

zess  unbedingt  begleiten  und  anleiten

müssen.  Das  Fördern  selbstständiger

Konfliktbearbeitung gibt Kindern und Ju-

gendlichen die Möglichkeit trotz ihrer ge-

wonnenen Unabhängigkeit eine Bindung

zu   Erwachsenen  aufzubauen,  die  sie

dazu befähigt , sich in ihrer Selbstwirk-

samkeit  zu  erproben.  Peer-Mediation

stellt  also nicht nur Chancen für Schü-

ler*innen dar, sondern kann zu einer all-

gemeinen  Verbesserung  des  Klimas

auch zwischen Schüler*innen und Leh-

rer*innen  oder  Kindern  bzw.  Jugendli-

chen und ihren Eltern beitragen.

Mediation an Schulen kann zwar  nicht

alle Problemlagen lösen, aber eingebet-

tet in einem Gesamtkontext geprägt von

Toleranz und dem Verständnis um einen

konstruktiven  Umgang  miteinander,

kann sie  einen wichtigen Beitrag im So-

zialisationsprozess  junger  Menschen

leisten.
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Beitrag X: Peer-Mediation in der Schule

Entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur
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Peer-Mediation in der Schule

1. Einleitung

„Wo  unterschiedliche  Bedürf-
nisse,  Interessen,  Einstellun-
gen,  Verhaltensweisen aufein-
ander stoßen,  kommt  es  zu
Konfliktsituationen.“  (Müller,
2001, S. 31)

Konflikte sind Teil zwischenmenschli-

chen  Zusammenlebens,  so  auch  in

der Institution Schule. 

Die  vorliegende Hausarbeit  beschäf-

tigt sich mit der Forschungsfrage: In-

wiefern trägt Peer-Mediation der Ent-

wicklung  einer  konstruktiven  Kon-

fliktkultur in Schulen bei? 

Die  folgenden  Ausführungen  bezie-

hen  sich  hierbei  auf  weiterführende

Schulen  in  Deutschland.  Der  Fokus

der Konfliktaustragung und -bearbei-

tung liegt zudem auf Konflikten zwi-

schen  Schüler*innen,  Konflikte  in

welche  Lehrer*innen,  die  Schullei-

tung oder Eltern involviert sind, wer-

den  im  Rahmen  dieser  Arbeit  nicht

betrachtet. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es heraus-

zufinden,  wie  ein  Schulmediations-

programm die Bearbeitung von Kon-

flikten  und  Entwicklung  einer  kon-

struktiven  Konfliktkultur  an  Schulen

unterstützt, welche Rolle Peer-Media-

tor*innen dabei tragen, sowie welche

Grenzen  Peer-Mediation  im  Rahmen

der Schule besitzt.

Dabei  werden in  Kapitel  2  zunächst

wichtige  Begriffe  definiert.  Kapitel  3

veranschaulicht,  inwiefern  Konflikte

in Schulen ausgetragen werden, wel-

che  Konsequenzen  diese  mitführen

und auch welche Potentiale  in  Kon-

flikten  stecken.  Kapitel  4  gibt  einen

kurzen Überblick über die Besonder-

heiten  und  Relevanz  eines  Mediati-

onsprogramms an Schulen. 

Das  fünfte  Kapitel  bezieht  sich  auf

das  Thema Peer-Mediation  in  Schu-

len.  Dabei  werden  zunächst  die

Grundlagen des Verfahrens erläutert.

Zudem wird der Nutzen einer Mediati-

onsausbildung für Schüler*innen dar-

gestellt,  sowie  die  Aufgaben  der

Peer-Mediator*innen  verdeutlicht.  Im
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sechsten  Kapitel  wird  der  Frage

nachgegangen,  ob  Peer-Mediation

eine  Form  der  Gewaltprävention  in

Schulen  darstellen  kann.  Kapitel  7

beschäftigt  sich zudem mit  Grenzen

des  Mediationsverfahrens  an  Schu-

len.  Zum  Schluss  wird  in  Kapitel  8

eine Reflexion  der  zuvor  ausgeführ-

ten Themenpunkte der Kapitel  1 bis

7,  sowie  die  Beantwortung der  For-

schungsfrage durchgeführt.
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2. Begriffsdefinitionen

Mediation ist ein Verfahren der Konflikt-

vermittlung  durch  unparteiische  Dritte.

Mediator*innen  unterstützen  die  Streit-

parteien,  die  nicht  mehr  eigenständig,

ohne außenstehende Hilfe in der Lage

sind den Konflikt zu bewältigen, selbst-

ständig und miteinander eine Lösung für

den bestehenden Konflikt zu finden, in-

dem sie  möglichst  alle  Konfliktparteien

einbeziehen und diesen neutral begeg-

nen (vgl. Walker, 2001, S. 14).

Peer-Group  beschreibt  eine  Gruppe

Gleichaltriger bzw. Gleichgesinnter, wel-

cher  sich  Individuen  vor  allem  im  Ju-

gendalter  anschließen  und  zugehörig

fühlen können. Die Peer-Group stellt da-

bei einen großen psychischen und sozi-

alen  Einflussfaktor  für  Jugendliche  dar

(vgl. Müller, 2001, S. 27).

3. Konflikte im
Schulalltag

Wie  in  vielen  Bereichen  des  Alltages,

sind Konflikte auch Teil  des Schulallta-

ges.  Bedingt  durch  Faktoren,  wie  zum

Beispiel  Alter  oder  Sozialisation,  findet

eine unterschiedliche Konfliktaustragung

unter Schüler*innen statt. Konflikte kön-

nen in Form verbaler, psychischer oder

physischer Verhaltensweisen, sowie Ge-

walt ausgelöst und ausgetragen werden.

Einige Möglichkeiten hierfür stellen bei-

spielsweise Beleidigungen aufgrund kör-

perlicher  Merkmale,  materieller  Res-

sourcen,  Beleidigungen  im  Sexualbe-

reich, üble Nachrede, Übergriffe an per-

sönlichen  Gegenständen  oder  Über-

schreitungen persönlicher Grenzen, dar.

Ebenfalls  stehen  rassistisch  und  frem-

denfeindlich motivierte Gewalttaten, so-

wie  damit  verbundene  Angst  vermehrt

im Vordergrund (vgl. Walker, 2001, S. 9

f.) .

Lehrer*innen sind aufgrund struktureller

Grenzen meist  mit  der  Konfliktbearbei-

tung  überfordert.  Besonders  fehlende
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zeitliche Ressourcen und dadurch dro-

hender  Unterrichtsausfall  stellen  eine

Hürde für Lehrkräfte dar. Ebenso man-

gelt  es ihnen an Handlungsmöglichkei-

ten im Umgang mit  Konfliktsituationen.

Ängste,  wie  Kontrollverlust,  Eskalation

oder  Eigengefährdung  spielen  dabei

eine Rolle und fördern die Belastung auf

Seiten der Lehrenden.

Das kann dazu führen, dass diese ihre

Machtposition  nutzen,  um sich Konflik-

ten zu entziehen, wodurch der Druck auf

die Schüler*innen erhöht wird. Ungenü-

gende  Konfliktkompetenzen  auf  Seiten

der Lehrer*innen, sowie der Schüler*in-

nen führen beiderseits, u. a. zu fehlen-

dem  Verständnis  der  Konfliktparteien,

sowie  fehlendem Bewusstsein  für  Ver-

antwortung  in  Konfliktsituationen  und

Bagatellisierung von Konflikten.

Die  Eskalation  von  Konflikten  erfährt

vorrangig ihre Ursachen in bestimmten

Gruppendynamiken  unter  Schüler*in-

nen,  sowie  durch  das  Antreiben  eines

Konfliktes  durch  Mitschüler*innen  (vgl.

Walker, 2001, S. 11 f.).

Stetiges Andauern von Konflikten inner-

halb  des  Schulalltags,  mündet  in  eine

Verschlechterung  des  Lernklimas,  zu-

nehmende Belastung der Lehrkräfte, so-

wie  in  Unzufriedenheit  aller  Beteiligter

(vgl. Walker, 2001, S. 25).

Konflikte bieten jedoch auch Potentiale.

Durch die  konstruktive Austragung von

Konflikten erlernen Schüler*innen sozia-

le Kompetenzen, Solidarität mit Mitschü-

ler*innen  und  verbessern  ihre  Selbst-

ständigkeit,  indem sie  Konflikte  mitein-

ander,  mittels  eigenentwickelter  kreati-

ver Lösungen, meist ohne Eingreifen Er-

wachsener, bewältigen. Konflikte bieten

Möglichkeiten das Lernklima zu bessern

und  Veränderungsprozesse  voranzu-

bringen (vgl. Walker, 2001, S. 13).

4. Mediation in der Schule

Durch  das  hohe  Konfliktpotenzial  im

Rahmen  der  Schule  findet  Mediation

auch  in  dieser  Institution  ihre  Anwen-

dung. Eine Besonderheit der Schulmedi-

ation  ist,  die,  nicht  nur  ausschließlich

durch  Erwachsene,  Durchführung  der

Tätigkeit,  sondern  vorrangig  durch
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Schüler*innen,  die  sogenannten  Peer-

Mediator*innen, auch Streitschlichter*in-

nen oder Konfliktlots*innen genannt.

Hauptsächlich agieren diese bei Konflik-

ten innerhalb der Schülerschaft. Mediati-

onsgespräche finden entweder mit ein-

zelnen Jugendlichen oder als Gruppen-

bzw.  Klassenmediation  statt  (vgl.  Wal-

ker, 2001, S. 14). 

Zu beachten ist auch die Rolle der Medi-

ator*in,  welche  neben  dem  Verhältnis

neutrale Vermittler*in und Konfliktpartei-

en, in zusätzliche Beziehungen, wie bei-

spielsweise  als  Mitschüler*in  oder

Freund*in, zu den Teilnehmer*innen ge-

bunden ist (vgl. Walker, 2001, S. 16 f.).

Untersuchungen  von  Johnson  und

Johnson  belegen  die  Relevanz  eines

Mediationsprogramms an  Schulen.  Die

Ergebnisse  definieren  destruktive  Me-

thoden der Konfliktbewältigung, wie Ver-

meidung  oder  Aggression  bei  einem

Fehlen  des  Peer-Mediation-Program-

mes.  Durch  Peer-Mediation  erlernen

Schüler*innen  zumeist  integrative  Ver-

handlungs-  und  Mediationstechniken

und sind in der Lage diese anzuwenden.

Resultierend aus erfolgreichen Konflikt-

bewältigungsmethoden,  sinkt  die  Zahl

der Konflikte unter Schüler*innen, Lehr-

kräfte werden entlastet und die Schullei-

tung  ordnet  weniger  Suspendierungen

an (vgl. Walker, 2001, S. 18).

5. Peer-Mediation in der
Schule

5.1. Grundlagen
der Peer-Mediation

Der  Begriff  der  Peer-Mediation  be-

schreibt  eine  Methode  der  Konfliktbe-

wältigung,  bei  welcher  Schüler*innen

eine Ausbildung absolvieren, welche ih-

nen  Grundlagen  der  Mediation  vermit-

telt.

In  Konfliktsituationen  fungieren  Peer-

Mediator*innen  als  neutrale

Vermittler*innen zwischen den Streitpar-

teien und helfen diesen, eine gemeinsa-

me  Lösung  für  den  Konflikt  zu  finden

(vgl. Müller, 2001, S. 19).
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Peer-Mediation  in  Schulen  verfolgt  ei-

nerseits den Ansatz der Konfliktklärung

und  -lösung,  vorrangig  ist  jedoch  das

Ziel, eine verbesserte Konflikt- und Ge-

sprächskultur  zu  schaffen,  welche  die

Ausübung  von  Gewalt  und  Eskalation

von Konflikten vorbeugen soll (vgl. Hen-

ke,  2006,  S.  645).  Charakteristisch  an

der Rolle der Peer-Mediator*in ist nicht

nur  der  Auftrag  selbst,  sondern  die

gleichzeitige Position als mögliches Mit-

glied der Peer-Group der Konfliktpartei-

en (vgl. Müller, 2001, S. 19).

Im  Jugendalter  tendieren  Heranwach-

sende dazu, sich einer Gruppe Gleich-

altriger oder Gleichgesinnter anzuschlie-

ßen, die Peer-Group. Peers nehmen be-

stimmte soziale und psychische Funktio-

nen  ein.  So  besitzen  sie  eine  Vorbild-

funktion  für  Jugendliche,  verhelfen  bei

der  Aneignung  sozialer  Kompetenzen,

vermitteln Sicherheit, Werte und stellen

eine  Alternative  zum  familiären  und

schulischen Umfeld und Alltag dar (vgl.

Müller, 2001, S. 27 f.).

Der zumeist durch Lehrkräfte und Eltern

negativ  bewertete  Einfluss  der  Peer-

Group, wird in Konzepten, wie der Peer-

Mediation,  nicht  problemverursachend

bewertet,  sondern  als  Faktor  der  Pro-

blemlösung  betrachtet  (vgl.  Müller,

2001, S. 27 zit. n. Faller u. a., 1996, S.

13).

In Hinblick auf die Schulmediation besit-

zen Peers  einen  anderen  Zugang  zu

Mitschüler*innen  als  Erwachsene.

Gleichaltrige  sprechen  dieselbe  Spra-

che, sind in ihrem Umfeld anerkannt und

vermitteln währen der Ausbildung erlern-

te soziale Kompetenzen im Mediations-

gespräch  an  Mitschüler*innen  weiter

und ihnen ist es möglich Probleme an-

derer  Jugendlicher  besser  als  Erwach-

sene nachzuvollziehen.

Zudem existiert zwischen Schüler*innen

nicht  das  institutionalisierte  Machtver-

hältnis,  wie  in  der  Schüler*innen-

Lehrer*innen  Beziehung,  wodurch  Ent-

scheidungsprozesse  eher  anerkannt

werden und ermöglicht wird, Probleme,

ohne  Bewertung  und  Konsequenzen

durch  erwachsene  Autoritäten,  zu  the-

matisieren (vgl. Müller,  2001, S. 28 zit.

n. Lienert, 1997, S. 13).
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Im  Mediationsgespräch  unterstützt  die

Peer-Mediator*in  die  Konfliktparteien

dabei, den Konflikt allerseits zu verdeut-

lichen,  Interessen  und  Bedürfnisse  zu

formulieren,  eigenständig  Lösungen  zu

suchen und achtet dabei auf Gleichbe-

rechtigung aller Beteiligten.

Damit die Konfliktparteien selbstständig

entscheiden und handeln können, ist es

notwendig,  dass  keine  Autoritäten,  wie

Lehrer*innen, von außen in den Prozess

eingreifen.

Ziel der Mediation ist es die verhärteten

Fronten zwischen den Streitparteien zu

lösen und eine faire Kommunikation auf

Augenhöhe (wieder-)herzustellen.

Im Vergleich zu destruktiven Konfliktbe-

wältigungsmöglichkeiten, wie Zuweisun-

gen  von  Schuld  und  Unschuld,  zielt

Peer-Mediation  auf  eine  konstruktive

und nachhaltige Konfliktbearbeitung ab.

Peer-Mediation setzt eine freiwillige Teil-

nahme voraus. So können die Beteilig-

ten selbst über eine Teilnahme entschei-

den  und  jederzeit  aussteigen.

Schüler*innen dürfen nicht zu einer Teil-

nahme  am  Mediationsverfahren,  wie

beispielsweise durch Androhung von ei-

nem Gespräch mit der Schulleitung, ge-

drängt werden. Erwachsene Autoritäten

sollten  lediglich  einschreiten,  wenn  sie

von den Schüler*innen darum gebeten

werden (vgl. Müller, S. 19 f.).

Wesentliche Themen der Peer-Mediati-

on  sind  verbale  Uneinigkeiten,  Beleidi-

gungen,  Gerüchte,  Schlägereien  und

Freundschafts- bzw. Beziehungskonflik-

te (vgl. Walker, 2001, S. 18 zit. n. John-

son and Johnson, 1996, S. 14 ff.) 

5.2. Auswahl
der Peer-Mediator*innen

und Nutzen der Ausbildung

Die  Gruppe  der  Peer-Mediator*innen

sollte die Zusammensetzung der Schü-

ler*innenschaft  gut  repräsentieren.  So

erweist es sich als sinnvoll, in beispiels-

weise  geschlechtsspezifischen  Konflik-

ten,  geschlechtsidentitäts-repräsentie-

rende Mediator*innen-Teams zu bilden.

Zumeist  bestehen  Mediator*in-

nen-Teams  aus  zwei  Schüler*innen.
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(vgl. Müller, 2001, S. 20).

Manche  Schulen  wählen  vorrangig

Schüler*innen  mit  ausgeprägten  sozia-

len Fähigkeiten für das Programm aus.

Durch Engagement im Schulleben oder

der Schülervertretung wird  diesen eine

besonders  neutrale  Konfliktbearbeitung

zugeschrieben  (vgl.  Simsa,  2001,  S.

19).  Jedoch  sind  auch  Schüler*innen,

die selbst oft in Konflikte verwickelt sind

durch  Lehrer*innen  als  problematisch

eingeschätzt werden, für das Programm

geeignet,  da diese oft  gute Kompeten-

zen der Konfliktbewältigung beweisen.

Durch persönliche Erfahrungen mit Kon-

fliktsituation  können  sich  die  Jugendli-

chen gut in die Konflikte anderer hinein-

versetzen,  besitzen  zudem  auch  eine

Maß  an  Durchsetzungsvermögen  und

mögliche  Anerkennung  in  ihrer  Peer-

Group, was den Jugendlichen in schwie-

rigen  Konfliktsituationen  verhilft  (vgl.

Henke, S. 649).

Ausgebildet  werden  Peer-Mediator*in-

nen  entweder  von  schulinternen  oder-

externen  Trainer*innen,  wie  Lehrer*in-

nen, die bereits selbst eine Mediations-

ausbildung  absolviert  haben.  Jugendli-

che beschreiben den Gruppenbildungs-

prozess  und  ein  vollwertiges  Mitglied

der Gruppe zu sein, als einen Grund der

Ausbildung.

Sie erlernen in der Interaktion und Aus-

einandersetzung  mit  den  Gruppenmit-

gliedern  und dem Thema,  eigene Ver-

haltens-  und  Beziehungsmuster,  sowie

Werte zu hinterfragen und sich mit Pro-

blemen anderer auseinanderzusetzen.

Jugendliche beschäftigen sich mit  dem

eigenen Verhalten und damit verbunde-

nen Konsequenzen und lernen eine ak-

zeptierende Haltung gegenüber anderen

Meinungen  einzunehmen  (vgl.  Walker,

2001, S. 137).
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5.3. Aufgaben
von Peer-Mediator*innen

Prinzipiell  haben  Peer-Mediator*innen

die  gleichen  formalen  Aufgaben,  wie

auch andere Mediator*innen. Diese um-

fassen u.a. die Wertschätzung und An-

erkennung der Konfliktparteien und des

Konfliktes, die Einhaltung der vereinbar-

ten Regeln beachten, Anleitung des Me-

diationsgespräches,  Vertraulichkeit  und

Schweigepflicht. Eine erfolgreiche Medi-

ation beruht auf gegenseitigem Respekt,

sowie Anerkennung zwischen Peer-Me-

diator*in und den Konfliktparteien. Ande-

rerseits  haben  sowohl  die  Mediator*in,

als auch die Teilnehmer*innen die Mög-

lichkeit, die Mediation durch eine andere

Mediator*in durchführen zu lassen.

Peer-Mediator*innen  brauchen  stets

eine  neutrale  Haltung  zu  Konflikt  und

Konfliktparteien. Sie müssen in der Lage

sein,  sich in die jeweilige Situation der

Teilnehmenden einfühlen zu können, um

den Konflikt und damit verbundene Pro-

zesse genauer zu verstehen. Die Media-

tor*in  unterstützt  die  Streitparteien  da-

bei, wieder miteinander zu kommunizie-

ren  und  garantiert  die  Teilnehmenden

aktiv in gemeinsamen Lösungsfindungs-

prozess einzubeziehen.

Folglich bedarf es Streitschlichter*innen

an  ausgeprägten  Kommunikationskom-

petenzen,  Empathie,  Akzeptanz,  Kon-

zentrationsfähigkeit,  Durchsetzungsver-

mögen und Neutralität, um das Mediati-

onsgespräch  kompetent  anzuleiten.

Durch  ein  methodisches  Training  wird

es  Schüler*innen  ermöglicht  die  ge-

nannten Kompetenzen zu erlernen (vgl.

Müller, 2001, S. 26).

Jugendliche sollten zu Beginn ihrer Tä-

tigkeit als Peer-Mediator*innen ca. zwei

Jähre  älter  als  die  Streitparteien  sein.

Grund dafür  ist  eine stärkere Anerken-

nung älterer Schüler*innen als Respekt-

personen, sowie eine verstärkte Vorbild-

funktion im Vergleich zu Gleichaltrigen,

weshalb im Peer-Begriff auch nicht aus-

schließlich die Bezeichnung der Gleich-

altrigen,  sondern  auch  der  Gleichge-

sinnten, verwendet wird.

Peer-Mediationsprogramme  finden  ihre
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Anwendung  häufig  an  weiterführenden

Schulen,  wobei  die  Primarstufe  nicht

ausgeschlossen wird, jedoch einer diffe-

renzierten Ausbildung und Durchführung

bedarf.

In  Abhängigkeit  von  der  jeweiligen

Schulform besteht die Gruppe der Kon-

fliktlots*innen aus Schüler*innen ab der

sechsten Klassenstufe.  Dabei  stellt  die

Zielgruppe  der  Streitparteien  zumeist

jüngere  Schüler*innen  der  Klassenstu-

fen  fünf  bis  sieben  dar  (vgl.  Henke,

2006, S. 645).

6. Peer-Mediation
als Gewaltprävention

Peer-Mediation kann im Kontext Schule

eine präventive Funktion besitzen.  Da-

bei  ist das Ziel  Konflikte zu bearbeiten

bevor  eine  Ausweitung  geschieht  oder

Beteiligte zu destruktiven Konfliktbewäl-

tigungsmethoden  greifen  (vgl.  Müller,

2001,  S.  29 f.  zit.  n.  Engert,  1997,  S.

12).

Gewaltprävention  wird  in  diesem  Kon-

text nicht als grundlegende Vermeidung

oder  Abwesenheit  von  Konflikten  ver-

standen, sondern als konstruktives Ver-

fahren der Thematisierung und Austra-

gung von Konflikten, inklusive einer ge-

meinsamen  Lösungsfindung  der  Streit-

parteien,  ohne  dass  Konflikte  in  Form

von  Gewalt  eskalieren.  Prävention  er-

folgt durch die Förderung des Selbstver-

trauens, Einfühlungsvermögens und der

Konfliktlösungskompetenzen,  um  Ge-

walt  wirksam  vor  ihrer  Entstehung  zu

hindern (vgl. Müller, 2001, S. 29 f.).

Im Schulkontext werden u.  a.  folgende

notwendige Faktoren genannt, um Prä-

vention zu garantieren: eine erfolgreiche

Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung,

Wege  des  sozialen  Lernens  und  der

Entwicklung  der  sozialen  Identität  und

die  Vermittlung anerkannter  Werte  und

Normen.  Schulmediation  vermittelt  die

genannten Faktoren u. a. indem sie Fä-

higkeiten, wie Toleranz, Akzeptanz oder

Teamarbeit und langfristig Kompetenzen

des konstruktiven Umgangs mit Frustra-

tion  lehrt.  Gewaltfreie  Normen  des

Schulalltages,  sollten  ebenfalls  in  den

vereinbarten Regeln des Mediationsge-
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sprächs und der Konfliktlösung auffind-

bar sein. Ebenso fördert die, durch die

Mediation erzielte, Verantwortungsüber-

tragung auf Schüler*innen, deren Identi-

fikation mit der Schule und kann somit

dem Schulklima nachhaltig verhelfen.

Um Gewalt in der Schule erfolgreich und

präventiv  zu entgegnen,  bedarf  es  der

Verankerung und Förderung gewaltfreier

Methoden,  die  für  alle  Beteiligten  zu-

gänglich  sind.  Schulmediation  allein

reicht jedoch nicht aus, um Gewalt voll-

ständig  entgegenzuwirken.  Die  Einfüh-

rung  eines  Mediationsprogramms  an

Schulen  führt  meist  zunächst  zu  ver-

mehrten und neuen Konflikten.  Hierbei

wird von einer etwa drei- bis fünfjährigen

Phase gesprochen,  die  es  braucht  um

sichtbare  Erfolge  einer  verbesserten

Konfliktkultur festzustellen.  Peer-Media-

tion sollte  deshalb zusätzlich zu weite-

ren  Formen  der  Gewaltprävention  ihre

Anwendung in der Schule finden. Als al-

leinige  Methode  bietet  sie  nur  geringe

Chancen, die Konfliktkultur einer Schule

zu verbessern (vgl. Simsa, 2001, S. 87

f.).

7. Grenzen
der Peer-Mediation

Um  ein  Peer-Mediation-Programm  an

einer Schule erfolgreich umzusetzen be-

nötigt es in der Regel vier bis fünf Jahre,

in denen sich Schüler*innen, sowie Leh-

rer*innen intensiv mit konstruktiver Kon-

fliktbewältigung  auseinandersetzen

müssen, um eine allgemeine Akzeptanz

aller Beteiligten innerhalb der Schule zu

erzielen. Schaffen die Initiator*innen es

nicht  den  Mediationsgedanken  der

Schüler*innen-  und  Lehrer*innenschaft

nahezubringen,  besteht  die  Gefahr,

dass Lehrer*innen und die Schulleitung

das  Mediationsprogramm  ablehnen,

Schüler*innen  das  Angebot  der  Peer-

Mediation nicht  wahrnehmen,  das Pro-

jekt  ausschließlich  von  den  Bemühun-

gen  einzelner  Personen  abhängig  ist

und das  Projekt  scheitern  könnte  (vgl.

Rademacher, 2001, S. 25 f.).

Ein  Schulmediationsprogramm  erfährt

langfristigen Erfolg nur durch breite Un-

terstützung  eines  Großteils  der

Lehrer*innen und der Schulleitung.
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Lehrer*innen  fällt  es  zumeist  schwer,

sich  von der  lehrenden und bewerten-

den  Rolle,  in  die  eines  allparteilichen

Vermittlers  hineinzuversetzen.  Ihnen

fehlt  zumeist  die  Fähigkeit,  Verantwor-

tung und Teile ihrer Macht- und Kontroll-

funktion,  im Rahmen der Peer-Mediati-

on,  an  Schüler*innen  abzugeben  (vgl.

Simsa,  2001,  S.  83 f.).  Mediationskriti-

sche Lehrer*innen äußern  u.a.  Beden-

ken  gegenüber  Peer-Mediation  in  Hin-

sicht auf eine Abschwächung ihrer Auto-

rität,  die  Übertragung  von  Verantwor-

tung an Peer-Mediator*innen, fehlendes

Vertrauen  in  die  Kompetenzen  der

Streitschlichter*innen oder Angst vor Es-

kalation der Konflikte (vgl. Walker, 2001,

S. 125 ff.).

Zudem  besteht  die  Möglichkeit,  dass

das  Projekt  in  der  Schüler*innenschaft

nicht  angenommen  wird.  Peer-

Mediator*innen  können  die  Fälle  aus-

bleiben, Schüler*innen kann es unange-

nehm  sein  Probleme  zu  thematisieren

und diese ihren Mitschüler*innen anzu-

vertrauen oder das Projekt kann in der

Lehrer*innen-  und  Schüler*innenschaft

zu  wenig  beworben  worden  sein  (vgl.

Walker, 2001, S. 128).

Auch ist nicht jede Konfliktsituation auto-

matisch Fall für die Mediation. Der Fall

selbst oder die Streitparteien stellen po-

tentielle Hürden dar. So sind Straftaten,

wie  schwere  Körperverletzung  oder

Substanzmissbrauch ungeeignete  Fälle

für  eine  Mediation.  Zudem  stellen

sprachliche  Barrieren  bzw.  fehlende

Möglichkeiten  der  verbalen  Verständi-

gung,  wie  durch  Dolmetscher*innen,

eine Hürde der Mediation dar (vgl. Wal-

ker, 2001, S. 24).

Bestimmte Konflikte können Peer-Medi-

ator*innen jedoch auch überfordern oder

überschreiten  die  geringen  Entschei-

dungsbefugnisse der Schüler*innen (vgl.

Walker,  2001,  S.  102).  Hierbei  ist  ein

Eingreifen  erwachsener  Autoritäten

kaum vermeidbar. 

In Hinsicht auf Gewaltprävention ist die

Reichweite  von  Peer-Mediation  aus-

schließlich auf  schulische Konflikte be-

grenzt. Außerschulische Konflikte, wie in

der Familie, dem sozialen Umfeld oder
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den Medien erreicht Schulmediation mit

einen  ausschließlich  schulinternen  Ge-

waltpräventionsprogramm  nicht  (vgl.

Simsa,  2001,  S.  89).  „Mediation  kann

nur ein Baustein, aber kein Allheilmittel

gegen Gewalt in der Schule darstellen.“

(Simsa, 2001, S. 84)

8. Reflexion

Die folgende Reflexion bezieht sich auf

die  Ausführungen  der  vorhergehenden

Kapitel des Hauptteils.

In Hinblick auf schulische Konflikte lässt

sich feststellen,  dass Lehrer*innen von

strukturellem  Ressourcenmangel,  wie

fehlender  Zeit,  sowie  fehlenden  Hand-

lungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen

beeinflusst  werden. Konflikte zusätzlich

zu allen anderen Aufgaben, konstruktiv,

ausführlich  und  gemeinsam  mit  den

Schüler*innen,  welche in  Konflikte  ver-

wickelt  sind, zu bewältigen, überfordert

Lehrer*innen.

Mediation durch Schüler*innen als Me-

thode  der  Konfliktbewältigung,  bietet

eine Möglichkeit Lehrkräfte zu entlasten,

indem  bestimmte  Aufgaben  und  Ver-

pflichtungen  an  Schüler*innen  überge-

ben werden.  Lehrkräfte können zudem

von einem Schulmediationsprojekt profi-

tieren, indem sie ebenfalls das Mediati-

onstraining  nutzen,  um  sich  eigene

Handlungskompetenzen für  auftretende

Konfliktsituationen  anzueignen  oder  zu

erweitern und diese selbst in der Praxis

nutzen. Hierbei ist jedoch die mangeln-

de  Ressource  Zeit  zu  beachten,  die

Lehrkräften  daran  hindern  könnte  zu-

sätzlich an Trainingssitzungen teilzuneh-

men.

Durch  ein  Mediationsprogramm  an

Schulen  wird  es  Schüler*innen ermög-

licht, sich aktiv an  der Bearbeitung von

Konflikten  im  schulischen  Rahmen  zu

beteiligen. Schüler*innen wird durch die

Aufgabe  als  Peer-Mediator*innen  Ver-

antwortung  und  Handlungsfähigkeit

übertragen. 

Obwohl  Peer-Mediation  dem  Machtge-

fälle  zwischen Lehrer*innen und Schü-

ler*innen durch erweiterte Handlungsbe-

fähigungen und Verpflichtung der  Kon-
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fliktlots*innen entgegenwirkt, ist die Ent-

scheidungsfähigkeit  der  Jugendlichen

dennoch vermehrt abhängig von Vorga-

ben der Lehrer*innen.

Auch wenn Erwachsene nicht  ungebe-

ten in das Mediationsverfahren eingrei-

fen sollen, gibt es Lehrer*innen, die Be-

denken gegenüber den Handlungskom-

petenzen der Schüler*innen haben, ihre

Autorität  abgeschwächt  empfinden und

Probleme  lieber  eigenständig  regeln

wollen.  Zusätzlich  zu  dem  fehlenden

Vertrauen auf Seiten der Lehrkräfte, be-

steht die Gefahr, dass in das Verfahren

eingegriffen wird und Peer-Mediator*in-

nen Aufgaben aberkannt werden könn-

ten.

Lehrkräften  sollte  hierbei  verdeutlicht

werden,  dass  eine  Befähigung  der

Schüler*innen,  die  Konfliktkultur  der

Schule  aktiv  mitzugestalten,  nicht  be-

deutet, dass eigene Handlungsfähigkei-

ten eingeschränkt werden, sondern bei-

de Parteien voneinander profitieren und

sich  ergänzen  können,  Lehrer*innen

beispielsweise durch Entlastung.

Sowohl  sollte  darauf  geachtet  werden,

dass  Lehrkräfte  Schüler*innen  in  Kon-

fliktsituationen nicht zu einer Teilnahme

an  einer  Mediation  zwingen.  Zudem

wichtig  zu  erwähnen  sind  mögliche

Machtunterschiede  zwischen  Schüler-

*innen, beispielsweise aufgrund des Ge-

schlechts oder der ethnischen Herkunft,

welche die Konfliktaustragung und –ver-

lauf  stark  beeinflussen  können.  Diese

Betrachtung  wurde  im  Rahmen  dieser

Arbeit jedoch nicht untersucht.

Schüler*innen ziehen Vorteile aus dem

Peer-Mediations-Programm,  indem  sie

befähigt werden mehr Verantwortung zu

übernehmen und selbstständig zu han-

deln. Die gemeinsame Auseinanderset-

zung im Team mit konstruktiven Konflikt-

bearbeitungsmethoden  verhilft

Schüler*innen dabei, soziale Kompeten-

zen zu erlernen.  Sie  erlangen Kompe-

tenzen  der  Zusammenarbeit  in  Grup-

pen,  eine  wertschätzende  Haltung  ge-

genüber  unterschiedlicher  Meinungen,

Standpunkte  zu  hinterfragen  und  ge-

waltfreie  Kommunikations-  und  Hand-

lungskompetenzen.
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Durch die Tätigkeit  ist  es Jugendlichen

möglich, selbstständiger zu werden und

Selbstwirksamkeit  zu  erfahren.  Die  er-

lernten  Kompetenzen  bieten  Jugendli-

chen einerseits Handlungsmöglichkeiten

für  persönliche  Konfliktsituationen  und

stellen  beispielweise  Grundlagen  für

den Umgang mit Konflikten im späteren

Berufsleben dar. Zudem nutzt Peer-Me-

diation die  soziale  Funktion von Peers

und befähigt Schüler*innen erlernte Fä-

higkeiten anderen Jugendlichen weiter-

zugeben, was wiederum das Gefühl ei-

gener Wirksamkeit bestärken kann.

Mediation bietet somit die Potentiale Ju-

gendlichen  soziale  Kompetenzen  und

Handlungsfähigkeiten  in  konfliktreichen

Situationen nahezubringen, sowie diese

durch das Erlangen von Selbstwirksam-

keit und Selbstständigkeit bei der Identi-

tätsentwicklung zu unterstützen.

Die  Etablierung  eines  Mediationspro-

gramms  an  Schulen  braucht  jedoch

mehrere Jahre und bedarf einer intensi-

ven  Auseinandersetzung und  Sensibili-

sierung  des  Themas  Mediation  inner-

halb der Schule.

Idealerweise  erfordert  es  ein  gesamts-

chulisches Konzept,  das von möglichst

vielen Beteiligten unterstützt und ausge-

übt wird, um das Projekt erfolgreich um-

zusetzen.

Zumeist ist es jedoch unwahrscheinlich,

dass die Gesamtheit aller Schüler*innen

und Lehrer*innen von einem derartigen

Projekt  vollständig  überzeugt  sind.  Oft

gibt es eine Gruppe von Initiator*innen,

welche das Mediationsprogramm an der

Schule  umsetzen  möchten.  Diese  soll-

ten  darauf  achten,  dass  sie  Kritik  und

Bedenken  der  Skeptiker*innen  ernst

nehmen und gemeinsam mit diesen be-

arbeiten, ohne über die Köpfe des Kolle-

giums  hinweg  Entscheidungen  zu  tref-

fen,  damit  weitere  Konflikte  vermieden

werden.

Somit benötigt es viel Überzeugungsar-

beit und zeitliche Ressourcen, um eine

allgemeine Akzeptanz und Interesse am

Mediationsgedanken  innerhalb  der

Schule  zu  schaffen  und  dieser  erfolg-

reich umgesetzt werden kann. Dabei be-

steht jedoch die Gefahr, dass das Pro-

jekt zu stark vom Engagement einzelner
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Personen abhängig ist, diese zusätzlich

überlastet  werden,  dadurch  aussteigen

oder das Interesse verlieren können.

Bei  voreiliger  Einführung,  unzureichen-

der Planung und Mitarbeit  ist  das Pro-

jekt eher zum Scheitern als zum Erfolg

verurteilt. Deshalb ist es notwendig sich

zuvor mit vorhandenen Ressourcen und

allgemeinem  Interesse  innerhalb  der

Schule  zu  befassen und  die  Entschei-

dung zu treffen, ob ein derartiges Pro-

jekt im Rahmen der Möglichkeiten effizi-

ent sein wird, um letztendlich ein Schei-

tern des Projektes zu verhindern.

Auch braucht es ausreichende Sensibili-

sierung  über  das  Projekt  in  der

Schüler*innenschaft,  damit  eine  allge-

meine Ablehnung und mögliche negati-

ve Konsequenzen für Peer-Mediator*in-

nen und Teilnehmer*innen der Mediation

vermieden werden.

Die genannten Punkte schließen zudem

darauf, dass eine bessere Kommunikati-

on zwischen den Beteiligten vorhanden

sein sollte und es einer Vermittlung und

Wissensweitergabe über geplante oder

stattfindende  Prozesse  untereinander,

bedarf, um den Zweifeln und Bedenken

entgegenzuwirken und Verständnis für-

einander zu erzielen.

In Hinblick auf die Forschungsfrage, in-

wiefern Peer-Mediation der Entwicklung

einer  konstruktiven  Konfliktkultur  in

Schulen  beiträgt,  lassen  sich  zusam-

mengefasst  folgende  Schlussfolgerun-

gen ziehen.  Mediation im Rahmen der

Institution Schule, bietet einige Möglich-

keiten der  Entwicklung oder  Verbesse-

rung  einer  konstruktiven  Konfliktkultur

an Schulen und trägt ihren Anteil an der

Gewaltprävention  im  schulischen  Kon-

text bei.

Sie regt Teilnehmende dazu an, sich mit

konstruktiven  Konfliktbewältigungsme-

thoden auseinanderzusetzen und diese

innerschulisch weiterzuvermitteln. Durch

die  Ausbildung zu  Peer-Mediator*innen

erlernen Schüler*innen soziale Kompe-

tenzen,  die  einerseits  in  persönliche

identitätsbezogene  Vorteile  für  die  Ju-

gendlichen resultieren und zudem in das

Erlernen von aggressions- und gewalt-
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freien  Konfliktbearbeitungsmethoden,

welche  sie  im Mediationsgespräch  an-

wenden und an Schüler*innen weiterge-

ben und somit Handlungsmöglichkeiten

der  Schüler*innenschaft  erweitern,  da-

mit Konflikte konstruktiv, vor einer Aus-

weitung  in  gewaltsame  Methoden,  ge-

löst werden können und das Schul- und

Lernklima verbessert werden kann.

Mediation sollte jedoch nicht die einzige

Methode  der  Gewaltprävention  und

Konfliktbearbeitung sein, da sie mit ver-

schiedenen  Grenzen  verbunden  ist.

Peer-Mediation sollte dementsprechend,

zusammen mit  weiteren  Methoden der

Konfliktbewältigung, Teil  eines Gesamt-

konzeptes  sein,  von  dessen  Nutzen

möglichst  alle  Beteiligten  überzeugt

sind.
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Beitrag XI: Mediation an Schulen

Beiträge der Schulsozialarbeit für einen

konstruktiven Umgang mit Konflikten

Von Jalam Staedtefeld

Gliederung:

1. Einleitung

2. Schulsozialarbeit – Eine Einführung

3. Grundlagen der klassischen Mediation nach Besemer

4. Schulmediation – konstruktiv mit Konflikten umgehen

5. Fazit



Schulsozialarbeit

1. Einleitung

Es  existieren  mittlerweile  zahlreiche

Methoden  und  Konzepte,  die  es  er-

möglichen  sollen,  mit  Auseinander-

setzungen produktiv umzugehen und

etwaige  Gewalthandlungen  zuguns-

ten  von  nutzbringenden  Aushand-

lungsprozessen zu verhindern.

Die Mediation als Konfliktlösungsme-

thode begann sich ab dem Ende der

1980er Jahre in Deutschland zu eta-

blieren und wird mittlerweile in zahl-

reichen  Feldern  des  menschlichen

Zusammenlebens  angewandt.  Eines

der ersten Einsatzfelder von Mediati-

on war dabei die Schule (vgl. Schäfer

2017, S.13).

Die  Schulmediation konnte sich seit-

dem stetig  weiterentwickeln  und als

Beitrag  zur  Gewaltprävention  an  ei-

ner  wachsenden Anzahl  an  Schulen

etablieren.  Mittlerweile  gibt  es in  je-

dem Bundesland Schulen, die Media-

tionskonzepte  verwirklichen  (vgl.

Schmitt 2005, S.7).

Eine  weitere  Entwicklung,  die  in  di-

rektem Zusammenhang mit der Schu-

le steht, ist die der Schulsozialarbeit.

Auch  die  Schulsozialarbeit,  die  un-

mittelbare  Kooperation  von  Jugend-

hilfe  und Schule,  hat  in  den  letzten

Jahren  einen  starken  quantitativen

Ausbau erfahren (vgl.  Schleck 2017,

S. 50f.).

Das  legt  den  Schluss  nahe,  dass

Schule  und  Jugendhilfe  in  zuneh-

mendem Maße aufeinander angewie-

sen sind. Da Mediation auch eine Me-

thode der Sozialen Arbeit ist, und da-

mit  auch  der  Schulsozialarbeit,

scheint  eine  vielversprechende

Grundlage für förderliche Synergieef-

fekte zwischen Schulsozialarbeit und

Schulmediation  zu  bestehen  (vgl.

ebd., S.58f.).

Aus  diesem  Zusammenhang  leitet

sich  die  folgende  Forschungsfrage

dieser Arbeit ab: Was für Möglichkei-

ten für einen konstruktiven Umgang

mit  Konflikten  an  Schulen  ergeben

sich  daraus,  dass  Schulsozialarbei-

ter*innen  über  Fachkompetenzen  in
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Bezug auf Mediation verfügen? 

Um zu einer Antwort auf diese Frage

zu gelangen, wird zunächst im ersten

Kapitel  eine  Einführung  in  das  Ar-

beitsfeld der Schulsozialarbeit  gege-

ben. Nach einer Begriffsklärung und

Definition  folgt  ein  kurzer  Überblick

über die rechtlichen Grundlagen der

Schulsozialarbeit  und  ihre  Träger-

schaft.  Nachdem die  Adressat*innen

und  das  Leistungsspektrum  der

Schulsozialarbeit  aufgezeigt  wurden,

wird zum Abschluss des ersten Kapi-

tels die Notwendigkeit einer Koopera-

tion zwischen Jugendhilfe und Schu-

le erörtert.

Im zweiten Kapitel folgt eine theoreti-

sche Annäherung an das Konzept der

klassischen  Mediation  nach  Chris-

toph Besemer (2005; 2009). 

Zunächst wird die Frage beantwortet,

was sich hinter dem Begriff  Mediati-

on verbirgt.  Anschließend  wird  das

Mediationsverfahren  vorgestellt  und

geklärt,  welche Rolle Mediator*innen

darin einnehmen. Das zweite Kapitel

endet  mit  einem Überblick  über  die

Mediationsausbildung  in  Deutsch-

land.

Im dritten Kapitel steht die Frage im

Vordergrund, welchen Beitrag Schul-

sozialarbeiter*innen  leisten  können,

um einen konstruktiven Umgang mit

Konflikten im Kontext von Schule zu

fördern, wenn sie über hinreichende

Kenntnisse  im  Zusammenhang  von

Mediation verfügen. Dafür wird damit

begonnen, aufzuzeigen, welches pro-

duktive Potenzial in Konflikten steckt.

Nachdem im Folgenden konkrete Bei-

träge  der  Schulsozialarbeiter*innen

zur  Schulmediation  erörtert  werden,

endet  das  dritte  Kapitel  mit  einem

kurzen  Exkurs  hinsichtlich  der  Eta-

blierung einer konstruktiven Konflikt-

kultur als Teil von Schulentwicklung.
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2. Schulsozialarbeit –
Eine Einführung

2.1. Begriff und Definition

Obwohl  sich  die  Schulsozialarbeit  in

Deutschland  seit  nunmehr  fast  fünf

Jahrzehnten entwickelt,  besticht  dieses

Handlungsfeld  noch  immer  durch  ein

recht unscharfes Profil und ein unklares

inhaltliches  Verständnis.  Das  spiegelt

sich auch in der großen Begriffsvielfalt

wieder,  die  im  fachlichen  Diskurs  vor-

herrscht.  Neben dem überwiegend ge-

nutzten  Begriff  der  Schulsozialarbeit

existieren für  dieses Arbeitsfeld an der

Schnittstelle  zwischen  Jugendhilfe  und

Schule noch weitere Terminologien, die

mitunter  auch voneinander  abweichen-

de  konzeptionelle  Ausrichtungen  und

Aufgabenprofile beschreiben sollen. Das

sind  z.B.  schulbezogene Jugendsozial-

arbeit,  Soziale  Arbeit  an Schulen oder

schulbezogene  Jugendarbeit  (vgl.

Schleck 2017, S. 51 f.).

Speck spricht  sich jedoch ausdrücklich

für die einheitliche Verwendung des Be-

griffes Schulsozialarbeit aus (vgl. 2007,

S.24). Er stellt  die These auf, dass die

vorherrschende Begriffsvielfalt dem kon-

struktiven  fachlichen  Diskurs,  einer

deutlicheren  konzeptionellen  Rahmung

des Handlungsfeldes und einer transpa-

renten  und  souveränen  Außenwirkung

desselben entgegensteht, während sich

Publikationen  von  Autor*innen,  die  an-

dere Begriffe als den der Schulsozialar-

beit verwenden, inhaltlich nicht essenzi-

ell  von  anderen Veröffentlichungen zur

Schulsozialarbeit unterscheiden würden.

Für die einheitliche Verwendung des Be-

griffes Schulsozialarbeit spricht aus sei-

ner Sicht u. a. dessen internationale An-

schlussfähigkeit,  die  Implikation  von

vielfältigen sowohl intervenierenden als

auch präventiven Angeboten sowie die

bereits im Wortlaut verortete gemeinsa-

me  (Finanzierungs-)Verantwortung  von

Schule und Jugendhilfe für die Realisie-

rung des Angebots (vgl.  ebd.,  S.  24f.).

Unter Verweis auf die plausibel erschei-

nende  Argumentation  Specks  wird  in

dieser  Arbeit  der  Begriff  Schulsozialar-

beit verwendet.
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Analog zu der Begriffsvielvielfalt existiert

auch eine Menge an unterschiedlichen

Definitionen von Schulsozialarbeit.  Die-

se weichen mitunter  stark voneinander

ab in den konstatierten Aufträgen, päd-

agogischen  Ausrichtungen  und  be-

schriebenen  Zielgruppen  (vgl.  Schleck

2017, S. 52). Jedoch scheint eine klare

und möglichst konsensfähige Beschrei-

bung des Handlungsfeldes unabdingbar

zu  sein,  um  eine  zunehmende  Profil-

schärfung  von  Schulsozialarbeit  zu  er-

reichen,  die  v.a.  den  Schulsozialarbei-

ter*innen und ihrem professionellen Wir-

ken als Referenzrahmen dienlich ist und

gleichsam ein transparentes Abbild von

Schulsozialarbeit nach außen hin liefert.

Eine  umfangreiche  und  differenzierte

Definition gibt Speck, wenn er sagt:

„Unter Schulsozialarbeit wird […]
ein Angebot der Jugendhilfe ver-
standen, bei dem sozialpädago-
gische  Fachkräfte  kontinuierlich
am Ort Schule tätig sind und mit
Lehrkräften auf einer verbindlich
vereinbarten  und  gleichberech-
tigten Basis zusammenarbeiten,
um junge Menschen in ihrer indi-
viduellen,  sozialen,  schulischen
und  beruflichen  Entwicklung  zu

fördern,  dazu  beizutragen,  Bil-
dungsbenach-teiligungen zu ver-
meiden  und  abzubauen,  Erzie-
hungsberechtigte  und  LehrerIn-
nen  bei der Erziehung und dem
erzieherischen  Kinder-  und  Ju-
gendschutz  zu  beraten  und  zu
unterstützen  sowie  zu  einer
schülerfreundlichen  Umwelt  bei-
zutragen.  Zu den sozialpädago-
gischen  Angeboten  und  Hilfen
der  Schulsozialarbeit  gehören
insbesondere  die  Beratung und
Begleitung von einzelnen Schü-
lerInnen, die sozialpädagogische
Gruppenarbeit,  die  Zusammen-
arbeit mit und Beratung der Leh-
rerInnen und Erziehungsberech-
tigten,  offene  Gesprächs-,  Kon-
takt-  und  Freizeitangebote,  die
Mitwirkung  in  Unterrichtsprojek-
ten und in schulischen Gremien
sowie die Kooperation und Ver-
netzung  mit  dem  Gemeinwe-
sen.“ (Speck 2006, S. 23)

Diese Definition dient als Basis für das

Verständnis von Schulsozialarbeit in die-

ser  Arbeit.  Einige  Aspekte  werden  im

Folgenden konkretisiert.
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2.2. Rechtliche Grundlagen
und Trägerschaft

Die rechtliche Basis  der  Schulsozialar-

beit  stellen  einzelne  Paragraphen  des

SGB VIII in Kombination mit den Schul-

gesetzen der Länder und deren weite-

ren Ausführungen dar. 

Dabei muss betont werden, dass Schul-

sozialarbeit keine ausdrückliche Erwäh-

nung im SGB VIII findet und sich somit

bisher auf keinen eigenständigen Para-

graphen stützen kann, sondern auf fol-

gende Bezugsparagraphen zurückgreift:

• § 11 SGB VIII („Jugendarbeit“)

• § 13 SGB VIII („Jugendsozialarbeit“)

• § 14 SGB VIII („Erzieherischer 

Kinder- und Jugendschutz“)

• § 16 SGB VIII  („Allgemeine 

Förderung der Erziehung in der 

Familie  § 81 SGB VIII  

(„Strukturelle Zusammenarbeit mit

anderen Stellen und öffentlichen 

Einrichtungen“)

• § 81 SGB VIII  („Strukturelle 

Zusammenarbeit mit anderen 

Stellen und öffentlichen 

Einrichtungen“)

Es  scheint  etwas  grotesk,  dass  nach

fast  fünf  Jahrzehnten  der  Entwicklung

von Schulsozialarbeit noch immer keine

eigenständigen  rechtlichen  Grundlagen

auf Bundesebene existieren. So fordert

auch der Kooperationsverband Schulso-

zialarbeit1 die Einführung einer Rechts-

norm in das SGB VIII, „in der Aufgaben,

Qualität  und  Zuständigkeiten  geregelt

werden“ ebenso wie eine feste Stellung

der Schulsozialarbeit in den Schulgeset-

zen  der  Länder  (Kooperationsverbund

Schulsozialarbeit 2015, S. 13). 

In der Praxis werden die Leistungen der

Schulsozialarbeit  aktuell  durch  unter-

schiedliche  Träger  finanziert.  Das  sind

insbesondere  freie  Träger  der  Jugend-

hilfe,  öffentliche Träger der Jugendhilfe

1 Der Kooperationsverbund Schulsozial-
arbeit  ist  ein  Zusammenschluss
verschiedener  Akteure  aus  Wissen-
schaft  und  Praxis  der  Schulsozial-
arbeit.  Er wurde 2001 gegründet,  um
einen  fachlichen  Austausch  zu
gewährleisten und den professionellen
Ausbau  von  Schulsozialarbeit  zu
unterstützen.
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und  schulische  Träger  (vgl.  Schleck

2017, S. 77). 

2.3. Adressat*innen

Die primäre Zielgruppe der Schulsozial-

arbeit sind prinzipiell  alle Schüler*innen

(im Folgenden SuS) einer Schule, wobei

dem  unterstützenden  Kontakt  mit  den

SuS,  die  von  Benachteiligungen  oder

Beeinträchtigungen betroffen sind,  eine

spezielle  Relevanz  zuteil  wird.  Folglich

lässt sich eine enorme Heterogenität der

primären  Zielgruppe  feststellen.  Schul-

sozialarbeit richtet sich also je nach Um-

stand an Menschen vom Kindes- bis ins

junge  Erwachsenenalter  in  den  unter-

schiedlichsten Lebenslagen (vgl.  Gasti-

ger & Lachat 2012, S. 22). 

Der Kooperationsverband Schulsozialar-

beit hält zudem ausdrücklich fest, dass

„Schulsozialarbeit […] grundsätzlich  an

allen  allgemein-  und  berufsbildenden

Schulformen  sinnvoll  [ist]“  (Kooperati-

onsverbund  Schulsozialarbeit  2015,

S.10). Eine weitere Zielgruppe sind  die

Erziehungsberechtigten  und  anderen

erwachsenen Bezugspersonen der SuS

(vgl.  ebd.,  S.  22f.).  Außerdem  richtet

sich Schulsozialarbeit  auch an  Lehren-

de und die Schulleitung,  die gleichsam

auch die  wichtigsten  Kooperationspart-

ner*innen  vor  Ort  sind  (vgl.  ebd.,  S.

23f.).

2.4. Kernaufgaben
und Umsetzung

Den grundlegenden Auftrag  von Schul-

sozialarbeit  entnehme  ich  der  unter

Punkt  1.1  angeführten  Definition  der

Schulsozialarbeit.  Dieser  Auftrag  um-

fasst demzufolge folgende Punkte:

• die Förderung von jungen Men-

schen in ihrer individuellen, sozia-

len, schulischen und beruflichen 

Entwicklung.

• die Unterstützung bei der Vermei-

dung und des Abbaus von Bil-

dungsbenachteiligungen.

• die Unterstützung und Beratung von

erziehungsberechtigten Personen

und Lehrer*innen bei der Erzie-

hung und dem erzieherischen 

Kinder- und Jugendschutz.
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• den Beitrag zu einer schülerfreundli-

chen Umwelt.

Aus diesen Kernaufgaben ergibt sich ein

sehr komplexes und differenziertes Leis-

tungsspektrum von präventiven und in-

tervenierenden  Angeboten,  das  Schul-

sozialarbeiter*innen  erbringen  können

bzw.  sollen.  Dieses  umfasst  folgende

Aufgabenfelder: 

• Sozialpädagogische Beratung

• Individuelle Förderung 

• Offene Angebote (z.B. offene Treffs)

• Sozialpädagogische Gruppenarbeit 

• Konfliktbewältigung 

• schulbezogene Hilfen 

• Berufsorientierung und Übergang 

von der Schule in die Berufswelt

• Arbeit mit Eltern und Personensor-

geberechtigten 

• Mitwirkung an Schulprogrammen 

und an der Schulentwicklung 

(Kooperationsverbund Schulsozialarbeit;

Spies & Pötter, zit. nach Schleck 2017,

S. 57f.)

Die konkreten Aufgaben und deren Ge-

wichtung im Einzelfall der schulsozialar-

beiterischen  Praxis  werden  u.a.  be-

stimmt von der jeweiligen  Situation in

der Schule und den  Rahmenbedingun-

gen  vor  Ort,  sowie  nach  den  Abspra-

chen  mit  den  Kooperationspart-ner*in-

nen  und  Träger*innen  festgelegt  (vgl.

Kooperationsverbund  Schulsozialarbeit

2015, S.14). 

Die  Realisierung  einer  professionellen

und qualitativ hochwertigen Schulsozial-

arbeit  erfordert  von  den  Schulsozialar-

beiter*innen ein enormes Repertoire an

Fähigkeiten,  Fachkenntnissen und  Me-

thodenkompetenzen.  Um  dem  gerecht

zu  werden  insistiert  der  Kooperations-

verbund Schulsozialarbeit, dass ein Ba-

chelorabschluss   der  Sozialen  Arbeit

oder  einer  verwandten  Fachrichtung

standardmäßige  Voraussetzung  für  die

Ausübung der Tätigkeit als Schulsozial-

arbeiter*in sein müsse (vgl. ebd., S. 24).

Damit  einhergehend fordert  er die Ein-

führung  von  verpflichtenden  Modulen,

die bereits Basiswissen zur Schulsozial-

arbeit  vermitteln.  Weiterhin  legt  er  die
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Einführung von Modulen zur Schulsozia-

larbeit  und Vertiefungsmöglichkeiten an

so  vielen  Hochschulen  wie  möglich

nahe (vgl. ebd., S. 25f.). Auch Vertiefun-

gen in Form von entsprechenden Mas-

terstudiengängen  werden  befürwortet

(vgl. ebd., S. 7).

An  dieser  Stelle  sei  angemerkt,  dass

das diverse und durch starke Heteroge-

nität  gekennzeichnete  Leistungsspek-

trum der Schulsozialarbeit und das ent-

sprechende  Aufgaben-profil  der  Schul-

sozialarbeitenden im Rahmen dieser Ar-

beit lediglich skizzenhaft abgebildet wer-

den  kann.  Das  Aufgabenfeld  der  Kon-

fliktbewältigung wird allerdings im dritten

Kapitel noch näher veranschaulicht.

2.5. Notwendigkeit
einer Kooperation zwischen

Jugendhilfe und Schule

Unter  Kooperation wird  im  Folgenden

„die  intentionale  und  längerfristige  Zu-

sammenarbeit von mindestens zwei Be-

teiligten  zu  einem  Thema  oder  einer

Aufgabe verstanden […] [auf Grundlage

der] Annahme, dass zwischen den Be-

teiligten  zum  einen  eine  Annäherung

über  die  Ziele  sowie  zum anderen ein

Gewinn aus den Arbeitsergebnissen der

Zusammenarbeit  erreicht werden kann“

(Speck 2006, S. 265).

Sowohl Schule und Jugendhilfe profitie-

ren von einer Zusammenarbeit in Form

von Schulsozialarbeit. Auch wenn die je-

weiligen  Zielsetzungen,  gesellschaftlich

und  fachlich  begründeten  Aufträge  so-

wie  die  handlungsleitenden  Prinzipien

dieser beiden Institutionen verschieden

sind, richten sich ihre Leistungen doch

an  die  gleiche  Zielgruppe:  die  Heran-

wachsenden.  Und  beide  Institutionen

wollen diese auf ihre Art in ihrer Soziali-

sation  und  Entwicklung  fördern.  Dafür

sind  Jugendhilfe  und  Schule  aufeinan-

der angewiesen,  was nachfolgend dar-

gelegt wird. 

Jungen Menschen bieten sich aufgrund

von gesellschaftlichen Veränderungsdy-

namiken  mittlerweile  schon  früh  große

Freiräume  für  ihre  Lebensgestaltung,

die aber auch verbunden sind mit Leis-

tungsdruck  und  der  frühzeitigen  Über-

nahme von Verantwortlichkeiten, insbe-
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sondere solchen, die mit ihrer persönli-

chen  Zukunftsperspektive  verbunden

sind.

Der  Schule  kommt  gemäß  ihres  Bil-

dungs-  und  Erziehungsauftrages  eine

große Bedeutung bei der Förderung die-

ser  Individuations-  und Integrationspro-

zesse zu. Diese Bedeutung nimmt auch

dadurch zu, dass die SuS immer mehr

Zeit ihrer Jugend in der Schule verbrin-

gen, welche auch dadurch als Lern- und

Lebensort außerhalb der Familie immer

wichtiger  wird.  Dadurch  werden  Erzie-

hung und Bildung zunehmend institutio-

nalisiert  (vgl.  Schleck  2017,  S.  43f.).

Daraus ergeben sich einige Herausfor-

derungen für die Schule, für deren Be-

wältigung  sie  auf  Unterstützung  ange-

wiesen ist.

Diese bestehen u.a. darin, dass sich die

Wahrnehmung der Schule von den jun-

gen Menschen die meiste Zeit auf deren

Schüler*innenrolle beschränkt und somit

die  individuellen  Lebenswelten  nahezu

gänzlich  außer  Acht  gelassen  werden.

Weiterhin kann sie  den komplexen Er-

ziehungs- und Betreuungsaufgaben, die

ihr abverlangt werden aufgrund unzurei-

chender  personaler  und  methodischer

Ressourcen  nur  ungenügend  gerecht

werden.  Zudem  gelingt  es  ihr  nur

bedingt, Bildungsmissständen und sozi-

alen  Ungleichheiten  entgegenzuwirken,

zu deren Aufrechterhaltung und Intensi-

vierung  sie  vielmehr  sogar  selbst  mit

beiträgt (vgl. ebd., S. 44f.).

Auch ist der Bezug der SuS zur Schule

zunehmend von Distanziertheit und Un-

zufriedenheit geprägt. Sie fühlen sich of-

fenbar  vom  Angebot  der  Schule  nicht

persönlich  angesprochen   und  sehen

die schulische Bildung eher pragmatisch

und etwas verdrossen als notwendiges

Mittel, um erforderliche Abschlusszertifi-

kate zu erlangen (vgl. ebd.).

Die Jugendhilfe kann die Schule bei der

Bewältigung  dieser  Herausforderungen

durch ihr  breitgefächertes  Leistungsan-

gebot  unterstützen.  Dem  ihr  zugrunde

liegenden  Konzept  der  Lebensweltori-

entierung folgend muss sie das auch, da

die Schule ein bedeutsamer Teil der Le-

benswelten  von  Kindern  und  Jugendli-

chen  ist  und  das  Schüler*in-Sein  eine
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bedeutende Funktion in deren Entwick-

lung einnimmt.  Der  Jugendhilfe  kommt

also insbesondere die Aufgabe zu, der

Schule dabei zu helfen sich als Teil des

Sozialraums von den SuS zu begreifen

und dabei, einen Bezug herzustellen zu

den Lebenswelten der SuS (vgl. ebd., S.

46).

Insgesamt  kann  zudem  festgehalten

werden, dass die intensive Kooperation

von  Jugendhilfe  und  Schule   in  Form

von Schulsozialarbeit dazu beiträgt, die

erfolgreiche  (schulische)  Sozialisation

der  Heranwachsenden  zu  fördern,  das

in  der  Schule  vorherrschende  formelle

Bildungsverständnis  zu  erweitern,  um

einen  umfassenden  Kompetenzerwerb

möglich zu machen, SuS in ihren indivi-

duellen Problemlagen und Krisensituati-

onen  zu  unterstützen  bzw.  Problemen

und Krisen präventiv entgegenzuwirken

und sich für Vertretung der Bedürfnisse

und  Interessen  der  SuS  einzusetzen

(vgl. ebd., S. 46ff.).

3. Grundlagen
der klassischen Mediation

nach Besemer

3.1. Was ist Mediation?

Die  Mediation  (lat.  Vermittlung)  ist  ein

konsensorientiertes,  außergerichtliches

Verfahren der Konfliktlösung,2 das es er-

möglicht,  mit  Konflikten  gewaltfrei  und

konstruktiv  umzugehen.  Eine  unpartei-

ische  dritte  Person,  ein*e  Mediator*in,

vermittelt  zwischen  mindestens  zwei

Streitenden  (den  Mediand*innen)  und

hilft ihnen dabei, schrittweise wieder ei-

nen konstruktiven  Dialog aufzunehmen

und zu einer Lösung für ihre Probleme

zu  gelangen,  mit  der  alle  beteiligten

Konfliktparteien  zufrieden  sind.  Media-

tor*innen geben weder eine verbindliche

Lösung vor, noch sprechen sie ein Ur-

teil.  Vielmehr unterstützen sie die Kon-

fliktparteien  professionell  dabei,  ihre

ganz  eigene Problemlösung zu  finden,

mit  der  alle  Beteiligten  einverstanden

sind  und  somit  eine  Win-Win-Situation

entsteht.

2 Eine Konfliktdefinition findet sich unter
Punkt. 3.1
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Das  Mediationsverfahren  zeichnet  sich

insbesondere  dadurch  aus,  dass  es

sich: Erstens auf einer informellen / au-

ßergerichtlichen  Ebene  bewegt,  zwei-

tens eine unparteiische dritte Person in

dem  Streitfall  vermittelt,  drittens  mög-

lichst alle am Konflikt Beteiligten mitein-

bezogen werden und viertens, die Teil-

nahme  auf  Freiwilligkeit  und  Selbstbe-

stimmung  beruht  (vgl.  Besemer,  2009,

S.14f.). Weiterhin findet die Mediation in

einem geschützten Rahmen statt.

Mittlerweile wird Mediation in nahezu al-

len  Bereichen  menschlichen  Zusam-

menlebens angewandt, also sowohl bei

persönlichen,  gesellschaftlichen  als

auch politischen Konflikten. Das können

zum Beispiel  Nachbarschaftsstreitigkei-

ten, Auseinander-setzungen am Arbeits-

platz  oder  Umweltkonflikte  sein  (vgl.

ebd., S. 24). Mediation im Kontext von

Schule  wird  unter  Punkt  3  ausführlich

behandelt.

Dabei soll  jedoch nicht unerwähnt blei-

ben, dass sich nicht jeder Konfliktfall für

eine Vermittlung in Form von Mediation

eignet.  So gibt es einige Umstände, die

Mediation  stark  behindern  können  wie

z.B.  ein  großes  Machtgefälle  zwischen

den Konfliktparteien  oder starker Zeit-

druck. Daneben gibt es auch Faktoren,

die  Mediation  unmöglich  machen  wie

z.B.  die  Unzurechnungsfähigkeit  einer

Konfliktpartei  oder  starke  Formen  von

Gewalt in der Mediation (vgl. Besemer,

2009, S. 196).

3.2. Das Mediationsverfahren

Die klassische Mediation nach Besemer

ist  ein  strukturiertes  Verfahren.  Dieses

ist  in mehrere aufeinander aufbauende

Phasen unterteilt. In der  Vorphase wird

der  Kontakt  zwischen  den  beteiligten

Konfliktparteien  und  der  mediierenden

Person hergestellt,  der  Auftrag geklärt,

die Eignung des Konfliktes für eine Me-

diation  geprüft  und ein  Termin  für  das

Mediationsgespräch vereinbart (vgl. Be-

semer, 2009, S. 16f.). Die anschließen-

de Hauptphase ist folgendermaßen un-

tergliedert:
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1.  Einleitung: Der*die Mediator*in stellt

sich in seiner*ihrer Rolle als Mediator*in

vor und verdeutlicht den Ablauf des  Me-

diationsverfahrens.  Es werden gemein-

sam  Grundregeln  für  das  Gespräch

(z.B. ausreden lassen, keine Beleidigun-

gen)  vereinbart  und offene Fragen ge-

klärt.  Die  Konfliktparteien  erklären  ihre

Bereitschaft, sich an die Regeln zu hal-

ten und sich auf das Verfahren einzulas-

sen.

2.  Darlegung  der  Sichtweisen  und

Sammlung  relevanter  Themen: Jede

der  Konfliktparteien  bekommt  nachein-

ander die Möglichkeit, den Konflikt aus

ihrer Perspektive zu erörtern. 

3.  Konflikterhellung,  Vertiefung,  Klä-

rung: Die  mit  dem  aktuellen  Konflikt

verbundenen  Gefühle,  Interessen,  Be-

dürfnisse und Wünsche, die noch nicht

kommuniziert  wurden,  werd-en  ausge-

drückt.  Der*die  Mediator*in  unterstützt

die Konfliktparteien dabei, wieder in ei-

nen  direkten  Kontakt  miteinander  zu

kommen  und  persönliche  Spannungen

abzubauen.

4. Lösungssuche: Im Laufe der Media-

tion wird aus dem Konflikt, den die Kon-

fliktparteien miteinander hatten, nun ein

gemeinsames  Problem für  dessen  Lö-

sung nun zusammen nach Vorschlägen

gesucht wird.

5.  Übereinkunft  und  Abschluss: Die

für alle beteiligten Konfliktparteien pas-

sendsten Lösungsvorschläge (Win-Win-

Lösung)  werden  in  einer  schriftlichen

Vereinbarung  festgehalten  und  von  ih-

nen unterzeichnet (vgl. ebd., S. 17ff.).

In  der  Umsetzungsphase wird  zu  ei-

nem zuvor vereinbarten späteren Termin

zwischen Mediator*in und den Konflikt-

parteien  überprüft,  ob  die  vereinbarten

Lösungen zu den erhofften Ergebnissen

geführt  haben.  Unter  Umständen  wer-

den  Modifizierungen  vorgenom-men

oder,  wenn  nötig,  neu  verhandelt  (vgl.

ebd., S. 19).
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3.3. Die Rolle
der Mediator*innen

Der  Erfolg  einer  Mediation  wird  maß-

geblich durch die Person des*der Medi-

ator*in  mitbestimmt.  Die  Kernaufgaben

der Mediator*innen bestehen einerseits

darin, die Mediation zu moderieren und

damit den Konfliktparteien eine professi-

onelle  Rahmung  für  ihre  Gesprächsin-

halte darzubieten. Andererseits  leisten

sie aktive Klärungshilfe, die die Konflikt-

parteien  zunehmend  in  die  Lage  ver-

setzt, ihre eigene Konfliktlösung zu erar-

beiten  (vgl.  Besemer,  2009,  S.  131ff.).

Die Durchführung einer Mediation setzt

eine professionelle  Haltung der Media-

tor*innen voraus, die gekennzeichnet ist

durch:

•  Vertraulichkeit: Inhalte des Media-

tionsprozesses werden nicht nach

außen getragen und die 

Mediator*innen stehen den Kon-

fliktparteien in einem möglichen 

Gerichtsverfahren nicht als An-

wält*innen bei.

• Neutralität/ Unparteilichkeit: Sie 

selbst präferieren keinen be-

stimmten Ausgang des Konfliktes.

• Allparteilichkeit / Gleichwertigkeit

und Fairness: Sie unterstützen 

alle Konfliktparteien in gleichem 

Maße bei der Vertretung ihrer In-

teressen. Sie gestalten den Rah-

men des Mediationsprozesses so,

dass Machtunterschiede, die zwi-

schen den Konfliktparteien beste-

hen, in der Mediation nicht zum 

Tragen kommen.

• Ernsthaftigkeit: Sie nehmen die 

Gefühle und Standpunkte der 

Konfliktparteien ernst und begeg-

nen ihnen mit Achtung und Wert-

schätzung (vgl. ebd., S. 20).

Dieser  Haltung  liegt  ein  Menschenbild

zu Grunde, das in die Kompetenzen ei-

nes jeden Menschen zur Lösung seiner

eigenen  Konflikte  vertraut  und  dessen

Selbstverantwortlichkeit  respektiert.  Die

Autonomie  und  die  Individualität  der

Konfliktparteien  werden  anerkannt  und

geachtet.

Weiterhin  sollten  Mediator*innen  über

ein  breites  Spektrum  von  Methoden-

und  Handlungskompetenzen  verfügen,

Arbeitsfeld Schule 269 / 356



Beitrag XI:

um  die  Konfliktparteien  adäquat  durch

die  Mediation führen zu können.  Denn

im Laufe einer Mediation wird es zahlrei-

che Situationen geben, in denen es hilf-

reich ist, wenn Mediator*innen zu geeig-

neten  Zeitpunkten  souverän  hilfreiche

Methoden,  namentlich  spezielle  Kom-

munikationstechniken, einfließen lassen

bzw.  anbieten  können  (vgl.  Besemer,

2005, S. 116.). Als „Basics“ sollten Medi-

ator*innen außerdem u.a. über Geduld,

Ruhe, eine einfache und neutrale Aus-

drucksweise und eine empathische Zu-

wendung verfügen (vgl. ebd., S. 87). 

3.4. Die Mediations-
ausbildung

Die  Berufsbezeichnungen  Mediatorin

und Mediator sind in Deutschland recht-

lich  nicht  geschützt.  Allerdings  wurde

durch das 2012 in Kraft getretene Medi-

ationsgesetz (MediationsG) die Bezeich-

nung  zertifizierter  Mediator eingeführt.

Die  Voraussetzungen  einer  entspre-

chenden  Ausbildung  zum  zertifizierten

Mediator bzw. einer zertifizierten Media-

torin definieren die Paragraphen 5 und 6

des Mediationsgesetzes  in Verbindung

mit der 2017 in Kraft getretenen Verord-

nung über die Aus- und Fortbildung von

zertifizierten  Mediatoren (Zmediat-

AusbV).3 Demnach  muss  ein  mindes-

tens 120-stündiger Ausbildungslehrgang

mit  folgenden  Kerninhalten  absolviert

werden:

• Einführung und Grundlagen der Me-

diation

• Ablauf und Rahmenbedingungen 

der Mediation

• Verhandlungstechniken und -kom-

petenz

• Gesprächsführung, Kommunikati-

onstechniken

• Konfliktkompetenz

• Recht der Mediation

• Recht in der Mediation

• Persönliche Kompetenz, Haltung, 

Rollenverständnis

Zu der Ausbildung gehört weiterhin eine

Einzelsupervision im Anschluss an eine

als  Mediator*in  oder  Co-Mediator*in

durchgeführte  Mediation.  Die  großen

3 Zertifizierte-Mediatoren-
Ausbildungsverordnung
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Mediationsver-bände  sehen  in  diesem

gesetzlich  vorgeschriebenen  Umfang

von  120  Stunden  einen  „Mindeststan-

dard“, sodass eine Lizenzierung bei die-

sen meist Ausbildungen mit einem Um-

fang von 200 Stunden und mehr sowie

zusätzliche  Inhalte  voraussetzt  (vgl.

Schäfer, 2017, S. 51).

Unter anderem auf dem Portal mediatio-

n.de [Informationen zur Mediationsaus-

bildung] (o.D.) kann man sich ausgiebig

über  Mediationsausbildungen  informie-

ren. 

Demnach  existieren  mittlerweile  eine

Fülle an verschiedenen Ausbilder*innen,

Ausbildungsinstituten und Hochschulen,

die  Mediationsausbildungen  anbieten.

Die Ausbildungen werden meist berufs-

begleitend  Angeboten,  erstrecken  sich

über einen Zeitraum von 12 bis 18 Mo-

naten  und  kosten  zwischen  2000  und

8000  Euro.  Weiterhin  ist  festzustellen,

dass in der Praxis zunehmend nach Me-

diator*innen gefragt  wird, die einen spe-

zifischen  Schwerpunkt  haben,  sodass

mittlerweile  auch  verschiedene  Zu-

satzausbildungen  angeboten  werden

(vgl. Schäfer, 2017, S. 51).

In  Bezug  auf  diese  Arbeit  soll  dabei

nicht  unerwähnt  bleiben,  dass,  neben

der  Ausbildung  zum*zur  zertifizierten

Mediator*in , auch ein breites Angebot

an Aus- / Weiter- und Fortbildungen zum

Schwerpunkt  Schulmediation existiert.

Pädagogische  Fachkräfte,  namentlich

Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*in-

nen,  können lernen,  wie  Mediation  als

Methode  und  Haltung  nachhaltig  im

Kontext  von  Schule  zum Tragen  kom-

men kann. So bietet beispielsweise der

Bundesverband  MEDIATION  e.V.,  der

mitgliederstärkste  Mediationsverband

Deutschlands, umfangreiche Ausbildun-

gen zum Thema Mediation in Erziehung

und Bildung,  u.a. mit dem Schwerpunkt

Schule, an.
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4. Schulmediation – 
konstruktivmit 

Konflikten umgehen

4.1. Konflikte in der Schule
als Chance

Die  folgende  Konfliktdefinition  nach

Glasl  liegt den weiteren Ausführungen

zu Grunde: 

"[Ein]  Sozialer  Konflikt  ist  eine
Interaktion zwischen Aktoren (In-
dividuen,  Gruppen,  Organisatio-
nen, usw.), wobei wenigstens ein
Aktor Unvereinbarkeiten im Den-
ken/  Vorstellen/  Wahrnehmen
und/ oder Fühlen und/ oder Wol-
len  mit dem anderen Aktor (den
anderen  Aktoren)  in  der  Art  er-
lebt,  dass  im  Realisieren  eine
Beeinträchtigung durch  einen
anderen Aktor  (die anderen Ak-
toren)  erfolge."  (Glasl  1999,  S.
14f.) 

An einem Konflikt sind also mindestens

zwei Menschen beteiligt, wobei wenigs-

tens einer der beiden (oder auch beide)

eine  Verletzung  seiner  Bedürfnisse

wahrnimmt  und  die  Ursache  dafür  in

dem Wirken des anderen sieht. 

Die Schule ist ein komplexes System, in

dem  unterschiedlichste  Akteur*innen

miteinander in Beziehung treten. Auf der

Mikroebene, in gewisser Weise der Ebe-

ne  des  täglichen  Schulbetriebes,  sind

das insbesondere die SuS, die Lehren-

den,  die  Eltern,  die  Schulleitung  auch

die  Schulsozialarbeitenden  (vgl.  Braun

& Rademacher, 2004, S. 158f.).

Dass  es  beim  dichten  und  intensiven

Miteinander zu Konflikten kommt, ist un-

ausweichlich.  Sie  gehören  zum  Leben

und zum Schulalltag dazu. Das ist nicht

weiter schlimm, denn Konflikte müssen

nicht  zwangsläufig als Gefahr gesehen

werden. In ihnen stecken mitunter große

Potenziale  für  persönliche  und  soziale

Entwicklungsprozesse.  Um  diese  aber

wahrnehmen und ausschöpfen zu kön-

nen, bedarf es der Kompetenz und der

Bereitschaft  der  involvierten  Personen,

mit  Konflikten  konstruktiv  umzugehen

(vgl. Menke, 2004, S. 201).

Im Folgenden werden auszugsweise ei-

nige wichtige Möglichkeiten aufgezeigt,

auf welche Art und Weise Schulsozialar-

beitende dazu beitragen können, Media-
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tion  als  Methode  und  Haltung  in  den

Schulkontext  einzubringen,  um  einen

konstruktiven Umgang mit Konflikten zu

fördern.  Die  Voraussetzung  dafür  ist,

dass sie selbst über adäquate Kompe-

tenzen im Hinblick auf (Schul-)Mediation

verfügen und idealerweise professionell

ausgebildet wurden.

4.2. Beiträge
der Schulsozialarbeit

Mediation durch Schul-
sozialarbeiter*innen selbst

In Mediation ausgebildete Schulsozialar-

beiter*innen können natürlich anbieten,

selbst zwischen Konfliktparteien zu ver-

mitteln. Vor allem könnten das Konflikte

zwischen  Schüler*innen,  zwischen

Schüler*innen und Lehrenden oder zwi-

schen Lehrenden und Eltern sein.  Das

wird  insbesondere  dadurch  begünstigt,

dass  Schulsozialarbeitende  selbst  kei-

ner  dieser  Gruppen  angehören  (außer

möglicherweise in Einzelfällen der Grup-

pe der Eltern), was eine sehr gute Vor-

aussetzung zu sein scheint, um die Prä-

missen einer professionellen Haltung als

Mediator*in, wie sie unter Punkt 2.3 auf-

gezeigt wurden, zu wahren.

Weiterhin  ist  es  natürlich  ungemein

wichtig, dass die Schulsozialarbeiter*in-

nen  im  Schulalltag  präsent  sind  und

durch  andere  Angebote  aktiv  in  den

Kontakt mit den SuS, Lehrenden und El-

tern gehen, damit die potenziellen Medi-

and*innen einerseits Kenntnis von dem

Angebot (die Möglichkeit zur Mediation)

zu bekommen und die Schulsozialarbei-

ter*innen als vertraulich und authentisch

erlebt werden können. Insbesondere für

den Fall, dass Lehrende SuS zur Media-

tion geschickt haben, müssen die Schul-

sozialarbeitenden  mit  den  SuS  klären,

inwiefern  trotzdem  noch  von  einer

grundsätzlich  freiwilligen  Teilnahme  an

der Mediation gesprochen werden kann

und ob überhaupt  alle  beteiligten Kon-

fliktparteien  ein  Interesse  haben,  sich

auf  das  Mediationsverfahren  einzulas-

sen und nach konsensfähigen Lösungs-

möglichkeiten  zu  suchen.  Falls  die

Grundvoraussetzungen für eine Mediati-

on  nicht  erfüllt  sind,  muss  der  Konflikt

ggfs. anders bearbeitet werden.

Weiterhin müssen die Schulsozialarbei-
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ter*innen  den  SuS  klar  machen,  dass

sie nicht für Sanktionen von Seiten der

Schule verantwortlich sind,  sondern es

ihr  Anliegen ist,  dass es allen Konflikt-

parteien nach der Mediation besser geht

(vgl. Gastiger & Lachat, 2012, S.55). Da

der Gruppe der Lehrenden schon allein

wegen  ihrer  Stellung  im  Schulgefüge

eine  besondere  Machtposition  zuteil

wird, liegt es in der besonderen Verant-

wortung  der  Schulsozialarbeiter*innen

bei  einer Mediation zwischen SuS und

Lehrenden aber auch zwischen Lehren-

den  und  Eltern  dafür  zu  sorgen,  dass

ein  bestehendes  Machtungleichgewicht

in  der  Mediation  nicht  zum  Tragen

kommt.

Ausbildung von 
Schülermediator*innen und

Schulmediator*innen

Eine  weitere  Möglichkeit,  Mediation  in

die  Schule  zu  bringen  und  nachhaltig

dort zu verankern, ist, dass Schulsozial-

arbeiter*innen die SuS dabei unterstüt-

zen, ihre eigenen Mediationskompeten-

zen zu entwickeln und bei Konflikten un-

ter SuS anzuwenden. Das heißt, Schul-

sozialarbeiter*innen  bieten  an,  SuS  in

Mediation zu schulen und diesen nach-

folgend in ihrer eigenen mediativen Pra-

xis beratend und unterstützend zur Seite

zur stehen sowie ihr Handeln zu koordi-

nieren und zu evaluieren.

Solche  Projekte  zur  Peer-Mediation

(u.a.  auch  bekannt  als  Konfliktlotsen,

Streitschlichter etc.) sind mittlerweile in

Deutschland   weit  verbreitet,  sodass

auch eine Vielzahl an unterschiedlichen

Konzepten, Materialien und ausgearbei-

teten  Schulprogrammen  existiert  (vgl.

Schmitt,  2005,  S.19).  Der  Ansatz  der

Peer-Mediation zeichnet sich insbeson-

dere dadurch aus, dass am Konflikt Be-

teiligte sich ihren Mitschüler*innen eher

anvertrauen  können  als  Erwachsenen

und  von  diesen  keine  unmittelbaren

Sanktionen  zu  fürchten  brauchen  und

dadurch  eine  Schüler*innenmediation

eher in Anspruch nehmen.

Außerdem sind bei den meisten Gewalt-

taten unter SuS auch unbeteiligte weite-

re SuS anwesend, die dann prompt ein-

greifen können, sodass Konflikte unmit-

telbar  bearbeitet  werden  können  und

nicht erst gewartet wird, bis sie bereits
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eskaliert sind (vgl. ebd., S. 18).

Weiterhin bergen Projekte zur Schulme-

diation  enorme Entwicklungspotenziale,

insbesondere im Hinblick auf selbstver-

antwortliches Handeln und soziale Kom-

petenzen.  Davon  profitieren  besonders

die  Schülermediator*innen  selbst,  aber

auch jene, die direkt oder indirekt mit ih-

nen zu tun haben. Sie lernen zu koope-

rieren, indem Probleme gemeinsam ge-

löst  werden.  Sie  übernehmen  Verant-

wortung für ihr Tun und lernen, ihre Res-

sourcen zu nutzen und gewinnbringend

einzusetzen.  Sie  lernen Andersartigkeit

und  Individualität  anzuerkennen  und

wertzuschätzen.  Weiterhin  lernen  sie,

empathisch andere Perspektiven einzu-

nehmen,  ihre  eigenen  Grenzen  realis-

tisch  einzuschätzen  und  Klarheit  über

ihre  eigenen  Gefühle  und  Bedürfnisse

zu  gewinnen,  diese  zu  kommunizieren

und für sie einzutreten (vgl. Davenport,

2000, S. 207ff.).

Einige wesentliche Voraussetzungen für

das gelingende Wirken von Schülerme-

diator*innen  sind, dass der Großteil des

Lehrendenkollegiums das Projekt an ih-

rer  Schule  aktiv  unterstützt  und  bereit

ist, Kontrolle und Macht abzugeben und

in die Fähigkeiten der Schüler*innen zu

vertrauen. Dazu bedarf es der Haltung,

SuS im Lichte ihrer Problemlösekompe-

tenzen  zu  betrachten,  anstatt  sie  aus-

schließlich  als  Problemverursacher*in-

nen  abzuwerten.  Dabei  ist  es  wichtig,

die  Lehrenden intensiv  in  die  Entwick-

lung der Peer-Mediation an ihrer Schule

miteinzubeziehen und zu beteiligen, um

zu  vermeiden,  dass  sie  den  Eindruck

bekommen, mit  einem fertigen Konzept

übergangen zu werden (vgl. Hagedorn,

2004, S.79ff.). Die Ausbildung der Schü-

lermedia-tor*innen  könnte  in  einer  AG

oder auch im Rahmen eines Wahlunter-

richtsfaches erfolgen.

Weiterhin  können  Schulsozialarbeiter-

*innen ihr Wissen hinsichtlich Mediation

auch an Lehrende weitergeben und die-

se  zu Schulmediatorinnen coachen, die

dann wiederum selbst in Konflikten me-

diieren  können  oder  Peer-Mediations-

gruppen  aufbauen  und  koordinieren

können. Falls die Schulsozialarbeiter*in-

nen  solch  ein  intensives  Coaching

selbst nicht leisten können, können sie
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den interessierten und engagierten Leh-

renden  auch  dabei  beratend  behilflich

sein, eine externe Aus-, Fort-, oder Wei-

terbildung  in  Schulmediation  in  An-

spruch zu nehmen.

Wichtig ist,  dass die Ausbildungen von

Schülermediator*innen und Schulmedia-

tor*innen  anwendungsorientiert  (insbe-

sondere  Einbezug  von  Rollenspielen)

sind und die Ressourcen und Rahmen-

bedingungen vor Ort mitdenken. Zudem

ist es notwendig, dass zwischen Schü-

lermediator*innen und Schulmediator*in-

nen  eine  partnerschaftliche  Beziehung

besteht  und sie   eng zusammenarbei-

ten,  um gemeinsam zum konstruktiven

Umgang mit Konflikten an ihrer  Schule

beizutragen und Gewalt entgegenzuwir-

ken (vgl. ebd. S. 80).

Weitere Beiträge
der Schulsozialarbeiter*innen

Weiterhin  können  Schulsozialarbeiter-

*innen  ihre  Mediationskompetenzen  in

den Schulalltag miteinbringen, indem sie

sozialpädagogische  Gruppenarbeit an-

bieten, bei der sich die SuS Basis-Kom-

petenzen  für   einen  produktiven  Um-

gang  mit  Konflikten  aneignen  können

und in  das  Konzept  Mediation  „hinein-

schnuppern“  können.  Das  könnte  zum

Beispiel direkt in den Unterricht in einer

Klasse  eingebracht  werden  oder  auch

eingebettet  sein  in  einen  Pro-jekttag

bzw. eine Projektwoche. Zudem könnte

dies  auch ein wichtiger Beitrag sein, um

die  Schüler*innenschaft  für  die  Arbeit

von bereits vorhanden Schul- und Schü-

lermediator*innen zu sensibilisieren. 

Auch können sich die Schulsozialarbei-

ter*innen  auf  Elternabenden  und  Info-

veranstaltungen der Schule in ihrer Rol-

le  als Mediator*in offenbaren und über

dieses  Konzept  informieren,  um  einer

Vielzahl  von  Menschen  (den  SuS  und

den Erwachsenen) die Möglichkeiten al-

ternativer  Konfliktbearbeitung  (neben

u.a.  Schulsanktionen)  ins  Bewusstsein

zu rufen. 

Zudem können sie Lehrende beim Um-

gang mit Konflikten und Krisen innerhalb

der Schulklasse beraten und sie bei der

Bearbeitung  unterstützen.  Gerade  was

den Klassenverband angeht, können sie
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den Lehrenden auch dabei helfen einen

Klassenrat in  den  Unterricht  zu  imple-

mentieren.  In  solch  einem  regelmäßi-

gen,  basisdemokratischen  Forum  be-

kommen die SuS die Möglichkeit, eige-

ne Bedürfnisse und Interessen zu kom-

munizieren und zu  vertreten,  miteinan-

der  zu  interagieren,  Aushandlungspro-

zesse zu führen und konsensfähige Ent-

scheidungen zu treffen.

Mediative Elemente ermöglichen es, im

Klassenrat gemeinsam leichtere Konflik-

te zu bearbeiten und zu lösen. Nachdem

in  der  Anfangszeit  der*die  Lehrer*in

oder der*die Schulsozialarbeiter*in noch

präsent  ist  und  bestimmte  Aufgaben

(z.B. die Moderation) übernimmt, gilt es,

den Rat zunehmend nahezu vollständig

der Verantwortung der SuS zu überge-

ben.  Die  SuS  legen  auch  gemeinsam

Regeln  für  den  Umgang  miteinander

fest.  Insgesamt  bildet  der  Klassenrat

eine  wertvolle  Grundlage,  um Konflikt-

kompetenz  und  demokratische  Um-

gangsformen zu entwickeln (vgl. Menke,

2004, S. 201ff.).

Wird der Klassenrat fest in das Curricu-

lum und damit in den Schulalltag jeder

Klasse  integriert,  ist  ein  großer  Schritt

getan,  um eine  produktive  Gesprächs-

und Konfliktkultur zu entwickeln.

4.3. Schulmediation als Teil
von Schulentwicklung

Neben  dem  Vorhandensein  von  Fach-

kompetenz  im  Hinblick  auf  Mediation,

wie sie z.B. von Schulsozialarbeiter*in-

nen eingebracht werden kann, und dem

Interesse und Engagement  von einzel-

nen Lehrenden und SuS bedarf es noch

weiterer wichtiger Voraussetzungen, um

Schulmediation und die damit verbunde-

ne konstruktive Konfliktkultur nachhaltig

im Schulleben zu implementieren.

Dabei gilt es festzuhalten, dass die Eta-

blierung  einer  Konfliktkultur  langfristig

kein Werk von Einzelkämpfer*innen sein

kann. Es gilt Mediation als Methode und

Haltung  fest  in  der  gesamten  Struktur

der jeweiligen Schule zu verankern. Das

ist ein längerer Prozess, der Geduld vor-

aussetzt.  Eine  der  Grundbedingungen

dafür  ist  die Motivation und die Bereit-

schaft der Schulleitung und des Lehren-
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denkollegiums solche Veränderungspro-

zesse aktiv mitzutragen.

Weiterhin  müssen  finanzielle  Mittel  für

fortlaufende, qualifizierte Lehrendenfort-

bildungen  zur  Verfügung  stehen.  Die

Lehrenden, die besonders aktiv an der

Etablierung  der  Mediation  mitarbeiten,

müssen Lehrstunden zur Verfügung be-

kommen, u.a. um die professionelle Be-

gleitung von Schülermediator*innen vor-

zubereiten und durchzuführen (vgl. Wal-

ker, 2004, S. 104f.). 

Bei konsequenter Durchführung solcher

Schulentwicklungsprozesse ist auch die

Kooperation  mit  anderen  Institutionen

notwendig. Zum Beispiel kann ein fachli-

cher Austausch mit anderen Schulen er-

folgen  oder  es  können  Sponsoren  für

die Kosten von Materialien und Lehren-

denfortbildungen  akquiriert  werden.

Auch die politische Dimension darf nicht

vernachlässigt  werden.  So  wäre  eine

Unterstützung  entsprechender  Mediati-

onsprojekte durch die Bildungsministeri-

en,  die  Schulämter und Lehrendenfort-

bildungen  sehr  wertvoll  (vgl.  Braun  &

Rademacher, 2004, S. 158ff.).

5. Fazit

Die  Schulsozialarbeit  verankert  sich  in

stetig  zunehmenden  Maß  in  der  der

deutschen Schullandschaft. Was sich in

ihrer  mittlerweile  schon  mehrere  Jahr-

zehnte  andauernden  Entwicklung  je-

doch  bisher  nicht  herauskristallisieren

konnte,  ist  ein klares und konsensfähi-

ges  Profil.  In  der  Fachdiskussion  zur

Disziplin  der  Schulsozialarbeit  herrscht

noch  immer  viel  Uneinigkeit  und  Un-

deutlichkeit, was schon mit der Diskussi-

on über einen passenden Begriff für die-

ses Arbeitsfeld beginnt.

Ein  tragfähiges  konzeptionelles  Ver-

ständnis dieses Handlungsfeldes ist je-

doch  eine  wichtige  und  notwendige

Grundlage, um Orientierung und Sicher-

heit für die in der Praxis tätigen Schulso-

zialarbeiter*innen  zu  schaffen,  damit

diese  schließlich  dem  umfangreichen

Auftrag der Schulsozialarbeit  durch die

Erbringung von professionellen Leistun-

gen  gerecht  werden  können.  Ein  be-

deutsamer  Schritt  zur  fundierten  Rah-

mung  der  Schulsozialarbeit  könnte  die
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Verankerung  spezifischer  rechtlicher

Grundlagen  auf  Bundes-  und  Landes-

ebene sein.

Da zudem eine professionelle und quali-

tativ  hochwertige  schulsozialarbeiteri-

sche Praxis  ein  enormes Spektrum an

Kompetenzen und Wissen voraussetzt,

ist  es  notwendig,  Schulsozialarbeit  zu-

nehmend  Raum in  Studiengängen  der

Sozialen Arbeit einzuräumen. Weiterhin

lässt  sich  festhalten,  dass  gerade  im

Kontext der gesellschaftlichen Verände-

rungsdynamiken die intensive Koopera-

tion  von  Jugendhilfe  und  Schule  not-

wendig und zielführend ist.

Dadurch können diese beiden Institutio-

nen  gemeinsam  jungen  Menschen  ei-

nen  umfassenden  Wissens-  und  Kom-

petenzerwerb ermöglichen und förderli-

che Bedingungen schaffen , damit diese

ihre Persönlichkeiten bestmöglich entfal-

ten können und sich zu souveränen, ge-

sellschaftsfähigen Individuen entwickeln

können.

Ein wichtiger Beitrag zu solch einer Ge-

nese besteht darin, dass in der Schule

intensiv gelernt wird, miteinander zu ko-

operieren  und  mit  Konflikten,  die  zum

menschlichen  Zusammenleben  unwei-

gerlich dazu gehören, konstruktiv umzu-

gehen.  Um  das  enorme  Potenzial  für

persönliches  Wachstum  und  soziales

Miteinander, das Konflikte mit sich brin-

gen,  wahrnehmen und nutzen zu  kön-

nen, bedarf es spezieller Kompetenzen.

Mediation  bietet  die  Möglichkeit,  sich

solche  Konfliktbearbeitungs-  und  Kon-

fliktlösungskompetenzen  anzueignen

und zu kultivieren. In diesem konsens-

orientierten,  außergerichtlichen  Verfah-

ren können Konfliktparteien mit Hilfe der

professionellen Unterstützung einer me-

diierenden  Person  schrittweise  eigene

Lösungsoptionen  für  das  gemeinsame

Problem  entwickeln  und  miteinander

vereinbaren, sodass eine Win-Win-Situ-

ation entsteht. Die professionelle Anlei-

tung  einer  Mediation  setzt  eine  be-

stimmte Haltung der Mediator*innen vor-

aus, sowie ein breites Spektrum an Me-

thoden-  und  Handlungskompetenzen.

Diese  können  in  Mediationsausbildun-

gen erworben werden, für die es mittler-
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weile ein breites Angebot gibt.

So gibt  es  u.a.  auch Mediationsausbil-

dungen, die speziell auf die Anforderun-

gen im Kontext von Schule ausgerichtet

sind.  Die  Schulmediation,  findet  sich

mittlerweile  deutschlandweit  an  unter-

schiedlichen Schulen.

Zu  einer  konstruktiven  Konfliktbewälti-

gung beizutragen, ist eine wichtige Auf-

gabe der Schulsozialarbeit. Da Mediati-

on auch eine Methode der Sozialen Ar-

beit darstellt und damit auch der Schul-

sozialarbeit,  bietet  es  sich  an,  dass

Schulsozialarbeiter*innen mit  dazu bei-

tragen, Mediation an Schulen zu veran-

kern.

Damit das möglich wird, müssen sie na-

türlich selbst über spezifische Fachkom-

petenzen  zur  (Schul-)Mediation  verfü-

gen. Sie könnten sich natürlich ganz ei-

genständig um eine entsprechende Aus-

bildung kümmern.  Wünschenswert  und

zielführend wäre es jedoch, wenn einer-

seits  bereits  in  der Ausbildung also im

Hochschulstudium  zumindest  die

Grundzüge  des  Mediationsverfahrens

erlernt werden können und wenn die je-

weiligen  Träger  der  Schulsozialarbeit

eine fundierte Ausbildung finanziell und

organisatorisch  unterstützen  würden.

Denn  sobald  Schulsozialarbeiter*innen

über  Fachkompetenzen  in  Bezug  auf

Mediation verfügen und bereit sind, die-

se zu nutzen, eröffnen sich große Mög-

lichkeiten,  um  zu  einem  konstruktiven

Umgang mit Konflikten an Schulen bei-

zutragen und einen wichtigen Beitrag für

umfassende  Entwicklungsprozesse  zu

leisten.

So können sie zum Beispiel  selbst  als

Mediator*innen  in  Konflikten  tätig  wer-

den, wobei der begünstigende Umstand

zum Tragen käme, dass sie selbst nicht

zur  Gruppe  der  SuS,  der  Lehrenden

oder  der  Eltern  gehören.  Das  ist  eine

gute Voraussetzung,  um bei  Konflikten

zwischen Personen aus diesen Gruppen

zu vermitteln und dabei eine professio-

nelle Haltung als Mediator*in einzuneh-

men.

Weitere  Möglichkeiten,  die  langfristig

nicht  so stark an die  Einzelperson der
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Schulsozialarbeiter*in  gebunden  sind

und somit besonders nachhaltig für die

Schule sein können, sind die Ausbildung

von  Schülermediator*innen  und  Schul-

mediator*innen. Die Tätigkeit von Schü-

lermediator*innen  zeichnet  sich  insbe-

sondere dadurch aus, dass diese güns-

tige Zugänge zu Konflikten in ihrer Peer

Group haben und somit auch in Konflik-

ten  mediiert  werden  kann,  die  die  Er-

wachsenen sonst  möglicherweise nicht

einmal wahrgenommen hätten.

Weiterhin  können  Schülermediator*in-

nen weitreichende soziale Kompetenzen

entwickeln,  namentlich  Kompetenzen

zur  Konfliktbearbeitung  / -lösung,  Ko-

operation und Kommunikation, die sich

auch positiv auf die Personen in ihrem

Umfeld auswirken können. Zu Schulme-

diator*innen  ausgebildete  Lehrende

können  wiederum  selbst  als  Mediator-

*innen  in  Konflikten  vermitteln  oder

Schülermediator*innen ausbilden. Durch

die Ausbildung von Schülermediator*in-

nen  und  Schulmediator*innen  können

Schulsozialarbeiter*innen  also  aktiv

dazu beitragen, dass sich Kompetenzen

zur  konstruktiven  Konfliktbearbeitung

bei  immer  mehr  Menschen des  Schul-

kontextes entfalten können und dadurch

eine  umfassende  konstruktive  Konflikt-

kultur gefördert wird.

Weitere  Beiträge   dazu  könnten  darin

liegen,  für  SuS  sozialpädagogische

Gruppenarbeit  zur Vermittlung von Ba-

sis-Kompetenzen  zur  produktiven  Kon-

fliktbearbeitung  anzubieten,  Eltern  und

Lehrende  im  Rahmen größerer  Veran-

staltungen über konstruktive Konfliktbe-

arbeitung zu informieren und Lehrende

dabei  zu  unterstützen,  Klassenräte  in

das  Schulleben  zu  integrieren.  Insge-

samt  können  Schulsozialarbeiter*innen

also viel  dafür tun, einen konstruktiven

Umgang mit Konflikten an Schulen aktiv

zu fördern.

Es muss dabei jedoch erwähnt werden,

dass die nachhaltige Verankerung einer

konstruktiven  Konfliktkultur  im  System

einer  Schule  kein  Werk Einzelner  sein

kann.  Insbesondere  die  Schulleitung

und  das  Lehrendenkollegium  müssen

solch einen komplexen Prozess gedul-

dig und engagiert mitentwickeln und ak-

tiv unterstützen.
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Beitrag XII: Inwiefern begünstigte das

Mediationsgesetz von 2012 den

Professionalisierungsprozess der Mediation 

in Bezug auf das Erlangen eines

Professionsstatus

von Tobias Adler

Gliederung:

1. Einleitung

2. Begriffserklärung

3. Professionalisierungs-prozess in der Mediation

4. Ergebnisse des Evaluationsberichtes des 
Mediationsgesetzes

5. Fazit



Mediationsgesetz & Professionalisierung

1. Einleitung

Im Jahr 2012 trat  das Mediationsge-

setz in Kraft. Es ist Teil des „Geset-

zes zur Förderung der Mediation und

anderer  Verfahren der außergerichtli-

chen  Konfliktbeilegung in  Deutsch-

land“,  welches  die  Wahrnehmung

und Durchführung von Mediation als

Konfliktbearbeitungsmethode fördern

soll.

Zudem  wird  durch  das  Gesetz  eine

Entlastung  des  Justizwesens  ange-

strebt,  das  häufig  in  die  Konfliktbe-

wältigung involviert ist. 

Dieser  Beitrag  beschäftigt  sich  mit

der Frage, inwiefern das Mediations-

gesetz  die  Professionalisierung  der

Mediation begünstigt hat. 

Professionalisierung meint in diesem

Zusammenhang   den  Prozess  der

durchlaufen wird, um eine Profession

zu erlangen. Hierfür werden  die Pu-

blikationen „Einführung in die Media-

tion. Ein Leitfaden für die gelingende

Konfliktbearbeitung“  (2017)  von

Christa D. Schäfer und „Professiona-

lisierung und Mediation“  (2010)  von

Katharina Gräfin von Schlieffen her-

angezogen,  um  Begriffsdefinitionen

der für die Arbeit wesentlichen Fach-

terminologien  vorzunehmen und die

Mediation in ihrem momentanen Pro-

fessionalisierungsprozess  einzuord-

nen. 

Des Weiteren sind das Mediationsge-

setz  (MediationsG,  2010)  und  der

2017 erschienene Evaluationsbericht

„Evaluierung  des  Mediationsgeset-

zes.  Rechtstatsächliche  Untersu-

chung im Auftrag des Bundesminis-

teriums  der  Justiz  und  für  Verbrau-

cherschutz“ vom Bundesministerium

der Justiz und für Verbraucherschutz

zu nennen.  Diese Publikationen sol-

len helfen,  die  Inhalte  des Gesetzes

skizzieren zu können und Aussagen

darüber  zu  treffen,  welche  Auswir-

kungen das Gesetz auf  die Professi-

onalisierung der Mediation hatte.
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2. Begriffserklärung

Zu  Beginn  dieses  Beitrags  sollen  zu-

nächst  vier  Begriffsdefinitionen  vorge-

nommen  werden.  Zum  einen  wird  der

Begriff Mediation erklärt, da er im Mittel-

punkt des Seminars steht. Zum anderen

gilt es, die Fachbegriffe Profession und

Professionalisierung  zu  erläutern.  Des

Weiteren  soll  das  Mediationsgesetz  in

seinem Inhalt kurz skizziert werden.

2.1. Mediation

In  der  Publikation „Professionalisierung

und Soziale Arbeit“ von Katharina Gräfin

von Schlieffen  (2010)  unternimmt  Tho-

mas  Trenczek  als  Gastautor  den  Ver-

such, Mediation zu definieren. Mediation

komme vom lateinischen Wort mediare,

was ins Deutsche übersetzt so viel wie

dazwischen gehen beziehungsweise

vermitteln bedeute. Somit könne bei ei-

ner  Mediation  grundsätzlich  gemäß

ihres semantischen Begriffsgehaltes von

einer Vermittlung gesprochen werden.

Die  Mediation  sei  in  einen  fachlichen

Rahmen  zu  verorten  und  werde  nach

bestimmten  Regeln,  Grundlagen  usw.

durchgeführt. Aus diesem Grund könne

eine Vermittlung, wie sie in anderen For-

maten, wie z.B. einer Moderation oder in

einem Schiedsverfahren ebenfalls statt-

finde,  durchaus von einer Mediation in

ihrer fachlichen Umsetzung differenziert

werden.  Die  Vermittlung  sei  somit  ein

Bestandteil der Mediation, jedoch gren-

ze sich die Mediation durch ihre Metho-

dik,  Regeln  und Grundsätze  von einer

einfachen  Vermittlung  ab  (vgl.  Gräfin

von Schlieffen et al. 2010, S. 101f.). Der

Autor  verweist  auf  eine in Europa und

Deutschland etablierte Definition, die er

wie folgt beschreibt:

„Mediation  (Vermittlung)  ist  ein
spezifisches  Vorgehen  im  Rah-
men  eines  Entscheidungspro-
zesses;  es  ist  ein  nicht  öffentli-
ches Verfahren konstruktiver Re-
gelung offener Fragen und Kon-
flikte,  bei  dem die  Parteien  mit
Unterstützung unabhängiger und
unparteiischer Dritter, den Medi-
atoren, selbst nach einvernehm-
lichen  Lösungen  suchen,  die
ihren  Bedürfnissen  und  Interes-
sen dienen.“ (Gräfin von Schlief-
fen et al. 2010, S. 102)

290 / 356 Block IV



Mediationsgesetz & Professionalisierung

Außerdem  habe  eine  Mediation  nicht

das Ziel, den Konflikt zu lösen oder eine

harmonische Atmosphäre zwischen den

anwesenden  Personen  zu  bewirken.

Hierbei  bezieht  sich  der  Autor  nur  auf

das europäische Modell  der Mediation.

Anhand  dieses  Punktes  wird  deutlich,

dass die Mediation auf die Selbstbestim-

mung  der  Teilnehmer*innen  setzt  (vgl.

ebd., S. 103).

Der*die  Mediator*in  sei,  so  Trenczek,

dazu gehalten, sich während des fachli-

chen  Austauschs  der  Konfliktparteien

sowie  bei  der  konkreten  Ausarbeitung

der  Lösungsideen  zu  enthalten  (vgl.

ebd.,  S.  103).  Ergänzend  zu  diesem

Punkt kann die Definition der Mediation

von Christa D. Schäfer aus ihrer Publi-

kation  „Einführung  in  die  Mediation“

(2017) herangezogen werden. Laut der

Autorin habe Mediation eine bestimmte

Struktur  in  ihrer  Durchführung  und  sei

„durch  Vertraulichkeit  Selbstverantwort-

lichkeit  und  Ergebnisoffenheit  gekenn-

zeichnet“ (Schäfer 2017, S. 14). Schäfer

legt  dar,  dass  neben  den  Zielen  auch

die  Themen  von  den  Konfliktparteien

bestimmt  werden.  Der*die  Mediator*in

soll die Teilnehmer*innen in ihren Fähig-

keiten  unterstützen,  die  gemeinsame

Ausgestaltung  des  Umgangs  mit  The-

men, Konflikten etc. durchzuführen. Die

Autorin verweist außerdem darauf, dass

auch die Förderung der „Konfliktkompe-

tenzen“ (ebd., S. 14) im Fokus der Medi-

ation stehen könne (vgl. ebd., S. 14).

2.2. Profession

Für die Definition  des Begriffs Professi-

on soll ebenfalls die Publikation „Profes-

sionalisierung  und  Mediation“  (2010)

herangezogen  werden.  Der  Gastautor

Harald A. Mieg schreibt spezifisch über

die Profession und skizziert Charakteris-

tika des Fachterminus. Er ordnet Profes-

sionen in seiner Definition ein hohes An-

sehen und eine Machtposition zu. 

Mit dem Begriff Macht verweist Mieg auf

die  Fähigkeit  einer  Profession,  eine

selbstbestimmte  autonome  Ausgestal-

tung des eigenen Bereichs und dessen

Aufgaben vorzunehmen. Zudem sei die

Autonomie, welche die Gesellschaft der

Profession  zuschreibt,  gleichzeitig  ihre

Quelle für das Ansehen und die Macht-
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position. Die Profession sei dann auto-

nom, so der Autor, wenn sie die „Kon-

trolle  über  Arbeitsbedingungen“  (Gräfin

von Schlieffen et al. 2010, S. 15) habe.

Zu  diesen  Arbeitsbedingungen  zählen

die „Definitionsmacht für die Berufsaus-

bildung“ (ebd.,  S. 16),  die Bestimmung

der  „Kontrolle  über  den  Marktzutritt“

(ebd., S. 16), die eigenständige Bestim-

mung, wie Teile der verschiedenen an-

gebotenen Leistungen der Professionen

letztendlich  finanziell  entgeltet  werden

sowie  das  Innehaben  des  „Monopol[s]

zur  Leistungsbewertung“  (ebd.,  S.  16).

In den Ausführungen des Autors werden

vier Indikatoren aufgezählt und kurz er-

läutert, die eine Profession beschreiben.

So sei eine Profession immer mit einer

Problematik konfrontiert, auf die sie den

ihr  innewohnenden  Wissensschatz  an-

wende. 

Des Weiteren berufe sich eine Professi-

on auf „einen gesellschaftlichen Zentral-

wert“ (ebd., S. 19). Dieser im Fokus ste-

hende  Wert  sei  der  Bezugspunkt  der

Profession und werde in der Arbeit bei-

spielsweise  als  Zielvorstellung  imple-

mentiert. Als Beispiel verweist der Autor

auf die Profession der Medizin, die als

gesellschaftlichen  Zentralwert  die  Ge-

sundheit des Menschen habe. Der dritte

Indikator einer Profession sei nach Mieg

die  Ausbildung,  die  an  Fachhochschu-

len, Universitäten oder anderen akade-

mischen  Einrichtungen  stattfinde.  Die

Ausbildung  vermittle  die  theoretischen

Inhalte, die essentiell für die Ausführung

der Profession in der Praxis seien. Au-

ßerdem  verfüge  jede  Profession  über

„einen Berufsverband beziehungsweise

über  eine  berufsständische  Vertretung“

(ebd., S. 19).

2.3. Professionalisierung

Der Gastautor Mieg definiert die Profes-

sionalisierung auf zwei Arten. Zum einen

müsse  Professionalisierung  in  einem

„weiten Sinn“  (Gräfin  von Schlieffen et

al.  2010,  S.  18).  betrachtet  werden.

Hierbei sei die Professionalisierung ein

Prozess, der eine Bezahlung der Arbeit

zur Folge habe und die Arbeit in ihrem

Leistungscharakter  mit  verschiedenen

Kriterien definiere.
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Jene  Kriterien  sind  den  Ausführungen

des Autors nach zu urteilen bei fehlen-

der  Umsetzung  auch  durch  das  Ein-

schalten eines Gerichts umsetzbar. Zum

anderen spricht der Autor von einer Pro-

fessionalisierung  im  „starken  Sinn(e)“

(ebd., S. 19). Hierbei sei die Professio-

nalisierung  ein  Umwandlungsprozess,

der sich dadurch auszeichne, dass die

Berufsgruppe den Status einer Professi-

on erwirbt (vgl.  ebd., S. 18). In den Aus-

führungen  des  Autors  kommt  zudem

zum Ausdruck,  dass  die  Professionali-

sierung  mit  einer  „dreifachen  Autono-

mieregulation  einher(ginge)“  (ebd.,  S.

15). 

Es  werden die  Ebenen der  Profession

als solche, die Ebene der Professionel-

len  sowie  die  Ebene  der  Klient*innen

angeführt, auf denen Autonomieregulati-

onsprozesse  stattfinden  müssten.  Auf

der  Ebene  der  Profession  müsse  die

Profession die Fähigkeit  besitzen,  eine

selbstbestimmte  und autonome Ausge-

staltung der eigenen Aufgaben und Leis-

tungen vorzunehmen. Die Professionel-

len seien dann autonom, wenn ein „ei-

genverantwortliches  professionelles

Handeln und Urteilen“ (ebd., S. 15) die

Arbeitspraxis  bestimmt.  Auf  der  Ebene

der Klient*innen habe eine Professiona-

lisierung stattgefunden, wenn es im pro-

fessionellen  Arbeitsalltag  gelinge,  die

Verantwortlichkeit  der  Klient*innen  für

sich  selbst  mitzudenken  (vgl.  ebd.,  S.

19).

2.4. Das Mediationsgesetz

Das Mediationsgesetz (MediationsG) ist

im Jahr 2012 in Kraft getreten. Es regelt

zum  einen,  was  eine  Mediation  sowie

der/die Mediator*in gesetzlich ist. So ist

eine  Mediation  „ein  vertrauliches  und

strukturiertes Verfahren, bei dem Partei-

en mithilfe eines oder mehrerer Media-

toren  freiwillig  und  eigenverantwortlich

eine  einvernehmliche  Beilegung  ihres

Konfliktes anstreben.“ (§1 Abs.1 Media-

tionsG 2012).

Es  kann  hierbei  konstatiert  werden,

dass das Mediationsgesetz den Konflikt-

parteien  Autonomie  in  der  Lösungsfin-

dung zuspricht. Der*die Mediator*in hat

unparteiisch zu sein, keine Entscheidun-

gen zu treffen und leitet die Konfliktpar-
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teien durch den Mediationsprozess (vgl.

§1 Abs.1 MediationsG 2012).

Die Aufgabenbereiche der mediierenden

Person und der Ablauf einer Mediation

werden ebenfalls durch das Gesetz kon-

kretisiert.  Grundsätzlich  wird  der*die

Mediator*in durch die Teilnehmer*innen

der  Mediation  bestimmt  (vgl.  §2  Abs.1

MediationsG 2012).

Der*die Mediator*in hat sicherzustellen,

dass der Ablauf der Mediation von den

anwesenden Personen verstanden wird

und das die Teilnahme an der Mediation

auf  Freiwilligkeit  beruht  (vgl.  ebd.  §2

Abs.2 ). Während des Mediationsverfah-

rens ist der*die Mediator*in „allen Partei-

en gleichermaßen verpflichtet.“ (ebd. §2

Abs.3.  Die  Partizipation  aller  Teilneh-

mer*innen an der Mediation muss durch

die  Tätigkeit  der  mediierenden  Person

gewährleistet sein (vgl. ebd. §2 Abs.3 ).

Das  Mediationsgesetz  gesteht  sowohl

den Konfliktparteien, aber auch dem*der

Mediator*in die Autonomie zu, das Medi-

ationsverfahren scheitern zu lassen (vgl.

ebd. §2 Abs.5 ). Werden im Mediations-

prozess Kompromisse oder  anderweiti-

ge Lösungsoptionen durch die Teilneh-

mer*innen erarbeitet, hat der*die Media-

tor*in  dafür  zu sorgen,  dass der  Inhalt

jener Lösungsoption von allen Anwesen-

den  verstanden  wird  (vgl.  ebd.  §2

Abs.6 ).

Ein*eine  Mediator*in  hat  eine  Ver-

schwiegenheitspflicht. Diese kann unter

besonderen  Bedingungen  gebrochen

werden,  beispielsweise,  wenn  dadurch

eine  Kindeswohlgefährdung  verhindert

wird (vgl. ebd. §4 ).

Durch das Mediationsgesetz werden au-

ßerdem Regelungen  zum Thema Aus-

und  Weiterbildung,  sowie  Zertifizierung

von  Mediator*innen  getroffen.  So  sind

die  Mediator*innen  selbstverantwortlich

für  die  Durchführung von Ausbildungs-

formaten,  die  eine  Mediation  nach  §2

MediationsG ermöglichen (vgl.  ebd.  §5

Abs.1).  Eine  „geeignete  Ausbildung“

(ebd. §5 Abs.1 ) vermittelt Grundlagen-

wissen zur Mediation, wie der Prozess

der  Mediation  abläuft  sowie  Methoden

und  Techniken  des  Mediierens  und
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Kommunizierens.  Auch  rechtliches

Fachwissen  und  praxisorientierte  Ler-

neinheiten sind Bestandteil eines geeig-

neten Ausbildungsformates der Mediati-

on (vgl. ebd. §5 Abs.1 Satz 1-5 ).

Wurde gemäß §6 eine  Ausbildung ab-

solviert, darf man sich als zertifizierte*r

Mediator*in betiteln (vgl. ebd. §5 Abs.2

MediationsG  2012).  Bei  Erlangen  der

Zertifizierung  besteht  die  Pflicht  für

den*die Mediator*in, an Weiterbildungen

teilzunehmen (vgl. ebd. §5 Abs.3 ).

In §6 Satz 1 wird eine genaue Definition

formuliert,  ab  wann  eine  Ausbildung

eine  Zertifizierung  ermöglicht.  Dies  ist

dann  der  Fall,  wenn  gemäß  §5  Abs.1

Satz 2 „Verhandlungs- und Kommunika-

tionstechniken“ (ebd. §5 Abs.1 Satz 2 )

in  der  Ausbildung gelehrt  werden (vgl.

ebd. §6 ). Es wurde rechtlich zudem ver-

ankert,  dass  2017  ein  Evaluationsbe-

richt veröffentlicht wird, der die Auswir-

kungen  des  Mediationsgesetzes  aus-

wertet  und  weitere  notwendige  rechtli-

che Schritte benennt (vgl. ebd. §8 ).

3. Professionalisierungs-
prozess in der Mediation

Der Gastautor Friedrich Dauner erörtert

in der bereits herangezogenen Publikati-

on „Professionalisierung und Mediation“

(2010) von Katharina Gräfin von Schlief-

fen  die  Merkmale  der  Mediation  und

beantwortet die Frage, inwiefern Media-

tion eine Profession darstellen kann. Die

Eigenschaften einer Profession wurden

in dieser Arbeit bereits im Kapitel 2.2 er-

läutert.

Dauner  bezieht  sich  auf  die  gleichen

Merkmale  und  ergänzt,  dass  zumeist

Freie Berufe in einer Profession ausge-

führt würden (vgl. Gräfin von Schlieffen

et al., 2010 S. 80f.). In seinen weiteren

Ausführungen  kommt  zum  Ausdruck,

dass Mediation in Deutschland zwar als

Teil der Freien Berufe beschrieben wer-

de,  jedoch ein/e freiberufliche*r  Media-

tor*in in der Regel seine*ihre existenzi-

elle Grundlage durch die Ausübung der

Mediationstätigkeit  nicht  finanzieren

könne. Dauner erklärt, die Mediation sei

besonders im Non-Profit Bereich (Dritter

Sektor) ein Bestandteil,  weshalb in der
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Regel  die  Mediator*innen keine Vergü-

tung erhielten (vgl. Gräfin von Schlieffen

2010, S.81).

Professionen  zeichnen  sich  dadurch

aus, dass zumeist in Universitäten oder

anderen  akademischen  Einrichtungen

theoretische  Wissensinhalte  vermittelt

werden (s. Kapitel 2.2), die für die prak-

tische Ausübung der Profession von Re-

levanz seien (vgl. ebd., S. 19). Der Autor

thematisiert  die  Mediationsausbildung

und  verweist  darauf,  dass  sich  diese

voneinander unterscheiden können. So

gäbe  es  „allgemeine  Mediationsausbil-

dungen und Ausbildungen für bestimmte

Anwendungsfelder“ (ebd. 2010, S. 82).

Die  allgemeine  Ausbildung  vermittle

Grundlagenwissen,  wie  beispielsweise

Methoden  für  die  Kommunikationsaus-

gestaltung  und  die  Gesprächsführung.

Auch  der  Ablauf  beziehungsweise  der

Prozess  einer  Mediation  stünde in  der

allgemeinen  Ausbildung  im  Fokus.  Die

spezialisierten Ausbildungsformate wür-

den einzelne  Anwendungsfelder  vertie-

fen, so Dauner. Als Beispiel benennt der

Autor  hierbei  die  Familienmediations-

ausbildung.  Zudem  ergänzt  der  Autor,

dass in allen Arten der Mediationsausbil-

dung eine sehr praktisch orientierte Wis-

sensvermittlung im Vordergrund stünde

(vgl. ebd., S. 82).

In der Regel sei die Mediation eine Zu-

satzqualifikation  die  nach  einer  absol-

vierten Grundausbildung erworben wer-

de,  schreibt  Dauner  (vgl.  ebd.,  S.  83).

Der  Autor  bezeichnet  Mediation  als

„weitgehend  theoretisch  unbesetztes

Neuland“  (ebd.,  S.  83),  welches  stark

durch andere wissenschaftliche Diszipli-

nen  und  deren  Theorien  geprägt  wird.

Dadurch sei es für Mediator*innen sehr

schwierig, eine allgemeine Definition da-

hingehend zu formulieren, was eine pro-

fessionelle  Mediation  auszeichne  und

wie sie durchgeführt werden sollte (vgl.

ebd., S. 83).

Als ein weiteres Merkmal einer Professi-

on,  kann  ihr  gesellschaftlich  zentraler

Wert  herangezogen  werden.  Friedrich

Dauner  kann  in  seiner  theoretischen

Auseinandersetzung  den  Zentralwert

der  Mediation  nicht  erkennen.  Er  kon-

statiert, dass die Mediation, um ihr einen
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zentralen Wert zuordnen zu können, als

„letzte Instanz“ (ebd., S. 84) in der Kon-

fliktbearbeitung  etabliert  sein  müsse,

was sie jedoch nicht sei, da es kein ein-

heitliches  Vorgehen gäbe,  welches  die

Mediation  als  einen  festen  Bestandteil

implementiere (vgl. ebd., S. 84).

Wie  im  Kapitel  2.2  bereits  dargestellt

verfügen Professionen über sogenannte

Verbandsorganisationen, die die Interes-

sen der Profession sowie deren gesetz-

te  Standards  in  ihrer  Umsetzung  und

Weiterentwicklung  fördern.  Der  Autor

stellt  in  seinem  Exkurs  fest,  dass  die

Mediation  nicht  über  solch  einen  Ver-

band verfüge, sondern viele kleine Ver-

bände, die sich auf bestimmte Bereiche

spezialisieren  und  z.T.  verschiedene

Zielvorstellungen  haben  (vgl.  ebd.,  S.

84f.).

Neben  den  bereits  vorgestellten  Merk-

malen  erörtert  Dauner  außerdem  das

„professionellen Handeln“  (ebd.,  S.  85)

der  Mediation.  Synonym  nutzt  Dauner

die  Bezeichnung  „stellvertretende  Kri-

senbewältigung“ (ebd., S. 86).

Der  Autor  beschreibt,  dass  die

Mediator*innen  nicht  die  Position  der

stellvertretenden Krisenbewältigung ein-

nehmen kann, da sie während des Me-

diierens  keine  aktiven  Entscheidungen

treffen sollten, die in Konflikt- und Streit-

situationen  eine  Lösung  herbeiführen.

Er  begründet  dies  mit  der  Funktion

des*der Mediators*Mediatorin, unpartei-

isch zu sein und die Entscheidungsauto-

nomie den Konfliktparteien  zu überlas-

sen (vgl. ebd., S. 86f.).

Friedrich  Dauner  zieht  das  Resümee,

die Mediation sei in einem Professionali-

sierungsprozess, da sie zum Teil die Kri-

terien, die eine Profession auszeichnen,

erfüllen. Hierbei sei der Prozess in den

jeweiligen  Bereichen  der  Mediation  al-

lerdings  unterschiedlich  weit  fortge-

schritten (vgl. Gräfin von Schlieffen et al.

2010, S. 87f.fl).
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4. Ergebnisse
des Evaluationsberichtes
des Mediationsgesetzes

Der Evaluationsbericht „Evaluierung des

Mediationsgesetzes.  Rechtstatsächliche

Untersuchung im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums  der  Justiz  und  für  Verbrau-

cherschutz“,  der  die Auswirkungen des

Mediationsgesetzes eruiert,  wurde vom

Bundesministerium  der  Justiz  und  für

Verbraucherschutz  in  Auftrag  gegeben

und vom Deutschen Institut  für  die  öf-

fentliche Verwaltung Speyer angefertigt.

Der  Datensatz  des  Berichtes  basiert

zum einen auf Erhebungen des Bundes-

amtes für Statistik und zum anderen auf

Befragungen von ca. 1200 Mediator*in-

nen, die vom Institut für Gesetzesfolgen-

abschätzung und Evaluation in  Koope-

ration  mit  Mediationsverbänden  durch-

geführt wurden.1

1 Vollständiger  Bericht  online  unter:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Dow
nloads/DE/Service/StudienUntersuchu
ngenFachbuecher/Evaluationsbericht_
Mediationsgesetz.pdf?
__blob=publicationFile&v=1 

4.1. Mediation
als Nebentätigkeit

Der  Evaluationsbericht  hält  fest,  dass

die  Mehrheit  der  Antwortenden  (1093)

Mediationen  als  eine  Nebentätigkeit

oder  damit  Vergleichbares  ausführen

(vgl.  Bundesministerium der Justiz  und

für Verbraucherschutz 2017, S. 204). In

den  Abbildung  4-6  des  Berichtes  wird

die  Verteilung  zwischen  hauptberufli-

chen und nebenberuflichen Mediator*in-

nen  dargestellt.  Von  den  insgesamt

1093  Antwortenden  gaben  184  Perso-

nen  an,  hauptberuflich  als  Mediator*in

tätig  zu  sein.  Dem  gegenüber  stehen

461  Personen,  die  ihre  Durchführung

von Mediationen als Nebentätigkeit  se-

hen.

Des Weiteren sind die Kategorien „aus-

nahmsweise“ (ebd., S. 204) und  „gele-

gentlich“ (Bundesministerium der Justiz

und  für  Verbraucherschutz  2017,  S.

204)  in  der  Abbildung  aufgelistet.  414

Antwortende haben sich in diesen bei-

den Kategorien eingeordnet.
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Summiert man die Mediationen, die als

Nebentätigkeit  ausgeübt  werden  den

Mediationen,  die  gelegentlich  oder  in

Ausnahmefällen stattfinden hinzu, ergibt

sich hierbei ein Anteil von 80,70%. Das

bedeutet  4/5  der  Antwortenden  führen

ihre  Mediationstätigkeit  nebenbei  aus

ergänzend zu einer anderen beruflichen

Tätigkeit (vgl. ebd., S. 204).

Ebenfalls im Bericht ersichtlich in Abbil-

dung 4-10 ist der Verlauf der Verände-

rung  der  durchgeführten  Mediationen

pro Jahr von  2014 bis 2016. Auffällig ist

der  Anstieg  von  119,07% der  Gruppe,

die  maximal  5  Mediationen  pro  Jahr

durchführte. Die Gruppe, die keine Me-

diation im Jahr durchführte nahm in be-

sagtem Zeitraum um 46,19% ab. Mehr

als 20 Mediationen pro Jahr führten im

Jahr 2014 82 von 900 Personen durch.

Im Jahr 2016 gaben 62 von 949 Perso-

nen  an,  mehr  als  20  Mediationen  im

Jahr  ausgeübt  zu  haben  (vgl.  ebd.,

S.189, 204, 205).

Der Bericht konstatiert, dass die Media-

tionsanfragen  so  gering  seien,  dass

nicht alle Mediator*innen diese Tätigkeit

hauptberuflich  ausführen  könnten,  so-

dass sie ihre eigene Existenz finanziell

sichern  könnten.  Aus  diesem  Grund

würde  Mediation  in  der  Regel  als  Ne-

bentätigkeit ausgeübt werden, was wie-

derum die geringe Anzahl  an durchge-

führten  Mediationen  pro  Jahr  erkläre

(vgl. ebd., S. 205).

Wie bereits in Kapitel drei beschrieben,

sei die Mediation laut Friedrich Dauner

auf  dem Weg der  Professionalisierung

(vgl. Gräfin von Schlieffen et al. 2010, S.

87f.). Er nennt die Ausübung von Freien

Berufe durch die Professions-Angehöri-

gen als  ein  Merkmal  einer  Profession.

Durch das Gesetz konnte der Anteil an

Menschen, die von Mediation als haupt-

berufliche Tätigkeit leben können, nicht

gesteigert  werden.  Mediation  ist  viel-

mehr eine Nebentätigkeit ergänzend zu

einem anderen Hauptberuf. Somit kann

festgehalten werden, dass das Professi-

ons-Merkmal  der  Ausübung der  Freien

Berufe in der Mediation nicht erfüllt ist.
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4.2. Mediation und Bildung

Von  1103  antwortenden  Personen  ga-

ben 146 (13,23%) an, ihre Mediationsfä-

higkeiten in Form eines Studiums erlernt

zu  haben.  Ihre  Mediationsausbildung

führten  861  Antwortendende  (78,06%)

„bei einem Verband oder Institut“ (Bun-

desministerium der  Justiz  und für  Ver-

braucherschutz  2017,  S.  191)  durch

(vgl.  ebd., 206).

Wie bereits erläutert zeichnen sich Pro-

fessionen  durch  einen  akademischen

Bildungsweg  aus.  Der  Evaluationsbe-

richt legt nahe, dass trotz des Mediati-

onsgesetzes  nur  ein  geringer  Teil  ein

Studium absolviert, um die Qualifikatio-

nen zum*zur Mediator*Mediatorin zu er-

werben.

An  dieser  Stelle  kann  hinterfragt  wer-

den, ob eine Profession auch durch an-

dere nicht-akademische Ausbildungsfor-

mate vorliegen kann. Wäre dies der Fall,

könne  in  Bezug  dieses  Merkmals  bei

der Mediation von einer Profession ge-

sprochen werden.  Denn wie eben vor-

gestellt  absolvieren  etwas  weniger  als

80%, also ca. 4/5 der Antwortenden eine

Ausbildung.

In der Umfrage wurde neben dem Aus-

bildungsformat  auch  die  Vergleichbar-

keit  der  verschiedenen  Ausbildungen2

untersucht.  80  (7,40%)  der  auf  diese

Frage antwortenden 1081 Personen sa-

gen,  die  verschiedenen  Ausbildungen

könnten miteinander verglichen werden.

Dass  die  Ausbildungen  nicht  oder  nur

teilweise miteinander verglichen werden

könnten,  sagen  571  Antwortende

(52,82%). Es fällt auf, dass 430 Perso-

nen (39,78%) keine Einordnung der Ver-

gleichbarkeit  vornehmen  wollten  und

dementsprechend „keine Angabe“ (ebd.

2017,  S.192)  ankreuzten (vgl.  ebd.,  S.

192, 206).

Ebenfalls untersucht wurde die Tätigkeit

von Mediator*innen im Bildungsbereich.

So gaben 275 (24,93%) von 1103 Ant-

wortenden an, dass sie in der Aus- und

Weiterbildung  von  angehenden  Media-

tor*innen  arbeiten.  828  Antwortende

2 Hierbei  ist  die  Vergleichbarkeit
zwischen  akademischer  und  nicht-
akademischer Ausbildung gemeint.
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(75,07%)  verneinten  eine  Tätigkeit  im

Bildungsbereich (vgl. ebd., S. 188). Auf

die Frage, wie hoch der Anteil von Fort-

und Weiterbildungen im beruflichen All-

tag sei,  antworteten  von 118 (44,36%)

von 266 Personen, dass keine Fort- und

Weiterbildungsmaßnahmen  im  Berufs-

alltag implementiert seien. 127 (47,74%)

Menschen  verorten  die  Anteile  von

Schulungen  bei  1-25%.  Die  restlichen

21  (8%)  Antworten  gaben  einen  Wert

von über 25% an.

Es scheint keine verbindliche Weiterbil-

dungspflicht zu geben, was für Professi-

onen  untypisch  ist.  Das  Mediationsge-

setz  regelt,  dass  „zertifizierte

Mediator[*innen] […] sich entsprechend

den  Anforderungen  der  Rechtsverord-

nung nach § 6 fortzubilden [haben].“ (§5

Abs.3 MediationsG 2012). Es liegt somit

in  der  Verantwortung  der  zertifizierten

Mediator*innen sich weiterzubilden.

Ob diese Verantwortung auch für nicht-

zertifizierte  Mediator*innen  gilt,  geht

nicht aus dem Gesetzestext hervor. Der

Evaluationsbericht  zum  Mediationsge-

setz enthält keine Daten, wie viele Per-

sonen  die  Zertifizierungsmöglichkeit

wahrnehmen  (können).  Es  wird  be-

schrieben,  dass  3/4  der  Antwortenden

über  die  Möglichkeit  der  Zertifizierung

Bescheid wüssten und dass die Anzahl

der Mediationsanfragen nicht durch die

Zertifizierung  tangiert  werde  (vgl.ebd.,

S. 214).

5. Fazit

Das  Mediationsgesetz  (MediationsG)

von 2012 sollte die Mediation zum einen

fördern und die  Gerichte  zum anderen

entlasten. Inwiefern hat diese Förderung

dazu  beigetragen,  dass  die  Mediation

einen  Professionalisierungsprozess

durchläuft? Bevor das Mediationsgesetz

in Kraft  trat,  befand sich die Mediation

grundsätzlich in einem Professionalisie-

rungsprozess, der jedoch nicht in allen

Bereichen  gleichermaßen  fortgeschrit-

ten war (s. Kapitel 3).

Die  empirische  Bewertung  des  Geset-

zes  zeigt,  dass  sich  die  Mediation  als

eine  Nebentätigkeit  etabliert  hat  und

hauptberufliche  Mediator*innen  nur  ei-

nen geringen Anteil ausmachen. In die-
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sem Punkt hat sich die Mediation somit

von dem Erlangen eines Professionssta-

tus distanziert, da der Trend, Mediation

als Nebentätigkeit durchzuführen, zuge-

nommen hat.

Die Zunahme des Trends wird  mit  der

geringen  Anzahl  von  Mediationsanfra-

gen  begründet.  Als  ein  Merkmal  einer

Profession  zählt  die  Ausführung  von

Freier Berufstätigkeit innerhalb der Pro-

fession.  Das  Mediationsgesetz  imple-

mentiert  keine  Schritte,  die  einen  An-

stieg der Mediationsanfragen zur Folge

hätte,  wodurch  der*die  Mediator*in  als

Freiberuf  indirekt  gefördert  werden

könnte.

Das ist auch nicht einfach, denn Media-

tionen  können  nicht  per  Gesetz  ver-

pflichtend  angewandt  werden,  da  dies

nicht vereinbar wäre mit dem Prinzip der

freiwilligen  Teilnahme.  Eine  Zunahme

der  Mediationsanfragen  durch  ein  Ge-

setz zu erzielen ist  somit  unrealistisch.

Es  könnte  daher  eine  mögliche  Lö-

sungsoption,  nämlich  die  gesetzliche

Verschärfung von Zulassungsbedingun-

gen zur Mediationsausbildung diskutiert

werden. Dadurch bestünde die Möglich-

keit,  die  Anzahl  an  Mediator*innen  zu

senken und die hauptberufliche Ausge-

staltung der Mediation zu fördern.

Solche Schritte setzen voraus, dass es

ernsthafte Bestrebungen gäbe, die Me-

diation als Hauptberuf fördern zu wollen.

Jedoch können jene Bestrebungen aus

dem  Mediationsgesetz  nicht  abgeleitet

werden, weshalb eine gesetzliche Regu-

lierung von Zulassungsbedingungen un-

begründet ist.

Ein  weiteres  Professionsmerkmal  stellt

die Ausbildung dar, die oftmals eine aka-

demische  ist.  Der  Evaluationsbericht

zeigt, dass die Ausbildung der Mediati-

onstätigkeit nur von einem geringen An-

teil von Personen durch ein Studium re-

alisiert  wird.  Das Mediationsgesetz för-

dert eine akademische Ausbildung nicht

explizit, sondern alle Formen der Ausbil-

dungen,  solange  sie  bestimmte  Merk-

male erfüllen. Eventuell ist die Durchfüh-

rung einer “herkömmlichen“ Ausbildung

beliebter als ein Studium, da bei vielen

Auszubildenden  die  Annahme  besteht,

eine Ausbildung sei praxisorientierter als
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ein  Studium.  Diese  Vermutung  kann

durch  den  Datensatz  des  Evaluations-

berichtes nicht bestätigt oder falsifiziert

werden. 

Grundsätzlich  kann  hinterfragt  werden,

warum eine Profession durch das Merk-

mal der akademischen Ausbildung cha-

rakterisiert wird und warum eine Ausbil-

dung im herkömmlichen Sinne untypisch

ist für eine Profession. In Bezug auf die

Mediation ist ein Anstieg des Anteils der

Menschen, die ein Studium absolvieren,

nicht zu erwarten.

Es  kann  durch  die  Heranziehung  des

Evaluationsberichtes zum Mediationsge-

setz  konstatiert  werden,  dass  der  Pro-

fessionalisierungsprozess nach in  Kraft

treten des Gesetzes nicht signifikant ge-

fördert wurde.
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Queere Perspektiven in der Mediation

1. Einleitung

Das  Allgemeine  Gleichbehandlungs-

gesetz (AGG) besagt in § 1, dass u.a.

keine  Person  aufgrund  ihres  Ge-

schlechts oder ihrer sexuellen Identi-

tät benachteiligt werden soll.

Gleichwohl  erfahren  queere  Perso-

nen nach wie vor Diskriminierungen

in ihrem Alltag (vgl. LesMigraS 2012,

S. 22f). Die Suizidrate bei queeren Ju-

gendlichen ist vier bis sechsmal hö-

her  als  bei  anderen  Jugendlichen1

(vgl.  Jamanetwork.com,  31.5.20). Ak-

tivist*innen wie z.B. Alok Vaid Menon

(vgl.  alokvmenon.com,  2.6.20)  spre-

chen  davon,  dass  solche  Suizide

eher  als  gesellschaftliche  Tötungen

bezeichnet werden sollten. 

Räume der Hilfe, wie auch Mediatio-

1 Zu  diesem  Ergebnis  kamen
Forscher*innen  der  staatlichen
Universität  im  Mailänder  Stadtteil
Bicocca.  In  einer  Metastudie  wurden
35  akademische  Studien
ausgewerteten.  Fast  2,5  Millionen
junge Menschen im Alter zwischen 12
und 20 Jahren aus 10 verschiedenen
Ländern  haben  an  dieser  Studie
teilgenommen.

nen, sind aber nach wie vor nicht frei

von Diskriminierung, weil diese tief in

der  Gesellschaft  und  den  Denkwei-

sen von Menschen verankert ist. 

Dieser  Text  soll  Unsicherheiten  und

Berührungsängste  von  Mediator*in-

nen  nehmen  und  mögliche  Hand-

lungsoptionen,  um  queer  sensibler

zu handeln, aufzeigen.
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2. Begriffsbestimmungen

2.1. Mediation

Bei einer Mediation geht es darum, ei-

nen Konflikt gewaltfrei zu klären - in ei-

nem Setting,  in  dem die  Streitparteien

freiwillig,  gleichberechtigt  und  eigen-

ständig zusammenarbeiten, um eine Lö-

sung zu finden. Hierbei hilft eine unpar-

teiische dritte Person, welche allerdings

über keine Entscheidungskompetenz für

die  Lösungsbildung  verfügt.  Im  Fokus

steht, einen Weg für die Zukunft der Be-

teiligten  zu  gestalten  und  nicht  darum

vergangene  Ereignisse  zu  bewältigen.

(vgl. Korn & Mücke 2006, S. 73).

2.2. Queer

Um  Missverständnissen  vorzubeugen

wird nun erörtert, was im folgenden Text

unter dem Begriff Queer gemeint ist. Da-

bei bediene ich mich der plural-queeren

Variante von Gudrun Perko welche die

größtmögliche  Vielfalt  einbezieht  unter

dem  Queer  als  politisch-strategischer

Oberbegriff  benutzt  wird  (vgl.  Perko

2005).   

Vorweg ist wichtig zu erwähnen, dass in

unterschiedlichen  Kontexten  unter-

schiedliche Wahrnehmungen des Begrif-

fes Queer vorherrschen. 

Im  englischen  Sprachraum  wurde  und

wird queer oft  als  Beleidigung benutzt.

Queer bedeutet wörtlich übersetzt unter

anderem  komisch  oder  seltsam.  Im

deutschen Sprachraum wird queer eher

als  Selbstbezeichnung  oder  auch  als

politischer Begriff benutzt.

Im folgenden Verlauf werden damit alle

Menschen  bezeichnet  welche  aroman-

tisch,  asexuell,  biromantisch,  bisexuell,

homoromantisch,  homosexuell,  inter,

nicht-binär,  panromantisch,  pansexuell

und/oder  trans  sind.  Zudem  sind  alle

Menschen,  welche sich in einem inne-

ren Findungs- bzw. Frageprozesses be-

finden,  auch  questioning genannt,  ge-

meint.  Die  Selbstbezeichnung,  betref-

fend  der  eigenen  geschlechtlichen,  ro-

mantischen oder sexuellen Ebene, steht

dabei über der Fremdzuschreibung.
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Wenn im laufenden Text von Geschlecht

gesprochen  wird,  ist  damit  ausschließ-

lich  das  soziale  Geschlecht  (englisch:

gender)  gemeint.  Körperliche  Ebenen

werden als Körper (englisch: sex) dekla-

riert.

3. Grundlagen und
Aufbau einer Mediation

1. Vorbereitungsphase

Bevor  es  zu  einer  Mediation  kommt,

muss  zunächst  eine  Atmosphäre  ge-

schaffen  werden,  in  der  geeignete

Bedingungen  gegeben  sind.  Hierbei

sind Ort, Zeit und die ersten Eröffnungs-

botschaften  aller  Parteien  relevant.

Ebenso ist die Stimmung der Beteiligten

von Bedeutung für die Atmosphäre. Es

ist hilfreich, sich in Erinnerung zu rufen,

dass jeder Konflikt Potential zur Klärung

beziehungsweise  Verbesserung  einer

Beziehung  haben  kann.  Hinzu  kommt,

dass alle an der Konfliktlösung Beteilig-

ten,  untereinander  darauf  angewiesen

sind  mitzuarbeiten,  weshalb  eine  ge-

meinschaftliche  Atmosphäre  essenziell

ist (vgl. Glasl & Weeks 1992, S. 109).

Um eine Mediation anzuleiten, sind ge-

wisse  Vorinformationen  des  Konfliktes

von Belang. Ist eine Motivation der Kon-

fliktparteien, sich an dieser Art der Kon-

fliktlösung zu beteiligen,  gegeben? Ak-

zeptieren  die  Streitparteien  die  Media-

tor*in?

Bei der Wahl der Räumlichkeiten ist es

entscheidend,  einen  neutralen  Ort  zu

finden.

Jegliche Hierarchien, die sich aufgrund

der  alltäglichen  Raumnutzung  ergeben

(z.B.  Büro  einer  Streitpartei),  sind  hin-

derlich für das Gelingen der Mediation.

Die Sitzordnung sollte in der Mediation

eine  Gleichwertigkeit  der  Streitparteien

vermitteln (vgl. Korn & Mücke 2006, S.

104ff). 

2. Einleitungsphase

In  der  Einleitungsphase  sollen  die  Er-

wartungen  an  die  Mediation  und  ge-

meinsame  Grundregeln  für  das  Ge-

spräch  vereinbart  werden.  Die  Regeln

werden zusammen erarbeitet, damit die
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Streitparteien ihre Voraussetzungen zur

Teilnahme am Gespräch mitteilen  kön-

nen. Zudem sollen sie helfen, das Ge-

spräch  konstruktiv  und  gerecht  zu  ge-

stalten.  Auftretende  Störungen  können

leichter  gelöst  werden,  wenn  die  Kon-

fliktparteien sich darauf einlassen, dass

die  Mediator*in  im  Laufe  des  Gesprä-

ches, auf die Regeln verweisen darf.

Vier Regeln sind hierbei grundlegend: 1)

die Parteien hören sich gegenseitig  zu

und lassen sich ausreden ; 2) während

der  Mediation  werden  keine  (verbale)

Gewalt  und  keine  Beleidigungen  be-

nutzt; 3) die Mediator*in ist neutral und

gibt keine Lösungen für den Konflikt vor;

4)  um  eine  offene  Gesprächsbasis  zu

schaffen, sind Informationen, welche in

der Mediation offenbart  werden,  streng

vertraulich  zu  handhaben  und  dürfen

nicht  an  dritte  weitergegeben  werden.

Damit  eine  klare  Rollenverteilung  vor-

handen ist, sollte die Person, welche als

Mediator*in fungiert, erklären in welcher

Funktion  sie  agieren  wird  (neutrale  In-

stanz). 

Zudem  sollte  in  der  Einleitungsphase

das Vorwissen der Mediator*in  über die

Einzelheiten  des  Konfliktes  kurz  be-

leuchtet  werden.  Um  keine  Missver-

ständnisse entstehen zu lassen, erfragt

die Mediator*in die Richtigkeit  des Ge-

schilderten, damit die Streitparteien sich

richtig  verstanden  fühlen.  Die  Einlei-

tungsphase kann entscheidend für das

Klima  der  Mediation  sein  (vgl.  Korn  &

Mücke 2006, S. 107ff).

3. Konfliktdarstellung

Nun werden die Sichtweisen des Kon-

fliktes der Streitparteien jeweils einzeln

der Mediator*in geschildert.  Somit kön-

nen  Störungen  durch  die  Gegenseite

vermieden  werden,  da  der  Austausch

über  die  mediierende  Person  verläuft.

Während eine Streitpartei ihre Sicht auf

den  Streit  schildert,  empfiehlt  es  sich,

der anderen Person Stift und Papier zur

Verfügung zu stellen. 

Somit kann die zuhörende Person, ohne

die Schilderung des Gegenübers zu un-

terbrechen,  auf  dem  Zettel  festhalten,

was aus ihrer Perspektive anders wahr-

genommen wurde. Es ist wichtig zu beo-

310 / 356 Block IV



Queere Perspektiven in der Mediation

bachten, wie es der anderen Streitpartei

mit  dem  Gesagten  ergeht.  Nachdem

beide Parteien ihre Perspektive erläutert

haben,  fasst  die  Mediator*in  die  Ge-

meinsamkeiten  und  die  Unterschiede

der beiden Parteien zusammen. 

Durch  das  Sortieren  dessen,  was  ge-

sagt  wurde,  können  die  Streitparteien

besser  erkennen,  worin  sich  ihre  Per-

spektiven  unterscheiden  und  können

feststellen,  dass  sie  Gemeinsamkeiten

haben.  Häufige  Gesprächstechniken,

die in diesem Zeitabschnitt benutzt wer-

den, sind: offene Fragen zu stellen, so-

wie Aussagen zu paraphrasieren. Offe-

ne Fragen helfen dann, wenn eine Per-

son Hemmungen hat alle wichtigen In-

formationen zu schildern oder sich nicht

ganz  öffnen  kann.  Offene  Fragen  sind

Fragen, die weder mit Ja noch mit Nein

zu  beantworten  sind.  Aussagen  umzu-

formulieren  hilft,  Provozierende  oder

verletzende Aussagen so zu vermitteln,

dass sich der dahinter liegende Wunsch

oder  das Interesse daran zu erkennen

geben. 

Dies wirkt deeskalierend und macht es

der anderen Partei leichter, das Gesagte

anzunehmen.  Das  Zusammenfassen

des Gesagten kann Missverständnissen

vorbeugen und der anderen Konfliktpar-

tei die Möglichkeit geben, die Erzählung

in anderen (neutraleren) Worten zu hö-

ren. Die Zusammenfassung sollte stets

als eine Art Frage formuliert werden, da-

mit  die  erzählende  Partei,  wenn  nötig

nochmals  richtigstellen  kann,  was  sie

sagen  wollte.  Am  Ende  dieser  Phase

kann ein gemeinsames Ziel für die Me-

diation erarbeitet und festgelegt werden

(vgl. Korn & Mücke 2006, S. 109ff).

4. Konflikterhellung

Diese Phase ist dafür da, um gegensei-

tiges Verständnis  aufzubauen,  die Hin-

tergründe  und  Interessen  der  Parteien

zu beleuchten und die Gefühle  wahrzu-

nehmen. Ein Ziel dieser Erhellungspha-

se ist es,  den Teilnehmenden die Aus-

wirkungen ihres eigenen Verhaltens nä-

her zu bringen. 

Dies gelingt, wenn sie ihr Verhalten im

Zusammenhang  mit  den Gefühlen,  die

dadurch bei ihrem Gegenüber ausgelöst
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werden,  sehen  können.  Dafür  gilt  es,

beide Parteien anzuregen, ihre Gefühle

zu äußern. Dabei hilft die Methode des

Spiegelns.  Beim Spiegeln geht es dar-

um,  das  Gesagte  in  eigenen  Worten

wieder zu geben. Dadurch kann die er-

zählende Person erneut hören, was sie

gesagt hat und ob der Redebeitrag rich-

tig verstanden wurde. Es werden hierbei

nicht nur die genannten Emotionen wie-

derholt,  sondern  auch versucht  auszu-

drücken, was die andere Person bisher

nicht  so  klar  darstellen  konnte.  Dabei

werden die Beteiligten vielleicht mit Ge-

fühlen  konfrontiert,  welche  sie  nicht

preisgeben wollten. 

Diese  Technik  benötigt  viel  Feingefühl,

da  sie  im zu häufigen Gebrauch dazu

führen kann, dass die Person den Ein-

druck gewinnt, sie könne nicht für sich

selbst  reden,  da  ihre  Aussagen  so  oft

wiederholt werden. 

Allerdings  wird  damit  auch  vermittelt,

dass man intensiv zuhört und dass man

die  andere  Person  verstehen  möchte.

Die  Erhellungsphase  wird  damit  abge-

schlossen, dass die Wünsche der Kon-

fliktparteien abgefragt werden. Dadurch

fangen die Parteien an, sich ihre Verhal-

tenserwartungen  gegenseitig  zu  offen-

baren  (vgl.  Korn  &  Mücke  2006,  S.

113ff).

5. Lösungsphase

Damit  Lösungsideen  gefunden  werden

können,  müssen die Streitparteien den

Konflikt  als  ein  gemeinsames  Problem

verstehen. In komplexen Fällen wird der

Konflikt  in Teilbereiche aufgetrennt,  um

einzelne Lösungen für jeden Teilbereich

zu finden. Hierbei sammeln alle Konflikt-

parteien  Lösungen,  ohne  diese  Lö-

sungsvorschläge  jedoch  gleich  zu  be-

werten. Hierfür eignet sich ein Brainstor-

ming,  bei  welchem  alle  Ideen  aufge-

schrieben werden, um sie festzuhalten.

Durch  das  Auslassen  von  Wertungen

sollen viele Lösungswege benannt wer-

den. Die Lösungen sollten so gestaltet

sein, dass jede Partei einen Teil beitra-

gen  kann.  Ebenso  sollte  die  Lösung

konstant  sein,  damit  sie langfristig  den

Konflikt lösen können (vgl. Korn & Mü-

cke 2006, S.115ff). 
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6. Vereinbarungsphase

Nun geht es um die Übereinkunft einer

Lösung.  Dabei  sollte  ein  Konsens  für

eine Lösungsmöglichkeit erarbeitet wer-

den, die am meisten Vorteile für alle Be-

teiligten  bietet.  Auf  Kompromisse  oder

ein  Verteilen der  Nachteile  sollte  mög-

lichst  verzichtet  werden.  J.  Korn  &  T.

Mücke verweisen auf drei Fragen, wel-

che helfen, das Ergebnis der Mediation

zu überprüfen: „Wurden die anderen Lö-

sungsmöglichkeiten  ausreichend  ge-

prüft?  Welche  Konsequenzen  ergeben

sich  aus  dem  Lösungsvorschlag?  Ist

das  gefundene  Ergebnis  auch  wirklich

eine  Lösung  für  den  Konflikt?“(Korn  &

Mücke  2006,  S.  118).  Zum Ende  wird

ein Vertrag zwischen den Parteien auf-

gesetzt  und  unterzeichnet,  um symbo-

lisch festzuhalten, dass die Streitpartei-

en in Zukunft ihre gemeinsam erarbeite-

te Lösung auch umsetzen (vgl.  Korn &

Mücke 2006, S. 117ff).

4. Entstehung
von Konflikten

Um die Fragestellung zu klären, „in wie

weit  queer  sensible  Handlungsmetho-

den  Konflikten  in  einer  Mediation  vor-

beugen können“ bedarf es vorweg einer

genaueren  Untersuchung,  wann  es  zu

Konflikten  in  einer  Mediation  kommt.

Laut F. Glasl und D. Weeks gibt es sie-

ben Komponenten, die typisch für einen

Großteil  von Konflikten sind:  1.  Vielfalt

und  Unterschiede,  2.  Bedürfnisse,  3.

Wahrnehmungen,  4.  Macht,  5.  Werte

und  Prinzipien,  6.  Empfindungen  und

Emotionen  &  7.  Innere  Konflikte  (vgl.

Glasl & Weeks 2008, S.77ff).

1. Vielfalt und Unterschiede

Viele Menschen fühlen sich von unter-

schiedlichen Ansichten bedroht und ma-

chen die Unterschiede für die gesamte

Beziehung  zueinander  verantwortlich.

Anstatt in der Vielfalt aller, nach neuen

Einsichten  zu  suchen,  versteifen  sich

manche  Menschen  darauf,  die  Person

gegenüber von den eigenen Perspekti-
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ven zu überzeugen, wodurch eine Dyna-

mik  des  Gegeneinanders  entstehen

kann. (ebd.)

2. Bedürfnisse

Konflikte  können  insbesondere  dann

entstehen,  wenn  Bedürfnisse  nicht

beachtet  oder  respektiert  werden.  Be-

dürfnisse sind nicht zu verwechseln mit

Wünschen, da sie für die Person als et-

was  Lebensnotwendiges  wahrgenom-

men werden. Die Missachtung von Be-

dürfnissen führt häufig dazu, dass sich

Personen  nicht  wertgeschätzt  fühlen.

Selbstlosigkeit,  im Sinne die Bedürfnis-

se anderer über die eigenen zu stellen,

kann ebenso zu so verheerenden Kon-

flikten führen, da am Ende die eigenen

Bedürfnisse zu kurz kommen. Wenn die

Bedürfnisse  der  Beteiligten  den  An-

schein  der  Unvereinbarkeit  erwecken,

können  ebenso  frustrierende  Konflikte

entstehen. (ebd.)

3. Wahrnehmungen

Durch  die  unterschiedlichen  Wahrneh-

mungen von Menschen entstehen unter-

schiedliche Realitäten. Konflikte können

ein Ergebnis von Wahrnehmungen und

wahrgenommenen  Realitäten  sein.  Die

aus unterschiedlichen Wahrnehmungen

resultierenden  Konflikte  lassen  sich

i.d.R. in vier Themen abgrenzen:

1.)  Konflikte,  welche  aufgrund  von

Selbstbildern entstehen; Menschen, die

ihre Selbstwahrnehmung zu sehr in Ab-

hängigkeit  von  fremden  Erwartungen

oder Wahrnehmungen stellen, kommen

in einen Leidensdruck. Sie hinterfragen

und überprüfen ständig, wie andere sie

behandeln  oder  sehen  worunter  ihr

Selbstbild gegebenenfalls leidet. 

2.)  Konflikte  welche  aufgrund  von  Bil-

dern des Gegenübers entstehen.

Die Wahrnehmung der anderen Person

ist essenziell in Streitsituationen. Sobald

eine Partei ein Feindbild aufbaut,  kann

dies den Konflikt ungemein verschärfen.

Zudem  beeinflussen  Stereotype,  Kli-

schees,  Rollenbilder,  Gerüchte  u.v.m.

die Wahrnehmung, wodurch das gegen-

über leicht eindimensional gesehen wer-
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den  kann  und  ggf.  sogar  auf  einen

Bruchteil  ihrer  Persönlichkeit  minimiert

wird. Sobald ein starres Bild die Bezie-

hung  bestimmt,  entsteht  Frustration,

woraus schneller Konflikte resultieren.

3.)  Konflikte,  welche aus  unterschiedli-

cher Wahrnehmung auf Situationen ent-

springen.

4.) Konflikte, welche durch eine wahrge-

nommene  Bedrohung  entstehen.  Kon-

flikte  können  dann  ausgelöst  werden,

wenn  fälschlicher  Weise  dort  eine  Be-

drohung  wahrgenommen  wird,  wo  sie

nicht existiert. Oder etwas wird als Be-

drohung  wahrgenommen,  weil  es  von

der eigenen Denkweise abweicht. Dies

kann ausgelöst  werden,  weil  sich  eine

Person unsicher in den eigenen Ansich-

ten fühlt und die Überprüfung durch eine

abweichende Ansicht nicht erträgt.Eben-

so kann ein Kontrollverlust durch abwei-

chendes  Verhalten  anderer  verspürt

werden, was dann wiederum als Bedro-

hung  wahrgenommen  werden  kann.

Oder  wenn  eine  Person jeden Konflikt

als Katastrophe versteht. (ebd.)

4. Macht

Macht spielt in fast jedem Konflikt eine

Rolle.  Sobald Macht  nicht  als  Möglich-

keit  der  Einflussnahme,  sondern  um

Kontrolle über eine andere Person aus-

zuüben, verstanden wird, sind Konflikte

vorprogrammiert.  Die  Auslegung  und

Anwendung von Macht ist für den Ver-

lauf einer Mediation essenziell. Die Auf-

gabe  der  Mediator*in  besteht  darin,

durchgehend  auf  Gleichberechtigung

und Eigenständigkeit  zu  achten,  sowie

bei  Verstößen  dagegen  umgehend  zu

intervenieren. (ebd.)

5. Prinzipien und Werte

Prinzipien und Werte sind für Menschen

etwas,  das sie für  äußerst  wichtig hal-

ten.  Sie  sind  von  Vorlieben  zu  unter-

scheiden. So kann es zu einem Disput

kommen, wenn eine Person die Werte

des Gegenübers als Vorlieben verkennt.

Zudem können sich Streitsituationen zu-

spitzen, wenn die Beteiligten denken, es

handle  sich  um  eine  grundsätzliche

Wertediskussion. Die Streitparteien füh-

len sich dabei  berechtigt,  ihre  Position
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vehementer  zu  verteidigen.  Manche

Konflikte  wiederum entstehen,  weil  die

Streitparteien fälschlicherweise meinen,

es handle sich um eine Wertedifferenz.

(ebd.)

6. Emotionen

Menschen haben Gefühle. Insbesonde-

re im Konfliktfall spüren sie Gefühle er-

neut aufkommen, welche möglicherwei-

se  mit  früheren Konfliktsituationen ver-

mengt werden oder diese alten Konflikte

werden reaktiviert. Dabei wird heute von

‚triggern‘  gesprochen.  Die  Gefahr  be-

steht darin, dass frühere Reaktionen auf

ähnliche  Gefühle  quasi  automatisiert

wiederbelebt  werden.  Wenn  solche

Emotionen  ausgelöst  werden,  ist  es

wichtig, wie mit ihnen umgegangen und

wie sie kommuniziert werden. So ist es

in einem Streit in keiner Weise zielfüh-

rend oder konstruktiv,  die eigenen Ge-

fühle  zu  verdrängen.  Solche verdräng-

ten Gefühle können bei einem anderen

Ventil  unkontrolliert  entweichen,  wo-

durch sich der Konflikt in aller Regel ver-

schärft. Genauso fatal kann es sein, die

Gefühle  zu  intellektualisieren  und  sie

damit  so  unverständlich  zu  machen,

dass das Gegenüber irritiert wird. Wenn

es  dazu  kommt,  dass  der  Konflikt  nur

auf die Emotionen gelenkt wird und die-

se  sich  verschärfen,  wird  der  Konflikt

von  den  Gefühlen  dominiert,  wodurch

das Problem aus dem Blickfeld geraten

kann. (ebd.) Hilfreich bei der Kommuni-

kation  von  Gefühlen  kann  der  Ansatz

der  sog.  „Gewaltfreier  Kommunikation“

nach Marshall  Rosenberg sein. Hierbei

gibt es vier Zentrale Schritte. 1. Die ei-

gene Wahrnehmung,  der anderen Per-

son nahebringen, ohne zu bewerten. 2.

Die Gefühle, die dabei aufkommen, mit-

teilen.  3.  Das  Bedürfnis  dahinter  kom-

munizieren. 4. Den Wunsch an die an-

dere Person formulieren, ohne dies ein-

zufordern. (vgl. Rosenberg, 2016)

7. Innere Konflikte

Innere  Konflikte  können  zwischen-

menschliche  Konflikte  hervorbringen,

wenn sie nicht als innerer erkannt wer-

den.  Insbesondere  aufgrund  dessen,

dass einige Menschen dahin  tendieren

das Problem in einer anderen Person zu

sehen,  können  innere  Konflikte  er-
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schwerter  erkannt  werden.  Sie  können

durch  einen  Wertekonflikt  sowie  auch

durch Unsicherheiten ausgelöst werden,

wie  man  eine  Beziehung  gestalten

möchte.  Besonders  schwierig  kann  es

werden, wenn ein innerer und ein äuße-

rer Konflikt mit einander verwoben sind.

In diesem Fall empfiehlt es sich den in-

nere Entscheidungs-findungsprozess zu

klären bevor der Konflikt mit einem Ge-

genüber  behoben  werden  kann  (vgl.

Glasl & Weeks, 2008, S. 96ff.).

5. Einordnungvon 
queeren Perspektiven

Im  folgenden  Abschnitt  wird  versucht

eine  Verknüpfung  zwischen  den  Ursa-

chen  von  Konflikten  und  potenziellen

strukturellen  Konflikten,  welchen  quee-

ren  Menschen  ausgesetzt  sind,  vorzu-

nehmen.  Strukturelle Konflikte resultie-

ren  aus  Marginalisierung,  Stigmatisie-

rung und Diskriminierung auf individuel-

ler, institutioneller und kultureller Ebene.

Ein  Teilaspekt  davon  ist,  dass  queere

Menschen  in  unserer  heutigen  Gesell-

schaft als Randgruppe gesehen und be-

handelt werden. Im Fachjargon wird der

Begriff „Othering“ benutzt (vgl. diversity-

arts-culture.berlin,  07.06.2020).  Hierbei

handelt  es sich um den Prozess,  eine

Menschengruppe  als  anders  zu  dekla-

rieren  als  die  Allgemeinheit.  Es  findet

eine Einteilung in Wir und die Anderen,

zwei getrennte Gruppen, statt. Dies ge-

schieht auf der queeren Ebene dadurch,

dass  es  eine  vermeintliche  Norm gibt,

welche als dyadisch, hetero, cis, allose-

xuell  und  alloromantisch  abgesteckt

wird.  Diese  Begrifflichkeiten  sind  i.d.R.

weniger  geläufig  als  ihre  Gegenstücke

inter, bi/pan/homo, trans, asexuell  oder

aromantisch. Auch dies ist ein Teil  von

Othering, da nur das vermeidlich „Ande-

re“  beschrieben  wird.  Wenn  also  von

Vielfalt  und  Unterschieden  gesprochen

wird, werden sich vermutlich viele quee-

re Menschen angesprochen fühlen (vgl.

ewdv-diversity.de, 07.06.2020). 

Bei Bedürfnissen (siehe Kapitel 4) ist in

diesem Fall das Bedürfnis nach Sicher-

heit und richtig wahrgenommen zu wer-

den  von  Bedeutung.  Hier  verschmilzt

der  Punkt  Bedürfnisse  und  Wahrneh-

mungen.  Der  Leidensdruck  aufgrund

des ständigen Überprüfens der Fremd-
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wahrnehmung  welcher  unter  Kapitel  4

Punkt 3. beschrieben wird, kann hierbei

zum  Tragen  kommen.  Selbstwahrneh-

mung und Fremdwahrnehmung sind bei

trans, inter und nicht-binären Personen

oftmals  unterschiedlich,  abhängig ihres

Passings2.

Um den Leidensdruck der Überprüfung,

und das daraus entstehende Konfliktpo-

tenzial,  zu  minimieren  ist  es  wichtig,

dass die Konfliktparteien einander rich-

tig Wahrnehmen. 

Wie einander wahrgenommen wird wie-

derspiegelt sich i.d.R. am meisten in der

Sprache. 

Hierbei hilft  es bei der Vorstellung den

2 Passing  kommt  aus  dem  Englischen  und
bedeutet  so viel  wie  „als  xy durchgehen.“  Bei
Trans*personen  wird  oft  von  Passing
gesprochen;  es  bezeichnet,  wie  sehr  eine
Trans*person  während/nach  ihrer  Transition  in
dem Geschlecht wahrgenommen wird, mit dem
sie sich identifiziert. Ein gutes Passing orientiert
sich also an cissexistischen Normvorstellungen
von  Geschlechtern.  Es  wird  von  „gutem“
Passing  gesprochen,  wenn  eine  Trans*person
nicht als solche wahrgenommen wird, z.B. wenn
eine  Trans*frau  als  Cisfrau  wahrgenommen
wird. Obwohl das Konzept in sich cissexistisch
ist,  streben  viele  Trans*personen  ein  „gutes“
Passing  an,  weil  es  sie  vermeintlich  vor
Transphobie  und  Misgendering  bewahrt.  (gj-
nrw.de 2020).

Namen und das Pronomen zu nennen

(siehe Kapitel 5).

Somit wissen die Parteien wie sie über-

einander und voneinander reden sollen,

wodurch im besten Fall niemand verletzt

wird und das Bedürfnis nach Sicherheit

zum Teil  befriedigt  sein kann.  Missver-

ständnisse  und  Misskommunikation

könnten  durch  unterschiedliche  Bil-

dungsebenen  bezüglich  queerer  The-

men  auftreten.  Gezieltes  Nachfragen

und die Beteiligten zu ermutigen Unklar-

heiten anzusprechen, kann hier bereits

sehr hilfreich sein.

Gegenüber  queeren  Menschen  beste-

hen  verbreitete  Vorurteile  (vgl.  LesMi-

graS 2012). Wenn in der Mediation Vor-

urteile benannt werden, ist ein schnelles

Agieren seitens der  mediierenden Per-

son i.d.R. von Nöten. Andernfalls könnte

das  Gefühl  der  emotionalen  Sicherheit

verloren  gehen.  Im  schlimmsten  Fall

könnten  die  Freiwilligkeit  und  Bereit-

schaft  an der  Teilnahme zur  Mediation

gefährdet sein. Bei dem Konfliktpotenzi-

al, sich durch andere Ansichten bedroht

fühlen stellt sich die Frage ob dies ange-

318 / 356 Block IV



Queere Perspektiven in der Mediation

regt  werden  kann,  wenn  queere  Men-

schen  an  der  Mediation  beteiligt  sind.

Stellen hetero Menschen ihre Sexualität

in  Frage,  wenn  z.B.  bisexuelle  Men-

schen  anwesend  sind?  Und  falls  ja,

könnten bspw. die Beteiligten durch ei-

nen  Perspektivenwechsel  unterstützt

werden, wie es in der Mahloquet´schen

Mediation  (siehe  Kapitel  5)  gebraucht

wird.

Was könnte in der Interaktion mit quee-

ren Menschen als Machtauslebung ver-

standen  werden?  Abhängig  von  der

Wahrnehmung  und  dem  Verständnis

von struktureller Diskriminierung könnte

argumentiert  werden,  dass  diskriminie-

rendes Verhalten eine Form der Macht-

auslebung  sein  kann.  Dabei  stellt  sich

die  Frage,  ob  es  eine  bewusste  Form

der Machtausübung ist, beziehungswei-

se wie sich dies verhält, wenn eine Per-

son  unbewusst/ungewollt  Diskriminie-

rung auslebt.  Viele Formen von Diskri-

minierung  sind  so  subtil,  dass  es

schwierig  ist  sie  zu  erkennen.  Gerade

wenn Diskriminierung subtil ist, ist es für

betroffene eine Herausforderung sie zu

thematisieren.  „Ich  erlebe  Diskriminie-

rung häufig so subtil, dass ich oft keinen

Aufhänger  habe,  es  konkret  Anzuspre-

chen“ (LesMigraS 2012, S. 7).  Deswe-

gen kann hierfür ein erster Schritt  sein

Reflektionsprozesse bei den Beteiligten

zu aktivieren bzw. zu unterstützen. Inter-

sektionalität  und  dass  sich  strukturelle

Diskriminierungen  gegenseitig  verstär-

ken sollten dabei mitbedacht werden. 

Viele  Menschen  haben  ihre  Trigger

(deutsch:  Auslöser).  Diese  sind  i.d.R.

emotional aufgeladen. 

Bei queeren Menschen können potenzi-

elle  Trigger  Klischees  oder  feindliches

Gedankengut  sein,  sowie davon abge-

sehen andere Faktoren, die jedes Indivi-

duum mit  sich bringt.   Innere Konflikte

können bei queeren Menschen ein Re-

sultat von Diskriminierung sein. 

Bis  es  zu  einem  inneren  Coming  Out

kommt, können Jahre vergehen, in de-

nen ein innerer  Konflikt  herrscht.  Stolz

auf das eigene queer sein zu entwickeln

ist  aufgrund der  gesellschaftlichen und

in der Folge ggf. individueller Unterdrü-
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ckung zumeist ein schwieriger Prozess.

Die  Einordnung  der  kulturellen  Ebene

von Diskriminierung und deren Auswir-

kungen  kann  helfen,  um  den  inneren

Konflikt besser zu verstehen. Handelt es

sich also um einen inneren Konflikt oder

einen Konflikt der Gesellschaft, welcher

sich im inneren einer Person wiederholt

abspielt?

6. Methoden für eine
queer sensible Mediation

In den vorangegangenen Kapiteln wur-

de ein Versuch unternommen darzustel-

len  und  zu  ermitteln,  wann  allgemein

Konflikte aufkommen können und in wie

weit queere Alltagsprobleme, verursacht

durch strukturelle Diskriminierung, damit

zusammenhängen können. Nachfolgend

soll eruiert werden, mittels welcher Me-

thoden  eine  Konfliktvorbeugung  in  der

Mediation stattfinden kann.

Zuerst wird die sog. Mahloquet beleuch-

tet, da durch diese Methode gleich meh-

rere Konfliktpotentiale minimiert werden

können. Die Mahloquet ist eine dialogi-

sche Gesprächsform und eine ethisch-

dialogische  Haltung  zugleich.  Das  Ziel

ist es eine Vielzahl an Sichtweisen auf-

zuzeigen.  Konsensbildung  gelangt  in

den Hintergrund und wird durch eine of-

fene  Haltung  gegenüber  den  unter-

schiedlichen Perspektiven ersetzt.  Dies

geschieht  mittels  Perspektivenverschie-

bung,  Perspektivenwechsel  und  Per-

spektivenvielfalt.  Diese Haltung wendet

sich gegen Aussagen,  die das Gegen-

über versuchen von „der richtigen Wahr-

heit“ zu überzeugen. (vgl. Czollek et al.,

2019,  S.  51ff.)  Durch  die  Mahloquet

kann auf die Vielfalt der Menschen und

zugleich  auf  die  Vielfalt  der  Wahrneh-

mungen eingegangen werden.

Die in Kapitel 3 und 4 angesprochenen

Konflikte durch die verschiedenen Wahr-

nehmungen können dadurch angespro-

chen werden, ohne Wertungen zu voll-

ziehen.

Zudem  kann  durch  die  Mahloquet  die

Mediator*in auch Perspektiven von nicht

anwesenden  Personen,  im  Sinne  der

Perspektivenvielfalt, mit einbringen. Da-

durch  können  strukturelle  Diskriminie-

rungen offen angesprochen werden.
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Aufkommende Emotionen, welche sonst

im  Hintergrund  mitschwingen,  werden

transparent  gemacht  und  können  the-

matisiert werden. Machtverschiebungen,

entstehend durch Reproduktion von Dis-

kriminierung,  sollten mittels  der  Mahlo-

quet angesprochen werden.

Dabei  ist  eine  gegenseitige  wertschät-

zende  Haltung  zu  empfehlen.  Andern-

falls könnte die Person, welche die Dis-

kriminierung ausgelebt hat, sich persön-

lich an und nicht die eigene Tat in der

Kritik  sehen.  Ebenso  ist  von  einer

Schuldsuche abzuraten, da diese Kon-

flikte verschärft. Die Einordnung der drei

Ebenen  von  struktureller  Diskriminie-

rung  (individuell,  kulturell,  institutionell)

kann dabei behilflich sein.

„Die individuelle Ebene von Dis-
kriminierung bezieht sich auf das
diskriminierende  Sprechen  und
Handeln  von  Einzelpersonen.
Die kulturelle Ebene erfasst dis-
kursive  und  epistemische  Di-
mensionen von Diskriminierung,
d.h. Wissen, Normen, Werte und
Sprach-/Bilder, die in öffentlichen
Diskursen sowie in Musik, Litera-
tur,  bildender  Kunst,  in  Filmen
(und  anderen  Künsten)  und  in
der  Werbung vermittelt  werden.

Die  institutionelle  Ebene  von
Diskriminierung verweist auf dis-
kriminierende  Politiken  und  Ge-
setze,  rechtlich  verankerte  Pra-
xen sowie Regeln, Normen und
Sitten,  die  von  Institutionen
durchgesetzt  und  durchgeführt
werden.“  (Czollek  et  al.,  2019,
S.26)

Aus  Erfahrung  können  sich  Menschen

leichter  entschuldigen  und  reflektieren,

sobald sie verstehen, dass es nicht ihre

persönliche Schuld ist.

Ein Leitspruch in der Arbeit mit Gruppen

lautet Unterschiede benennen, Gemein-

samkeiten  betonen.  Dies  ist  auch  hilf-

reich in der Mediation, damit  sich jede

Person individuell  wahrgenommen fühlt

und die  gemeinsame Dynamik,  an der

Konfliktlösung zu arbeiten,  aufrecht  er-

halten  bleibt.Wenn  Aussagen  getroffen

werden, die den Unterschied der Betei-

ligten hervorheben, kann die Mediator*in

auf das Verständnis der Mahloquet ver-

weisen (Perspektivenvielfalt). Zusätzlich

kann  die  Mediator*in  die  Gemeinsam-

keiten der Beteiligten betonen und dann

die Parteien durch das zusammen erar-

beitete (gemeinsame) Ziel der Mediation

(siehe Kapitel 3), wieder zusammenfüh-
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ren.

Die Reflektion ist ein wichtiger Bestand-

teil  und kann ebenso als Methode und

Vorarbeit für eine Mediation verstanden

werden. Bei Vorurteilen ist es schwierig,

sie schon im Kleinen zu entlarven, um

rechtzeitig  zu  intervenieren.  Hierfür  ist

die Reflektion eine passende Methode.

Bestenfalls ist die Reflektion hierbei ein

stetiger Prozess, welcher sich vervielfäl-

tigt, wodurch immer wieder neue Struk-

turen zur Aufrechterhaltung von Macht,

entdeckt werden.

Mit  der  Zeit  lassen sich Verzahnungen

von  Diskriminierungen  entdecken,  wo-

durch ihr intersektionaler Blick geschärft

wird.  Denkanstöße  hierfür  bezügliche

queerer Thematiken finden sich in Kapi-

tel 6.

Da in der Mediation mit der mediieren-

den Person über die andere Streitpartei

geredet  wird,  sind  Pronomen  von  Be-

lang.  Gängige  Personalpronomen  wie

es,  sie,  er  und sogenannte  Neoprono-

men, wie z.B. per, xier, sier, nin sind der

Ersatz  des  Namens.  Im  deutschen

Sprachgebrauch  werden  sie  meistens

benutzt,  sobald  über  dritte  gesprochen

wird. Auch bei der Benennung von Be-

sitztümern  werden  Pronomen  genutzt,

z.B. pers, xies, sier, nims, ihr, sein (vgl.

nibi.space/pronomen,  07.06.2020).  Di-

rekte Beispiele wären: Das ist pers Kat-

ze.  Das  ist  xiese  Katze.  Das  ist  siere

Katze. Das ist nimse Katze. Das ist ihre

Katze. Das ist seine Katze.

Damit keine Konflikte, durch die Fremd-

wahrnehmung  oder  den  Leidensdruck

der  Überprüfung  der  Fremdwahrneh-

mung entstehen, ist es wichtig die richti-

gen Pronomen des Gegenübers zu nut-

zen. Um die Pronomen gegenseitig ken-

nen zu lernen,  können sie  einfach bei

der Vorstellung in der Einleitungsphase

nach  dem  Namen  genannt  werde.  

Dadurch wird dies selbstverständlich mit

eingebaut  und bekommt keine „Extras-

tellung“, was sonst wiederum als „Othe-

ring“  wahrgenommen  werden  könnte.

Einige  Menschen  benutzen  in  unter-

schiedlichen  Situationen  unterschiedli-

che Pronomen, weshalb für jedes neue

Setting  die  Pronomen  wiederum  neu

322 / 356 Block IV



Queere Perspektiven in der Mediation

ausgetauscht  werden können.  Das be-

wusste  Mitbenennen  der  eigenen  Pro-

nomen und erfragen der Pronomen der

anderen, kann deshalb auch als Metho-

de für eine queersensible Mediation ver-

standen werden.

Durch den Referenzrahmen der Mediati-

on ist der Wert der Gleichberechtigung

schon voraus gegeben. Bei der Ausein-

andersetzung eines Wertekonfliktes hilft

die  Methode  des  Perspektivenwechsel

und  die  Erinnerung,  dass  es  keinen

Konsens  benötigt,  um  den  Konflikt  zu

klären.

7. Anregungen
zur Selbstreflektion

„Um Re-diskriminierungen in der
Mediation zu vermeiden, ist eine
Diversity-sensible  Haltung erfor-
derlich.  Darunter  verstehen  wir
ein Wissen um unterschiedliche
Lebensrealitäten  und  Kommuni-
kationsformen,  Offenheit  für  die
Wahrnehmung von Vielfalt sowie
kontinuierlich  Selbstreflexion
über  die  Auswirkungen unseres
Handelns“ (AG Diversity, 2016)

Da alle Menschen im Hinblick auf  ein-

zelne  Diskriminierungsebenen  privile-

giert oder deprivilegiert  sind, ist die ei-

gen  Reflektion  eine  wichtige  Methode,

um sich über die Thematik  besser be-

wusst zu werden. Es hilft die eigene Po-

sition  besser  zu  eruieren.  Die  Wichtig-

keit und Alltagslast der Thematik für de-

privilegierte Personen kann ggf. besser

gesehen  werden.  Manche  Denkmuster

werden  vielleicht  gelockert  und  hinter-

fragt.

Ich schlage folgende Fragen zur Reflek-

tion von queeren Themen vor.

1.  Wann  wurde  dir  zuletzt  ein  Ge-

schlecht  mittels  Sprache  zugewiesen,

ohne dass du davor nach deinem Ge-

schlecht gefragt wurdest?

2.  Wann wurde  dir  das  letzte  Mal  ge-

sagt,  dass du „schon noch die richtige

Person für´s Leben“ findest?

3. Wann hast du das letzte Mal den Aus-

druck „das andere Geschlecht“ gehört?

4. Wann wurde dir das letzte Mal vermit-
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telt, dass Sex im Leben wichtig ist?

5. Begründe was für ein Geschlecht du

hast, ohne dabei auf deinen Körper oder

Dokumente (Geburtsurkunde, Personal-

ausweis) einzugehen.

6.  Was  denkst  du  über  die  Aussagen

„Wer ist der Mann in der Beziehung?“?

7. Wie viele Möglichkeiten kennst du wie

Genitalien, Chromosomen, Hormone, in-

nere  Organe  (Prostata, Uterus,  Eier-

stock,  Hoden),  sekundäre  Ausprägun-

gen (z.B. stärkerer Bartwuchs, stärkeres

Brustwachstum) miteinander  kombiniert

sein können?

8. Wurde dir schon einmal gesagt, dass

deine Sexualität nur eine „Phase“ ist?

9.  Gibt  es  unterschiedliche  kulturelle

Wahrnehmungen von Geschlechtern?

10. Was sind körperliche Voraussetzun-

gen für eine Sexualität?

Hier  die  Paradigmenwechsel,  welche

durch  die  Fragen  vielleicht  angeregt

wurden.

1.  Das  Geschlecht  einer  Person  kann

man  nicht  wissen  bis  die  Person  es

selbst sagt.

2.  Eine  romantische  Beziehung  führen

und Lebensglück erleben haben keinen

allgemeinen Zusammenhang.

3. Es gibt tausende Geschlechter.

4.  Sex  zu  haben  ist  kein  allgemeines

Bedürfnis.

5. Körper und Geschlecht haben keinen

allgemeinen Zusammenhang.

6.  Allgemein  braucht  keine  Beziehung

einen männlichen oder einen weiblichen

Part. Dieses Denkmuster ist ein Resultat

der Heteronormativität.
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7.  Es  existieren  mehr  als  1000  aner-

kannte Intersex Variationen/ Möglichkei-

ten wie diese körperlichen Eigenschaf-

ten kombiniert sein können.

8.  Es gibt  keinen Zusammenhang zwi-

schen einer spezifischen Sexualität/Ro-

mantik und dass diese temporär ist. In-

dividuell  kann  allerdings  jede

Sexualität/Romantik und auch jedes Ge-

schlecht sich verändern, dies ist abhän-

gig von der jeweiligen Person.

9.  In  vielen  Kulturen  gab  und  gibt  es

mehr als zwei Geschlechter. Die binäre

Wahrnehmung von Geschlecht, in vielen

Kulturen, ist ein Resultat von Koloniali-

sierung (vgl.  Hostettler & Vögele 2014,

S. 12).

10. Alle Menschen können unabhängig

ihrer Körperlichen Fähigkeiten eine Se-

xualität  haben.  Menschen  mit  körperli-

chen  Beeinträchtigungen  wird  dies

fälschlicher weiße oft abgesprochen.

Intersektionalität  und  Mehrfachdiskrimi-

nierung  sollten  jeder  Zeit  mit  bedacht

werden. Weitere Übungen für die Selbs-

treflektion  finden  sich  im  „Praxishand-

buch Social Justice und Diversity“ (Czol-

lek et al., 2019).

8. Bedeutung der
Perspektive Betroffener

„Die aktuellen queeren und inter-
sektionalen  Forschungen  wur-
den von People of Color initiiert.
In  der  Verbindung  von  Aktivis-
mus  sowie  theoretischen  und
politischen  Schriften  entstehen
in  den  Selbstorganisationen  in-
novative  und  theoretisch  tief
greifende Ansätze, die erst spä-
ter  an  deutschen  Hochschulen
zur  Kenntnis  genommen  wer-
den. Von den wissenschaftlichen
Einrichtungen  wird  dann  aller-
dings der aktivistische und politi-
sche Ursprung oft nicht zitiert  –
selbst  wenn  die  Personen,  auf
die  sie  zurückgehen,  die  aner-
kannte akademischen Grade ha-
ben -, sondern die Erkenntnisse
werden  nun  von  den  (weißen,
mehrheitsdeutschen)  Akademi-
ker_innen als >neu< und >selbst
gemacht<  ausgegeben.“  (Voß
2013, S. 127)

Voß  fasst  damit  prägnant  zusammen

weshalb  die  Perspektiven  von

Aktivist*innen und Selbstorganisationen

(betroffene Menschen)  so wichtig  sind.

Rahmenbedingungen 325 / 356



Beitrag XIII:

In  der  Methode  der  Mahloquet  wird

ebenfalls  die  Perspektive  Betroffener

betont:  „Dabei  orientiert  sich  das  Ge-

spräch im Sinne der Mahloquet […] an

den  Perspektiven  der  von  Diskriminie-

rung getroffenen.“ (Czollek et al., 2019,

S. 52)

Es  existieren  vergleichsweise  wenig

wissenschaftliche Publikationen, welche

queere Themen in Bezüge zu anderen

Themen stellen.

So war  es  auch eine Herausforderung

Literatur,  spezifisch  zu  queer  sensibler

Mediation, zu finden. Mit dem Ergebnis,

dass hierzu noch keine publizierten Tex-

te existieren. Die Thesen die dieser Text

bezüglich queerer Themen erstellt  sind

ein Resultat  eigener Jahre langer Aus-

einandersetzung  und  der  eigenen  Be-

troffenenperspektive.

9. Fazit

Im vorliegenden Text wurde ein Einstig

in die Mediation beschreiben. Generelle

häufige  Ursachen  für  Konflikte  wurden

benannt. Es wurde versucht die Zusam-

menhänge  zu  queeren  Alltags  Proble-

men  aufzuzeigen  und  zu  berücksichti-

gen.  Anhand  einzelner  Herangehens-

weisen wurde aufgezeigt, wie diese auf

potenzielle Konflikte angewandt werden

können.  Inwieweit  diese  Strategien  bei

einzelnen Menschen das jeweilige Kon-

fliktpotential  hemmen,  lässt  sich  nicht

bestimmen. 

Die Chance, dass durch die dargestell-

ten Methoden einigen Problemen vorge-

beugt werden könnten ist dennoch vor-

handen.  Die  individuelle  Handhabung

sollte  nach  jeder  Mediation  entspre-

chend der gemachten Erfahrungen, an-

gepasst werden.

Diese Hausarbeit kann ein erster Schritt

für  eine  queer  sensiblere  Mediation

sein. Eine langfristige Lösung bedarf al-

lerdings stetiger Reflektion und weitere
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Auseinandersetzungen,  da  die  Queer-

forschung noch in den Anfängen steckt

und jährlich neue Erkenntnisse aufkom-

men.

Ich hoffe, dass in diesem Text klar ge-

worden  ist,  dass  die  Definitionsmacht

was  queer  sensibel  ist,  von  queeren

Menschen  selbst  am  besten  beurteilt

werden kann. In diesem Sinne sollte in

Zukunft der Expert*innenstatus bei den

betroffenen Menschen liegen.

Abschließend  würde  ich  die  These  in

den Raum stellen,  dass  die  alltägliche

Thematisierung  von  Diskriminierung

eine  politische  Methode  ist,  um  einen

gesellschaftlichen Wandel, welcher Sen-

sibilisierung  als  Querschnittsthema  in

den Vordergrund stellt, anzuschieben.

Offene Reflektionsfrage zum Ende: Sind

Quellenangaben  als  wissenschaftliche

Anforderung, eine Art von Gatekeeping

um zu rechtfertigen, dass privilegierten

Mehrheitsvorstellungen  mehr  Aufmerk-

samkeit und Wissenschaftlichkeit  zuge-

sprochen  wird?  Und  falls  nicht  -  wie

kommt es dann dazu, dass es so wenig

wissenschaftliche  Texte  über  queere

Miteinbeziehung  gibt,  obwohl  es  Welt-

weit so viele Aktivist*innen gibt?
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Fazit

Anhand der Beiträge dieses Readers ist deutlich geworden, dass Mediation in vie-

len verschiedenen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit eine gute Konfliktlösungsme-

thode ist. Ebenso hat sich gezeigt, dass es verschiedene Formen von Mediation

und nicht etwa die eine Form von Mediation gibt.

Mediation verfolgt jedoch immer ein Ziel: Die Wiederherstellung eines friedvollen

Miteinanders.

An dieser Stelle möchten wir besonders noch mal auf die Machloketsche Mediation

von Leah Carola Czollek und Gudrun Perko verweisen, die wir im Rahmen unseres

Lehrendeprojekts kennen gelernt haben.

Sie steht in der jüdischen Tradition und zeichnet sich dadurch aus, dass jede Rede

gleich gewichtet und einer Hierarchie-Bildung entgegen gearbeitet wird. Ohne das

eigene Selbst in das Zentrum zu setzen wird das gemeinsame Gespräch gesucht

und ein Prozess der Selbstreflexion sowie der Reflexion des Gehörten angeregt. Es

wird  außerdem  darauf  geachtet,  keine  Fremdzuschreibungen  vorzunehmen.

Respektvoll, anerkennend und mit Bescheidenheit treffen sich die sich gegenüber

stehenden Parteien in einem Raum der Gleichwertigkeit. Niemand ist im Recht und

niemand im Unrecht, nicht der Konsens ist das Ziel, sondern das Aufzeigen der

Pluralität der Perspektiven. Das Kennenlernen, Hören und Akzeptieren des für sich

Fremden wird angestrebt mit dem Versuch, die Sichtweisen der anderen Teilneh-

menden sichtbar zu machen und die Übernahme von Verantwortung füreinander zu

fördern.



Fazit

Die Machloketsche Mediation ist also eine Methode, die sich vor allem durch ihre

Offenheit auszeichnet. Sie versucht die Grenzen der Wahrnehmung für das Andere

und Fremde aufzuheben und den Illusionen des Egos ein Modell des Miteinanders

und der Vielseitigkeit der bestehenden Perspektiven entgegenzustellen.

Im Rahmen des Lehrendenprojektes ist neben diesem Reader ein Film entstanden,

der -  anknüpfend an die zwei Filmen des vorangegangen Lehrendenprojektes zur

Machloketschen Mediation - die ethisch-dialogische Haltung der Mediator*innen als

besonderen Aspekt der Machloket aufgreift.

Über den Link https://vimeo.com/414800779 ist der Film abrufbar.

Wir hoffen, dass wir mit diesem Reader zeigen konnten, dass Mediation ein Verfah-

ren ist, mit dem Menschen lernen können, Konflikte zu verstehen und zu lösen und

überdies erkennen, dass in ihnen eine Chance liegt, um menschliches Miteinander

neu zu gestalten: Fremde Perspektiven und Sichtweisen können konträr zu den ei-

genen bestehen. Aus der Vielfalt und Anerkennung verschiedener Perspektiven, die

durch  Mediationsverfahren  ermöglicht  werden,  kann sich  ein  neue Art  des Um-

gangs und Miteinanders ergeben.

Im Anschluss folgt eine exemplarische Sammlung von Institutionen, aus Berlin

und  Brandenburg,  welche  Mediationen  anbieten  beziehungsweise

Medtiator*innen ausbilden.

In den expliziten Bereichen von Mediation für Menschen mit kognitiver Beeinträchti-

gung als auch Queer sensible Mediation, haben wir kaum bis keine Institutionen

gefunden, die Aus- und Weiterbildungen anbieten. Daran wird sichtbar, in welchen

Bereichen es noch mehr Bedarf benötigt.
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Mediationsangebote

Der  Verein Konflikthaus e.V. bietet Mediation in Schulen, Einrichtungen der Ju-

gendhilfe und offenen Jugendarbeit an. Konflikthaus e.V. wirbt damit multimetho-

disch und im Team zu arbeiten.

Konflikthaus e.V.
Karl-Gruhl-Str. 12
14482 Potsdam
Tel: 030-2164503
E-Mail: kontakt@konflikthaus.de

Bildungsserver Berlin-Brandenburg

Der Bildungsserver Berlin-Brandenburg (bbb) ist ein Informations- und Servicean-

gebot des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg.

Das Angebot richtet sich an Lehrer*innen, Berater*innen, Lehramtsanwärter*innen,

Multiplikator*innen  der  außerschulischen  Bildungsarbeit,  Führungspersonal  in

Schulen, Weiterbildner*innen und Mitarbeiter*innen von Bildungsverwaltungen.

Thomas Hirschle
Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg
Struveweg
14974 Ludwigsfelde-Struveshof
Tel: 03378-209-241
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de
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Beratungs- und Diagnostikstelle Lichtblick

Die Beratungs- und Diagnostikstelle Lichtblick arbeitet im Auftrag des Landkreises

Potsdam-Mittelmark nach dem SGB VIII (ehemals KJHG). Das Leistungsangebot

umfasst Leistungen zur Beratung und Therapie von Kinder, Jugendlichen, Eltern

und anderen Bezugspersonen. Außerdem gibt es eine Onlineberatung, die sich an

Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet, die nicht in die Beratungsstellen kom-

men möchten oder kommen können.

Bernhard-Kellermann-Straße 17
14542 Werder/Havel
Tel.: 03327 57 39 31
Fax: 03327 57 39 32
E-Mail: lichtblick.werder@gfb-potsdam.de

Bundesverband MEDIATION e.V.
Fachverband zur Förderung der Verständigung in Konflikten

Der Bundesverband Mediation e.V. ist in verschiedenen  gesellschaftlichen Berei-

chen tätig: In wirtschaftlichen und sozialen Organisationen, Familien und Partner-

schaften, im politischen Umfeld, bei Bauvorhaben, in interkulturellen Kontexten, in

Schulen sowie im Bereich des Gemeinwesens u.a.

Die Ziele der Regionalgruppe:

• Entwicklung und Verbreitung von Mediation

• Öffentlichkeitsarbeit für Mediation

• Qualitätssicherung
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• Vertretung des Bundesverbandes MEDIATION e.V. in der Region Berlin-Bran-

denburg

Wittestraße 30 K
13509 Berlin
Tel: +49 (0)30 54 90 60 8-0
Fax: +49 (0)30 54 90 60 8-99
E-Mail: info@bmev.de
Web: www.bmev.de

Landesakademie für öffentliche Verwaltung Brandenburg

Die Landesakademie für öffentliche Verwaltung (LAköV) vermittelt den Dienststellen

der  Landesverwaltung geeignete Mediator*innen und übernimmt die vertragliche

Abwicklung.

Franziska Bienge
Tel.: 03375 672-509
E-Mail: akademie@lakoev.brandenburg.de

Fachbereich Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)

Nach  Bekanntwerden  einer  Straftat  prüfen  die  zuständigen  Staatsanwält*innen

oder Richterinnen*innen, ob ein Täter-Opfer-Ausgleich in Frage kommt. Ist dies der

Fall, so wird die Vermittlungsstelle bei den Sozialen Diensten der Justiz beauftragt,

die Möglichkeiten eines Ausgleichs zu klären und ihn gegebenenfalls durchzufüh-

ren.

Die Mediationen werden durch  qualifizierte Sozialarbeiter*innendurchgeführt, die

336 / 356

mailto:akademie@lakoev.brandenburg.de
http://www.bmev.de/
mailto:info@bmev.de


Fazit

eine Fortbildung zu Fachmediator*innen in Strafsachen absolviert haben.

Ziel:

• zu ermöglichen, dass Täter*innen und Opfer zumeist in einer persönlichen Be-

gegnung die Folgen der Straftat erörtern können

• Raum für eine Konfliktbearbeitung zu geben,

• eine Wiedergutmachung zwischen Täter*innen und Opfer zu ermöglichen

• den Täter*innen die Folgen ihrer Tat zu verdeutlichen, um künftige Straftaten zu

vermeiden

• den durch die Straftat gestörten Rechtsfrieden wieder herzustellen.

Brandenburgisches Oberlandesgericht
Gertrud-Piter-Platz 11
14770 Brandenburg an der Havel
Tel: 03381 39 – 90
E-Mail: www.olg.brandenburg.de

Siehe auch:

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung
Schönstedtstr.5
13357 Berlin

Herr Martay Frau Gentzmann
Tel.: 030 90156-328 Tel.: 030 90156-250
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Aus- und Weiterbildungen für Mediation

Friedensbildungswerk Köln

Eine der wenigen Einrichtungen in Deutschland die Mediationsangebote und Fort-

bildungen für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung anbietet, ist das Friedens-

bildungswerk Köln.

Das Kölner Streitschlichtungskonzept Angebot wendet sich an Werkstätten, Wohn-

stätten, Schulen etc.

Im Jahre 2002 hat das Friedensbildungswerk mit dem Mediatior Roland Schüler

Grundlagen für ein Konzept entwickelt, Mediation für Menschen mit Beeinträchti-

gung anwendbar zu machen. So können Menschen in Werkstätten, Wohnheimen,

Förderschulen lernen, mit ihrem Konflikt  konstruktiv umzugehen und nicht durch

ihre Betreuer*innen, sondern selber eine Lösung zu finden.

Das Friedensbildungswerk Köln bietet unter anderem an:

• Einführungsvorträge

• Ein-Tages-Schnupperkurs

• Fortbildungen zum Thema «Konflikt im Haus»

• Fortbildungen zu «Kommunikation im Haus»

• Fortbildungen und Ausbildungen zur Streitschlichtung
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Friedensbildungswerk Köln
Obenmarspforten 7-11
50667 Köln
Telefon: 0221-952 19 45
E-Mail: fbkkoeln@t-online.de

Weiterbildung “Mediation und Konfliktmanagement “ 
(Kooperation der FH Potsdam mit dem Konflikthaus e. V. )

Inhalte

• Kommunikationsstrukturen und –modelle

• Konfliktmodelle

• Konfliktanalyse: Faktoren der Entstehung, Dynamik und Eskalation

• Konfliktphänomene und Erklärungsansätze

Methoden

• Konfliktdiagnose mit Klient*innen

• Effektive Bearbeitung von Konflikten

• Deeskalierende Intervention

• Gesprächsführung, Visualisierung, Beratung und Prozessleitung

Dirk Rosenzweig
Tel. 0331 / 580-1158
E-Mail: rosenzweig-@konflikthaus.de
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Social Justice und Diversity Training

Das Social Justice und Diversity Training wurde von Leah Carola Czollek, Gudrun

Perko und Heike Weinbach 2001 konzipiert und ab 2012 von Leah Carola Czollek,

Gudrun Perko, Corinne Kaszner und Max Czollek weiterentwickelt. Die aktuellsten

Grundlagen  finden  sich  in:  Leah  Carola  Czollek/Gudrun  Perko/Corinne

Kaszner/Max Czollek (2019): Praxishandbuch Social Justice und diskriminierungs-

kritisches  Diversity.  Theorien,  Training,  Methoden,  Übungen,  Weinheim/Basel:

Beltz/Juventa.                                                          

Institut Social Justice und Radical Diversity: www.social-justice.eu 

Zielgruppe:  Interessierte  und Multiplikator*innen,  die  sich  professionell  für  einen

diskriminierungsfreien Umgang zwischen Menschen einsetzen wollen.

Anna Scheller
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